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__ Profe��oxin Elbing,der fônigl.deut�<enGe�ell�chaftzul
_ KöônigsbergEhrenmitgliede und der königl.Ge�ell�chaft

der Wi��en�chaftenzu Göttingen cortespondirendenz

Mitgliede,

Pius csf, Patriae facta referre, labor,

“Elbing,1827,
gedru>tbei FriedrichTraugott Hartmann.
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Das Kirchencollegiumzur Zeyer.

Die Schule zu Trunz.

Das königl.Landrathsamt beselbinger Krei�es.
Die königl.Jutendantur.
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EA Abtheilung des dritten Vandes der Be-

f&reibungvon Elbing enthält:

TL, eineNachwei�ung,wie die Stadt zum Be�is
ihresGebietesgekommen, Í

. die Be�timmungder Gränzende��elbeneS
den darüber erhaltenen Privilegien,

, die Verpfändungde��elbenmit Berühruúg
der Begebenheiten, die �ieund die Be�is-

S

As

nahme des Pfandes herbei geführt,

die Bemühungender Stadt, “theilsUnter
polni�cher,theils unter preußi�cherRegie-
rung, uni ivieder in den Be�is ihresEigen-
thums zu kommen, und i

. die Abtretung de��elbenan den preußi�chen
Staat in dem 1826 den 15. Sept, abge-
�chlo��enenVergleich-

a 3
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Die Verpfändungdes Territoriums i�t

für un�reStadt ein Ercigniß, welches �eitder

Zeit, als es ge�chehen,von dein folgenrcich�ten
Einflu��egewe�en,und die�enuo< bis auf eine

�pateNachwelt behalten wird.

Wäre die Stadt in dem ruhigeu Ve�ißz

die�er �oreihen Aus�tattung,mit we!cher ihre
er�tenHerex�cher.�iebegabt, geblieben, �ohärte �ie

ihren Haushalt uicht �o kümmerlicheinrichten
dürfen,hâtrein bedrängtenZeiten einen Scha
gehabt,der �ieden Druck der�elbenuicht�o
�<hwerwürde haben empfinden la��en,und wäre

füy alle Zukunft gegen Noth ge�ichertgewe�en.

So �<merzli<ihr nun die�eEntbehrung

hou an �i<�eynmußte,�o ward �iees noch
ehr durch die Art, wie �ieum ihr fo theures

Eigenthum, welchesihre exr�ienBewohner \i<
durch ihr Gut und Blut erworben, gekommen.

Zu einer Zeit, da �ievon deu Bemühungen

und Ko�ten,die �ieauf die. Cultur de��elbenver-

wandt, Früchteeinzuerndten hoffte, wird cs ihr,

ohne daß �iedie gering�teVeranla��ungdazu
gegeben,�elbvon dem, an de��enVorfahr �ie

fichwit Land uad Städten ünter der ausdrücks

lichen Bedinguugergeben, nichts von dem

« Staats»
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Staatsfksrper, den �iebildeten, trennen zu la��en,
“entri��enund an eine fremde Macht verpfändet.“)
Die Republik Polen hat zwar das offen-
bare Unrecht, was dadur< Elbing ge�chehen,

vielfältig erkannt, aber nicht wieder gut gemacht,
und die un�chuldigleidendeStadt hätte vielleicht

auch nie einen Er�az für ihr verpfändetesTer

ritorium erhalten, wenn nicht der bisherige Pfand-

be�igerzugleich ihr Landesherrgeworden wäre.

Hier änderte �i<hdie Lage die�erAngeles

genheit. Bisher hatte die Stadt die Republik
Polen wegen Einlö�ungihres Gebietes in An-

�pruchgenommen, weil die Krone Polen kein

Recht gehabt, es zu verpfänden. Aber nun

mußte �ie,um cs zu reklamiren, als Partei ges

“gen ihren Landesherrn auftreten, der doh durch
( \�anf-

") Ce, Fönigl. Hoheitdex Kronprinz von Preußen,

Friedri<h Wilhelm dußerten Sih bei Jhrer

Durchrei�edur< Elbing 1824 d. 28. Aug», wo Sie

von Danzig kommend, die reihe elbing�heNiedes-

rung durchfahren waren, gegen den Magi�irat: daß
‘die Stadt mit einem herrlichen Territorium begabt
wáre, und da die�ererwähnte, daß �ieleider nit
den vollen Genuß davon hdtte, indem es von dem

vormaligen polni�<henOberhaupte, als Schutheern
von Elbing, an Se. fkönigl. preuß. Maje�idtver-

pfändet�ey,erwiederten Sie: Jh fennedie Ver--

hâltni��e:es i�idies �ogar ohúe ZMmans
“dorStadt Fe EE
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�anktionirreVerträge cin un�treitigesMEE:

darauferhalten hatte.

Die Verhandlungen, die hierüber�eitdem

gepflogen wurden, �tellenvon Seitèn der Stadt

den Kampf, den �ie,ungeachtet des Verhältni��es,

worin �iegegen den �tand,gegen welchen �ieiht

unternahm — was �ienie verkannte — im Gés

fühl ‘des ihr ge�hebenenUnrechts, freimüthig
und �kandhaftausführte,und von Seiten des

Staats die Achtung ‘dar,die de��enOberhaupt
anfängli<hden Handlungen �einerVorfahren,
die er niht herabwürdigenla��enwill, \<enket,

woher auh zuer�talle weitereDisfku��iondarüber

unter�agtwird, Aberda die Stadt nicht unterließ
darzu�tellen:

— daß�ie,als �iedem preußi�chen

Staate fremde war, ihr an ihn verpfändetes

_Eigenthumnicht ohneEinlö�ungzurü>erhalten

fonnte,nun aber, dem�elbeneinverleibt, ein Recht

zu haben glaubte, es ohne Einlö�ungreklamiren
zu können,weildie Schuld, für deren Zin�enes

verpfändet,dur dîe  Theilungdes polni�chen

Reichs— welches �iecontrahirt— unter die drei

Mächte Rußland,Oe�terreichuud Preußen, als

getilgt anzu�ehenwär, und die Reichskleinodien,
die ur�prünglihfür die�elbe‘zum Unterpfande

ge�egtworden, “<h in den Händen des pteußi-
5,
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�chenStaates befanden, — #0 nahm �i<Þer

Pfandinhaber, als Landesvater, nun �clb�ihrer
|

an Und hier liefert dex Verfolg die�erVer-

handlungen erfreuende Bewei�evon dex dem
königl,preußi�chenHau�ean�tammendenGerech-
tigfeitSliebe,auchden Unterthanin �einenAns

�vrüchenan denStaat zuhören,unddie�e(a
achten.

So ermuthigendnun zwar für die Stadt
das Gehör war, was �ie jezt bei den hö{�en

Staatsbehördenfand, ihre An�prüche‘an ihr

Territorium wieder zur Sprache bringenzu kôn-

nen, �o�ah.�iees do �elb�tein, daß�ie,um
\�olchegegen den bisherigenPfandinhabergeltènd

zu machen, ‘nichtein �oklares Recht hatte,als �ie
unter polni�cherRegierunges gegen die KronePos

len, die ihr Eigenthum verpfändet,gehabt. Das
Verhältniß,in welches �iegegen ihn, als Unters
than ge�eztwar, �chienihr auch zu zart zu �epu,
um in offener Rechtsfehdegegen ihn aufzutreten,

- Und da ihr von dem�elben�elb�tEr�atzfür ihr
an ihn -verpfändetesEigenthum,angebotenwurde,
�ohielt �iees den Um�tändenund ihrem eigeneu
Vortheil angewe��ener,�tatt.der Rückgabedes

_DSerritoxiums, Er�a dafür anzunehmea,und

durch- eigen gütlichenVergleich die Sacheabzus

a5 SONE,
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thun, als hartnäctigauf die Rückgabezu be�tes

hen und die Ent�cheidungdarüberauf ein recht:

lihes Verfahren ankommenzu la��en,de��en

Ausgagngmißlich�chien,und wodurchdie�efür :

�ie,�owichtigeAngelegenheit,die �honüber ein

Jahrhunderthingehaltenwar, zumAb�chlußnoch
weiter hinausge�chobenwerden könnte.

Die offene Daxlegung der Bemühungen
der �tädti�chen,Behdiden, denendie Verwgltung
des Gemeindewe�en®auvertrauet i�t,die �ienun
darauf verwaudt, bei dem. abzu�chließendenVers
gleich

-

dex Abtretung des theuren Erbe ihxex
Väter den Vortheil der Stadt wahrzunehmen,
giebt ihnen das rühmliche.Zeugniß, daß �iedie-

�enunverrücke im Auge behaltei, und dabei um-

�ichtigguf alle Um�tände,die in künftigenZeiten
hierin der * Strade.uachtheilig werden fönnten,
yerfahren.|

“Denn fo �ehrihnen daran gelegen �eyn

mußte,bei der bedrängtenLage der �tädti�chen

Finanzen, die be�ondersdur< die �o große

Kriegs�huldaus den legten Zeiten herbeigeführt
var, \{leunige Hülfedur die ihr vom Staate

gleichanfänglich bewilligte Summe zu erhalten,

�ohaben �iedie�edo< nicht �ogleichangenom-

men,
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men, da �ie auf ciu, MehreresAn�prüche.zu maz

chen. �i<für berechtigthielten, und daher die

Ab�chließungdes Vergleichs nicht, übereilt, und

hiebei einen ueuen Kawpf mit den. Stagtsbehdrs
den, die. ihnen bald die�e,bald jene Forderung
�ireiüg.machten, nicht. ge�cheuet.

Sie würden . ihu no< läuger. fortge�ekßt

habeu, wenn niht die Huld Sr. Maje�kâätdes

Königes,die ex bei. �einerAnwe�euheitan un�ern
Orte 1826 den3. Sept. den Behörden der Stadt

erzeigte,und die aller Herzenihm gewauy, alle

Vedenklichkeiten,die no< über eizige niht aus-

geglichene Punkte des Vergleichs �chwebten,be�ei-

tigt und die Beruhiguugver�chaffthâtte, daß das

was noh nicht ausgeglichen war, von dem �o

guädigge�iunienMonarchen auf eiue audre Art

vergütigtwerden würde,

-

Daher �ieden Vers

gleich, �oweit ex damals yon den Staatshehör-

deu bewilligt worden, annahnien, und ihn, nur /

- Mit lei�erAndeutung des Opfers, welches �ie

dadurchbei eigner HülfsbedürftigkeitdemStaate
brachten, ab�chlo��en.

Die ganzen hierüberhier geliefertenVere

handlungen�indein Auszugaus den in der Mas

__

B�fratsregi�tratuxbefindlichenActen, und Herx
: Obers
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Obevbürgermei�kerHaa�e hat, bei Gelegenheit

der Cen�ur,‘ihn genau durchge�ehen,Daher

ich ihn für getreu gefertigt auszugeben Grund

habe,und hoffen darf, daß, wenn künftigüber

einenoder den andern Punkt des Vergleichs, der

dabei zur Sprache gekommen, zu rechtlichen Ans

�ichteneine genaue Kenntniß, wie er verhandelt

worden, gewün�chtwekden �ollte,dadurch , daß

überallbei denVerhandlungenund den erhalte»

nen VerfügungenJahr und Datum angeführt

i�, ein Nachweisauf die Acten, die hierüber

näherbelehrenkönnen,gegeben worden, um, was

man �ucht,da�elb�tleicht fiuden zu können.

Da die�eVerhandlungen, wenn fe deu

beab�ichtigtenZweckerfüllen�ollten, ausführlich

geliefert werdenmußten,�onahmen �iein dex

Abtheilung die�esBandes�ovielen Raum weg,

daßih niht, wie i< na< der Vorrede der érs

�tenAbtheilungde��elbenS, VILnir vorgenom-

neun, daxin noh dieeigentlicheBe�chreibungdes
elbing�chenGebietesaufnehmen fonnte. Daher

die�efür die dritteAbtheilungbleibe,mit welcher

alsdanndas ganzeWerk be�chlo��enwerden �oll.

Elbing, dendb; Oftober1827.
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_Wie die Stadt zum Ve�ihßihres Gebie

tes gekommen. — Die Gränzen de�
�elben nah den darüber erhaltenen

Privilegien.
Der Anfang des Fundätions-Privilegiums,aus dem

Original abgenommen. S. x. Eine alte Ueber�eßung
davon, S. 6. Die Schenkungen,die die Stadt

herna<h no< zu ihrem Gebiet. von dem Orden er:

halten, S, 11. Was ihr 1457 nah ihrer Ueber-

gabe an Polen verliehenworden. S. 12. Die An-

fehtungen, die �iewegen" ihras Gebietés gehabtS. 1-7, ¡

Die Ge�chichte der erp éiBinddes
__

elbing�chenGebietes im Zu�ammen;
hange mit den Végebenheiten, die
�ie und die Be�ißnähme dès Pfan-

des herbeigeführt: — Die Abtretung
de��elbenan deu

dmg preu�ui�chen
Staat.

Des



XIV

Der zwi�chenPolen ud Schweden unter

Carl Gu�tavvon 1655 ‘bis 1660 geführteKrieg,
als die er�teVérañla��ungzur Verpfändung, weil

die polni�ch:preußi�chenStände 1655 den 15+ Okibr.

zu ihrerBe�chüßukgêînBündhißmit dem Chur-
für�tenvon BrandenburgFriedri<h Wilhelm

�<lo��en,undihm eine Vergeltung hiefür zu�agten.-
Sk 19 DieEinnahmedér Stadt von den Schwe-

den 1655 den 22. Decbr.S. 224. Der Chur�ür�

tritt wiederauf�<wedi�cheSeite,und vereinigt �i<

1656den 17. Jan, mit Carl Gü�táv.Si 25,

“verläßtdies Bündniß wieder, und �chließtmit dem

Könige von Polen Johann Ca�imir 1657 den

6, Nov, zu Bromberg einen Traktat, in welchem ihm

fúr ein Darkehn von 400,000 Rtfr. Spec., welches

er dem Könige gegeben, die Stadt Elbing, �ohald

�ievon dèn Schweden geräumt '�eyuwürde, zum

_Pfande hiefür abgetreten werden �ollte. S. 27,
Elbing wírd ‘nach derm olivi�chenFrieden 1660 den

24° Aug. von: den Schweden geräumt, ohne daß es

an den Churfür�tenabgetreten- wird, S. 33, Die

Bemühungender RepüblikPolen, das vetpfándete
Elbing: einzulö�en.S, 35, Es wird nicht eingelö�et;

der Churfuür�t�uchtdahër drr< die Waffen �ein
Pfandrecht geltendzu machen, und nimmt 1698

den 11, Nov. die Stadt ein. S. 375. Welche Sen-

�atièndic�esám polhi�chedHofe machte,S. 74.

Der
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Det Churfürfftritt 1699 Elbing ieder ant K

Polen ab, da ih fúr das Darlehn von 400,000
Ntlr., welches aber nah der Verrechnung, die ihm

“

“gemachtwurde, auf 300,009 Rtlr. Spec, „reducirt
war, die Reichskleinödien,und im Fálle �tedreiMo;
nate na< dek näch�tenReichstagenicht eingelö�et
werdeß �ollten,das elbing�che-Teöritoriumzur Zins-

zahfung verpfändetwird. S, 76, Be�ehreibungder

verþfändetenReichskleinodien,S, 78, Sie werden
in Elbing 1760 den x, Febr. dem <urbrandenburg:

{en Generallièutenantv. Brandt eingehändigt,
worauf no aù dem�elbenTage die <urfür�tlicheh
Trúppen Elbingräumen, S, 80. Welcheunange:
nchme Folgen ‘es für die Stadt gehabt, daß�ie�ie
eingenommen. S. 82.

om Anfatige des Inhres1702. ‘ertheiltdér

Churfür�tvon Brandenburg— nun König von

Preußen — Friedrich der Er�keden Befehl,
das

Tétritorinm
7

in Be�ißzu nehmen,weil die Ein;

lö�ungde��elbenin der �tipulirtenZeit nichtge�che-
hen — hinimt den Befehlwiederzurück,weil ihm
ver�prochenwird, daß*die Sache auf demnäch�ten
Reichstage vorgenommen werden�oll, — Auf deim

Reichstagezu Lublin 1703 ‘im Jun. with biezu ein
în Polen und Litthauen zu erhebendesMöhlengeld
beliebt, welchesaber, wegen des um diefe Zeit mit
den Schweden ünter Carl XT[I, ausgebrochenen
Krieges,nicht erhoben werden fan. S. 24

Die Schwedennähern�i{der Stadt ündma;

hen
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<èn an �ieRequi�itionen.S, 85, Der König von

Preußen nimmt 1703 den 12, Oktbr, das Territo:

rium in Be�iß,weil es dur die�enKrieg gefährdet

wurtie, S. 93. Die preuß. Truppen be�eßendabei

auh die Vor�tädte,als zum Territorium gehörig,
wogegen die Stadt, die dies als eine Belagerung
an�ieht,�ichin Vertheidiguügs�tand�eht,S. 95,

Die fernern �chwedi�chenRequi�itionemS, 1x00,

Der fönigl.preuß.Hof,nimmt �ichhiebei der Stadt

an. E, 1092 Sie wird. den. 10. Dec, aufgefordert,
�ihan die Schwédénzu.érgeben.S,. 112, Bera-

“ thungen darüber. S, 119. Sie willigt indie Ueber-

gabe. S, 131, Carl. XIL rúft den 1x. Dec, mit

�einenTruppen in die: Stadt. S. 133. Jhr wird

eine Contribution von 260,000 Rtlx. Spec, aufer:

legt, S. 136. Der Rath bemúht�i, wiewohl ver

gebens, �iezu verringera, S+ 137+ Wie �ieau�ge:

“brachtwerden �oll. S. 143, Unrußen--unter den

_
Bürgern, die darúberent�tanden,S. 147+ Das bei

dem kónigl.preußi�chen.Hofe zur Berichtigung dev
Contribütion nachge�uchteund erhaltene Anlehn- von

70,000 Rilr. Spec. S. 157- Die Lotterïe von Grunds

�tückender Kämmerei, die hiezu noch ange�telltwird:

S.. 167, Sie i�tendlich den 5. Sept 1704 völllg

entrichtet. S.+ 168- Die Stadt wird 1710 dén $.

Febr. durch die kai�erlichru��i�chenTruppen von den

Schweden be�reiet.— Die Ausgaben , die �iewäh»
renö dex fónigl. �chwedi�chenBe�ibnahmegehabt. —

WieY
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4

Wie hoch die Intraden des Territoriums 1703

und wie hoch �ié177x vor der königl: preuß.Be�ik-
_

nahmeder Stadt gewe�en;
— Die ganze Summe der

Intraden in die�emZeitraum, S. 169

Was fürRechte und Einkünfte in dem verpfände;
ten Territoriymder Stadt zuge�tandenwurden. S. 171-
— Der königl. preuß. Hof verlangt, wenn die ge:
wöhnlichenAntraden des Territoriums nicht: zur Ver-

din�ungdes dargelehnten Capitals zu 6 pCt. zulangen
�ollten,daß die Stadt aus ihren übrigenEinkünften
das Fehlende zu�eße:S, 172+ Die Stadt prote�tirt

dagegen, S: 173, Es werden gegen den Verpfän-
dungsaft, der hierin alle Neuerung aus�chließt,dié

JIntraden des Territoriums, bei einer
Mens�ision der�el;

ben 1715, vermehrt: S. 174, :

Die Vor�chläge,die unter polni�cherRegierung
gemacht�ind,das Territorium wieder einzulö�en.S. 177.

Dev Stadt werden, da es nicht eingelö�etwerden kann,
xX736 für die entbehrten Territorial - Einkünfte jähr:
li 8000. �lpoln, als Sub�idien,bewilligt, die aber

nur bis 1766 ausgezahlt werden. S. 182. Fernere
Bemühungender Stadt, daß ihr Mtoriameingelds
�etwerde. S, 183,

Die von dem Magi�tratgleich nah der könig!
preuß. Be�ibknahmeder Stadt 1772 entworfene Bitt-

chri�tan Friedrich den Zweiten, die Rúckgabe
des Territoriums betreffend, die aber nicht abge�chi>t
wird. S, 184, Da 1775 die Schulden der polni�chen

|

Be�chr,d.St. Elbing 111. Bds 2. Abth. 6b , Krone
|
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Krone regulirt werden �ollten,bringt dex Magi�trat

�owohldie �eitder Verpfändungdes Territoriums ent;
-

behrte Nu6ung de��elben,als auh die der Stadt be:

willigtenSub�idien,als eine Schuld, die �ievon dex

Krone Polen zu fordern hätte, zur Sprache. S. 190,

Be�cheidhierüberS. 19x. Erneuerung des Ge�uchs

wegen Er�tattungder bewilligten Sub�idien.S. 192
Die Stadt wird damit no<h zur Geduld verwie�en:

S. 196. Sie wird 1797 aufgefordert, �ichbei der zu

War�chauzur Regulirung des Schuldenwe�ensder

Krone und- Republik Polen niederge�eßtenTrilateral:

Commi��ionmit ihren Forderungen zu melden, und

reiht über die�elbendrei In�truktionenein. S. 197

Mit allen die�enForderungen wird �ievon der Com-

‘mi��ionabgewie�en,und nimmt je6t ihren Regreßzum |

 fônigl,preuß.Fiskus, um von dem�elbendas Territo- |
rium zu- reklamiren. S. 205+ Die hierauf erfolgte |

ab�chlägigeCabinetsordre vom 6. Aug. 1799. S. 212.
WiederholteVor�tellungdes Magi�trats in die�erJ
Sache.S. 213. Abermaliges ab�chlägigesCabinets- |
�chreibenvom 8. Aug- 1801. S, 216,

Der Staat übernimmt von den alten Stadt- 1
�chuldenzwei Drittel, weil angenommen wird, daß�o
viel auf das Territorium verwandt worden. GS. 219.

Da durch die Städteordnung von 1808 die
Kämmerei emancipirtwar, auf �iejezt mehrereLa�ten
fielen, und �ie�ichin An�ehungder Ko�ten,die �iebis
her �úrdas Territorium getragen, mit dem- Staate“

aus;

L

e
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auseinander �ehenmußte,�owendet �ie�ich1819 wie:
der an Se. Maje�tätden König, um die An�prúche

auf die Rükgabe des Territoriums geltend zu. machen.

S. 220, Sie �uchthiebei die Fúr�prachedes Staats:
kanzlers, Freiherrn v. Hardenberg Excellenznach-
GS. 221, Erneuertihr Ge�uch1811 bei Sr. Maje�tät.
S. 222, Erhält 1812 durch des Staatskanzlers Ex-

cellenz, den �iedeshalb abermals angegangen, endli<h
den Be�cheid,daß die Unter�uchungÚber die An�prúche
der Stadt an ihr Territoriumvon Seiten des Staats

aufgenommen worden, und der Ver�ucheiner gütlichen

Ausgleichungdie�erAngelegenheitdur die Regierungs-
prä�identenzu Marienwerder gemacht werden �oll.
S. 227. Die Anträge die�erCommi��arien.S. 228.

Bei der wegen Regulirung der Provinzial- und
-

Communal; Krieges�{<huldenin Berlin niederge�eßten
Commi��ionwird 1812 von dem Deputirten der Stadt
die Rückgabedes Territoriums , als ein Mittel, der

Stadt hierin zu Hülfezu kommen, vorge�chlagen,mit
*

dem Antrage, daß zur Unter�uchunghierüber, außer
den Finanziers, au< Rechtsgelehrte gezogen werdeit

môchten,S. 233, Die Commi��ionunter�tüßktdie�e

Anträgebei des StaatskanzlersExcellenz, GS. 2377
Diíe damaligen Kriegesunruhen verhindern die Be-

röcf�ichtigungder�elben.S. 241.
:

Da nach Einführung der Städteordnungdie

Auseinander�eßungdes Territoriums mit der Kämme-

rei erfolgt war, ent�tehtdie Frage, ob auf die Zurú>-

b 2 gabe
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gabedes Territoriums be�tandenwerden foll, oder ob

es nicht vielmehr gerathener�ey,davon ganz abzu�tehen,

und dagegen auf Vergrößerungdes Competenz-Quan-
tums aus der Territorialka��eanzutragen, Um hierüber

urtheilen zu tönnen, wird eine Ein�ichtdes Ctats der

Territorialka��eerforderlich, der erbeten wird. S. 241.

Der Magi�tratbringt bei des Staatskanzlers Durchlaucht
|

den Antrag: zur Unter�uchungder An�prücheder Stadt
auf ihr Territorium auch Nechtsgelehrtezu ziehen,wie-

der in Erinnerung, S. 243. Der Etat über den reinen *
Ertrag der Territorial-Einkünftefür das Jahr 1815 *
von 33,104 Rtlr. 69 gr. 92 pf. wird eingereiht. SG.245+

Die zux Unter�uchungdie�erSache beauftragten

Regierungsräthezu Danzig theilen ihre Ju�truktion
|

dem Magi�iratmit, GS. 246. Die Stadtverordne:
|

ten, ehe fie �ichin Unterhandlungen mit ihnen éin-

la��en,erbitten �i<hvon dem Syndikus des Magi;

ftrats ein rechtlichesGutachten über die gegen�eitigen

Anforderungen des Staats und der Stadt, welches
der�elbeabgiebt , und darübex �elb�tin ihrer Ver: T

�ammlungeinen Vortrag hält, S. 248. Sie be-

�chließenhierauf 1817 den 22. Septbr., bei dem
zu treffenden Vergleich auf die Vergütigungs�umme
pon 400,000 Rtlr. zu halten. S. 261. Die Unter,
handlungen mit den königl,Commi��arien1817 Okto-
ber, in welchen fie erkiären,daß die königl.Mini�terienF

| feinesweges ge�onnenwären, die�eAngelegenheiteiner
Erprterung im Wege Rechtens unterwerfen zu la��en-

SGS.
[
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S. 263. Die Stadtverordnetenwilligeu in die Annahme
der Ent�chädigunge�ummevon 300,000 Rtlr., da die

königl,Commi��arienerklärt, daß �ie�ogleichaile Un-
‘terhandlungmit der Stadt abbrechenwollen, wenn �ie

auf 400,000 Rtlr. be�tehen�ollte,SG. 266, Dex Stadt

werden1819, als Vor�chußauf die Ent�chädigungfür.
das Territorium,20,000 Rtl. baar und 4899 Rtlr,
“înelbinger Stadtobligationea úberwie�en.— Die fd;
nigl»Cabinetsordre vom 24. Febr. 1820, nach welcher
die Ent�chädigungs�ummevon 300,000 Rtly, mit Zins

fen zu 4 pCt. vom x. Jan, 1820 ab in Staats�chuld-

�cheinenna< dem Nennwerthe ausgezahlt und die�e

FX

fR

_hin�ichtsder vom Staate übernommenen Garantie der

 Stadt�chuldzur Iilgung der�elbenverwandt werden

�oll,S. 269, Dié Anträgeder Stadtverordnetendas
gegen vom 20, April, S. 27x. i

Das Schreibendes Magi�tratsan die tónigt,
_Negierungvom 2x. April, worin er dur neue Rechts:
gründe dîe An�prücheder Stadt an ihr Territoriumzu

‘be�tätigenund die Anforderungendés Staats an �ie
aus alten Schuldver�chreibungen,weil die�enach dem

| Ge�eßverjährt�ind, zu entkräften �ucht.S, 2735
|

Das königl.Cabinets�chreibenvom 21. Dec. , nach
welchem der Stadt 300,000 Rtlr. baar, als Ent�ch¿s

EE für das Territorium mit Zin�enzu 5 pCt. vom
+ Jan, 1820 bewilligt werden, S. 282, Das er-M 9

Î“neuerteGe�uchder Stadtverordnetenvom 2. Febr.

|
7821, die Ent�chädigungs�ummevom 1, Zan. 1818

Ï « Y 5 ab
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ab verzin�etzu erhalten, und�ienicht zur Berichtigung
der Stadt�chuld,�ondernzum �tädti�chenHaushalt ver-

wenden zudürfen. S. 283. Der Entwurf der Ur:

kunde wird den Stadtverordneten zur Vollziehung den

10, April mitgetheilt, S«+ 286. Sie Ds �ich,fie
zu vollziehen.S. 293.

Die Mini�terienbeab�ichtigen,die bisher der
Stadt gezahlteCompetenzeinzuziehen,S, 301, Wo;
her die Competenz der Stadt zu�tehe.S. 302, D

�ieihr nur �olangebewilligt war, bis �iebei etwaniger

Rückgabedes Territoriums in Anrechnung gebrach

werden fönnte,�omachendie Stadtverordneten 1822

den 14. Jan. die Beibehaltung der�elbenfür immer
währendeZeiten zur Bedingung der Abtretung d

Territoriums, S. 314, Die königl,Cabinetsordr
“

vom 25. Jul. 1822, na< welcher den Städten di

Ausführungihrer Rechte auf die Competenzver�tatte

wird. GS.315, Die Verhandlungen von 1822 im

Oktober. S. 317. Der Magi�tratträgt 1823 den 2.

April darauf an, den Vergleich nach >die�enVerhands

lungen zu be�tätigen,GS. 336, Re�criptdes Mini�te/

riums des Innern vom 7. Aug., wonach die Urkunde

abgeändertworden. S. 339. Die Stadtverordneten.
tragen abermals Bedenken, �iezu vollziehen,und bit
ten, die Verhandlungen von 1822 im Oktober hiebei
zum Grunde zu legen. S, 350+ Die Urkunde wird"
1824 den 17. Febr. in einer Conferenz mit dem fönigl-"

“iaBRES AE Punkt für Punkt durchgegan?®

gen.
È
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gen. S. 353. Unter die unerlaßlichenBedingungen,des

Vergleichswird wieder die Bewilligungder Fortdauer
der Competenzaufgeñömmeny weil das Mini�terium
der gei�tliche,Unterrichts:ündMedizinalañgelegenhei:
ten unter dem 17, Nov, 5823 erklärt,daß auch die

Zahlung der Schulcompetenznur �olange dauerú �oll,
bis �iebei der Regulirungder Angelegenheitwegei des

Territoriums in Antechnüng‘gebrachtwerden kann:

S.' 357» Was es mit der Schulcompetënzfúé eine

Bewandnißhabe,und welcheAn�prúchedie Städtiw
älternZeitenauf13 Hufenin Nogathau, die zur Une

terhaltungdesGÿmüafiums be�timmtwaren, gemacht.

S.358- “Däfónigl.N i aus fomimntSs
EE

tigen Púnteedes Vergleichsmibciali, ¿ wobei der
Magi�trat�owohlals die Stadtverordneten erklren,

daß�i�iein der den 17. Febr, abgegebenenErklärung
keineAeuderungtreffen können.S. 365, Das Re�cript
der fönigl.Mini�teriendes-Innernund der Finanzen
Ym

E Nov. — Die fônigl,Cabinetsordre vom 26.

| Dept. — Das Schreibender fönigl,Hauptverwaltung
für die Staats�chuldenvom 4. Nov. 1824,die als

‘endlicheRegulativebeiAbfa��ungder Urkundezum -

“Grundegelegtwerden �ollen.GS, 367, Die Erklärung

der
S

Stadtverordnetenhierübervom 22. März.1825-
mit den neuen Vergleichsbedingungen,die �ievor�chla-
‘genS. 374, Die�ewerden �ámmtlichvo! den Mini-

ferienabgelehnt.S. zg1, Die Stadtverordüeteners

b4 �a��en
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la��endeshalówieder ein Schreiben an Se. Maje�tät
den König. S. 387+ Antwort hierauf aus dem Cabinel
vom 8. Máätz 1826. S. 388. Die königl.Regierung|
zu Danzig dringt auf die Vollziehung der Urkunde nach
der zuleßt“erha�tenenCahinetsordre: S»: 3925. Dit

|

Städtverordnetenwün�chen,ehe �e�icherklären,nod
den FinalzBe�cheidúber die Competenzabzuwarten, A
393, Die königl.Regierung giebt zur endlichen Erkläf

*

Lungnoh eine Fri�tvon x4 Tagen. S. 398, Dek
Mazgi�txäterbittet �chHiezu eine dreimohnaktlicheFri�t
S. 399. Nvch vor Abläufder�elbenbe�eitigtdie Anw!
�enheitSv: Maj» des Königs deù 3»Sept: 1826 an un!
ferm Orte alle Bedenken,die bisher den Ab�chlußdie�el
Angelegenheitverzögerthatten, S, 399, Die Stadtver!
ordneten be�chließenden 15. Sept., den Vergleichnac
den zuleßt ge�chehenenBewilligungen anzunehmet
©: 401. ES werden die�ein dieUrkunde eingetragel
und an die fönigl.Regierung ge�chi>ét.S. 403, Dí

Verfúgungderfelben hierauf vom 5- Novbr. S. 40 z,

Ausfertigung und Be�tätigungder Urkunde, S, 409
Die Nachwei�ungen,die ihr beigefügt�ind,S. 410
Das Schreiben des Magi�tratsund der Stadtverord!
‘neten an Se. Maje�tätden. König, daßdie Urkundk
vollzogen wörden,“S, 412, Die Antwort hieraul

aus dem Cabinet vom 25» Jan, 1827+ S, 414, |

D

rT



Wie die Stade zumBe�ißihres Gebietes ge-

fommen — die Grânzende��elbennach den

darübererhaltenenPrivilegien,
OUEST

Di, Stadt hat das, was zu ihrem Gebiete ge-

hört, theils von dem Hochmei�terHeinrich von

Hoheuloh durch die von dem�elbenihr 1246 er-

theilte Handfe�te, theils dur< Schenkungen der

folgenden Hochmei�ter,theils von dem Könige in

Polen Ca�imir 1457 nach ihrer Yebergabean

a erhalten,
Der Jnhalt der Handfe�tevon 1246,die ihr

Bei ihrerFundation ertheilt wurde, i�tim er�ten
_Baude die�esWerkes S. 28. und folgend. ange-
führt. Der Anfang der�elben,wo das ihr verlie-

hene Gebiet nach �einenGränzenbezeichnet wird,
heißtim Original , welches noh im rathhäuslichen
Archivaufbewahrt wird, auiliehal�o;

»UniversisChristi fidelibushanc paginam vi-

_zurisFrater Henricus de Hohenloch, Hospitalis -

|
Be�chreibd. St, Elbing 1V,Bd, A Hancts
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'Sancte Marie Theutonice Jerusalem Minister hum
lis *) Salutem in nomine Jesu Christi,

Quanto
|

4
”) Simon Grunau netti ihn �upreaimmOrdinis ca“

put (HartknochDi�s. XIX. S, 408.)z aber von ander"
Ge�chicht�hreibernwird er, in der Reihe der Hoh!
mei�ierausgela��en,und �ie�ezenin das Jahr 1246
Conrad Landgraf von Düringen, als Hochmei*
�er.Er. muß aber damals Homei�iergewe�en�eyn,
weil er �onder Stadt ein �olchesPrivilegiumnit

Hhâttegeben fönnen. Das angehängtehochmei�ter*
lihe Siegel bewei�etdies auh. Jn dem Privile#
gienbu<der Stadt wird daher dies Privilegiutl
aud: Privilegium Magistri Ordinis genann. #

Vielleicht i�er aber Vicehohmei�iergewe�en,
die damaligen Hohmei�ter in den erfien Jahre!
iprer Regierung no< auferhalb Landes < au�zu
Halten pflegten? — Dies würde Beides . erfldren;
fowohl woher er �i<hier niht Hohmei�iergenannt,
als au woher er von den Ge�chicht�hreibernuntel
den Hochmei�ternausgela�fenwird, — Es find
aber die�eVermuthung ui<t Statt, Denn in d>
nur 4 Tage darauf, den 14. April von ihm erthei

“ten Be�tätigungder Schenkung des Plageszur E
bauung der St. Marienkir<he,deren im zweitenBal!

«de die�esWerkes S. 314. geda<ht worden, neut
'

er �i �elb: Domus Hospitaliz, Sancte Marie

.

The
tonice Jerosolimir, Magister, (den Titel Magister gd
neralis haben erf die �páâternHo<hmei�terangenoW
men) und die Howmei�ierLuder und Conr@

von
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Quanto majora quantoque plura cives în El

bingo pro defensione nominis Christiani-et promo-

tione domus nostrae discrimina sustinebunt, tanto
eorum Utilitati et commodo intendere volumus et de-

bemus, *)

Binc es, quod notum esse cupimus, quad
 Accedente Fratrum nostrorun consilio et consensu

_Ips1s ad usus communes, id est, ad agros, ortos
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| Chortos), prataet pascua quandampartem terre

A 2 con-

von Erlichshau�en berufen < auch in den der
Stadt 1334 ‘und 1442 ertheilten Privilegien auf

ihn als ihren Vorgänger. (Hartkno<h alt und
néues Preußen in Addend. ad pag, 282 und v. Baczfo
Ge�chichtePreußenser�ter Vand S. 215.) Es

�<heintal�obloß Be�cheidenheitzu �eyn,daß er \<

hier niht Mei�terdes Ordens, �ondernnur eincn

_

niedrigen und demöüthigenDiener de��elbennennt,
�owie der Pap�i\i< �ervusleryorum zu nennen pflegt.
Es nennt \i< aber keinanderer Hochmei�terin den

-no< vorhandenen Documenten �o,wiewohl die Be-

nennung humilis, womit andere Gebietiger des Or-

dens, außer den Hohmei�iern,�ibelegen, niht un-
gewöhnli<hij.

:

*) Die culmi�heHandfe�ievon 1251 (Privilegien des

Herzogthums Preußen S. 1.) fängt mit den�elben
Ausdrücken an, und i� au< ihrem Jnhalt nah dices

�erHandfe�tedhalich, �odaß cine dar< die andre

erfldrtwerdenfann,
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contulimus, cujus metas *) ita duximus distinguen-

mitarum, ***) ab eo (patibulo) ulterius ad iongitudiT

*) Das i�, Gränzen, Es wird hier nur des Landes
_

Und de��enGebrauches zum gemeinenNuten gedacht5

I*) Hier fann ni<t ein Wall von Erde ge�<hüttetges.

57*) Dies i�,wie im er�tenBande die�esWerkes GS.29,

« theilt,

4

“A vallo **) civitatis usque ad patibulum war-

nem

die Gerichtsbarkeit über da��elbeerhielt die Stadt“
erf 1288. f

meint �eyn,da man damals dergleihen Wälle noh
niht hatte. Vallus heißt aber au< nur ein Bolls
werk mit Plankenoder �pizigenPfählen. Denn die
vari (gabetförmigeStangen), �ades ( Pfdhle 5 ungvalli �indeinerlei:

Exacuunt alii vallos farcasque bicornes, !(Virgil
George Lib, Le 264.) und

—_—  _— hic ftirpes obruít arvo,

Quadrifidasque �udes ct acuto robore vallos, , (Libé
IL, 23.)

:

| |

be
ai

#
E

angeführt if, die Stelle, wo der neu�tädt�<eGal-
gen erri<tet war, und wo jet die Pulverhduü�erets
bauct �ind. Er heißt Patibulum Warmitarum, mweit
er an dem Wege na<h Warm - oder Ermeland �tand-
Eine winkelrete Linie, von die�emOrt nach der Stadl
gezogen, trifft. auf das �üdli<heEnde der Alt�tadls
Was alfo außerhalb die�erLinie weiter na< Süde

liegt, wie der Plag, worauf die Neufiadt van
i�tund das daran angränzendeneu��ädterFeld, ward
der Stadt damals noh niht ¡u ihrem Gebiet ert
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nem milliaris versus villam, que Zerewet*) nun-

cupatur, ita ut ipsavilla exclusa �itet distet ab eadem
‘protractionead tractum unius funis, **}decem virga-
rum lôngitudinemcöntînentis,Item ab ultimo ter-

minoillius milliaris ad mare recens (das Haff) versus

Lanzaniam **) (Lenzen). similiter ad latitudinem

milliarisde civitate. Deînde secus ***Ì littus ejus-'
dem maris versus fluvium Elbinc dictum et‘per ascen

Sun ejus a loco, quo intrat mare idem longitudinem
etlatitudinem ad duo milliaria versus Pautam, *****) ,

AA Eine

_*) Das Doktf Zerpien, Zelpin oder Serpin, welches
na< Ofien eine Meile von den Yulverhdu�ernliegt.

»*y Ei Längenmaaßvôn 10 Ruthen, deren jede1ç

Fuß hielt.
:

>") Dadurch, daß Lenzen hier genannt wird, das an-

_�ehnlih�ieDorf in die�erGegend, �ollnur die Richß-

tung, wie die Gräñze hier läuft, aber niht dic Gränze
�clb�iangegebenwerden, - Die�eivielmehr dadur<
be�iimmt,daß von Sekpin gegen Lenzen zu, das i�

na< Rorden hinauf, der Stadt eine Meile und

von dem Gränzpunft die�érMeile cine Meile na<
dem Haff zu angewie�enwird. |

***") Dgs i�t,an und neben dem Hâff und dem Elbing;
al�owird nur das daran liegende Land (terrae quae-
dam pars, wie es im Anfange des Privilegiums
heißt), aber niht das Haff und der Elbing derStadt
verlichen,

;

") Nach alten Charten, we ne< der Lauf der Paute
vero
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Eine alte deut�cheUcber�ehunghievon laut
‘tet bu �blichal�o:

¡DesOrdens Privilegium derStadtvonElbing geben.“
Allen chri�tgleubigenn,die do �chenwerden dy��ent

Brief, Bruder Heynrih von Hoenloch, des �pitals
“�ancteMarien des deut�chenHau�eszu Jerhu�alent
eynfeltigerDiener, Heyl Jm name Je�uChri�t.Wi i

viel
*

R
rde
UE

=
E

“

verzeichneti�, ent�pringt��evor S<hadwald, fließt
Halb�iadtvorbei, wo an ihr die lüb�heGranze, eint
Abwä��erungsgrabenzwi�<endem morienburg�<en
und. elbiag�<enWerder, anfängt und vereinigt �ii
mit der {<hadwalder und hor�ierLache. ]

1348 hat an ihr eine Kapelle ge�tanden",wie aus
dem Vergleich des Treßlers zu Marienburg Lange
roce mit den Bürgern zu Elbing wegen des Dans
mes láng�tder Paute zu er�ehen,Jn dem rath“
hduslihen Receßvon 1736 S. 479. wird der Pautt
no< gedacht, aber angeführtdaß �emit Gras und
Scilf ganz verwach�en�ey, Vor der Bedämmuy/
der Nogath floß �iein die�elbe,Der Stein, dek
1707 in die Nogath gelegt wurde, um die Granit

“zwi�chender marienburg�henund elbing�henEinl
ge zu bezeihnen, de��enim er�ten Bande die�e

Werkes S. 434. geda<ht worden, war. in del
vormaligen Ausfluß der Paute in die Nogath gele

worden, wie in dem rathhdäuslichenNeces voo 174
S. 712. angewerft i�, woduc< al�ono der�el
kenntlichif. L
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viel gro��erevnd wieviel mancherley�chadendic Búr:-
|

ger zum Elbing vmb der be�chirmungdes chri�tlichen
namens vnd vmb der forderung vn�ersHau�eswillen

werdeñ enthalden,dy�te�oviel mehrwollen vnd follen

wyhr gefly��en�eynyrhen noße vnd frommen. Hyr:
umb y�tsdas wyhr offenbar zu �eynbogeren, das wyhr

mith zugehendemvn�ererBruder radte vnd volborth

yhn zu gemeyner gebrauchung, das i�thâ>ern;,garten,

wy�enond weden iyn etlich�túkelandes vorliegen ha:
ben, des granßen wyhr wollen al�o�ollenunter�chieden

�eyen.Von dem Walle der �tadtbyßzum galgen War:

mythen, von dem�elbenvortbas zur lenge eyner meylen,

gegen dem Dorfe werts das Zarweytgenument wyrth,

al�odas das�elbteDorff �eybau��euge�chlo��envnd es

�olweyth �tehenvon der�elbtenZung zum. Zoge eynes

_feles,.behaldenddie lengezehenruthen,‘

„Item von der lekten granben der"meylen zu dem

_Habegegen lanzaniamwerts, desgleihen zue breythe

_eyner meylen von der �tadt,von dannen neben dem

uber des�elbtennHabes , gegendem fly��ewerts der

Elbing genumet vnd durch �eynennauffgang von der
�tellen,do ex eynleuf�tIn das�elbteHab die lenge vnd

|

die breythegu} zwu meylengegen der Pauthe werts./*)

A 4
i

Fa

iprgrSO
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NRpwnomen

”) Carl Chri�tian Lange Mj�cpt.Th. 1
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; In den Ram�ey i�chenManu�crivtèn,di

auf dem Nathhau�eaufbewahrt werden, befindet“

�ihin Tom. XII, 4. SG.2, folgende erklärende Ue

ber�egungdes Anfangs die�esPrivilegiums, von
welcher da�elb�tge�agtwird, daß �iein einem läng*
lich zu�ammengerollten papiernenBriefe vormals
im rathhäuslihenArchiv in CapsulaPrivilegiorumt
aufbewahrt ivorden; i

„Anzugehendevon der SchüßenTuhrme N
ál�odaß der grabe bußender Stadt Mure der Stadt
zugehöôreund fort an zu heben, do die Humele in
die Stadt flü��etauf die Heiligegei�kesMole; vor?
bas davon zugehende in den graben, der vor die
Neu�tadtgehet, den graben an der Neu�tadtdie
lenge durchzugehende bis an das Ende, von danne 4
vorbaß biß auff den PreußchenKirchhof, *) do det
Stein zu einer grente geleget is, von dem Stei 1
vorbaß zu der lenge einer Meile kegen dem Dorffe,.
das Zerweit heißet, al�odas daß Dorff liegt

i

von +

RETA
Î

4

Fins:
“TAB
ig
wh
è
FA

*) Dies i� der Bogenerthurm, de��enim er�tel
Bande die�es Werkes S. 65. gedaht worden/
der am Ende der heil. Gei�i�traßezwi�hender Alt
�tadtund Neu�tadt�and. 1

“") Dies i�tder St. Annenkir<hofwie oben G. 5
A, bemerkt wordea, f

®
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von der�elbenBorziunge zum Zoge eines Seyles

behaltende zehen rutten lenge, fort von der leßten

greng der Meylezum fri�chenMeerekegenLanßzan
gleicherwei�edie breite und die lenge einer Meyle

von der Stadt; von dannen bey dem Uffer deßel-
ben Meeres über den Altten Elbing zugehende, do er

in das fri�cheMeer flü��et,und von dannen auffzu-
gehende bey. dem Waßer Elbing genandt und von

dem Waßer!Elbing aufzugehende daß Waßer daß
die Nogath heißet,bißkegendie Altte Pauthe, al�o

daß die Înhaltungihrer grenßzedo haben foll die

lenge von zween Meylenund diebreitte von zween
Meylen,“

Die�erganzeBezirk, der in den obgenannten i
Gränzenbegriffenwar , ward in ältern Zeiten der

|

Stadt Freyheit genannt, weil ihr der�elbevom

Orden zum uneinge�hränktenVe�iggegeben und

eingeräumt worden. Die�enNamen behielt au
hernach noch der we�tlicheDheil des Werders oder

die 4 werderi�chenDörfer Für�kenau,Groß- und

A

E

AE
e700
SOE

OA

7

PE7ePA2

VAD
A
EIE
AMEN

LT

ES
D

»

 Kleinmausdorfund Lupushor�t.

Anmerkung.Die Grâänzendes der Stadt auf
-

der Höhe damals ertheilten Gebietes von einer

Quadratmeile �indin dem Privilegio be�timmt,
und la��en�ihdaher auh nah den�elbenna<hwei;

�en, Denn von der Stadt geht die Gränzein
|

lS _Hfei
/
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O�tenauf Serpineine Meile, welches Dorf auh
die�eEntfernung hat; von da läuft �ienah Nor

|

den gegen Lenzen zu auch auf eine Meile; dies
_ trifft anf Rakau,. von hier nach dem Haff bis" *

an den Ausfluß des Elbings in da��elbe,der da

mals in der Gegend des Bollwerks gewe�en�ey
wird, ebenfalls eine Meile, wo auch die�eEnte:
fernung i�, und komfnt vom Bollwerk, welches"

“von der Stadt eine Meile entlegen, auf die�elbe |

zurü.
È

Die Grâänzendes elbîng�chenGebietes in der"
. Niederung aber �indnicht �ogenau be�timmt.Da u

zwei Meilen in die Länge der Stadt zu ihrem?
Gebiet verliehen worden, i�tdeutlich angegeben,T

weil die Paute, die zwei Meilen entfernt war,
zur Gränze ge�eßtwird. Ob aber die Worte des

_Privi�egiums: A loco, quo intrat (Elbing
marerecens longitudinemet latitudinem ad duof

milliariaVerSUus Pautam, fo zu deuten , daßzweit
Meilen in die Längeund zwei in die Breite an

“

zunehmenwären, dies mußzweifelha�tgewe�en?
�eyn. Denn die pari�erRechtsgelehrten und die
lübeer Canonici, denen dies Privilegium 1300f
zur Deutung zuge�chi>twurde, erwähnendie�es?
Punkts ausdrü>lichals zweideutig, doh ent�chei:

den �te,da �ie�ichan denSETAEhalten: quod}
beneficia

I

*) Ein altes W�cpt.nennt hier Rakaucrhof.
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beneficia et privilegia quam latissîme interpre
‘tanda, für die Längevon zwei Meilen undfür

die Breite von zwei Meilen, welchesauchin dev

oben S.1x, angeführtenerklärendendeut�chenUes

ber�ebungdie�esPrivilegiums angenommen wird,

Inde��eni�tgewiß, daßdie Stadt zu des Ordens

Zeiten niht zwei Quadratmeilen in der Niedez

rung în Be�ißgehabt, Denn die nordwe�tliche
Ecke der elbing�chenNiederung, Jungfer mit �ei:

nen Gränzen„, �owie die �üdwe�tliche,Streckfuß

wit �einenGränzen und den ganzen Strich Landes

an der alten Nogath nach dem kleinen marien:

burg�chenWerder zu erhielt die Stadt er�tdurch
das Ca�imir�chePrivileginm von 1457, wis

unten gemeldetwerden wird,

Die Stadt hat hernach no< ¿u ihrem Gebiet
vom Ordendie�eSchenkungenerhalten:

1) Den Herrenpfeil vom Hochmei�terBur;

<ard von S<hwanden 1288. Es ward ihr

dies Stück Land mit zum Er�atzdes Schadens ers

theilt, den �e durch cine große Feuetsbrun�f,die

der Hochmei�ter�elb�tange�ehen,kurzvorher er-

KLlitten,DieWorte des Privilegiums �ind:„Ouch
geben

: i:

Mlidindininntcc6taRa0gnWaG

Suvvre

A Chrichtons Urkunden
‘

ünd Beiträge zur preuß.

Ge�chichteS. 20, und Liber ”

‘vileg. ES. 18
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geben wir in denwerder halp, der da heizet dek
alde Elbinc, mit allem nußzen.“*) Vormals floß,
wie im er�tenBande die�esWerkes S. 336. ange
führt i�t,ein Arm des alten Elbings über den Her
renpfeil in ihn wieder ein. Er �cheintden Herren“
pfeil von dem Vürgerpfeil, den die Stadt �ho
durch das Fundationsprivilegium be�aß,getrennt
zu haben. Daher heißtes hier : der halbe Werder“

2) Den Plas,wo die Neu�tadterbauet i�t,neb |
dem dazu gehörigenLande, von dem Hochmei�tet
Dietrich von Altenburg, welche Schenkun)
der Hochmei�terHeinrih Du�ener 1347 b>
�iätigte,wie im 2, Bande die�esWerkes S. 43
und folgend. angeführti�t, ï

Nach“der Uebergabe an dieKrone Polen i!4
durchden KönigCa�imir das Gebiet der Stadt,
be�ondersauf der Höhe,an�ehnlicherweitert wot
den.) Das hierüberin

deut�cherSprache abge
faßte, #

“*I Chrichtons Urkunden. 1c. S. 28. Lib, riv; G,2 .
**) Alles Land,welchesdamals zum dt�<en Gebi F

hinzukam, ward hierauf dur< be�onderePräfekturen
des Naths, welche das Landrichter- und Fi <#

mei �teramt hießen, verwaltet, �owie das Auß e ®
fämmeramtdie Güter der Stadt, die �lehon
des Ordens Zeiten be�e��en,verwaltete ; (plenum DoF

minium
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faßte, 1457 ertheilte Privilegium, welches das

HauptprivilegiunmderStadt heißt,wird nicht mehr

im Original im rathhäuslichenArchiv aufbewahrt,
Aber im Privilegienbuchder Stadt befindet �ichda-

von eine Ab�chrift.Jch habedie�ebenußt, um den

Inhalt die�esPrivilegiumsgenauer und voll�tändi-
ger, als es im er�tenBaude die�esWerkes S, 37.

:

und folgend.ge�chehen,anzuführen.

i

Damals erhielt no< die Stadt zuFrcs
Gebiet;

L, von dem, was „vorherzum elbing�chenCoe
thuramtegehörthatte,

x, am Haff das DorfJungfermit �einenGrân-

zen,
|

2. am Drau�enStreckfußund die umliegende
Gegend.

Es heißthievon im Privilegio:
|

Auch

minium Fleischerweide in tenitorio Elbingensi, Civitat-

_ Elbing. competens, 1721. S. 23.) Die�eVerwaltung
dauerte bis zur fönigl. preuß. Be�iznahmeder Stadt.
Und na< den no< vorhandenen Nece��en�owohl

des Außenfämmer - als Landrichter - und Fi�hmei�ier-
amts fann das �iädi�heGebiet zu des Ordens Zeiten
und was dur<- den König Ea�imüirdazu gelom-
men, voll�iändigangegeben werden»
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„Auchgeben wir en das Dorf Futigfecauiii
�einengrenizen mit �ambtdem gangen Fi�ch“
ambte,das zuvor zum SchloßElbingk gedient

hat, în alle �einegrenizen, beide zu Lande vnd

zu waßer, in Ströuten,Czin�ernvndandert
Zubehörungen,im Habe vnd im �eheDrau�et
uns keine Czin�ennoch hir�chaftdorinne behat
lende, alleine die Keuteltrift."*) Ÿ

3 den ganzenStrich Landzwi�chender alte
_Nogath und dem kleinen mariehburg�c<en*Wett
der, worin Hoppenau, Nogathau, Wickerath
Neuhof, Neukix<und Kärbêwald liegen.

In |
*) Dur das Fundaktionsprivilegiun«ward deretal

nur Land zur Benugung ertheilt; an die Gewd��t
i� darin niht weiter gedacht, als daß den Bürger"
erlaubt wurde,im Elbing, Drau�enund Haff unid
gewi��enEin�chränkungenzu fi�hen. Erf in del
folgenden Zeiten erhielt die Stadt be�onderePri
legien über einige Gewd��er,Z. B-. 13758 über i
weiße Lache und 1386 über die Hoppenkbek. Durdj
das Ca�imir�chePrivilegium wurden die Gewá��>
das Eigenthum der Stadt, �oweit �iein ihrem GE
biet liegen. Die Keuteltrift, die < der Königvol
Hehielt, wird in der lateini�henUeber�ezung>
PrivilegiumsPiscaturaKeitelaria genannt,

*

Jn del
Conditionibusperpetuaepacis 1466 fommt �eaf

vot,
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Bn dein Privilegio i�tdies mit den Worten

ausgedru>t: „Vorth vber den �eheDrau�en

geben wir en den gangen waldt, der zum Sthloß

Elbingk gehort hat, vnd den Nevenhoff, mit

allen �einengrenizen vnd Zubehorungen an

der Sumerawer grenize zugehendedurch den

Nogatin ihre ale grenize Bawtte genandt.*)
9, einige Di�kricktedes Hokerlandes , deren in

den Frieden 1466 mit dem Hochmei�terLudwig
von

avian

vanaaaiaciÓmera

vor „ und ird da�elb�iCutli genannt. (Xrigilegia
der Stände des Herzogthums Preußen, 1616. S.
22. bb) Die Keuteltri�t bedeutet eine gewi��eArt

zu �i�chen, da an be�onderndazu gebaueten Keutels

Thnen, (Hennenberger gedenkt ihrer in der Er«

Tlärungder preuß.Landtafel S. 463.) mit wel<en
man im Haff glei< na< Abgang des Ei�eshin und
Her fuhr, die Keutelnegé hinten nahge�hlepptwurs

den, damit �i<die Fi�chedarin verwi>keln mêdten,
Der KönigStephan ha��te�ie1578 ab. — Viel-

leiht ward damals der Aal dur< �ol<eKeutelnete
gefangen, Dahek Einige unter Keuteltri�tau< den

Aalfang ver�iehen, den der König �ichvorbehalten,
wel<er Meinung i< im er�en Bande die�esWeko
Tes S, 40, A. gefolgt bin.

®)Zur Zeit, als die er�teHandfe�tevon 1246 aus
_ gegeben wurde, war, weil die Nogath damals noc

ads eingedämmtwar , die�eganze Gegend Sumpf»
: Nach
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von Erlichöhau�en Erwähnungge�chieht)

nâmli< |

1, Panklau, Lenz,Rakau,Baumgart, **) Rel
mannsfeld, Steinorc, Dôrbek,DZrunz,Königs
hagen. Sie hatten vorher zum tolkemit�che#"
Waldamte gehört. |

2. die �ogenanntenpreußi�chenDörfer, die vot
her zumSchloßHollandgehörthatten, Preu�h®"
marf, Meislatein,Plonen, Kämersdorf,Vart
famund Wellis, 3. Y

“

Nath der Bedámmung dex Nogath watd e trocke
und ein Theil davon“ ward urbar gemacht. DE

Orden erbauete da�elb�zum Aufenthalt für Krägigt
(Leprosi) einen Hof, der der neue Hof

-

genant
wurde, und benugte das Land für �i<zur Weid

Er�t: 1449 wurden 15 Hufen an dem neuen HA
gelegen, voa dem Compthur zu Elbing Hein id
Reuß von Plauen ausgegeben. Die andern hit
genannten Dörfer, wie Hoppenau, Nogathau 1c.
viel �pdterangebauet, wie unten gemeldet werdk
wird. Der Wald, de��enhier gedacht wird, i�t
Ficjtenwald, die Heidegenannt, von wel<hemWE

Zeit zu Zeit ganzeStriche ausgehauca worden, uE
der zulegt 1799 ganz ausgerodet wurde. 4

*) Privilegia der Stdnde des Herzogthums Veery
|

S. 21, b, é

>») Die Dörfer Lenz und Baumgart waren vorher
den Gubernator von Preußen Johann von Bd|

�en verpfändet,und wurden damals an die GE

© abgetreten GE E
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3. Die fünf Dorfer, die vorher zu Mühlhau�en

gehèrt, Groß - und Klein - Stoboi, Schön-

mohr , Pomehrendorfund Wolfsdorf.

“DieGrânzen,in welchendas ganze damals

der Stadt auf der HöhezugetheilteGebiet einge-

�<lo��eni�, werden fo be�timmt:„anzuhebende
am fri�chenMeere, Hap genandt, zugehendevf
das Dorff Lent, vor eine orth vnd grenitze', vort

zUgehendean der Reebergexgrenißzevf das Dorff

_Boumgartt mit �einengrenißzeningere<net, von

dannen vf das Dorff Drun6 bis vf das Dorff Blu-
menaw *), dannen vordan vf das Dorff Pomeren-

dorf, vnd vf das Dorff Schönemor „. von dannen

vf Rogav “*)vnd von do vf das Dorff Wecliß, von

dannen vort vf des Dorffes grenitzeSchonewie�e,
bis an den �eheDrau�en,�odas daßelbigeDorf

baußen bleibe.“

Lenz, Panklau und Baumgarthat die Stadt,
da ihr die�eDórferdurchdas Ca�imir �chePri-

vilegium
*) Da Blumenau nie zum elbing�henGebiet gehört;

hat, �oheißt: bis auf das Dorf Blumenau, yur :

auf des Dorfes Gránzes

O) Auch Rogau hat nie ‘zu Elbing gehört, und es
heißt daher hier au< nur; bis auf die Gránze von

Nogau. :

Ve�chreib.d, St. Elhing 1v. Bd,

AAIWERSTTECA,

D 7 guR
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vilegium ertheilt worden, bis 1569 ruhig be�e��en,À
und von ihnen alle Zin�e,wie von andern Dörfern, |
eingezogen und die Scharwerke �i lei�tenla��en.+
Als aber in die�emJahr der Hauptmann von Tol- |
femit Mathias Zialinsfki vom KönigeSi- 1
gismund Augu�tein Mandat erhielt, daß das ®
frauenburg�cheDomcapitel ihm das Amt Tolke- È
mit, welches da��elbe�olange in Be�ißgehabt, ab- È
treten �ollte,�oeignete er �ichauch die genannten *

Dörfer des elbing�henGebietes zu, die vormals *
zu die�emAmte gehört hatten, und wirkte bei dem *
Könige ein Mandat an den marienburg�chenWoir *
woden aus, wodurcher in �ieeingewie�enwurde. *
Die Stadt prote�tirtedagegen, und ward dadurch.

È

in einen weitläuftigenProceß verwickelt, j
Zu eben die�erZeit ward �ievon dem kdnigl-"

Fisfal wegen Schönmohr, Pomehrendorf, Wet
klig und Wikerau, die theils vorher verpfän
det worden, theils fürCadukgüterau8gegebenwurk
den, und wegen der Fi�chereiim Haff und auf der |
Drau�en, als wenn �iezur königl.Tafel gehörten,if

An�pruchgenommen. Durch ein Dekret des Reich
tages von 1572 aber würdenalle die�eAn�prúchth
zurückgewie�en,und die Stadt ward in die�el?
ihren ganzen bisherigen Be�isge�hüst.Y

®) Lib, Privileg. p, 238,
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Die Ge�chichteder Verpfändungdes clbing�chen
_Sebietes im Zu�ammenhangemit den Bege-

benheiten,die �ieund die Be�ißnahmedes

Pfandes herbeigeführt, |

Die Stadt hat den ganzen Genuß ihres Gebictes
nur bis 1703 gehabt. Jn die�emJahr ward es

von dem Königein Preußen Friedrich dem E r-

�ien,an de��enVater es verpfändetworden,in Ves

\iß genommen, und �eitdieferZeit �inddie Einkün�te

de��elbengrößrentheilsin die kduigl preuß. Terri-

torialca��egeflo��en. CER

Die Veraula��ungzur Verpfändunggab der

zwi�chenPolen und Schweden vou 1655 bis 16659

geführteKrieg.
:

Die Königin von Schweden Chri�tina
hatte 1654 ihrem Vetter Carl Gu�tav, Pfalz-
grafen zu Zweibrückdie Krone abgetreten. Der
Königvon Polen Johann Ca�imir konnte aber,
weil �einVater Sigismund der Dritre eiu

fchwedi�cherPrinz gewe�en,�ichnicht ent�chließen,
�ich�einerAn�prücheauf SchwedensThron zubes

geben, und nahm daher denTitel einesKönigs von

Schwedenan. Carl Gu�tavhatte ihn ent�chä-
digen wollen. Aber die Unterhandkungen hatten
�ichzer�chlagen,und wiewohlPolen dut) den

VB 2 Krizz
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Krieg mit den Mo�cowitern,Co�áckenund Tartarn

damals er�chöpftwar, �owar dem Könige der be-
�agteTitel, den er no< immer führte, �otheuer, |

daß er ihn nicht ablegen wollte. Da nun die Shwe- Z
den in Polen eingefallen waren, �o�chi>tezwar |
Johann Ca�imir Abgeordnete nach Stockholm,
die erklären �ollten,daß er �ichdie�esTitels bege- “
ben wolle; weil aber Carl Gu�tav den Krieg +
mit Polen wün�chte,um �einenEroberungsplan *
in die�emdamals �ozerrüttetenReiche auszufüh-

|

ren, �okamen �iezu �pät,und der Krieg hatte �eie*
nen Fortgang.

Die Schweden machten bald �ehrglückliche>
Fort�chrittein Polen,näherten�i<auc dem herzoge *

lichen Preußenund drohtenWinterquartiere darin zu / |
nehmen. Der Churfür�tFriedrich Wilhelm F

�ah�ichdaher genöthigt,�hleunigmit �einenIZrup-
pen dahin aufzubrehen. Sobald er hier anges Î
langt war, ließ er den damals zu Marienburg ver- f

, �ammeltenpolni�ch?preußi�chenStänden die ihnenJ

drohendeGefahr nahdrü>li<vor�tellen,und �iej
zu einer genauen Vereinigungmit ihm anmahnen.*

Elbing undThorn wankten, die�emBündniß|
beizutreten, weil. die Gefahr �chonzu nahe war®

dd.

Dex marienburg�<heWoiwode warf ihnen dahet
|

auch 4 :
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“A

auch ein geheimes Ver�tändnißmit den Schweden
vor, Das Vündnißkam aber doch den 15. Oftöber

1655 zu Stande, in welchemfe�tge�eßtwurde, daß

man �ichnur vertheidigungswei�egegen die Schwe-
den verhalten und daß die vornehm�tenOerterbrans

denburg�cheVe�aßungeinnehmen �ollten,wobeidie

polni�ch- preußi�chenAbgeordneten dem Churfür-
Fen ver�prachen,\i< nach ihrem Vermögenzu be-

mühen,daß ihm wegen die�erHülfslei-
�tungeine hinlänglihe Vergeltung ge

geben würde. Die�erver�icherte,nichts von

der Provinz zu fordern, fondern �ichan ihrer Zu�age

zu begnügen.*) Und hierin liegt der er�keGrund,
daß in der Folge der Zeit das elbing�<heTerrito-

rium einOpferder RepublikPolen wurde. **)

Die�esBündnißgefieldem KönigeJohann

Ca�imir�o�ehr,daß er nicht nur dem Churfür-
�ten�einVergnügendarüber �chriftlibezeugte,

fondern ihm auch die Souverainität von Preußen
anbieten ließ, um ihn dadurch näher in �einFuter-
e��ezu ziehn; aber die Macht der Schwedén,die

B 3
|

nicht

*) Lengnih Ge�chichteder preuß. Lande unter J ds

hann Ca�imir. GS. 139,
**

Nuv �on in den Annalen der StadtElbing.M�cpt,

unter die�cmVahr.
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niht nur beinahe ganz Polen eingenommen,fondern
auch {on gegen Preußen�ichwandte, hinderte ihn,

die�enihm angebotenen Vortheil, nach welchem
�eineVorfahren vergeblichgetrahtet, damals an:

zunehmen.*)

Elbing �uchte�ichgegen die Schweden in Ver-
“

theidigungs�tandzu �eßen,und nahm zu den 300

Stadt�oldaten,die es hielt, no< vom marieuburg-
�chenWoiwoden 200 Mann in Sold,

Carl Gu�tav folgte feiner Armee, die bis

Marienwerdex vorgedrungen war; die branden-

burgfche Ve�aßzungda�elb�tzog �ichzurück,und

ließ den Schweden den Weg nach Elbingoffen.**)

Den rx. December 1655 ward die Stadt
durch cin Schreiben aus Graudenz von demGene-

ral Steenbock aufgefordert, �ichdem Königevon =

Schweden zu ergebeu. Da von dem Könige in 1
Polen keine Hülfe zu erwarten war, �owilligten =

der Rath und die Bürger im Gefühl ihrer Ohn- |
macht, einer �olchenMacht für�i<allein Wider- #

fland zu lei�ten,in die Uebergabe unter folgenden F

ME ‘
“Ff

ts

») Seyler Leben und Thaten Friedrich Wil-/F
helms des Großen. S,. 39,

7

a) Lengni<h !. c. GS. 1484
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1 daßder Köuig von Schwedendie Stadt und

ihr Gebiet ¡nichtvon dem AUS Polen

trennen,

2. daß er ihren Staat, dev vondem Staat der

Republik Polen getrenut wäre, erhalten,
3. daß fie, bis der Krieg mit Volen beendigt

wäre,in �einemSchut bleiben möchte.

Mit die�erCapitulationrei�eten‘Deputirte
der Stadt nah Mühlhau�en,wo �i<Carl Gu-

�tavbefand. Ehe ‘�iezurückkamen , Iwaren die

Schwedenunter Anführung'des Generals Steen-
bock �chonvor die Stadt gerückt,und ihre Reuterci

überfiel den 19- December die 200Mann Fußknechte,
die die Stadt vom marienburg�chenWoiwoden in

Sold genommen, im Grubenhagen, und bekam

davon 50 Mann gefangen; die übrigenflüchteten
bei dem Schiffsholm über den Elbing.

Den 22, December \<loß endlich der \{<we-
di�cheReichskanzlerErich Oxen�tierne, als

Bevollmächtigterdes Königs"in Mühlhau�enmit

den Abgeordneten von Elbing die Capitulation,
nach welcher aber die Stadt und ihr ganzesGebiet

- von nun an demKönigeJohann Ca�imir allen

Gehor�amavf�agte,und den König Carl Gu�tav

uudlienrechtmäßigenErben für ihren rechten

OA 2 _

BDher-
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Oberherrnerkaunte, und ihm auch den Huldigungs-
cid lei�tenwollte, wenn er es verlangen würde.4

Noch an dem�elbenTage, als die Capitula-
tionzu Mühlhau�enge�chlo��enwar, den 22. Decem-

ber Nahmittags um 4 Uhr rückten die Schweden

409Mann �tarkunter Anführungdes Generalfeld-
zeugmei�tersLorenz von der Linde, der zum
Gouverneur von Elbing und aller in Preußen von

den Schweden eroberten Oerter ange�ecßtwar, in Bes

gleitung des ReichsfanzlersOpen�kierne durch
das geöffneteSchmiedethor in die Stadt, lôfeten z|
dieBürger von den Wachen ab, und be�etzten�ie.

Carl rs den das Kriegsglück�o�ehrbe- J
gün�tigte,

®) Pufendorf de rebus gestis Caroli Gustavi Libs j E

11, $. 62. '\{<reibt, daß Elbîïng aus einer alten Fj
Liebe gegen die Schweden und weil es mit Johann / |
Ca�imir fa�taus war, und keiue Hoffnungzum Ent- È

�aß�i zeigte, die añge�uhrteCEapitulation ohne È
Widet�pre<heßñ angenommen, Da aber máh-frend des zehnjährigenAu�enthaltsder Sweden in“Æ#

F

“Elbing von 1626 bis 1636 die Stadt manche Beo4
drüfungen von ihnen ausge�tanden,wel<ebei den
Vürgern niht �oge�<windeins Verge��engerathen
konnten, �o fann wohl die alte Liebe zu ihnen ni<t *
die Uebergabe béwirft haben, Ohne Wider�prub*
hat die Stadt �i<au< niht ergeben, da anfáng*
lih, wie eben angeführt, ganz andre Accordspunkt€7
vorge�chlagenwaren, die aber verworfen wurden, "F
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gün�tigte,drang nun in den Churfür�tenFri e-

drich Wilhelm, die mitden polni�ch-preußi�chen

Ständen gemachte Verbindung ganz aufzuheben, -

und dem KönigreichSchweden künftig�overpflich-
tet zu �eyn,als ex es bisher Polen gewe�en.So

hartdie�eZumuthungwar, fo nöthigtendoch die

Um�tändeden Churfür�ten, ‘�ieeinzugehen. Es -

ivard al�ozwi�chenihm und dem Königein Schwe-
den zu Königsberg1656 den 17. Januar ein Ver-

gleichge�chlo��en,in wel<hem er vér�prach,Preußen
als ein Lehn von der Krone Schweden zu empfat-
gen. Der König, um ihn mehr an �ichzu fe��eln,

bergab ihmdabei zugleich das Bisthum Ermer

land, das frauèenburg�cheAmt ausgenommen, un-

ter eben den Bedingungen, als er Preußenerhalten.
Die�erVergleicherbitterte die Polen aufs äußer�te.-

lim daher das Herzogthum Preußen gegen �ie zu
�hüßen,trat der Churfür�t1656 den 15. Jun. mit

Carl Gu�tav noch in eine engere Verbindung
nachwelé{herdie�erzur Vertheidigung der preußi-
�chenLande 6000 Mann in Bereit�chafthalten wollte,

Nun vereinten beide Helden ihre �iegreichen
Waffen, und eilten dèn Polen, die War�chauwie-

der eingenommenhatten , entgegen, Es fam deu

18, Jul. bei dem Dorfe Prag zu ‘einer Sthlacht, die

drei Tage dauert:, und in welcher die Verbündeten
Y B g die
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die Sieger waren. Carl Gu�tav �ahnun cin,
wie näßlichihm des Churfür�tenFreund�chaft�ey,|

und um ihn ganz in �einJutere��ezu ziehen, hober -
1656 den 10. Nov. zu Labiau den, königsberg�chen.

Lehnsvergleichauf, und erklärte den Churfür�ten

für einen �ouverainenHerrn über Preußen.und
Ermelaud. - Fnde��enwandte �ichna<h der war?
�chauerSchlacht, die fo ent�cheidendzu �eyn�chien,
das Kriegsglück,was bisher den Schweden 0
gün�tiggewe�en,von ihnen, Die in Polen be�iegs
ten Unterthanen, der neuen Regierung überdrüßig,.
�ehnten�ichnah ihrem alten rechtmäßigenObers
herrn, die übergegangenenKronvölker fielen dem.“

KönigeJohann Ca�imir wieder zu; die�ephatte
mit den Mo�cowiternFriede gemacht, die ihm das.
Ver�prechengegeben, die Schweden in Lieftand an

zugreifen; den Danzigern kamen die Holländer zw“

Hülfe,und Dännemark drohte mit einem Einfall“
in Schweden. Carl Gu�tav �ah�ichdaher ge“

nôthigt, das Commando in Polen �einemBrudet"
zu úbergeben,um, �cinem.bedrängtenReichezu-Hül�e“
zu eilen,

|

Auch Friedrich Wilhelm, als Bunde"
geno��evon Schweden ward von den Tartarn und
Yolen, mit welchen �ich16000 fai�erlicherupe os
verbunden, in der Mark angefallen , und dic dort

gen Fi
PS
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genStändehielten daher dringend bei ihrem Lan-

desherrnum Wiederher�tellungdes Friedens an.

Die�ewar �chonläng�t�einWun�chgewe�en,aber

‘dieUm�tändehatten ihu verhindert , ihn auszufüh-
rer. Jet aber, da die Schweden in Poleu bei-

_nahe alles verloren, und Moscau und Dännemark
fich dffentlichals ihre Feinde erklärt hatten, war

der Zeitpunkt, weil er �ichverla��enfah, agus ei-

nem Bündnißzu treten, was ihm gefährlichwurde,
und an einen Vergleichmit Polen zu denken. *)

Die�erkam zu Welau 1657den 19. Sept. zu Stande.

Dev Churfür�tver�prach,alle Be�itzungenin Volen
wieder abzutreten. Zum Erfas dafür ward ihm

das HerzogthumPreußen, welches er vormals als
ein polni�chesLehn be�e��en,als ein von Polen uns

abhängigesLand überla��en.Iohann Ca�imir
_�{<loßmit ihm ein Bündniß, welches uicht nur

den gegenwärtigenKrieg, �ondernauch no zehn
Fahre hernachdauern follte. Nach dem�elbenwollte

der Churfür�t6000 Mann mit gehörigerArtillerie
ver�ehenzu �einenDien�ten�ellen. Dafür ver-

langteer, außer dem ihm zu erwiedernden Vei-
�tande,noch eine de�ondreVergütigung,Die�e

Ï

�ollte
Pe

Heren

*) Seylers Leben und ThatenFriícdri<h Wil-
bels des Großen. GS. 40. — 46.
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�olltebei einer per�önlichenZu�ammenkunftd JF
Königs und des Churfür�kenausgemacht werden. Y
Es trafen deswegen auch beide den zx. Oftober zl|
Brombérgzu�ammen.Der Churfür�tverlangt®
zuntEr�afür die zu verwendenden Kriegsko�tet
unter andern au<, daß ihm Elbing abgetretel|

würde,Da Danzig wegen �einerNachbar�chaft?
hiedurchgefährdetwerden konnte, �o-warendie

bs

geordneten die�erStadt hieher berufen, um �ie da
beizu Rathezu ziehen. Die�egaben zu bedenke M4
wie �ehr�<die Macht des Churfür�tenzum Nath!|
theil der Sicherheit von Polen durch den Be�igvol“
Elbing vergrößern,wie viel der König am elbinsf
Hen Portorium verlieren und be�onders,wie vid|

“
der Handel in Danzig darunter leiden würde,wen?

Elbing unter den Churfür�tenkäme. 4
“DerUnterkanzlerdes Königs, dex die un

terhandlungen leitete, �ahdies wohl ein, wußl®
aber nicht, wie der Churfür�tzu befriedigenwä

da er ausdrüclich erklärt hatte. daßer niht ande
als dur< den Be�ißvon Elbing �einLand \<!

�tellenkönnte,und die Unterhandlungen mit eine!
�omächtigenNachbarn abzubrechen, �chiennidH
GRES

|

|

Dil4
D Puffendor�de rebus Fiiedi, Wwüh.Lib. v1. $, 78: TH:



129° aS

DiedanzigerAbgeordnetenuntexließenher-

nach niht, allesanzuwenden, um in geheimenUn-

terredungen mit den Senatoren die Abtretung El-

_bings an den Churfür�itenzù verhindern, und da

die�e�ichmehr bemühten,�iezur Einwilligung zu

überreden,als ihre Gründe zu widerlegen, �oer-

klärten �iedoch, daß�ieals redliche Sdhne des Va-

 terlandes dazu nicht�timmenkönnten, und fügten
hinzu, daß ihre Stadt, die �ichdoch in dem gegeit-
wärtigenKriegeum die Krone Polen wohl verdient

gemacht hätte,mit feiner größern Strafe belegt
|

werden könnte, als wenn Elbing in fremde Häude
geriethe. Alles die�eswurde von dem danziger
Vürgermei�ker, Adrian von der Linde noc
dem Königein einer Audienz,die er bei ihm hatte,

vorgetragen. Aber ihm, der, wenn der Vergleich
nicht zu Stande käme, an dem Churfür�tencinen

mächtigenBundesgeno��enzu verlieren glaubte, war

das geforderte Opfernicht zu theuer. Y) Und �o
ward Elbing wit �einemganzen Gebiete dem Chur-
für�tenabgetreten, und er �ollte,�obaldes von den

Schwedengeräumt�eynwürde,eben �oden Be�is
davon haben, als ihn die Königevon Polen gehabt.

Dagegen
I

RADO

A

") Yengnih 1. c, GS, 184. — 136,
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Dagegen ver�prachder Churfür�t,die Stadt mit

ihrem Gebiet, uur daß die Fe�fungêwerkevorh
ge�chleiftwürden, wieder an die Krone Polen abz /

“treten,wenn �iedie�elbeaus eigenen Mitteln füt
fich und feinen andern mit 400,000 Rtlr. Spec
einlö�enwürde. So ward der welau�cheVertrag
mit diè�enNebenartikeln zu Bromberg oder Bygo!Y
den 6 November 16537be�tätigt,*)

À

Schweden war endlich,müde des Krieges,der
für da��elbeimmer unglücklicherwurde, zum Frie1
den geneigt, und Frankreich, ein alter Bundesge
no��evon ihm, �uchteauf An�tiftender Königinvol
Schweden, einer gebornen Franzö�in,ihn zueymitteln, Ÿ

1659
*) Cod. Dipl, Pol. 1V, GS. 493. — 495. Die�ePact

�inder na< Verlauf vieler Jahre dur den Druid
befannt gema<ht. 1676 waren �ieno< niht g&
dru>t. Denn Ca�imir Zawadzki, der in >
nem Johann 111, 1676 d, 3: April übergebene",
Tractat; �uperAdvertentiam defectnum in capitibq j

Imperiï Sarmatici, cinen großen Unwillen Über �ie
äußert, {reibt SGS,Fz. „lndignitas praedictorn"
Páctorum obtinnir, ut, typis inhanc usque dic
non mandata, oculos civinm solemque la
teant, quasi jadicium Reipublicae metuant, ne 4
ignaviath Principis sui ex gravi censura vicinoraM©
populorum Respublica rúborem ferre ect dedecus tt

necatur
(“
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1639 den 15, Sepe, langten die hiezu ernann-

ten �chwedi�chenBevollmächtigtenauf der danziger
Rhede an, und kamen darauf nah Elbing. Zu

ihnen fand ih auch der franzö�i�cheGe�andtede

Lombres aus Danzig ein. Sie hâttenes gerne

ge�ehen,wenn in Elbing der Friedenêëcongreßge

halten wäre. Daihnen aber dies, weil die Stadt

noch unter �{wedi�{<herBotmäßigkeitwar, von

polni�cherSeite nicht zuge�tandenwurde, �owähl-

„ken�ieuntex den Oertern, die ihnen hiezu vorge-

; �chlagenwurden, das Klo�terOliva bei Danzig,
wo. den 22. März 16b0 die Unterhandlungen an-

fingen. )" Auch Elbing hatte �eineDeputirten,
die RathLherren Bartholomeus Meienreiß

und Heinrich Tre�chenberg dahin ge�chit.

Den

*") Lengni<h 1. c. S, 230. — 233.

®") Wie die�emit etli<en Wagen na< Danzig fa-

men, �agtendie Danziger, fie kämen mit entlehnten
Pferden; ihre eigenen hätten �ie láng| au�ge-

gehrt, (Rup�ons Annalen der Stadt Elbing
- unter die�emJahr.) Denn vor der Friedensunter-
handlung war in der Stadt, weil die Zufuhr ge-

�perrtwar, und das Land von feindliGhenTruppen aus-

gezehrt wurde, ein großerMangel an Lebensmitteln,

�odaß im Februar die {wedi�<enMarketender den

armen Leuten \{warz geko{<tes Pferdeflei�<hauf dcr

Li�hbrü>keverkauften, wie im zwriten Bande die�cs

WerkesS. 738, A. angeführt i�.

%,
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Den 3. Mai ward endlich.der Fricde ge�chlo��ett
der unter, dem Namen: der - olivi�chehernach be |
fannt gelvorden,

|

/

Die �chwedi�chenBevollmächtigtenhatten �h?
bei den Unterhandlungenbemüht,daß die währendf

dem Kriege unter {wedi�c<herBotmäßigkeitgewe
�enenpolni�ch- preußi�chenOerter bei allenihren

|

Rechten,Freiheitenund Privilegien, die�ievot

dem Kriege gehabt, und in dem Stande, wie vok
dem Kriege, gela��enwerden �ollten.Es ward dar

“über au ein Artikel abgefaßt. Auf Antrag detk

<urfür�tlihenGe�andten,daß hiedur<h dem AF

�pruchdes Churfür�tenauf Elbing kein Eintragf
ge�chehenmöchte,erklärten hierauf die �chwedi�che?
Bevollmächtigten,daßdas, wasin dem genannte
Artikel von Wederher�kellungder Recht�amedetf

faßt worden, nicht hindere, daß Elbingdem Chut!
für�tennah �einemdarauf habenden Rechteing

„räumtwerde, doh mit Verwahrung aller die�el
Stadt zu�kehendenPrivilegienund mit Vorbehalt de!

derKrone Polen
i

zugehörigenEinld�ungsrechts.)"f
Gli

») Lengn ih |. c. GS, 225,
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Gleich den Dag darauf, als der Friede ge-

�chlo��en,nämlichden 4, Mai, erhielt die Stadt von

dem Könige Johann Ca�imir aus Danzig ein

Diplom, in welchem ihr eine Amne�tieihrer Ueber-

gabe anSchweden ver�ichert,und �iein den Stand,
wie �ievor dem Kriege gewe�en,ge�eßtwurde. Zu-
gleich ward ihr angedeutet, daß,wenn �iedie für ihre

Einlö�ung�kipulirteSummebâar oder durch �ichere

Hypothekentrichten könnte, �iewenig�tensauf 24

Jahre von allen Abgabenan die Krone Polen frei
�eyn�ollte,

Den 24. Auguff um 10 Uhr des Morgens zog
©

‘die {wedi�<heGarni�on in 36 Fahnen aus der
Stadt, und die polni�chezog um 12 Uhr Mittags
mit dem königl.Commi��ariusVladislaus Rey,

Schatzmei�tervon Preußen und Hofmar�challein,

welcher den 27. Augu�tdie Huldigung von der

Stadt für den Königeinnahm.

NachBeendigung die�esKrieges, der keinem
Ort in Preußen�overderblich, als Elbing, gewe�en
war, bemühte�ichder Churfür�kzumBe�ißder-Stadt

„zu kommen, �obald �ievon den Schweden geräumt
�eynwürde. Auf der im Junius zu War�chauge:
haltenen Zu�ammenkunftder Stände brachte er die

Sache zur Sprache. Der Königwar nicht gencigt,
Be�chreib.d. St, Elbing1v.Bd. C Elbing
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Elbing abzutreten. Dies hatte er dadurch geäußert,|
daßer gleich nah dem Frieden cine Amne�tieder |
Stadt ver�prochenund ihr alle Privilegien be�tä*
rigt hatte, und hernach �i von ihr huldigen ließ, |
und eine polni�cheBe�atzungciulegte. ndeß be--
kräftigte er den 26. Jun. dem RE den Be- |
�i6von Elbing aufs neue. *) j

|

Im Anfange des Augu�kkam der Hofmart-|
�hall Rey, als polni�<herCommi��ariusmit den|
<urfür�klihenGe�andtendeëwegenwieder in El- “

bing zu�ammen.Der Rath und die Bürger�chaft“
aber wollten �ichniht anders ent�chließen,demChure
für�tenzu huldigen, als wenn ihnen der Genuß
allex ihrer Freiheiten be�tätigt,die einzunehmende
Be�agzunghöch�tensauf 500 Mann ge�eßtwürde,|
und die Fe�tungswerkenichtge�chleiftwerden follten.
DieGe�andtenverwie�en�iehierüberan den Chur“
für�ten,und Ney rei�eteunverrichteter Sache ab.**)]

Der Churfür�tbeklagte �ichhierauf in einem
Schreiben an den König über den Hofmar�chall,
daß er ihm Hinderni��ein den Weg gelegt hätte,|
zum Be�isvon Elbingzu kommen, und er�uchte

“ihn
tweetz tA

*) Lib, Privileg, SG. 663. "24

y”) Pu�fendorf de reb, Fried, Wilh, Lib, VIL, ‘8. go
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ihn, nicht längerdie Stadt ihm vorzuenthalten.
Der König ent�chuldigtein der Antwort den Hof-
mar�chall,und {hob die Schuld der Verzögerung

auf die <urfür�tlichenGe�andten,die, was der

Villigkeitgemäßwäre,nicht hätteneingehenwollen,
undfügtehinzu: es würde ihm nie etwas_lieber
�eyn,als �eingegebenes Wort und die mit dem

Churfür�tenerrichteten Verträgeunverbrüchlichzu

halten; nur ‘wün�chtenSe, Maje�tät,daß c<hurs

für�tlicherSeits die�elbengenauer, als bisher ge-

\{<ehen, beobachtetwerden möchten,indem Se.

Durchlauchtnicht die in den�elbenverabredeten

6000 Mann währenddem neulichgeendigten�{<we-

di�chenKriegein Preußenge�tellt.*)

Aufdem im Augu�tin Culm gehaltenenLand;

tage waren die elbing�<henAbgeordneten nicht er-

�chienen,weil. �iemit der Uebergabe der Stadt an

den Churfür�ktenbe�chäftigtwaren. Aber der Hofe
mar�challRey, wiewohl ihn die <urfür�tlichen

|

Ge�andtendur< ein an�chnlihesGe�chenkhatten

verbindlih machen wollen, die Stadt abzutreten,

�chriebdoch aus Elbing, wb er �ihnoch als königl.

Commi��ariusaufhielt, an die.in Culm ver�ammel-
ten Stände, wie nachtheilig es wäre, wenn die

C2 Stadt

*) Lengn ith l c. SGS.242,
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Stadt dem Churfür�teneingeräumt würde, und

erkundigte �i<, ob nicht zu de��cnBefriedigung |

300,000 Rtlr. aufgebracht werden könnten;wegen
des Uebrigen hättendie <urfür�klichenGe�andten |
eine Gegenre<nung“angenommen,Es wurden nun
die Danziger ange�prochen,die�enVor�chußzu thun,
die, wofern es ihnen nur mögli �éynfollte, ihn /

aufzubringen, �ichdazu bereit erklärten,worauf \o-
gleich die Stände be�chlo��en, daß alle diejenigen,
die zur Auslô�ungder Stadt Elbing etwas vor�chie-j
ßenwürden,aus den nä<�tenpreußi�chenAnlagen
vor allen andern bezahlt werden �ollten,Bei wels |

<er Gelegenheitder culmi�heUnterkämmerer�agte:F
daß Gott es demjenigen vergeben wolle, der den ‘ :

brombergi�chenVergleich abgefaßt.*) F
Den im December abermals zu Culm ange

�eztenLandtag be�chäftigtedie Einlö�ungElbings È

wieder �ehrangelegentlih. Manbeklagte, daß zu |
Bromberg bei den Unterhandlungenmit demChure- |
für�tenfeiner von den preußi�chenStänden, außer
den Danzigern, zugezogen wäre, “*) Es ward in"
de��enhierin nichts be�<lo��en, „F

166x den 2, Mai ward hierauf der Reichstag
in War�chaugehalten, auf welchem die Einlö�ung"

Elbings *

F

HDs
E
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OR,

*) Lenyni@G|. c. S. 253,

"") Lengni<h !. c, GS. 258.
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Elhings ent�chiedenwerden �ollte. Es hätten �ich

deshalb zwei <urfür�tliheGe�andteauf dem�elben

eingefunden.Polni�cherSeits erklärte man �ich,

daß man aus wichtigenUr�achendem Churfür�ten

Elbing nicht einräumen könnte, �ondernauf eine

andereArt ihn befriedigen wolle, und es wurden,

dazu Vor�chlägegemacht. Eudlich �kandendie Ge-

fandten �elb von Elbing ab, und gaben cine �chrift-
liche Erklärung, daß �ienachder ihnen gemachten

Verrechnungvon dem Pfand�chillingauf Elbing

100,000 Ritlr. abgela��enhätten, und daß der Chur-
für�tbis zur Auszahlung der no< übrigen 300,000

Ntlx. �ichmit Braunsberg und Frauenburg, was

er noch in Be�itzhabe, begnügenwolle. *)

Da es an baarem Gelde fehlte, die Schuld

abzutragen,�oward hiezuein Wa��erzollvon allem

nachden See�tädtenge�chicktenGetreide auf zwei
Jahre fe�tge�ezt.Aber da die polni�ch-preußi�chen.

Stände nach der Reich8con�titutionvon allen Zôllen
frei waren, \o prote�tirtendiefe dagegen.

So blieb-die Sache unent�chieden,bis 1698
der damalige Churfür�tFr i edric< �einPfandrecht
auf Elbing durch die Waffengültigzu machen �uchte.

C3 | Er :

*) Lengnich !. c. S, 274,
>) Lengnich l. c. S, 275.
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Er erthèiltedén 13. October dem Generallieutenant |

von Brandt zu Pr. Hollandden Befehl mit $00
Fußvölkernund 300 Dragonern aufzubrechen,fich

um Mitternacht der Stadt zu nähern,um des Mor-

gens bei Oeffnung der Thore einzudringen. Um

dies �icherzu bewerk�telligen,hatten brandenbur-

gi�cheOffiziereeinigeTage vorher �ihin der Stadt
|

eingefunden,und Reuter�kiefelnmachen la��en.Mit
die�enward ein Leiterwagen beladen, der des Mor-

|

gens um 3 Uhr mit Pferden be�panntaufdem Markte
- hielt. Die Offiziere,deren über 20 gewe�et�eyn
�ollen,waren auh {hon zur Abrei�efertig und ihre À
Wagen be�pannt.Sie ließen den damaligen Präs |!
�identen,Carl Ram�ey des Abends er�uchen,|

des Morgens früher,wie gewöhnlich,das Marken- 5
thor öffnenzu la��en,damit ihre Abrei�enah Ks-

nigSberg,die keinen Auf�chubleide, be�chleunigtf
werde, Der Prä�ident,dem die Annäherungder 1
brandenburg�chenZruppen �honin der Nacht ge- |
meldetwax, und der deshalb die Schlagbäumevon |
den Vor�tädternbe�egenla��en,�tellte�ich,da des |
Morgens die Offiziere�ehrdringend wurden, her- F
ausgela��enzu werden, als wenn ex von der ihm *
gemachtenEntde>kungnichts wüßte, {ob es auf f
den Wachmei�ter,woher das Thor zu öffnenver: f
zögertworden, und wies dadurch.die Offiziereab- F

|

Gie Y
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Sie waren, wie es hernachverlautete. Wiuens ge-
we�en,die Wagenauf der Zugbrückeund im Thor
halten zu la��en,damit bei dem Eindringen der

Zruppen weder die Zugbrückeaufgezogen, noch das

Dhorge�chlo��enwerden könnte.

2 Da es Dag wurde, und nach 6 Uhr Morgens
|

weder das Markenthor, noch die andern Thore ges

öffnetwurden, merkte der Generallieutenant von

Brandt, daß der An�chlag,die Stadt zu über-

rumpeln, entde>twäre. Er näherte�ichdaher mit

�einenZruppender Stadt, po�tirte�ieläng�tdem

Diebdamm, und �<hi>teeinenLieutenant mit einem

Zambour vor das Navelin des Markenthors, der

demda�elb�twachehabenden Offizier meldete, daß

derGenerallieutenant den Prä�identen,neb�tzwei

Rathsherren und zwei Mitgliedern dex Gemeine

zu �ichbitten ließ. Auf die Anzeigehievon ward

nun der Rath, de��enMitglieder der Prä�ident�chon
um 4 Uhr des Morgens von der der Stadt drohen:
den Gefahr benachrichtigenla��en,neb| der zwei-
ten Ordnung, �ogleichzu Rathhau�eberufen und

den 14, Oftober Morgensum 9 Uhr zum General:

lieutenantder Secr.JakobLang eherausge�chickt,

�ichzu exkundigen,woher er eine �olche“Deputa-

tion wün�che,Die�erent�chuldigtees, wohernicht

zugleich eine Deputation aus dem Rath und der

C4 Gemeine
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Gemeine mitkäme, damit, daßhierüberer�tvonÏ
beiden Ordnungenberath�chlagtwerdenmüßte,wel:*
<es Zeit erfordere. 4

Der Generallieutenant nahm ihn freundlich|
auf, und eröffneteihm: er hätte-�i<im Namen ®
Sr. hurfür�tlichenDurchlauchtder Stadt genähert,|
da Die�eeine Anforderungandie�elbe hätte, dere
Bezahlung mit leeren Worten und VertröfkungenE

in die 40 Jahre verzögertwäre; er wolle gerade?
herausreden und klaren Wein ein�chenken:�eine
Ordrehatte die�esin �ich,die Stadt als HypothekE

_in Veli zu nehmen, und �i<ihrer zu ver�ichern,|

doch �ucheer alles in Freundlichkeit zu bewirken
und hâttedeshalb �einenunter �\{<habenden Zrup!|
pen befohlen, keine Veranla��ungzu einigem Miß

jq
vergnügenzu geben; er hätte aber noc< manches|

im Auftrage, was er keinem andern, als den Dep|
|

tirten des Raths und der Gemeine entdecken fönnté
die er deêwegenzu �prechenverlange.

1

Vei der Rückkehrdes Secretairs ward auff
die�eDeputation �ogleichbeliebt, und hiezuder Pri |
�ident, die Rathsherren J�aak Feyerabend
und Ja k ob Noule, und aus der Gemeine Ale |

ander Möller undChri�tianDre�chenbe!#5
“ernannt, die in VegleïtungdesSecr. Lange N |

andreF
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andrer aus der Kanzellei�ichzu ihm verfügten,

“Sie �agten: �iehâttengewün�cht,ihn unter andern

Um�tändenauf das freundlich�tezu bewillkommnen
da er aber �oviele Druppenum �ichhabe, �omüß-

ten fie ihr Befremden darüber bezeigen, weil die
Stadt im erwün�chtenFrieden lebe, und von keis

ner Feind�eligkeitetwas wi��e,und �olche�icham

wenig�tenvon Sr. <urfür�tlihenDurchlaucht ver-
*

�che,weil �iedie GnadeDer�elbenbisher jederzeit
zu rühmenhâtte; �iewären daher vom Rath abge?

chit, die nähernUm�tändehievonzu erfahren.
Der Generallieutenant wiederholte das, was er

 \<on dem Secretair ge�agt,und fügteno< hinzu:

er hoffe, die Stadt werde �i<dem Vorhaben Sr.

Durchlaucht, welches in allen Rechten gegründet

wäre, niht wider�etzen,�ondernihr eigenes Înter-
e��ein Obacht nehmen, da die Gnade desChurfür-

-

�tengegen �eineUnterthanen, und wie �ehrer �<;

‘ihr Be�teszu befördern,angelegen�eynla}è, welt-

kundig �ey; es wäre gar nicht �eineAb�icht,der

Stadt einiges Leid anzuthun, oder ihre Freiheiten
und Privilegien zu {mälern, �ondernex wolle bloß

Sicherheit ‘von dem Be�ißdes Pfandes haben, bis

da��elbegehörigeingelô�etworden ; �ollteaber die

Stadt �ichdiefer guten Ab�ichtSr. <urfür�tlichen

C5 Durch»
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Durchlaucht wider�egen,�ohätte er Ordre, feind-F
lih zu verfahren, und was die Um�tändeeinem?
Soldaten an die Handgeben, in Acht zu nehmen;
die Stadt würde das daraus ent�tehendeUnglück

|

�iallein. zuzu�chreibenhaben
:

über allesdie�esbat?
er �ichin einer Stunde eine Erklärung aus.

f

____ DieDeputirtenerwiederten dagegen : daßdid
Stadt eigentlichmit feiner Schuld Sr. <urfür�l“|

lichenDurchlaucht verhaftet �ey; �ewäre zwarF

vom KönigeJohann Ca�imirdem Churfür�ten
zur Hypothekgegeben, allein �iehättedies nieanf
genommen, �onderndagegen prote�tirt.Und da
die GerechtigkeitSr. churfür�tlichenDurchlaucht|
weltkundigwäre, fo hofften �ie,daßHöch�tdie�elben|

die Villigkeit der Sache bei Sich gelten la��enwür
den. Sie baten dabei den Generallieutenant, Feine
Feind�eligkeitengegen die Stadt vorzunehmen,und
wollten den ihnen gemachten Antragdem Rat)
melden.

|

Der Srnczaßienieitamantwortete ved
|

Er wäre nicht hieher gekommen, zu unter�uche!
y

was es für eine Be�chaffenheitmit der Präten�io0#F
des Churfúr�tenhabe; er wi��e�elb�tnicht pusi:

Ee
davon, nur die�es�eyihm ge�agt,d n

| Se. À
44
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Se, <utfür�ili<heDurchlaucht cine Anforderung

‘andie Stadt habe, ‘die no< nicht befriedigtwäre;

dérGéneralfeldmar�challBarfuß, der ihm die

Ordreertheilt, deshalb Elbingin Be�isßzu nehmen
{eyein'Mann, deralles wohl üúbérlege,aber, wenn er
“einmal eine Ordre ertheilt, auch darauf halte, daß

ie ausgeführtwerde; E. Rath möchtedies bedens
fen, und ibm wenig�tensEinThor einräumen,da-

mit Se. <urfür�tl.Durchlaucht doch einige Sicher-

heitvon der Hypothek hâtte.

E Als die Deputikten zurückgekommenund bei-

den Ordnungen Bericht er�tattet,ward in Erwä-

gunggezogen, daß es hier auf zweiPunkte ankáme,

entweder die Stadt an den Churfür�kenzu -überge-
ben oderdie Summe, wofür�ieverpfändetworden,
zu bezahlen. Aneine Uebergabewäre gar nicht zu

denken, indem nur vor wenigen Monaten dem Kö-

nige. von Polen der Eid der Treue gelei�tetworden,
_Uunddiè Stadt, wenn �iewieder an die Krone Po-

len abgetreten werden �ollte, dabeigewißaller ihrer
_ Freiheiten und Gerechtigkeitenverlu�tig.gehen würx-

de, wie-die Bei�piele�olcherUebergäbendies lehr-
ten. Sie wäre zwar nicht im Stande,

-

einem �o

mächtigenFeinde Wider�tandzu lei�ten,inde��en
_Wü��e�ie:alleHoffuung auf Gott �egen,der-ihrer

Lt

gere<ten
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gerechtenSache �elb�tbei�tehenwetde, da �ieid
niht die�eSchuldzugezogen und auf allen Land!
und Reichôtagendarauf angetragen, 'daß die Bl
freiungdavon von dem ganzen polni�chenReicht

ge�chehe.Ueberdies würde es den Fetztlebenden bs
den Nachkommen eine ewige Schande �eyn,wenl
�iedie Anmuthung von Uebergabe, ohne einig>
Widerfkand zu lei�ten,Und ohne es von <urfür�tl®

cher Seite auf Thätlichkeitenankommenzu la��in
annehmen �ollten. È

/
Was den andern Punkt, die Gti id

Pfand�chillings,betreffe, �owäre die�ezwlei�tented|
nicht mögli, dadas geringeVermögender Bürge
{aft und der Mangel des Aerarii publici beka

�ey: Es wáre al�oam rath�am�ten,um nur ZE

zu gewinnen, �i{<auf alles be��ervorzubereiten,déŸ
Genéerallieutenantzu bitten, der Stadt nür fo:B

vid

Fri�tzu gönnen, daß die Saché �owohl:an (

tönigl.Maje�tät,als ün�ernOberherrn, opnedd
�enCon�ensnichts gültigeshierin ge�chehenfön!¡A
als noch einmal an Se. <hurfür�tliheDurchlaus
�elb�tgelange, in}dex guten Hoffnung, dag SS!

|

kdnigl.Maje�tätSich der Stadt gnädig�kanneh!"
und Se. <urfür�tliheDurchlaucht nach Derob :

kannten Großmuthund Güte auf gewi��eVor�<hl#
WIE
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wie Sie befriedigt werden könne,einzugehen,Sich

bewegen la��enwerde. Sollte aber durch einen uu-

an�tändigenAuf�chubdie Befriedigung von der

Krone Polen nicht erfolgen, �omüßtedie Stadt

�elb�aus eigenen Kräften �iezu übernehmen�ich

‘angelegen �eynla��en,in der Zuver�icht,daß �ie

hiezu leidlihe Termine von Sr.churfür�tl,Durchs
_laucht erhalten werde,

Die Députireèneilten ‘nun um 2 Uhr .Nachs

mittags zum M eReF KAR
rennt,ihmdie�es zu hin-

“terbringen,

Er be�tandaber �<le<terdingsdarauf,daß
die Stadt ihm eingeräumtwürde; wollte �ieeinen

Abgeordneten an den kdnigl polni�chenund <ur-
�ür�tlihenHof �chicken,fo möchte�iees thunz ihr

eine Fri�tzu gönnen,�tehenicht in �einerGewalt;
“ inde��enwolle er �ichetwas zurückziehen,doc nur

in der Ab�icht,um die übrigenDruppen zu erwar-
ten,und damit die Artillerie�tüc>keangeführtwer-

den könnten. Er brach auch gegen Abend wirklich
auf, und zog wieder nah Holland.

Der Rath hatte, da die 2Deputirtenbei der
er�tenConferenzaus der Stadt zum Generallieut!
nant gehen wollten, Geißelndagegen verlangt, und

S

als
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als �ol<zewaren ein Major, ‘ein PASSAREund ]
zweiLieutenants in die Stadt gekommen, die in ij
�hwarzenAdler,

-

alte Markt Nr. 16. �òlange)
blieben, bis die Deputirten zum SGS vont
Generallieutenant zurü>kfehrten.

Es wurde nunnoch in der Nacht der Served/
Peter Po-.�elger-an den Churfür�tenmit eine
Schreiben abgefertigt, in wel<hem die Stadt ih

“bat, von �einemVorhaben, �iein Be�i6zu nehmeE
abzu�tehen,oder wenig�tensihr �oviel Zeit zu gôn/
nen, bis dieSache bei Sr, königl.Maje�tätaug®

bracht wäre; im Fall die�eFri�tnicht zu erhaltet
wäre, �o�ollteer anzeigen, daß die Stadt �ic

1

bemühenwolle, den Pfand�chillingaus eigent
Mitteln abzutragen, und zur Bezahlungleidlich
Zermineerbitten. Auch ward in die�erNacht

d'

el
Secretair Albre<ht Stiemer an den tónigl
polni�chenHof ge�hi>t,und überdies wurd
Schreiben an den Primas, an den Großfeldhertii
Kanzler,Großmar�challund andre Großedes Reih?
wie auh an die Städte Danzig und Thorn,
la��en; es ward darin die der Stadt bevor�kehen
Gefahr vorge�telltund alle wurden um Hülfedurs

1

Nath und That ange�prochen,indem die Stadt

oergeringen Mann�chaftnicht im Stande wW

einent
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“einem�omächtigenFeinde zu wider�tehen,zumal

�iebei die�erFriedenszeit�ihauf nichts gefaßt ge-

macht hâtte. Sie bat, �ienicht zu vernachläßigen,
da �ieSe. churfür�tl,Durchlaucht nicht im geringe

�tenbeleidigt oder Ur�achegegeben hâtte, daß �»

gegen �ieverfahren werden könnte.

Aufalle die�eSchreiben hat die Stadt aber

nichts weiter als bloßeWorte, Beklagungen und

Wün�che,daß ihr in die�erBedrängnißHülfe vom

Könige käme, zur Antwort erhalten. Man ver-

�prachihr, die Sache Sr. kônigl.Maje�tätauf das

be�tezu empfehlen,damit Sie ihr auf das �chleu-
nig�teHülfezu�endenmöchten.

DerSecretair Stiemer war in feiner Efbe:
dition auch nichtglü>li<.Denn er fand den König
nicht in War�chau,und konnte ihn nirgend antrefe1t.
Er ward bald hieher, bald dorthin verwie�en,wy

er wäre, und-wo erhinfam, fander ihn ni<t, und
mußte die Zeit mit vergeblichenRei�enzubringen,
Gleichwohlunterließer nicht, die Gefahr, die der
Stadt drohte, den Großen des Reichs bekannt

Emachen.

Die Stadt Danzig erließzwar an den Chur-

für�tenein Schreiben,in wel<em �ie�úr-dieScadt
Elbing
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Elbing bat, und gab da��elbedemSecretair Po �el-
ger bei �einerDurchrei�enah Berlin mit. Allein
dá �ievom Chur�ür�tendie Antwort erhielt, �ie

möchte�ichin die�eSache nicht mi�chenund weder
mit Rath noch That der Stadt Elb.ng bei�tehn,

widrigenfalls der Churfür�tauh wider �ie �eine
Maaßregeln ergreifen müßte,�ohat �ie�ichihrer
auch niht weiter angenommen,

DerSecretair P ofelger kam den 19 Okto!
ber in Berlin an, und meldete �i<bei dem GeneraN
feldmar�challBarfuß und einigen geheimen Rä
then, und �uchtedur �ieAudienzbei dem Chut“
für�ten,Er ward hierauf in den Audienz�aalb j
�chieden,in welchem�ichder Genueralfeldmar�chall
Barfuß und die geheimen Räthe Fuchs und
Sch mettau befanden, Sie händigtenihm eint

Schrift ein, die hernach unter dem Ditel:

-

Repr H
sentatio juris clari et liquidi, quo fas est Serenisj

mo Flectori Brandenburgico,possessionem pignor#

bing Be�ißzu nehmen, weitläu�igausgeführtwásh
Da er den geheimen Rath Fu <s er�ucht“

er möchte-dieBriefe der Städte Danzigund EPA
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die er mitgebracht, Sr. churfür�tkl.Durchl, über-

reichen, erwiederteihmdie�er:Das �eyeine odieu-

�eSache, er mdöchtees �elb�tthun; doch wolle er

vernehmen , ob Se, churfür�tl,Durchlaucht ihm
eine Audienzver�kattenwolle,

Nach einer Stunde ward er zu dem Churfür-
�iengerufen; er übergabihm das Schreiben des

elbingfchenNaths und der Stadt Danzig. Auf
das, was er vorbrachte, antwortete er; Er wäre

Jederzeit der Stadt Elbing zugethan gewe�en,�ey
es no, und wolle es bleiben; er hâtteaber auf
die�elbeein zuge�tandenesRecht, und \ie wäre ibm
dur< den bromberg�chenVergleichübergeben;ex

wolle nur �einPfand haben. Mit die�erAntwort

kthrte der Secretair nah Elbing zurück,

Der Chuxfür�terließhierauf no<z ein be�on-
deres Schreiben an die Stadt, in welchem er �iezur
Uebergabeermahnte, und ihr anzeigte, daß er dem

Generallieutenant von Brandt die Ordre ers

theilt hâtte, \i< fo lange aller Thâtlichkeitenzu ent»

halten, bis �ieihm �elb�tihre Erklärungabgegeben,
dochunter der Bedingung, daß alles in dem Stan-
de bleibe, wie es am 14. Oktober, da der Genecral-
lieutenant vorgerü>kt,gewe�en,und daß�iezu ih-
rer Vertheidigungkeine fremde Be�agzungeinnehme,
Be�chreib,d, St. Elbing 17. Bd, D und
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und im Fall dies �chonge�chehen,�iewiede? her- |
aus�chaffe;das Anerbieten der Stadt, den Pfand- +

�chilling�elb�tabzutragen,verwarf er zwar nicht,
nur hielt ex cs, weil die Stadt unvermögendwäre*

für nichtig, und erklärte, daß darüber allenfalls *
gehandelt werden könnte, wenn die Stadt chur- *
für�tlicheBe�aßzüngeingenommenhätte. Am Ende“

_des Schreibens �agteer: „Dafern Fhr aber über

alles Verhoffen die�eUn�regütige Erklärungen
verwerfen und es auf Extremitäten ankommen la�-

�enwerdet, �owollen Wir hiemit vor Gott und“

aller Welt conte�tirthaben, daß Wir an dem Un-
“heil und Verderb, �oEuch und der guten Stadt"
daraus zuwach�enund Uns �elberans Herzegehen"
würde, ent�chuldigt�eynwollen.“ Y

¿Zp

Gleich nah dem Abzuge des Generallieute“

nants wurden in der Stadt alle An�taltenzur Ver-

‘theidigunggetroffen, Die Stadtmilißward ver?

�tärkt,es wurden erfahrne Offiziere und geübte
Con�tablervon andern Oertern herbei ge�chaft,dit"
Handwerksbur�heunter dem Ver�precheneine?

Soldes unter die Waffenge�tellt,die Bauerknech

befechs

*) Die�es S<hreiben des Churfür�ieni�t, neb�tded
von der Stadt an ihn dem Secretair po�elge!
mitgegebenen, der oben erwähnten Repraesentat"
juris clari &, 1698 beigedruckt. PB

j
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befehligt in dieStadt zu kommen, und Kund�chaf-
tex ausge�chickt.

‘Der Briefwe<{�elmit dem polni�chenHofe
ward Unterhalten;es erfolgte aber keine Hülfe,au-

“
Fer daßder Woiwode von Culm Univerfalen zum

allgemeinen Aufgebott erließ, und

-

die ‘polni�ch-
_preußi�chenLandesräthezu einem Landtage in Grau-

“denzauf den 31. Oftober einlud, um zu berathen,
ie Elbing zu helfen wäre. Daaber die�erLand-

tag nicht vom Könige ange�eßtwar, �otrugen die

größernStädte Danzig und Thorn Bedenken, ihn
‘

zu be�chi>en.Von Elbing rei�eteinde��ender Se-
“cretair Po�elg er dahin, der aber nur wenigeRä-

the da�elb�tfand, die bei dem Ca�fellanvon Dan-

zig Borowski zu�ammenkamen, und den Bes

{luß faßten, Sr. königl.Maje�tätin einem

Schreibendie Gefahr der Stadt Elbing ausführ-

lichvorzu�tellen,und Die�elbeum �chleunigeHülfe
anzuflehen.

Den 24. Oktober um Mittag kam der Gene-
rallieutenant von Brandt mit �einenDruppen
wieder vor die Stadt, und po�tirte�iebei dèm reí-

ferbahn�chenKirchhofe. Den Tag darauf ließ er

die vorigen Deputirten zu �i fordern,verlangte
dabei aber ausdrü>lic, daß auch einige von den

D 2 Ge-
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Gewerken mit kämen. Es ward daher beliebt, daß

die Elte�tenvon den Hauptgewerken, die Mitglie-
der der Gemeize waren, mitgehen�ollten.Die
Deputirten wurden vom Rath in�iruirt,wenn der

Generallieutenaut/auf Einräumung der Stadt

dringen �ollte,vorzu�hügen,daß Se. churfür�tl.
Durchlaucht nah De��engnädig�temSchreiben
nochdie legteErflärungder Stadt, die ihm �elb

abgegebenwerden�ollte,verlange. Da nun ein
deshalb abzufa��endesSchreiben näch�tensabgehen
würde,�o�ollten�iebitten, die Antwort darauf ab-

zuwarten. Das Schreiben des Churfür�tenward

ihnen, um es vorzuzeigen, im Originalmirge-
geben,

Vei der Zu�ammenkunft�agteder General-
lieutenant, daß er auf Befehl Sr. churfür�klichen|
Durchlaucht �einenverla��enenPo�tenwieder eine

nehmen mü��en;doch hätteer es in der guten Hoff 7
nung gethan, daß die Stadt Sr. churfür�tlichen|

Durchlaucht an �iehabendes Recht reiflicher erwos *

genhabenund zu be��ernGedanken gekommen�cy#
würde.Nun müßteer mit mehrernTruppen det“

Befehl Seines Herrn ausführen,wobei er den Det
putirten nochmals vor�tellte,die Stadt möchteniht

die Ur�acheihres eigenenVerderbens �eyn. ÀMeRA
e Die�e,

J
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Die�ebeklagten �i<dagegen, daß�iebei dem

Generallieutenant wieder auf die�eArt einen Be-

�uchab�tattenmüßten,da man vielmehr der; Hoff-
nung gelebt, es würde von Sr. churfür�tl,Durch-
laucht auf die Vor�tellungvon der Sache BVe�chaf-
fenheit und der Un�chuldder Stadt eine erfreuliche
Antwort erfolgt �eyn.Da die�eaber noch nicht ere

folgt wäre, �obaten �ieden Generallieutenant,
keine Feind�eligkeitenwider die Stadt vorzuneh-
men, �ondernvielmehr die Antwort Sr. churfür�il.
Durchlauchtabzuwarten.

Er �eltehierauf der Stadt zur endlichenErs
klärungden Termin auf den 28. Oktober. Noch
ehe aber die�erabgelaufen war, nämlichden 27.

Oftober, überbrachteder Obri�tPanwiß zu
Rathhau�eein eben erhaltenes Schreiben des Chur-
für�ienan die Stadt, worin �ie von neuen, \i< zu
ergeben, aufgefordert wurde. Bei der Berath-
�hlagungdarüber,welche in Gegenwart der Ge-
meine geÿaltenwurde, konnte man ih nicht ent-

ließen, ohne Einwilligungdes Königesund der
Republik Polen churfür�tlicheVe�atungcinzunch-
inen, weil die Stadt nicht über �ichgebieten kdnn-
te, indem �iedem Königeund der Republikgehöre.
Es ward daher be�chlo��en,daß die Deputirten den

4g darauf dem Generallieutenant die Antwort

D 3 hins-
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hinterbringen �ollten,daß die Stadt dabei bleibe,
vorher Sr. kônigl.Maje�tätWillen abzuwarten,

“und alsdann�i erklären wolle. Ex ver�tattete

hierauf der Stadt noch eine Fri�tbis zum 3. Nos

vember Nachmittags um 3 Uhr, weil er �elb}mit

den An�taltenzur Belagerungnoch nicht fertig war,

�tellteden Deputirten aber das der Stadt drohende

Unglückvor, wenn �ie�ichnicht ergeben �ollté,Und

fügtehinzu: kein vernünftigDenkender würde ihr

ihre Uebergabeverargen, da �ieeiner�ölchenMacht

nicht wider�tehenkönnte; �iehâtte keine Antwort Î
von Sr. kônigl,Maje�täterhalten, und das wäre
auch eine Antwort; �iewürde auch keine erhalten, *

da �ievon allen verla��enwäre.

Das Schreiben an den Churfür�ken,in wel-

chemum Auf�chubzur Erklärung,bis Antwort von
Sr. kônigl.Maje�täteingékommen, nachge�ucht*
wurde, de��enoben erwähntworden, ward expe-
dirt, und ein andres an den König erla��en,worin
die gefährlicheLageder Stadt vorge�telltwurde-

Den zo. Oktober be�chwerteih der General/
lieutenant in einem an die Stadt erla��enenSchrei
ben, daß �iewider ihr Ver�prechennicht alles 9

statu quo gela��enhâtte, daß täglih auf den Wäl' |
len gearbeitetwürde und �äch�i�heCon�tablerund

:

Feuer?

Ÿ

Î

j

|
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Feuerwerkerangenommen wären ,- mit dem Ver-

nehmen, was das zu bedeuten hâtte. Es ward
ihm geantwortet; daßdie Stadt deshalb nichts

ver�prochen,daß�eauchkeine fremde �ondernnur
die in Sr. Maje�tätDien�te�tehendenVölker eins

genommen, und daß man auch zu Friedenszeiten
auf den Wällen zu arbeiten und �ieauszube��ern
pflege.

Unter dem 30. Oktober hatteauchder KönigAu?

gu�t11 ein Schreiben an die Stadt erla��en,worin
er ihr anzeigte, daßer den Grafen Dönho f, Gene-
ralmajor der Garde, befehligt habe, mit �einemgan-
zen Regiment aufzubrechenund na<hElbing zueilen,
und daß er no<h mehrereZruppen.�chickenwerde,
�obalddie Sache dem Senat vorgetragenworden,
Er mißbilligtees, daß die Stadt einenSecretair
nach Berlin ge�chickt,da �ieallein bei ihm und der

Republik hätteHülfe�uchen�ollen,und empfahl
ihr, �ichauf das äußer�kezu vertheidigen.*)

D 4 Der

®) Vestra non nisí virtns expectatur, ‘Heißtes in dies
�emSthreiben , et integra in Nos et Rempublicam

'

fides requiritur, Nihil Fidelitatibus Vetris reliquum,
quam tenere libortatem, aut viriliter aggressores pro-
puisare, et mori ante secvitium, Quod sì pulchrum
et decorum Fidelitatibus Veatris cat , quod in nomen

COLT
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Der ver�procheneSucturs kam aber nit an,
und die Stadt mußdies Schreiben er, na< dem

�ie�ichdem Churfür�kenergeben, erhalten haben,
weil de��elbenin den in die�erZeit gepflogenen Be-

rath�chlagungengar nichtgedacht wird.
4

Den 2. November am 23. Sonntage nah *

Zrinitatis ermahnte der Prediger an der St Marien-
kirche Chri�toph Por �<den Rath und die Bür- |
ger�chaft,aus �huldigerDevotion gegen Se. kdnigl.
Maje�tätdie Stadr muthig und �tandhaftgegen

jeden feindlichen Angriffzu zu vertheidigen, und |

�{loßdie Predigt mit den Worten; Id will nicht |
mehr �agen,als die�es:

S Der Eid i�neu;

Bedenkt die Treu’!

In der Zeit des Waffen�kill�fandeshatte der*

Generallieutenant alle Au�taltenzu einer förmlichen"
Belagerung getroffen, Er hatte �eineTruppen, an| |

4000 Mann �tark, vom Haff bis an den Drau�en*
po�tirt,und hielt von die�erSeite die Stadt blo
firt, Es wurden Schanzen aufgeworfen — auß"

eine M

corpuiqué Prôvinéiae olim atsutnpti libéti in liberoS
degañt, îta fortuñáe utridsque documenta veliát dili-_

Ÿ

genier expendete, ne rúrsus (quod omen Deus OTA
hibeat) servitii nesccósitas foret,
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eine auf dem heil,Leihnamskirhhof, wodurch die

Gräber�chrzerwühltwurden — woran etlicheHuns
dert Bauern, die -demGenerallieutenant mit Was

gen, Haken und Spaten gefolgt waren, und �eine
Soldaten arbeiteten

Den 3. Novembex des Morgens um 9 Uhr
ließder Rath die Elterleute der Zünfteund Gewer-
ke auf das Rathhaus rufen. Der Prä�identzeigte
ihnen das drohendeSchreiben des Churfür�ten,er-

innerte �ieaber dabei des unlángtSr. kônigl.Ma-

je�tâtgelei�tetenEides, und ermahnte �ie,in die�er
unvermutheten Blockade einen herzhaften Muth zu
fa��en,und �ichredlich und tapfer zu vertheidigen,in
Hoffnung, daß zur rechten Zeit ein Succurs vom

Könige kommen würde. Dies �ollten�ieihren
punt - und Gewerksgeno��enhinterbringen, �i
darüber berathen, und was ihr Ent�chlußwäre,
um 1 Uhr Nachmittagszu Rathhau�emelden, Sie
er�chienenzurbe�timmtenZeit, und erklärcen,daß
esdexeinmüthigeEnt�chlußihrer Mitbürgerwäre,
�ihmännlichjedem feindlichenAngrizu wider�ezs
den, und dabei Leib und Leben zu wagen,

Nachittags um 3 Uhr begaben �ichdie De-
butirten zum Generallieutenant, und baren, weil
19 fein Schreiben vom Königeeiugelaufen, daß
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die Fri�tverlängert würde. Sie �telltenihm dabei

vor, daß die Stadt gegen jeden Angriff �ichver-

theidigen und Gewalt mit Gewaltvertreiben wür-

de; die Drohung zu ihrem Ruin könnte ohne Ver-

legung des Völkerrechtsnicht vollzogenwerden, da

bei der Freund�chaftund demBündnißzwi�chenSr.

Maje�tätdem Königevon Polen und Sr. churfür|l.

Durchlaucht keineAnkündigungdes Krieges vorher

ge�chehen;das Ge�uchder Stadt um Verlängerung

der. Fri�tzur Erklärung,bis ein Schreiben vom

Königeeingelaufen, wärein der hô<�enVilligkeit
gegründet,weil alles, was von churfür�tlicher|
Seite verlangt worden, ohneSr, kfönigl.Maje�tät

Con�ensvergeblichge�uchtwürde,auchdie�eFri�t,
wenn �ie.vergönnt,werden �ollte,der Präten�ion
Sr. churfür�kl.Durchlauchtnichtsbenehme. À

Der Generallieutenanterwiederte: Die ks-
niglichenBriefegingenihn nichts an; er dürfe
nicht darauf warten, �ondernmü��echurfür�tli-7
chen Befehlau8richten,Dochaufvieles Bittender

Deputirten ward der Waffen�till�tandnohbiszun\6, Nov. verlängert.

Nun rü�teteman �i<in der Stadt, fo guti
mau konnte, um.cine Belagerung auszuhalten, Auf
den Wällen wurden für die unter, Waffen ge�tellte""

Ï Haud-

|

|
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HandwerkägefellénBärakènctrichte>, an allen Ef-'

ken der StraßenLeuchtpfannenmit brennendem Kien

aufgehängt,beidenBrunnen Braupfannen und Kü-

bel mit Wa��erge�tellt,und allen Bürgern ange-.

�agt,�ichmit Wa��erund Lö�chgeräthezu ver�orgen,

DesAbends um ro Uhr hörtedie Wachevom
Walleam Markenthor, daß Wagen der Stadt �ich.

näherten,und ein Plät�chernim Graben. Sie

meldete dies, und es wurde �ogleich,wiewohl ohne
Vorwi��endes Raths, �owohlmit Musketcn als

mit dem groben. Ge�chüß.gefeuert. Das Schießen
dauerte bis in die Nacht, woxauf die Soldaten von

4 Wagen, die mit Fa�chinenund. Dielen beladen
waren, die Pferde ab�panuten,und die Wagen |e-

hen ließen,
:

Den 4. Nov. um 11 Uhr des Abends ward
von der \�{<hatfenEcke auf einige Jachten gefeuert,

|

die die churfür�tlichenTruppen verarre�tirthielten,
Und mit welchen �ieauf die andere Seite nac< dem

Ellerwalde über�eßenwollten. Dabei lô�tendie

Con�tablervon dem markenthor�chenWalle- gleich:
falls die Kanonen, wodurch der Hauptmann von

Kewig,einSchwe�ter�ohndes Generallicutenants

| Und einige von den Arbeitern auf dem. heil; Leich»

nams:

z
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namsfir<hofegetödtetwurden, die auf Wagenge:

laden uud na< Pr. Holland geführtwurden.

Der Generallieutenant, auf de��enStand-

quartier in der Nacht einigemale ge�cho��enworden,

zog �ichweiter zurück,und �chickteeinen Lieutenant"

in die Stadt, um �i<zu erkundigen, ob �ieden

- Waffen�till�fandhalten oder Feind�eligkeitenaus-

ben wolle. Es wurden �ogleichhierauf Deputirte

aus dent Rath zu ihm ge�chi>t,die das Vorgefal-
lène damit ent�huldigten,daß�eineTruppen�elb
den Bürgerndazu Veranla��unggegeben, indem �ie|

�ichden Fe�tungswerkenzu �ehrgenähert;�iebaren,“
dies zu unterla��en,widrigenfalls der Rath die“

Bürger nicht halten köante , auf �iezu �chießen.

Den5. November erhielt man in der Stadt“
Nachricht, daß aus Pillau und Königsbergdurchs“
elving�heTief 46 Kanonen, 12 Mör�er,eine große|
Menge Bomben und Sand�äckeund ein Ofen, die“

Kugeln zu glühen,angekommenwären, Die Aus
ladung die�erAmmunitions�tückege�hahan very
Fuhrleute Roßgarten, und es wurden cinige Tage
damit zugebracht, Î

Auf dem Plas, die Ziegel�cheunegenaunt,
wurde der Ofen zu Glúühungder Feuerkugelit eit

gemauert #
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gemauert und da�elb�teine Batterie aufgeworfen,
die mit Kanonen, Haubitzen und Feuermör�ernbe-

�etwurde. An den vor dem Markenrhor aufge-

worfenen Schanzen ward em�iggearbeitet. Auch
ward auf dem St. Annenkirhhofevor der großen

Thür der Kirche ein Blendwerk mit Fa�chinenan-

gelegt und mit Kanonen bepflanzt. Jn die nahe ge-

legenen Wälder hatte der Genecrallieutenant Sol:

daten ge�chi>t,um 16,000 Fa�chinenzu verferti-
gen,

Als der 6. Nov. , wo die Stadt �ierkláren

�ollte,herangekommen war, verfügten�i<die De-
putirten zum Generallieutenant. Sie beklagten,
daß noch keine kônigl.Antwort angelangt, und ba-

ten um Verlängerungder Fri�k.Nach langer Wei-

gerung �etzteer no< cinen DZerminbis zum 12, No-

vember, aber dies �ollteauch der lette �cya.Noch
„vor Ablauf de��elbenaber , den 9. Nov., welches
ein Sonntag war, �chi>teer um 3 Uhr Nachmit-
tags einen Expre��enan das Markenthor, und ver-

langtedie Deputirten der Stadt �ogleichzu �pre-
Yen, weil ein Courier aus Berlin an ihm gekom-

i

|
|

men wäre. Der Rath, der in der St. Marienkir-

Kevar, trat in die Sprahkammer zu�ammen,und

‘[<<loßdie Deputation. Der Generallieutenant

�agte
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�agteihr, daf er eben ein Schreiben vom Chupfür-

�ienerhalten; Se- Durchlauchthättenes übel auf- |
genommen, daß er �ovielen Auf�chubder Stadt |

_vergönut;er kônuedaher den bis zum 12, Nov.

beliebten Termin nicht halten, �ondernverlange in

wenigenStundendie Erklärungder Stadt, daß�ie

churfür�tliheZruppen einnehmen wolle; wenn dies

nicht ge�chehe,�omüßteex,- wiewohl wider�einen
Willen, zu {charfenMitteln greifen; die Deputir-

|

ten �olltennur die An�faltenzum Bombardementin

Augen�cheinnehmen; es wärealles fertig, und es

fehle nur die Ordre loszubrennen, Sie bate

hierauf in�tändig�t,den bis zum 12. Nov. ange�e$“

ten Terminzu halten; aber der Generallicutenaut
betheuerte bei �einerSeelenSeligkeit, daßer dicó!

nicht kônne,und �agte:er wolle das Ange�ichtGot

tes nicht �chauen,wenn er dies bewilligen würd

“Die Deputirten be�chränkten�ichdaher nur, da dif

Sache doch nothwendig mit den Ordnungenübel
legt werden müßte,und die Zeit hiezu an die�e!

Tage zu kurz war, zu bitten, daß der Stadt nf

cine Fri�tbis zum folgenden Tage NachmittagsWW
3 Uhr vergônutwürde,welcheser endlichnah 9"

p�logenerVerathung mit �einenOffizieren zug}

aud, doch mit dem Zu�aßz;aber keinen Augenbli#
Wäh- |

/
lánuger. '



Während dem, daß die Deputirten aus dem

Rath mit den Genecrallieutenant conferirten, führ-

te der Obri�tWeiler die Deputirten der Gemei-

ne und der Gewerke, die mit den Deputirten des

Raths mit heraus gegangen- waren „ herum, und

geigte ihnen alle zum Bombardement gewroffeaecn
Anfkalten.

Wie die Deputirtenzurückamen,und den

fe�tenEnt�chlußdes Generallieutenants,nichtlän-
ger als bis morgen auf die Erklärung zu warten,

‘berichteten,�obe�chlo��enbeide Ordnungen, daß
die Bürger�chaft,auf wel<he die Vertheidigung

der Stadt ankomine,hierüber befragt werden foil-
te.

-

Es �olltendaher am folgenden Tage des Mor- |

“gens um 7 Uhr alle Quartiermei�terihre waches
_-thuendenBürger zu�ammenrufen, und zu jeder

Compagniefollte ein Sefretair komen, der die

Stimmen �ammeln�ollte,ob die Stadt �ichergeben
wolle oder nicht,*

Den 10. Nov., da beide Ordnungenum 8
“UhrMorgens zu�ammenberufen waren fam der

Major von Panwiß, noch ehe die Se��ionan-

ging, auf das Rathhaus, und meldete,daß der

éênerallieutenantwieder eincn Exrpre��enaus Ber-
|

lin
’
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lir mit einem Schreiben an ihn erhalten hätte,

welchem zugleich eine Beilage von Sr. churfür�tl.

Durchlauchtan die Stadt beigelegtwäre, die er

überreichte.Der Major wiederholte dabei die Zu-
�icherungdes Generallicutenants, daß dex Termin

zur endlichenErklärungnicht länger ver�choben

werden könne, und verlangte in �cinemNamen,

daß ihm �ogleich2 Bollwerke und eine Pforte einge-
räumt würden-

Der Prä�identeröffnetedas churfür�tlihe
Schreiben in Gegenwart der Gemeine. Es enthielt

Accordspunkte,die der Churfür�tder Stadt antrug.
Kaum waren �ievorgele�en,�okamen die Sekre-
taire aufs Nathhaus, und �tattetenvon den Bür-

gercompagnienden Bericht ab, daß es jeht die eins

hellige Meinungaller Quartiere wäre, es nicht auf
das äußer�teankommen zu la��en,4nd ein Bon
bardement auszuhalten,�ondernvielmehrdie Stadt |
durchCapitulation zu übergeben.

En {

Der Rath zog hierauf mit der Gemeine die

|Sache in Erwägung.Manbeklagte zuvor herzlih
das Unglück,welches leider die�egute Stadt be
trof�en.Zwar wäre auf deu theuren Eid, der vo! |
weniger Zeit Sr. königl,Maje�kätgelei�tetworde

Da
¿4

|
|



509
È

da man ge�<hworen,Gur und Blut anzu�etzen,wohl

Rück�ichtzu nehmen, mit Ammunition und Lebens-

mitteln �eydie Stadt ver�ehen,aber es fehle ihr

an Mann�chaftzur Vertheidigung. Die Bürger

und die Stadt�oldaten,die wegen ihrer geringen

Anzahl nichtgehörighättenabgeld| werden können,

“wärendurch die Kälte, weil �ieunter freiem Hims
mel Wache halten mü��en,erkrankt. Ueber dies

hâtte der früheFro�tdie Graben mit �odi>kemEi�e

belegt, daß der Feind leicht darüber kommen könn»

te; die Stadt hâttekeinen Succurs zu hoffen ; denn
alle eingekommene Schreiben vertrö�ten�iemit

Hülfe, die �ievom Théonezu erwarten hätte; aber

Se. königl.Maje�täthätten den welau�chenund

bromberg�chenVertragohne Vorbehalt be�<hwören

la��en,wodur< Se. churfür�tl,Durchlauchtaufs
neue eine Vé�tätigungJhres Anrechts an die Stadt

erhalten hätte. Es wäre unverantwortlich, die

Bürger�chaft, die �i �citdem leßtenKriegekaum
erholt, dur ein Bombardémentruinirenzu la��en;

die Eroberung der Stadt könnte,wenn das auch
über�tandenwäre, doch nicht vermieden tverden, da
die Graben leiht zu über�teigenwären ; ihr �tän-
de eie Plünderungbevor, auf welche der Soldat
tin Recht habe, und worauf er �obegierig �ep,und

Ve�chreib.d. St, Elbing 1v,Bd. E �ie
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�iewürde, wenn �iemit den Waffen be�iegtwäre;

�ichharten Bedingungen unterwerfen mü��en.Bei
“

die�enUm�tändenmüßteman, da man dur<h Ge-

walt genöthigtwürde, den gelei�tetenEid zu bre-

chen, einen Accord annehmen.

Die Gemeine genehmigtedies, Nun wurden

die Accordêpunktedur<gegangen, und es ward be-
rath�<hlagt,was daran zu ändern,wegzula��enoder

zuzu�eßenwäre.

Um 2 Uhr Nachmittags verfügten�i<die De-

putirten zum Generallieutenant, und überbrachten
ihm die Erklärung der Stadt, ih auf Accord zu

ergeben; die Accordspunkte, �owie �ievon Seiten
|

der Stadt abgefaßt wären, �olltennahge�chi>t

werden, weil �ie�oge�<hwindenicht abge�chrieben,
werdenkönnten.Er nahm die�eErklärungmit

Dank an, und ver�icherte,daß�ieder Stadt �ehr
heil�amwäre, indem er jeßt nicht einen Augenbli>
längerhâtte warten können. Er verlangte dabei;
daß ihm �ogleichzweiBollwerkeund Ein Thor eint
geräumtwürden. Dies lehnten die Deputirtet

1
|

ab, weil die Accordspunkteno< niht überdracht
wären. Um 4 Uhr Abends überbrachte�ieder N°“
tarius Sprengel, und der Generallieutenant

ging �iemit �cinenOffizierendurh. Dies dauert?

bis

/
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bis 6 Uhr Abends. Er genehmigte�ieder Hauxt-

�achenach, und nun drang er darauf, ihm �ogleich
zwei Bollwerke und Ein Thor einzuräumen,Aber

.

die Deputirten wolltenniht hierin einwilligen,
weil die Accordspunkte noh nicht unter�chrieben
und unter�iegeltwaren; doch �cheueten�ie�ichan-

fänglich,, die�eUr�achegerade herauszu�agen,und

\hüßtendaher vor , daßdie Nacht heran nahe, und

die Vertheilung der Soldaten in ihre Quartiere

alsdann �chwierigund den Bürgern lä�tig�eynwür-

de. Sie batendaher, es bis um 8 Uhr Morgens
des folgendenZages an�tehenzu la��en,Der Ge-

nexallieutenant äußerte hierüber �einenUnwillen,
und �agte:er wüßteniht, was er von �olchemZs,
gern halten �ollte;ob die Stadt auch no< auf Suc-

curs warte? Er könne �i<hdas nicht gefallen la�-

�en, und müßteauch jezt no< zu den härte�ten

Mitteln greifen. Nun rückten �iemit der wahren
“Ur�acheheraus, und ver�ichertenden Generallieu-

tenant, es ge�chehein keiner andern Ab�icht,als

nur er�tmit der Unter�chriftder Accordspunkte in

Richtigkeitzu �eyn;inde��enwürde die Stadt von

ihrer Seite in dem einmal gefaßtenEnt�chlußnichts,
ändern,welches �iemit Ver�icherungihrer Ehre

Und Redlichkeit bekräftigten,womit auch endlich

derGenerallieutenant zufriedenwar.

EI
ds

Dée
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Die Deputirten berichteten bei ihrer Zurück-

funft, daß der Generallieutenant das, was in die

Accordspunkte wegendes Stromgeldes in Königs-

bergge�estworden, �owie die Stadt es verlangt
— �iehatte aber verlangt, von Erlegung de��elben

auf immer befreit zu werden — nicht bewilligt
hâtte, daher der Rath es auch nicht in die Accords-

punkte aufnahm, �onderndarum in einem be�on-
dern Schreiben, welches er bei Ueber�endungder?

�elbenan den Churfür�tend. 13. Nov. erließ,nach-

�uchte, in welhem er au< um Minderung des

Pfahlgeldes in Pillau und Verringerung der einge-
legten Garni�onbat.

Es wurden hierauf die Accordspunktein ¿wei

Exemplaren angefertigt, mit welchen den 11. Nov.

des Morgens um 8 Uhr die Deputirten, da �ichzu
“

ihnen noch der Vogt À �rael Payne ge�ellthatte,
zumGenerallieutenant eilten, um von ihm die Un-

_ter�chriftzu erhalten. Der Prä�identCarl Ra m-
_

Fey hieltdabei an ihn eine Rede, in welcher er Sr.

churfür�tl,.Durchlaucht Glück und Heil wün�chte,
und dabei die gewi��eHoffnung äußerte,daß Sie
den Accord in allen Punktenund Clau�eln,�owie

ex jest abgefaßtworden, gnädig�tbe�kätigenwere
de; die Deputirten wären bereit und willig im Nas
men der Stadt ihn zu unter�chreiben.Dex Gene-

ral-

ener
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rallieutenant antwortete hierauf �ehrverbindlich,
rühmtedie Submi��ionder Stadt, ver�icherte�ie

Sr. churfür�tl.Durchlaucht Gnade, und ver�prach;

úber alles, was zwi�chenihm und der Stadt vere

handelt worden, die Allerhöch�teGenehmigung

nachzu�uchen,
Vonchurfür�kl,Seite unter�chriebenund un-

ter�iegeltendie Accordspunkte

Wilhelm von Brandt, Generallieutenänt,

Joachim Friedrich von Wre ch,
Fink von Finken�tein,
C. E. von Weiler,
L. von Panwit, ES

Joachim Heinrich von Breden,
B, F. G. von Dönhoff.

Und von Seiten dex Stadt die obengenanns
ten Deputirten,
der Prä�identRam�ey, die Rath82herrèn

Feyerabend und Roule, der Vogt
Payne und die Mitglieder der Gemetlne

Möller und Dre�chénberg.

Um 12 Uhr. Mittags de��elbenTages rückten

die churfúr�kl.Truppen unter Anführungdes Brit

gadier Fink und der Ober�tenv. Pauwits und

v. Dönhoff in die Stadt und bemächtigten�i der

E 3 im
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lasAccord ihnenzuge�tandenenRavelins und Tho-

té: Dèni Li Novemberge�chahdie Eingquartirung
und �ieward folgendermaßenregulirt. Jn die

“

Neu�kadtwurden 390, auf den äußern Mühlen-

damm 134, auf dèn innern 180, auf den innern

Vorberg 260, auf die La�tadie111, auf den Kuh-
damm 160, auf den Diebdamm 144 Mann Fuß-

volk, und inden Grubenhagen 40, aufdie La�tadic6,

auf den Kuhdamm 13, auf den Diebdamm10 Und

auf den äußernMühléndamm19 Reuter verlegt.

Der we�entlicheInhalt des Accordes war

dic�er:
:

1x. Se. churfür�tl.Durchlaucht ver�prechen,die
Stadt Elbing in ihrer ganzen Verfa��ung,bei

allen ihren Rechten, Gerechtigkeiten, Privilee

gien und Freiheiten, die �iebis jeßt gehabt,

zu la��enund zu �{<üßzen.Sie �olldaher auh
mit keinem neuen HuldigungLeide von Sr.

churfür�tl.Durchlaucht, da Die�elbedie Stadt

nur als Hypothek in Be�ißgenommen, belegt,

�ondernbei dem Sr. königl.Maje�kätin Polen

neulich gelei�tetenEide gela��enwvérden,

2, Alle Magi�fratsper�onenbleiben in ihren
Würden, Aemtern und Einkünften,
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3, Aus �onderbarerGnadeerla��enSe. churfür�tl.

Durchlaucht der Stadt das Stromgeld in Kö-

nigsberg vorer�t,�olange die Hypothekver-

bleibet,

4. Die Vertheidigungder Stadt mit allem,was

dazu gehört, übernehmenSe, chuxfür�tl

Durchlaucht auf eigene Ko�ien,ver�prechen

in den Fe�tungswerkennichts zu ändern, der

Stadt ihr Ge�chüßund ihre Amniunition zu

la��en,die Vürger�chaftnicht zu entwaffnen,
nur eine mäßigeBe�atzungin die Neu�tadtund

Vor�tädte,aber nicht in die Alt�tadt,einzule-

gen,�ieaus eigenem Scha6 zu be�olden,und

in �o�trengerDisciplin zu halten, daß die

Stadt und deren Jn�aßenkeine Be�chwerde

davon empfinden�ollen,wie denn auchdie Län-

dereien und Dorf�chaftenmit Einguartirung
und Durchmär�chenver�chontbleiben �ollen.

5+ Sobald Se. churfür�kl.Durchlauchtwegen
Jhver rechtmäßigenForderung von Sr. kZnigl.
Maje�tätbefriedigt�eynwerden, �olldie Stadt

‘wieder abgetreten werden, und in ihrer For-
tification ohne Demolition in etatu' quo ver:
bleiben. Vei die�erRe�titutionwolley Se.

 churfür�il.Durchlaucht es befondors bedingen,
|
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daß di: Stadt wegen der ge�chehenenUeberga-
be nicht gefährdetoder gekränktwerde.

6. Die Stadt foll zu keiner andern Contribution,

als zu der, welche von den Ständen Preußens

auf den Landtagen laudirt worden , gezogen
werden.

7. Der Prä�ident�oll,wie bisher, die Schlü��el
der Stadt behalten,auch die Parole ausLgeben.

8. Die Zhore der Alt�kadtund der Speicher,
außerdem Burgthor und der Mittelpo�k(Dan-
ziger Dhor), bleiben mit den Stadt�oldatenbe-

�eßt.*)

9. Was bei Vlockirung und Berennung der

Stadt von beiden Theilen vorgefallen , �oll

gänzlichverge��en,und den Stadt�oldaten,

welche die Po�tenräumen werden, erlaubt

�eyn,mit brennenden Lunten und klingendem
Spiel abzuziehen.**)

Unter

*®)Die�e beiden Punkte Rr. 7, und $. wurden het«
na< ni<t gehalten. Denn 1699 d. 11. April

wurden die S<löô�}�ervon allen Thoren ab - und

neue ange�<lagen,und d, zo. April verdrängten
die churfür�il.Soldaten die Stadt�oldaten von

allen Po�ten, und ließen ihnen nur die Hauptwa-

<e. Rup�ons Annalen der Stadt Elbing. Mc�pk-

*”yyKurzer Bericht, warumb Ser, churfürßl..Dur<-
laut
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Unter dem 17. November be�tätigteder Chur-

_für�tdie über�chi>teCapitulation, und erließ zu-

gleich ein Schreiben an die Stadt, worin er Er-

läuterungen über einige Punkte der�elbenbeifüg-
ta,

Schon unter dem 8. Nov. hatte der rômi�che

Kai�erLeopold an den Königvon Polen ge�chries

E5 ben,

(au<t von Brandenburg Völker Einnchmung die

Stadt Elbing Anno 1698 niht habe vermeiden
fônnen, Adlerholds geprie�enesPreußen 1704.
S. 406-438. Brandenburgi�herAnlauf und nache
inalige Eroberung Anno 1698 den 11, October,
M�ept. — Zur Zeit der Belagerung wurden dec
Stadt von hoher Hand folgende Ver�ezuge�chi>t:

Si te nemo juvet, nec s0la resistere possis,
Cur Elbinga tibi construis ipsa rogum ?

Tutius est, sacvis ad tempus cedere flaminis,

Quam sua post cineres fata dolece diu,

Dices: Totus de me male sentiet 0ibis ;.

Hoe „in os, qui.te deseruere, cadet,

") Sie betrafen be�ondersden Fall, wènn die Stadt

während der Zeit, wo �ie-als Pfand im Be�igwá-

re, feindlih angegriffen werden �ollte, da es der
|

Churfür�tfür nôthig hielt, daß �e alsdann, um
ihrer Treue per�ichertzu �eyn,ihm den Huldigungs-
eid lei�te,und, um be��ervertheidigt zu werden, der

ehurfür�i{.Garni�on alle Thore und Po�tencinrdu-

ine, Adlerhold S. 440-446
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ben, dag ex die Ab�ichtdes Chutfür�ken,Elbing in

Beli zu nehnen, mit Mißfallenerfahren, und des:

toegen ein Schreiben an iht erla��enhätte, um ihn

zu vermögen, feine Truppen von Elbing abzuzies
hen, Dies Schreiben wirkte foviel, daß der Chur-
{r�tdein Königeunter dem 14, Nov. antwortete,

daß er an �einencommandireudenGenerallieute-
nant vou Brandt die Ordre ergehen la��en,daß,
wenn die Stadt noch nichtuber wäre, er �i ferner
aller Feind�eligkeitenenthalten und �eineTruppen,
oþue Be�chwerdeder Einwohner, in die Vor�tädte

verlegen und abwarten �ollte, bis Se. Maje�tätj
von Polen Sich werden erklärt habèn, daß Sie

“

biexin die Mediation Sr. kai�erlichenMaje�tätan-

nehmex wollen. Der Courier aber, der dies

Schreiben dem Genexallieutenant vou Vraudt ; |

hirterbrachte, fam zu �pät,in dem er, wie eben |
angeführt, den 11, Nov. �chöndie Stadt in Be�isA
genommen,

|

|

Wie der König na< War�chaukam, berief,
er auf den x2. Nov. die Senatoren zu�ammen,um cf

#
L

i

“aia

über Elbing einen Be�chlußzu fa��en.Die�erfiel“
dahin aus, daß man vorher den Weg der Güte mit |dem Churfür�tenver�uchenwollte, Es ward daher
an ihu ge�chrieben,und an die Mächte, die. den
olivi�chenFrieden abge�chlo��enoder garantirt,

wurdfn

H

|

is

È

vba
-



LI

wurden theils Schreiben erla��en,theils Abge�and-
- té gefci>t, um ihre Vermittelung zu erhalten, *)

Da aber bald darauf die Nachricht von der Ein-

nahme der Stadt von den churfür�tlichenTruppen
ankaut, �omachte �ieam polni�chenHofe viele Sene-

�ation, Man �prachvon nichts als Krieg gegen
den Churfür�ten;der polni�cheGe�andte�ollte�os

gleich aus Berlin abgerufen werdeu; man wollte

dem Feinde cine Diver�ionmachen, und in �ein
Land einen Einfall thun, und Elbing �olltewicder

mit den Waffen gerettet werden, Die�erEifer zeig
te �ichaber uichtweiter thâtig, als daßder König
Univer�alienzum allgemeinen Aufgebot an den Adel

in Litthauen und Polen ergehen ließ, **) worauf
auch die Litthauer Soldau anfielen und darin pliin-
derten,

Auf dem îimJun. 1699 zu War�chaugehalte
nen ReichLtage war die Befreiung der Stadt El;

bing von der churfür�tl.Be�azungdas wichtig�te,
wofür die Preußen \�i<intere��irten.Der König

“ernannte hierauf einige aus dem Senat und dex

Ritter�chaft,die nach einer ihnen geheim gegebeiten
Vor�chriftverfahren �ollten,“** egendas Ende

* des

*) Lengn ich Sisiste
des

KünigreigsPales
unter

Augu�t11.

R, e Wi:‘ut:44.
D Lengn ich ll c, S,.76i

-
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des Jahres ward endlich die Sache beigelegt. Der |
am polni�chenHofe anwe�endechurfür�tl.Ge�and»

te, Baron von Hoverbeck machte �onahdrück-

liche Vor�tellungen,daß die Polen es �elb�tein�a-

hen, der Churfür�thabe ni<t Unrecht, und mü��e

ivegen �einerbilligen Forderung befriedigt-werden.

Doch wollten die polni�chenCommi��arienin den

dedhalbßg-epflogenenUnterhandlungen niht mehr

als300,000Ntle , �owie es vormals verglichen wor-

den, dem Churfür�kenzuge�kehen,Die�e�ollten3

Monate nach dem näch�tenReichstage,er möchtebes

�tehenoder niht, ihm ausgezahltwerden,und zur Si-

<erheit ihm ein Pfand von Juwelen aus dem Kron-

hat ausgeliefert werden, worauf alsdann die.chur-

für�tl.Ve�aßungaus Elbing abziehen�ollte.Um
|

hierüber die Genehmigung des Churfür�teneinzu-
ziehen, rei�eteder churfür�tl:Re�identin War�chau,

Hofrath Werner nah Berlin, und überbrachte

�ie,worauf den 12, December der Vergleichge�chlo�-

�enwurde, Die�er.enthielt außer Obigem auch

die�enArtikel; „Sollten in der be�timmtenZeit die

300,000 Rtlr.. nicht ausgezahlt werden, �owird

Sr. churfür�tl.Durchlaucht dieFreiheit zuge�taw

den, das elbing�cheDerritoriunr mit �einengewöhn! |

lichen Jntraden �olange zu be�igen,bis die Sum:
:|

mie
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me der Verpfändungabgetragen worden; doch un-

ter der Vedingung,darin feine Neuerungen vor-

zunehmen, oder eine Schanzeanzulegen,“

Vei dem Schlu��edes Vergleichs war aus

dem Polni�ch-Preußentloß dex Bi�chofvon Erme-
land zugegen gewe�en.Der Woiwodevon Marien-

burg,der ihm auch beiwohnen wollte, hatte vor-

her an den Primas ge�chrieben,mit dem Vergleich

nicht zu eilen, �ondern�eineAnkunft abzuwarten ;

aber die�erBrief lief zu �pätein; der Vergleich war

�honge�chlo��en.Daher der Woiwode, wie er

nah War�chaukam, ihn nicht unter�chreibenwoll-

te, weil er ihn für nahtheiligfür dieProvinz hielt,
da, auf den Fall der in der be�timmtenZeit nicht er-

folgten Bezahlung,das elbing�cheTerritorium ver-

pfändetworden, “)

Hieraufwurdendie zum Ünterpfandebe�timm-
ten Reichsfkleinodienaus dem Kron�chaßvon Cra-
cau abgeholt, und nâah-War�chaugebracht, und

aus dem Senat uùd der Ritter�chafteinige ernannt,

die Elbingwieder der churfür�il,Be�atzungabneh-

incn

Rd

I Lengnich l. c. S. $9 - $2, Cod, Dipl. Pol, Tir,

WV. pag. $14-f22.
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men�ollten. Unter die�enwar auh der marieit-

buxrg�cheWoiwode, der aber, weil er mit dem Ver-

gleich unzufrieden war, ausblieb. :

Die Reichsfleinodien, die verpfändetwur

den , waren

1. die mo�cowiti�heKrone von Gobble:Es
erhoben�ichan der�elben4 goldene Pyramiden.

An den Seiten der Krone rund herum waren

Diamanten, Perlen, Rubine, Sapphiere,
Smaragde und. Hyacinuthen in ver�chiedenen

Verzierungen von Gold angebracht. Ueber |
der Krone ragte der Reichs8apfel,�ogroßwie

eine Virne, und ein Kreuz, beide von Gold,

hervor. Der Neich8apfel war mit Sapphie-
ren und das Kreuzmit 12 großen und 16 kleis

nen Diamanten be�et.*)

2, FünfDrag�tückevon Gold,mit Juwelenbe-

�eßzt. Unterdie�enwar eines von großem

Werth; es �oll�ichdarin ein Diamant von un-

gefähr22 Karat an Gewicht,befunden haben,
der auf 50,000 Rtlr. ge�häßtward, *Y) at

welchem eine Perle hing, die 275 Gran wog-

1700
e

ED

*) Adlerhold S. 466. 467.

*r) Recels, cans, publ, de 1706 GS. 81
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1700 dé 9, Jan. ward der mit dem Churfür-

�tengetroffeneVergleich wegen RäumungderStadt

E(bing von den churfür�tlichenTrupyoen is Dreßb-

den vondem KönigeAugu�|11, wiewohl er an�äag-

li< Unwillen darüberäußerte,unter�chrieben,der

hierauf unter dem Zitel; Tractatus retraditae Fibin-

gae in Druck herausgegebenwurde“) Die erwähnten

Reichétleinodien,die zum Unterpfande ge�estwa-

ren, wurden in War�chauden 20. Fan. vou dem

Cardinal Primas und den churfür�tl,Bevollmäch-
tigten in einer Kap�elver�iegeltund naz Elbing
ge�hit. Den 31, Jan. hielten diepolni�chenCom-

mi��arien,an derenSpie der durch �eineBriefe
bekannte Vi�chofvon Ermeland, Zaluski war,

unter Abfeuerung der Kanonen ihren Einzugin die

Stadt, An dem�elbenTage fanden �ichau<<die
churfür�tl.Bevollmächtigten,der Baron Diete

rich von Hoverbeck und der Re�identam polní-
�chenHofe, HofrathWerner neb�kvielen Offizie-
ren in Elbing ein.

Den 1. Febr. Nachmittags um 2 Úhrkamen

die Bevollmächtigtenvon beiden Theilen weil kei-

Is ner

*) Er be�indet�i<au< in Zalnski Episr, hier, familiar,

T. 11, p. $93.

“

Das Original i�tnie na< Elbing

gefommen, weil der Vergleich zwi�chende Kbuige
und dem Churfür�tenabge�chlo��enward.
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ner zu dem andern kommen wollte, in dem Hau�e
auf dem alten Markte Nr. 14., wo keiner von ih-

nen logirte, zu�ammen.Bei dem Congreßbrach-

ten die königl.Kommi��arien�tattdes �tipulirten

Pfandes andre Begün�tigungen,die dem Churfür-
�tenbewilligt werden follten, be�ondersdie kötigl.

Würde,die er damals foangelegentlich zu bewerk-

�telligen�uchte,in Vor�chlag,und �uchtendadurch
die Auslieferung der Reichskleinodien zu verwei-

gern. Der Baron von Hove rbe> erklärte aber

be�timmt,daßer vermögeder Zraktaten, nur einzig
und allein gegen Auslieferung des Pfandes die

Stade zu räumen, im Auftrage hätte. Nach langen |

Debatten wurde endlich da��elbeihm in der ver�ies

gelten Kap�elum 6 Uhr des Abends von dem Bi-

_�<hofvon Ermeland übergeben,da es dann �ogleich

der Re�ident,Hofrath Wex ner dem Generallieute-

nant vonBrandt in �einLogis,in das benachbarte

Haus Nr. 11., brachte. Die�erwollte �hon,unwillig
über die unnügeZögerung,abrei�en,und �aßbe-

reits in �einemWagen. Hierauf zogen um 7 Uhr

Abends dic churfür�kl.Truppen bei Fackel�cheinaus

der Stadt. *)

Den

©) Rece�s. caus, publ, de 1700 S, 115,
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Den 2, Febr. ward darüber in der Sé, Niko-

laifir<he das Dedeum unter Abfeuerung der Kano

nen ge�ungen,Den Dag darauf kamen die könig",
Kommi��arienauf das Rathhaus, und fundirten

ihre Jurisdiftion, Der Vi�chofvon Ermeland

hielt eine �<arfeNede, nud machte der Stadt we-

gen ihrer as der Republik begangenen Untreue die

härte�tenVorwürfe, Er drohte, ihre Freiheiten
und Privilegien einzuziehen,{hrte an, wie theuer
die Einlö�ungvon Elbing der Republik geworden,
indem �ieeinen Theil ihrer Reichsfleinodienzun

 BPfande �egenmü��en,Und muchete der Stadt zu,

 wennauch nicht die ganze Summe, wofürdie Reichs-
kleinodien verpfändetworden, doch einen an�ehn-

lichen Dheil der�elbenzu bezahlen, Der Prä�ident

flehte die Éónigl.Gnade an, und bezog�i, um die

der Stadt wegen ihrer Uebergabegemachten Vor-

würfeabzulehnen,auf die damals im Druck her-
ausgegebene Schrift: Kurzer Bericht 2c., deren

oben S, 72. A. erwähntworden, Jn An�chungder

zugemutheten Bezahlung der �lipulirten300,000
Rtl, berief �ichdie Stadt auf ihre notori�cheAr-

muth, erbot �i<aber do< ein gewi��esQdantum

dazubeizutragen. FJnde��enward über die Gröfe

de��elbennichts fe�kge�egt.Dagegen mußteu�i
der Rath und die Bürger�chaftverpflichten, zu

Ve�chreih,d, St. Elbing 11. Bda2.Abth. F Frie-
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Friedenözeiteneine eigeneBe�azungvon 300 Mann

zu Fuß und 30 Reutern zu halten, und zu Kriegs
zeiten die Fußvölkexauf 2000 Mann zu vermehren, |

der Be�azung einen erfahrnen Commendantenvot-

zu�ehen,der zugleich der Krone Polen den Eid der

Freue lei�ten�ollte,und künftigbei einem feindli-

hen Anfall �ichohne des Königs, der Republik Po-
len und der Lande PreußenEinwilligung niht ¿u

ergeben, �ondernfi< auf das äußer�tezu verthei-

digen, Dem Vi�chofvon Ermeland mußte der
|

Rath ver�prechen,bei der er�tenvakantenStelle

im Magi�tratscollegiumeinen ge�chi>tenCatholis
ken zu erwählen.*) Hieráäufward die Stadt wies

der in den Genuß aller ihrer Rechte, Privilegien
und Freiheiten ge�eßt.**)

'

Der Rath war nun be�ondersdarauf bedacht,
theils den Cardinal Primas Radziowski, theils
die königl,Commi��arien�ichverbindlich zu machen,
damit �iebei Hofe über die Uebergabe an den Chur-
für�teueinen gün�tigenBericht ab�tatteninöchten.
Der Cardinal Primaserhielt daher 1000 Ducaten

und zwei Schwäne,die Gemahlin des Ca�tellans

Towianski, um eine Für�prachefürdie Stadt
bei

*y Dies i�taber herna< nie ge�chehen.
>") 9engni< 1, e, GS. 83.

4
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bei dem Primas einzulegen, 100 Ducatenzder Vis

hof von Ermeland 600 Ducaten — ihm waren d,

20, Januar�chondurch eine nah Heilsberg an ihn

ge�chickteDeputation 100 Ducaten überreichtwor-

den — der Unterkanzlervon Litthauen Szczuka
600 Dukaten , und die andern Kommi��arienneb�t
ihren Secretairen erhielten in ver�chiedenenSum-

men zu�ammen498 Ducaten zum Ge�chenk.An die

für�tlihenMu�ikantenund an die BVediente der

Commi��arienwurden43 Rtlr. Spec. gezahlt. Der

bisherigebrandenburgi�cheCommendant, Brigadier *

Horn erhielt vor �einerAbrei�e100 Ducaten.

Es warin der Zeit, als die churfür�kl,Trup-
pen Elbing in Be�ißhatten, manches von ihnen an

der Befe�tigungder Stadt verbe��ertworden, Der

Generallieutenant von Brandt wollte es bei dein

Abzuge demoliren la��en,und es ward auh {on
mit Ausgxabung der Palli�adender Anfang ges
macht, Doch auf Verlangen des Raths, alles
in �einemStande zu la��en,forderte er dafür 6099

_Fl., und verglich �ichmit ihm auf 4000 Fl[,, 190vo1
ihm die Hâlfte �ogleihausgezahlt und ihm eine

Ver�icherungs�chrifteingehändigtwurde, den Re�k
am Schlu��edes Jahres zu zahlen.

F 2 So
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“) Rece�s. caus, publ, de 1700 GS. 1F3-
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So viele Ko�tenhatte die Stadt, um nah

die�eman ihrer Seite unver�chuldetenfeindlichen

Anfall wieder in ihren vorxigeuStand ¿u kommen,

Nachdemdie churfür�tl.Truppen Elbing ge-

räumt, waren zwei Reichstage in War�chaugee

halten, die aber nicht be�tanden.Die in dem
Tract. retrad.Elbingaedem Churfür�ten�tipulirte
Summe war an den�elbennicht gezahlt. Daher
Friedrich l,, der �ich179x in Königsbergdie

Königskroneaufge�cht,jm Anfange des Jahres
1702 den Befehl ertheilt hatte, das elbing�cheTers

*

ritorium in Be�iszu nehmen, Doch da der Cardis

nal Primas unter dem 21. April an ihn ein Schreis
ben erla��enhatte, in welchem er ver�prach,daß
die Sache auf dem uäch�kenReichstage vorgenom-
men werden �ollte,nahm er die�enBefehl zurück.*)

Auf dem imNun. 1703 zu Lublin gehaltenen Reichs-
tage ward zur Abtragung die�erSchuld ein Müh-
lengeld bewilligt, wodurch in Polen 200,000 Rtlr.

-

und inLitthauen 100,000 Rtlr. innerhalbzehnWo-

chen in den Schah geliefert werden �ollten.*) Da

aber in diefer Zeit {on der Krieg in Polen mit den

Schwe-

E E DTA

©“)ydlerzold GS. 497° F04.

EE) 2engni L, Ci G, 142,

FA



LS

Schweden, detent Augu�tIL Liéflandabrehmeit

wollte, ausgebrochen war, �overhinderte es dië

ErhebungdieferAógabe.

Der KönigCarl XIL, drang auchin das pol-
ni�chePreußen.Den’23. Mai rückte er vor Shorn,
und belagerte es. Aus dem Lager da�elb�t�chi>te
der General, Graf von Stenboc> den 20. und 24-
JUl, an die Städte der marienburg�<henWoiwobs
�haftUniver�alien,in welchen, Geld oder Lebens
mittel ins Lager zu liefern,ausge�<hriebenwar.

Elbing war darin für die Stadt mit 14,600 Fl., uns

für das Land mit 72 Tpmpfen von der Hufe anges
�ezt, Dabei �olltengute Pferde, Schlachroch�en
und andres Vieh in Zahlung augenomthea wer-

den. *)

Daiui Augu�tdas Ge�chüßneb�kder Aritiu;
nition, wel<es zum Bombardement von Shorn
gebraucht werber �ollte,aus Schweden angelangt
und unweit Danzig ans Land ausge�estwar, fo
ivard zum Transport de��elbenau Elbing aufge»
fordert, und der Rath erhielt vom Genexal von

Stenboc> üuntér dem 4. Augu�das Mandat; va
“ auS demTervvitorivi dazu ros Wagen, veren jéver

wit 4. �tärkenPferden be�panntund zur Unterhal-

E F 3 tug

") Rece�s, cans, publ, de 1703 SG. Zi2u, 316,



86

tungder Cavallerie Sr. Maje�tätmit Heu beladen

|

tväre,ge�telltwürden, Dabei �olltefür jedes Paar

Pferde 1 Rtlr. zur Abrechnung der den Landleuten

auferlegten Contribution gebracht, und die dazu
verordnetenLeute mit Verpflegung hinlänglichver-

fórgt werden; im Fall der Vekweigerung aber �ollte

jede Hufe in eine Strafe von 50 Nilr., die dur<
�charfeExecution eingetrieben werden �ollte,ver-

fallen �eyn.*)

Die Stadt ließ hieraufdurch den Sectetair
Stiemer bei dem General, der ih damals in

Danzig aufhielt, Vor�tellungendagegen machen,
worüberdie�eraber �oentrü�tetwurde, daß ex ihm

Arre�tgab, und ihm andeutete, er wolle ihn nicht
cher frei la��en,als bis die geforderte Anzahl
Wagen mit Heu beladen geliefert und die Contribu-

tion bezahlt�eynwürde, wobei er drohte, wenn

/ �einenForderungennicht ein Genügege�chehe,ihn
ach Schwedenzu �ien,

DerBericht, den hierüberdex Secretair ab- # '

�tattete,ward von beiden Ordnungen in Erwägung *

gezogen. Da aber dex Rath �chon�eitdem Abzüge

dex HURENTruppen aus der Stadt mit der Bür? |

ger�chaft

®°)1; €: SG. 326,
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ger�chaftin Uneinigkeitlebte, die in einen bei dem
Ednigl.Hofe ange�irängtenProceß ausge�chlagen

4var, �oberr�chtein den deshalb gepflogenenBe-

rath�chlagungenMishelligkeitund Zwie�palt,wel-

hes, wie die Folgelehrte, großesUnglücküber die

Stadt brachte.
Die zweïteOrdnungwar anräthig, daßman

�uchenmöchte,die Anforderungen des Generals an

die Stadt, �oviel möglich,zu befriedigen, Deun

Dhorn würdebald an dieSchwedenübergehenmü�:
fen, die Stadt Danzighätteauf die von ihr gefor-
derten 100,000 Rtl. Arb. bereits eine an�ehntiche
Summe bezahle; und alle umliegende kleine Städte

fänden �ichbei dem Könige von Schweden mit ih-
ren Contributionenab. E, Nath mdchtealfoi in

Zeitenauf Mittel bedacht �eyn,wie Unheil von der

Stadt abgewandt werden könne.

Der Rath hingegenmeinte, daß, wenn au
demGeneral alle Wagen mit Heu beladen, die cr

verlangt hatte, bewilligtwerden möchten,er dochden
Sefkretair �einesArve�tesnicht entla��en,�ondern
vielmehrdarin behalten möchte,um immer mehr zu
erpre��en,Um ihn aber doch geneigt zu mache,
den Secretair �chneller�einesArre�keszu entla��en,
tóuntenihmeinige Wageu abgeliefertwerden. *)

b,

US S4 Es
pa l, c, S, 342.
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Es ward daher be�chlo��en,eine Deputation
aus den Nath an ihn zu �chicken,die {< hierüber

näher erklären �ollte. Sie erhielt die IRRE;
“ihm 50 Wagen anzubieten.

Der Aenevaterlaubte es daß deêhalbeine

Deputation au ihn ge�chi>twürde, fertigte ihr
auch Pá��eaus, und. entließ den Secretair �eines

Arre�tes.Ererklärte �ichaber gegen die Deputir-
ten, daß er von der Forderung,daßihm 100 Wa-

gen ge�telltwürden, nichtsabla��enfôune,weil ex

�olchenothwendig brauche, /

Um die�eZeit ging die Con�titutioncin, die

auf dem zu Lublin im Fun. gehaltenen Reichstage
abge�aßtwar, na< welcher es den preußi�chen

|

Städten, und namentlichElbing und Danzig, beider
den Verräthernge�eßtenStrafe unter�agtwar, den
Schweden auf irgend cine Art Zu�chubzu thu, *)

y Es ward daher jet den Deputirten ge�chrie
ben: �ie�oliten�ibemühen,daß der General es
ver�tatte,daf �tait.der gefordertenWagen Geld
gegebenwürde. Die�exVor�chlagentrü�ieteihn;
er �ah’es als Eigen�inuund Widex�ehlichkeitgegen

die

wr

——

e

— ——--— ——-
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die Vefehlefeines Königes att, daßihm die Wagen

nichtio natora ge�telltwürden, und äußerte�ich:

er werde �chonElbing zu finden wif�en;
es �ollte �ein Lebetage an ihn denden,

Auf die�enVericht der Deputirten be�chloß
der Kath, daß dem General, weil er das ihman-
geboteneGeld nicht nehmen wolle, au die ihm
anfänglichver�prochenen50 Wagen nicht ge�tellt
wurden; man wolle es darauf ankommen la�en,
daß er �olche�elb�tnehme, und die Landleute�olls
ten gewarnt werden, das _Jhrigenachder Stadt zu
retten. *)-

An den König von Schweden wardberichtet,
daßdie Stadt dem General von Stenbo>k Geld

�ürdie geforderten Wagen. anbieten la�en,welches
diefer nicht annehmen wollen , worauf aber keine
Antwort erfolgte,

Inde��endrang die zweite Ordnung darauf,
dag die von deu SchwedengeforderteContribution

V5 von

Va

TZ

ARAI

Y)Rece�s, caus, publ. dé 170), S, 371, Einige Wa-
gen waren {on be�panntund beladen, und den

Landleuten ward unter�agt, ie abzuführen,wel<es
die�en�elb unangenehm war , da �ie�hon:das Une

ald voraus�ahen, welchespieraus entliehenwütde,
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von 14,000Fl, aufgebrachtwürde, teil �ie,wenn
dies nicht ge�chehen�ollte,�ichfür die unangeneh-
men Folgen fürchtete,da Elbing die einzige Stade -

in dex Provinz wäre, die ihre Contribution noh

pit an die Schweden abgetragen. Der Rath gab
ihr hierin in �oweit nah, eine Steuer unter dem

|

Namen Defen�ions�feueraus�{<reibenzu la��en,um
Geld in Bereit�chaftzu haben, theils �ichbei den

- Schweden abzufinden, wenn hiezu von Hofe Er-

laubniß erfolgen follte, theils die Stadt in Vero *

theidigungsffandzu �eßen.*) 4

Die Einziehungdie�erSteuer aber machte
|

Schwierigkeit,und die Bürger�chaftwollte �ichniht
*

eher zu Erlegung der�elbenver�tehen,als bis der |

Nath die Be�chwerdenabge�tellthâtte, die �ieda- *
mals gegen ihnführte.**) E

Den 30. Augu�tmeldeteder damals in der
Stadtcommandirende königl.polni�cheGeneral von
Taube dem Rath, daßder königl.preuß. Hofrath/
Werner ihm eröffnet,daß er von �einemHofe"

den Auftrag hâtte,�ichzu erkundigen, ob die Stadt“
wohl zu ihrer Vertheidigung 3 bis 400 Maun ks
uigl. preuß,Truppen einnehmen wolle; für ihres"

Unter-
e.

I 1, c, S. 373 Uu. 331.
: y

**) |, c. G. 402
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Unterhalt mußte�ie�orgen,welches ihr abex niht

{wer fallenkönnte, da der Soldat alle 10 Yage
nur 45 gr. bekäme,doch �olltenfie nur �olange hier
bleiben, als der Krieg währenwürde, *)

Der Rath ermächtigte�ichniht, ohne Vors

wi��ender NepublikPolen hierin etwas zu be�chlie-

ßen, Daher ward hievon an den Secretair M ie

Gael Willer, der �ichdamals in War�chauaufe
hielt, berichtet. Die�exaber �chrieb{on un-

ter dem 28. Augu�t,welches Schreiben d, 5, Sept,
vorgetragen wurde, daß davon bei-Hofs die Re?

de gewe�en,und daßder königl.preuß.Ge�andte
dies Anerbieten, “wie er fi< ausdrückt, mit an-

uehmlichenBedingungen gleih�amüberzuckert
hâtte,daßaber die Magnaten Bedenken getragen,

hierüber einen Ent�chlußzu fa��en, aus Bei�orge
künftigerVerantwortung, im Falle es andexs aus-

�chlúge,als man davon die Erwartunggehabt, **

Den 4. Sept. kamen wieder drei Univer�alien
vom General von Stenb o > aus dem Lager von

Thorn ein, ‘die untér harter Drohung an die A
tragungder Contribution erinnertèn, Es ward hies

|

:

von an den königl.polni�ch,Hof Berichtabge�tätet.
Yen

IEim

e

IREE0E

vp l, €, S, 40F,
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Det 5. Sebt. reifete ber General von Taube,
ver viele Streitigkeiten mit der Bürger�chaftge: “

habe, �einesCommando's úberdrüfig,vonElbing
ab, doch ließ er �einNegiment unter Befehl des

Oberftlieutenants von Auerswald zurü>k.Eini-
ge Tage hernach bekam auch die�esOrdre aufzubres
<zen und �i<ins Territorium zu ziehen.

y

Nun war die Stadt ohne alle frenide Hülfe
und �ichallein überla��en,und ihre eigene Kräfte *

konnte �ienicht einmal ganz gebrauchen, �ichin ge:
“

hôrigenVertheidigungs�kandzu �egen. Denn das
Misvergnügender Vürger�chaftmit dem Rath, die
Widex�eglichkeitder�elbengegen �eineAnordnungen“
und die innerlichen Unruhen, die niht nachließen,

verhinderten die�es, Doch einigte endlichdie Gea
fahr, die immergrößer:wurde, dieGemüther,und
beide Ordnungen be�chlo��en,daß der in War�chau
anwe�endeSecretair um Hülfstruppenanhalten“
�ollte,doch unter der Bedingung, daß�ieauf Ko:|
�tender Republik unterhalten, und nach erfolgtem“

— Fricdenwiederabgenommen.werden�ollten.*) Auch"

“ward eine Stadtmilizangeworben und gemu�tert,|

Weil

E) Lb E, GS, 40,
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Weil durch die�enKrieg dem Könige von

 BPreußeadas elbing�cheTerritorium, �einPfand,

welchesauh nach 3 Monaten aach dem zu Lublin

“gehaltenenund be�tandenenReichstage nicht einge-

lôßt worden, gefährdetwurde, fo ließ er 1209

Mann unter dem General von Arnim in da��elbe
einrü>en. Der königl,preußi�cheRath Eras ui

zeigtedies den 12, Oktober im Präfidentenamteatt,
und. in�inuirtezugleichein Creditiv vom Könige
vom 230.Sept. für den General von Arnim, der

in Doll�iádt�tand,damit der Rath hierübermit

ihm conferiren möchte. Es verfügten�i<zdaher
den 13, Oktober die Rathéherren Dominit
Meyer und Jakob Lange zu ihm, EE er

die�enVortrag machte;

3. Der Königvon Preußen wäre vertndgedes
Tract, retrad, Elbingaegenöthigtworden, weil
der Zahlungstermin verflo��en,mit �einen
Sruppen in das elbing�<eTerritoriumeinzus
rüden.

2. Die Verlegungder Truppen in ihreQuartiere
môchteE. Rath be�orgen;Er der General
ver�ichere,daßgute Disciplin gehalten werder
und derSoldat für�einGeld zehren�ollte.Die
Stadt hâtte�ichzu gratuliren, daß Se: Maje-

|

�ät
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�tátdas Land vor allem feindlichenAnfall de|
fen wolle, 4

3, Es �ollteihm eine genaue Specification allél
Dörfer und Höfe, neb�tden davon bisherg /
fallenen Revenüen eingereicht werden,

j

Ucver die�eAnträge faßte der Rath dieß

Be�chlü��e; |

1. Weil die Be�iznahmedes Territoriums gat
unvermuthet, ohné Vorwi��enE. Raths g&

�chehen,�okönne er �ichnicht darauf einla��en
die Verlegung der königl,preuß. Zruppenil
ihre Quartiere zu úbernehmèn,weil es ald!
dann das An�ehnhaben könnte, als hätte>

�iegutwilligeingenommen.

2, Eben �owenig könne er �i<hdazu ver�tebelcine genaue Connotation der Jntraden d
Zerritoriums zu geben, da der Königvou po
len mit dabei intere��irt�ey,weil bisher

d

UA

an die Krone Polen zu zahlendenRathengeld
von 400 Ducaten *) aus dem Territorium erh

2B benworden ; es mü��eal�odarüber er�tan Sh *
y

|

FôuiglicheMaje�tätberichretwerden, **)
FF

i:

Der =
Y

*) Er�ier Batd die�esWerkes. S, 424 H
*?) Recels, cans, publ, de 1703. S. 502
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Der General von Armin quartirtenun �eine
Zruppe�elb�tin das Derritorium ein, worauf �i
das von Da Ube�cheRegiment von 180 Mann aus

dem�elben.nah den äußernVor�kädrenz0g , und

von der Stadt Verpflegungerhielt. *)

Thorn wurde den 14. Oktober von den Schwe-
den eingenommen, und nun ward für Elbing die -

Gefahr, ein gleides Schick�alzu erfahren, gröfier.

Acht Tage nach der Be�ibnahmedes Territe-
riums rü>ten die königl.preuß.Zruppenin die ¿u-

ßernVor�tädte;�ienähekten�i hicrauf no< mehr
der Stadt und kamen mit 3 Fahnen unter die &4-
nonen, be�eßtendie St. Annen�chanzeund den ca-

tholi�chenKirhhof, und �telltendoppelte Po�ten,
etwa zo Schritt von den Stadtgraben ** Hiedurc<
ward der Rath und die Vürger�chaft�ehrbeunru-
bigt, weil es das An �ehnhatte, als wollten �iedie
Stadt belagern. Es gé\{<ahdeshalb �ogleicheite
Deputationan den Commandeur der föôniglpreuß.
Truppen, Oberfflieutenant von Bork, Er ext

> {huldigte �ichaber damit, daß er vot GeneralvoÎn

ArnimOrdre dazu hâtte, de��enJa�truftionwä-

re,

“DtGat

p

nt
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re, alles, wasaußer den Stadtwällen gelegen , zu

befegen, weil es zum Territorium gehörig�ey,und
von der Krone Polen verpfändet worden,

Nun warddas königl,polni�chevon Daub

he Regiment wieder in die Stadt gezogen ünd ü

die innern Vor�tädteverlegt. Mau beab�ichtigte
dabei, die Stadt gegen eine befürchteteOccupation
von den Preußen zu �ichern,weil �ie,wenn lie es

wagen �ollten,�ieeinzunehmen,es mit dem Könige
von Polen gebrochenhaben würden.

|

Beide Ordnungen vereinigten�<au<, det

General von Arnim zu �chreiben,daß die Vor!
�fádtecin Annexum und Accessorium Civitatis wd
ren, und durchaus nicht von der Stadt getrenukt
werden föônnten,indem die vor�kädt�cheuBürgek
mit denenin der Stadt Zünfte und Gewerke mit

hielten,au< �hondas Recht hierin ent�cheide,wl
hes Vor�tädteniht zum Territorium rechne,wobi
ihm bekanntgemacht werden �ollte,daßdieWacht
angewie�enwäre, jedemPreußen, der zu nahe del

_
Fe�tungkäme,dreimal warnend zuzurufen, �ich¿0

entfernen, und wenn er es nicht thäte,Feuer au�
iu zu geben,*) Da die preußi�chenTruppen abt 7

�ich

*) Lc. Ge. $30 -

a0
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�ichhiedur<h niht warnen ließen, �oward d. 10.

Oktober ciner von ihnen er�cho��en,*)

Die Bürger auf den Wällen,die vom Prä-

�identennur die Erlaubniß hatten, mit Musfketen

auf die Preußen zu �chießen,die zu nahe der Fe�tung
kommen würden, über�chrittenin der Wuth die�e

Erlaubniß,und ld�etenauch die Kanonen, Den
24. Oftbr. be�chwerte�ichder General von Arnim;
der damals �einStandguartier im Weingarten hat-
te, daß den Tag vorher, da er ih auf dem Felde
mit dem Amts�chreiberJoh. Sigmund Jungs:
#\< ulz unterredet, dreimal auf ihn ge�cho��en�ey,
und eine Kugel über ihn geflogen gekommen. **)
Der Rath unter�agtedies ern�tlich,und erließau,
um, was von Seiten der Stadt zu ihrer Verthei-
digung ge�chehen,zu ent�chuldigen,an den König
von Preußen ein unterthänigesSchreiben, Die

Preußen zogen \�i<hierauf weiter zurück.

Der Genexal von Arnim hatte auf die nach
der Be�ißnahmedes Derritoriums nach Hofe abges
�tattetenBerichte zwei kdnigl. Schreiben erhalten,

die er den 31. Oktober den an ihn deputirten Raths-
| herren,

E

D
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TE 1 © G, ç33.
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herren, Domini > Meyer und Fakob Lange
mittheilte, Jn dem einen vom 23. Oftober re�cri-

|

birte der König, daß es Sr, Maje�tätlieb zu ver
nehmen gewe�en,daß die königl,Truppen friedlich
ins elbing�cheTerritorium eingerückt,und weil der

General eine Erklärungdarüber verlangt hatte, ob

die Vor�tädteauch einzunehmenund zu be�etzen,�o
ward ihm die Antwort, daß�ieallerdings neb�tal-

1

lem, was außer den Wällen �ichbefinde, mitunter]dem Territorium begriffen wären. Was die Speciel
fication der Revenüen des Territoriums betreffe,
welche einzureichender Rath verweigere, �owollte"

'

der König mit der Specification derjenigenReve-*

EAA

nüen, die bisher der Königvon Polen und die Re!
“

publikdaraus geno��en,zu�rieden�eyn.*)

Das zweite Schreiben vom 27. Oktober "be-"
�agte,daß Se. Maje�tätmit Unmuth vernommen,“

daß
A

*) Hieraus geht deutli<h hervor, daß anfánglih der *
Fönigl. preuß. Hof der Meinung gewe�en, daß �o"

wohl der König von Polen als die Nepublik eit |
“großesEinfommen aus dem Territorium htten, wel“

<es die Zin�ender dem Könige Johann Ca�i“
mir vorge�ire>tenSumme deen könnte,weil die

�erdie Jntradendes Territoriums dafür‘verpfändet4
hatte, da für den König von Polen doh nichts wei-

ter als 400 Ducaten, deren oben GS. 94. geda<t, *

aus
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daßdie Stadt gegen die königlichenLeute Feind�e-

ligkeit bezeigt und Dhärlichkeitverübt hätte; der

General möchte dies dem Rath eröffnenund der

Stadt die Erklärungabfordern, welche Genug-
thuung �iehiefürgeben, und ob �iedarin fortfahren
wolle, damit Se. Maje�tätdarnach. Maßregeln

nehmenkönne; (wobei der General rügte,daß ganze

acht Tage langkfanonirt wäre) daun enthielt dies

Sreibenauch die Ordre an ihn, den Landleuten
sub poena dupli zu unter�agen,bis auf weitern Bes

{eid, Zin�enan denRath zu bezahlen. *)
|

Der Rath gab jet dem General, um die Ein-

quartirung �einerDruppen im Territorium �ozu res

guliren,daß die Landleute dadurch nicht be�chwert

würden,denAmts�chreiberJung\ <u lz zuHülfe;
G 32 mit €

aus demTerritorium erhoben wurden, die Republik
aber gar feine �e�ieEinkün�tedaraus hatte.

") 1, c. GS. 578. Jn dem Schreiben, wel<hes dex
General hierauf d, d. Oranienburg den 12, Nov.
erhielt, ward dies wieder au�gehoben,und der Stadt
die Erhebung der Zin�en,die, wie es heißt, ihr
zufommen, wieder erlaubt, und darin ausdrü@li<

wiederholt, daß der König (< an den Revenüen,
die bisher der König von Polen ‘und die Republik
vom Lande geno��en,vergnügenwolle. (1, c, S.

643. und 644.)



100

mit der Verlegung der�élbenaber in die Vor- |
�tädtewollte er �ichnicht befa��en,weil er es auf
keine Art einräumen wollte, daß �iezum Territo-

rium gehörten,�ondernbat ihn, die Antwort Sr- |

Maje�tätvon Polen, an welchen deshalb ge�chrie-
ben worden, abzuwarten, *)

Den 1. Nov. erhielt der Rath von dem Gene!

_xal von StenBbo > wieder ein Schreiben, in wel-

. <hem er unter harter Drohung darauf drang, die
na< dem im Jul. ergangenen Univer�alegeforderte
Contribution innerhalb 4 Tagen ohne Widerrede
abzutragen,

/

n Ieht

») 1. c. S. 533. tin dem General, der der Stadt
‘garniht be�<hwerlihfiel, �ondernvielmehr �i<�ehe
gefdllig gegen �iebewics, niht alles abzu�clagen,
Hatte der Nath den königl. preuß.Truppen ‘dasTer-

rain “jen�eitdee alten Hommel auf dem Außern

Georgendamm , weil die�esmit feinen andern Vor-
fiddten Zu�ammenhanghatte, hier keine Bürger“
wohnten und die Gränzen des Territoriums �i<an
den hier gelegenen Ae>kern anfangen, eingeräumt,
um da�elb�iPo�tozu fa��en.(1. c. S. $59.) Und“
in die�erCondescendenz des Raths \<heint der er�te]
Grund zu liegen, daß �pdterhinder dußre Geor
gendamm zum Territorium gere<net worden, (Drit
ter Band die�esWerkes 1, Abth. S, 30, und folgend):*

fi

Ï
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Fegt war. die Lage der Stadt �ehrmißlich.

Die Forderungen der Schwedenwurden immer

dringender, und das Derritorium und die Vor�täd-
te, aus welchen �iemit befriedigt werden �ollten,
waren von den kdnigl.preuß. Truppen be�etzt,und

“man hatte alle Ur�achezu fürchten,daß die Stadt

�elb�tvon den Schweden würde eingenommenwers

den. :

In die�erVerlegenheit ge�<hahvom Rath an

den General von Arnim die Anfrage, ob er den

Schweden nicht den Durchmar�chdurchs Territo-
rium verwehren und �iedadurch von der Stadt abs
halten wollte, Er ver�icherteaber, daß er biezu
keineOrdre hâtte,und was die auf Stadt und Land

ausge�chriebeneContribution betreffe, fo glaubeer,
daß�einKönig�i<in die�eSache nicht mengen
werde, weil die�eContribution eher, als das Ter-

ritorium von ihm in Be�ißgenommen, ausge�chrie-
ben worden. “)

Den 12. Nov. ward endlich.die fo lange vers

{obene Defen�ions�teuer,in Betracht gegenwärti-
__ger höc�tgefährlicherZeit, zur Abwendungdes der

_Sradt drohenden Unglückszur Einziehungpubli-
Me.

G 3 Es
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Es wurden hierauf die Rathsherren Lange
und Franz Adam Rhode an den General von

Stenbocknach Danzig deputirt. Sie �uchten,weil

das an Se. Maje�tätvon Schweden deshalb von der

Stadt erla��eneSchreiben noch niht erhôrt worden,

ihnzum Mitleiden zu bewegen.Der General antwor-

tete aber; die Contributionen, die er auf Befehl
|

�cinesKönigesaus2ge�chrieben,könne er nicht er-

la�en,undrügte dabei den Ungehor�amder Stadt; |
�ie�olltewi��en,daß der König, der nichts mehr
verlangt habe, als Unterhalt für �eineArmee, die
den Bedruckten im Lande Schut lei�ten�ollte,die�e

7

Wider�eßlichkeithoh empfinden werde. Es wäre

bekannt, daß�i<hvor Carl dem Zwölften, als ei- |
nem großenMonarchen und Sieger, alles beugen j
mü��e;aller Orten müßtenvor ihm Thor und Thür |

angelweit offen�ehen;diejenigen, die ihm freiwile
lig die Thore gedffnet,hätten alle Gnade geno��en,j
andre’ aber, die dies nicht gethan, hâtteein großcsF

Unglückbetroffen; er (der General) hätteden Kö-
nig auf den Knien um Gnade für die Städt Thorn
gebeten, aber wäre nicht erhörtworden.

Die Deputirten erwiederten: es wäre del 5
Stadt �ehr\{merzli<, daß �iefür ungehor�amant
ge�chenwürde; �iewün�che,daß ihr Vermögen i

ihrem Willen ent�prechenmöchte; es falle ihru
môg:

|

j
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möglich,�ogroße Contributionen aufzubringen.
Der Generalfand dies un�tatthaft,und äußerteauch

�einen Unwillen darüber,daß die ver�prochenen
Wagen, die er zur Abführungder Ammunition �o

nôthiggehabt, zurückgeblieben wären; man hätte

re<t den Vor�aßgehabt, ihn zu eludiren, und es
thue ihm jest leid, daß er den Stadt�ecretairnicht
nach Stockholm ge�chickt.

Die Deputirten ent�chuldigtendie Stadt das

mit, daßes nicht.ihr Vor�atzgewe�en,keine W as

gen zu geben, �ondern�iehättenur gebeten, die

Anzahl der�elbenzu verringern und zur Unter�tüz-
zungdie�esGe�uchesdie damalige Jahreszeit und

das Unvermögender Landleute angeführt;50 be-

�pannteWagenzu �tellen,hätte der Rath \icher-

boten.

Weil aber die�enicht angenommen und man

auch erfahren, daß �ienicht zur Abführungder

Montirung®�tücke�ondernder Artillerie gebraucht
werden �ollten,welches ohne Verlezung des Gewi�s
ens von der Stadt nicht zugela��enwerden könnte,
�obâite die Lieferung der�elbenBedenken gemacht,
Und da man doch bemühtgewe�en,einigeaufzuse

bringen, wáredie Con�titution von dem lebten
zs

G4 Reichd-
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Reichstagezu Lublin einge�chi>tworden, in wel-

cher es unter Strafe des Landesverraths unter�agt
|

worden, demFeinde etwas zuzuführen.Die Stadt,
als ein Unter�aßder Krone Bolen, welcher �ieden

Eid derDreue ge�chworen,hätte�ich,um �ichnicht
�chivereVerantwortungzuzuziehen,hiezu bequemen |

mü��en,und daher ge�ucht,das An�innenwegen der

zu �tellendenWagen dur Geld zu befriedigen,und“
�iebitte jeht eine leidlicheSumme dafüranzu�etzen.
Wasdie Landleutebetreffe,�okönnten die Depu-
tixten dem General mit Wahrheit ver�ichern,daß |
ihre Vermögensum�tände�ehrge�chwächtwären,'
und dem Rath wäre auch die Execution úberdie�els
beùú benommen, weil die königl,preuß, Zruppeidas Dexritoriumbe�ethâtten-

1

Der General antwortete hierauf: „So meinen"
Sie, daß Sie wegendes Landes abkommen wers.

den? Sie mü��enalle Contributionen nach den aus
ge�chriebenenUniver�alienerlegen. Deun \ie �ind“

‘ganz leidlichange�e6t,da wir die Winterquartiere“
im Elbing�chennehmen wollten, Es if mit Fleißj
die Entrichtung der Contributionen �olange vet‘
zögertworden, bis die königl.preuß. Truppen das
Territorium be�ethaben. Weil wir nun die Win!“

ters
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tekqtiartiere, worauf wir uns verla��en,nicht be-
“

giehenkönnen, �omuß die Stadt dafürBeld nach

der Hufenzahkdes Landes erlegen. Jch werde dies

alles meinem Königeberichten, De��elbenWille

“i�auch, daßdie Stadt die kdnigl. polni�cheund

\äch�i�cheArtillerie und NE, fo �ieeinge-
, nommen,aqusliefere.“

Die Deputirten erwiederten: das �eyeine

Sache, die ohne Vorwi��endes Königs und der Re-

publik nichtge�chehenkönne ; die Stadt würdedies

berichten, und bitte �olange, bis Antwort einkaufe,
Geduld zu haben. Der General: „Was meint Ihr

damit? Der KönigCarl RIL hat keine Präceptoren
oder Vormünder nöthig. Wer �olcheSachen zu

“�inimmt, i�als meines KönigsFeind anzu�ehen.
Und wi��enSie nicht, Me��ieurs!daß wir in Cra-

kau, War�chauund andern Oertern alles Ge\{<üt
weggenommen haben? Was wolkt Fhr viel von Eus

rein Könige‘reden.Jhr habt keinen König, Denn
der Churfür�tvon Sach�eni�es uicht; ex gedenkt
Euchzu Sklaven zu.machen, Carl, der großeMo-

har und König von Schweden, i�tEuer und des

ganzen KönigreichsPolen Protektor. Vor Jhw
_mnü�fen�ichalle beugen, und überall mü��enJhm

|

|

G 5 Thor
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_Zhor und Thür geöffnetwerden. Diè Sach�enha-
‘ben zu nihts Necht,und gleichwohl habt Jhr�ie in

die Stadt aufgenommen, Oder verlaßt Jhr Euch
_ auf die Brandenburger? Jch ver�ichereEuch, daß
�ieuns zu un�ermÎntere��ebehülfli<�eynwerden.
Denn es i� eine �olcheAllianz zwi�chenbeiden

Mächten,daß Jhr bald davon einen großen Effekt
�ehenwerdet. Mein König hat Euer legtesKano-|
niren auf die Preußen �ore��entirt,als wenn es
auf die�chwedi�chenDruppen ge�chehenwäre. - Es

wir �chonein Dritter kommen, der Euch um Eure

Fre'heit bringen wird. Und doh müßt Ihr vor:

her Geld geben, und zwar — dies war jeht �eine

Forderung, da er die im Territorium entbehrten.
Winterquartiere mit in An�chlagbrachte — drei

mal hundert tau�end Thaler.“

|

Die Deputirten �{<üßtendie größteUnmög-

lichkeit vor, die�eSumme aufzubringen, wenn
auch alle Ki�tenund Ka�tenin Elbing geöffnetwers

den �ollten, Der General erwiederte: „Ich werde
�honGeld und geldeswerthfinden. Auch wird"

mein guädig�terKönig zu Euch kommen , doch als"
ein Freund

‘’

Endlich legte �ichdie Hie des A�ektts,
mit dex er bisher ge�prochen; er rieth, man mö“

te
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flâreu, und �i �einesKdnigs Guade und

e |

fähigzu machen. *) ;

Die Deputation aber unterblieb, weil man

die Interce��iondes kênigl.preuß.Hofes abwarten

wollte, und es ward nur unter dem 23- Nov. ein

Schreiben an ihn erla��en,in welhem der Nath

�icherbot, die ange�eßten14,000 Fl. Contributions-

gelder ihm einzu�chiken,im Falle die�eSumme hin-
länglich�eynfollte. *)

Die Hoffnung, die die Stadt auf den König
von Preußenge�etzt,täu�chte�ieniht. Deun den

3, December theilte der General von Aruim die�e
Ordredem Rath mit, dieer von �einemKönigeer-

halten:
„9b Vir gleich niht Ur�achehaben, wegen

des impertinenten Betragens der Elbinger Uns

iþrer anzunehmen, �ogeben Wir doch, da �ie
Uns darum er�uchet,Ordre, daßJhr mögetden
General von Stenboc>k �elb�t�prechenund 11m
remon�triren,daßdie ge�chehene\{<wedi�{eAn-

forderungunmöglichvon der Stadt zu e�eftuis
ren, und was Ihr �on�tmchr werdet anführen
önnen,”***) :

An
R

"Pl e, S. 452. WA 667. "9 1.c, S. V8o,
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An eben dem Tage traf aber auch der marien-

burg�<heVürgermei�terBliwerniß in Elbing

ein, und übergabfolgendesan ihn gerichtete Schrell
ben des Generals von Stenbo>l: |

„Demnachih auf Sr. königl.Maje�tätvon
Schweden, meines

-

allergnädig�tenKönigs und
Herrn hohen Befehl an E. Wohledlen Rath det
Stadt Elbing gewi��eProvo�itionengelangen la��el

�oll,und zur Vollziehung-die�erExpedition de |
Herrn Bürgermei�terBliwernigt er�ehen, �o!
wird Dem�elbenhiedurch alles Ern�kesund bei Ver“

meidung �{wererkönigl.Ungnadeanbefohlen, ge

dachtem Wohledlen Rath der Stadt Elbing unte

Ankündigunghoher fönigl.Gnade folgende zwe
Punkte zu proponiren. EsfollE. Wohledler Rat)

er�uchtwerden, 4
1, ein Deta�chementvon den königl.Truppen b

vor�tehendeWoche durch die Stadt pa��irel
und n

2. auf jener Seite der Stadt in den näch�kgeleg®
nen Dôrfern Grunau und Damerau 15,200
Pfd. Brod, 7600 Pfd. Flei�ch,3300 Pfd. Spe
oder Butter, 162 Tonnen Bier, 20 La�tHabel}
120 Fuder Heu, imgleichen eine Quantität|
Branntwein und Tobak willig�tbeiführen4?"
la��en.“ „Nah j
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„Nach erhaltener Deklaration wird \i< der

HerrVürgermei�tkerBliwerniß unge�äumt
wieder anher zurückbegeben,

Sig. Marienburgden 23!
#09

Nov,
PIT TA

3. Dec.

Soge�chahenvon den Schweden immer neue

Anforderungenan die Stadt, wiewohl nicht zu

láugnen, daf aus unverzeihliher Saumfeligfeit
auch nicht cine einzige der�elbenbisher befriedigt
worden.

Der Bürgermei�kerBliwern iß ward mit

dem Be�cheideabgefertigt,daß die Stadt �i be-

mühenwürde, das Geforderte na Möglichkeit
herbeizu�chaffen, *) [und die Rathsherren Meyer
und Rhode wurden deshalb an den General von

Stenbo c>, der unterde��ennach Danzig verrei�et
war, deputirt. Die

N) Lc SG. 684. ¿85 Wie: der Rath von ihm ete

�uÿhr,�owar das \<mwedi�{<eCorps, wel<es dur<
Elbing mar�chiren�ollte,7600 Mann fark, und es

‘�ollteins Ermeldndi�<heeinrü>en. Er meldete ¡u-
glei<h, Marienburg thue' vieles für die Schweden;
es gebe ihnen monatli<h 1000 fl-, und �uchedaf,
was �ieverlangen, mögli<( beizu�{afen;dem Ge-
neral von Stenbok htte es einen �éönenWa-
gen und 6 Pferde ge�enkt.

“YL c. S. 689.
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Die Schweden wollten zum Transport der

Truppen an der alt�tädt�chenFähre eine Brücke

ge�chlagenhaben, Der Nath war hiezu bereitwil!
lig, der fônigl. preuß,Ober�tlieutenantvon Bork,

ver�tattetedies aber nicht, dahex es Mu
R

unten
blieb. *) |

Die Deputirten berichteten unter banT7:Ded

aus Danzig, daß�ieden General von Stenbo

da�elb�tnicht �prechenkönnen. Denner wäre, d

er ihre Ankunft erfahren, um �i nicht�prechen3 |

la��en,nah Marienburg verrei�et,

Den 10. Decbr. kamen zwei�{<wedi�cheOff
ziere, der Ober�tlieutenantvon Scheven und dŒ&

Major, Baron von Möôrner nah Elbing, un!
in�inuirtendem Nath ihr von dem General vo!

Stenbo> unter dem 9. Dec, erhaltenes Crediti/
neb�die�erJn�truktion:

/

|

„Demnach der ganzen Welt bewußti�k,wa!
für eine re<htmäßigeUr�acheSe. königl.Maje�tks

von Schweden haben, den König von Polen uf

Churfür�tenvon Sach�en,als Jhren abgenöthi/
ten Feind, aller Orten und auf allerlei Wei�eaW

zu�uchenund zu verfolgen, �owird der Stadt E"
bing

—_—

*) 1, c, S. b95-
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_ bing auc niht weniger bewußt�eyn,mit was für

Gehor�amalle Städte,auch gei�tlicheund weltliche

Güter im ganzen KönigreichPolen �ich�{uldiger-

xlárt, Sr. kênigl.Maje�tätgerechten und \iegrei-

chenWaffen �ichzu unterwerfen und ihre Willfäh-
rigkeit zur BeförderungSr. königl.Maje�tätrechte
mäßigenVorhabens dadurch an den Tag zu legen,

“Und wie andre, �o\i< unter�tauden,Sr. königl.

Maje�tätgnädig�temWillen zu wider�tehen, �olche
ihre Unbedacht�amkeitmit ihrem totalen Ruin ha-
ben entgelten mü��en.“

,„„Danun die Stadt Elbing �i billig darnach
hâtte richten �ollen,�ohat man dochüber Vermu-
thenein ganz widriges Verfahren an ihr wahrneh-

„mwenmü��en,als;
/

/
/

24

j

i

/

'

|
|
]

|

„Er�tlich,da ihr die Abtragung der gewöhn-
lichen Contribution von Sr. königl.Maje�kätin�i-
nuirt worden, hat ‘�ie�olchesmit leeren Cou-

plimenten beantwortet, und i�in die�erihrer Wis»

der�pän�kigkeitbis auf die icßigeStunde beharret.“

„Zweitenskann �ieauh nicht lâugnen, daß
�iebei �i<und hinter ihren Mauren Viele vou

Sr. königl,Maie�kätFeinden, auch eine große Mcn-
ge Artillerie, Gewehre und Ammunition vou ihnen
in �ichererVerwahrung halte, deren Auslieferung-
ihr oft anbefohlen worden, aber ohne Erfolg.“

Be�chreib.d, St. Elbing 111. Bds 2. Abth. H Drit-
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„Drittens, da ihr die�enSommer ‘aubefoh-

len ward, be�pannteWagen zum Dien�tSr. königl.

Maje�tätzu �tellen,�ohat�ieenig EE�ichgewei-

gert, �olchemnachzukommen.“

„Weil nun hieraus klar erhellet, wie �ieSr.

Maje�kätgnädig�kemBefehl �i<von Anfang
an allezeit wider�eztund �i{<glei<�ambefli��en,-

Dero Vorhaben zu verhindern, �ogehet Sr. königl.
Maje�tätern�tliherWille und Befehl dahin, daß

�ie,um Sr. Maje�tätGnade �i<würdigzu machen,
mit aller Devotion Dero Truppen bei ihrer An-
näherungbegegnen und Sr. Maje�tät,als Jhrem
gnäâdigenBe�chützer,die Dhore öffnen�oll,Widri-

|

genfalls hat �ie"�i<fe�tvorzu�tellen,daßSe.Maje- |
�tätSelb�twerden die Thore öffnenla��en,und
zwar �olcherge�talt, daß die Nachwelt die Nudera
der Stadt nimmer mehr finden �oll.“

„Sie hat �ich,�olieb es ihr �eynmuß,ihren“
totaleit Untergang zu vermeiden, keine8wegesauf
andre Hülfezu �tüßen,�ondernbloßauf die Gnade"
Sr. Maje�tät.Deswegen muß �iemit den Schlü�-
�elninder Hand Sr. Maje�tätentgegenfommen,J
da ihr nit unbekannt �eynkann, daß alle Städte |

"in Polen, wel-5e alle gebührendeSubmi��ionetr"

zeiget, von Sr. Maje�tätmit Gnadeange�ehen“
wordeit.“

Solltè

Y:

i
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o
E
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„Sollte �eaber wider alles Vermuthen \<
�elb�tin ewiges Unglück�türzenwollen, Und �<

unter�tehen,einen einzigenSchuß ¿u thun, oder

den gering�tenWider�tandzu bezeigen,�okart von

wegen Sr, Maje�kätver�ichertwerden , daß die

Wenig�tenoder vielleiht Keine das Leben davon

bringenwerden, Marienburgd. 28. Nov. 1703.“

M Stenbo >. *)

Hatten nun die vorhergegangenen{<wedi-
\{<enManife�te�honviele Be�orgnißverur�acht,
�omachtedie�esno< weit mehrere. “Gleichnach
dem Eingange de��elbenwurde mit Ein�timmung
der zieitenOrdnungbeliebt, daßden an den Gee
neral von Stenbo > Abgeordneten,die no niht
zurückgekehrtwaren, aufgetragenwürde,ihm nach
Marienburg nachzurei�enund zu ver�uchen,einen

Zutritt zu ihm zu erhaltet, Die zweite Ordnung
war noch der Meinung, daß die Stadt die Hülfe
und Protektion annéhmen�ollte,die Se. Maje�kät
von Preußen ihr dur< den General von Arnim
anbieten la��en“),welchemaber der Nath nichtbei-

�timmte,weil tnan es ohne Con�ensdes Königs von

Volen und der Republik und ohne Verletzungdes

H 2 Ge-

u

") 1. c. GS, 902,
DEK ec. S 713, conf. SG. 6 1.
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Gewi��ensnicht thun könne,wobei er �ichdarauf be:
“rief,wieübel vom polni�chenHofe1698die

e
Uebergabe

an Brandenburgaufgenommen worden,und was |
| darauferfolgt�ey.

Den Elterleuten der vier Saupigewuewur
de das eingegangeneSchreiben des General von

Stenbock bekannt gemacht, und- �ie�olltenden
folgendenTag, den 11. December, des Morgens um

ZUhr mit der Erklärungihrer incorporirtenGewerke
|

einkommen,

Den 11. December ward endlichdas Schick-
. fal der Stadt hierin ent�chieden,und leider! auf eine

Art, daßnocheine �päteNachwelt die Folgen da- |
von in dem dadurch�o�ehrge�chwächtenagtiag0

dirihrer Vorfahren empfunden hat.

fn der Nacht vom 10, aufden 11, December
begab�ichder Königmit 8 Compagnien von dem

|

Leibregimentzu Pferde und mit des Generalmajors |
von Stromberg Negiment zu Fuß, welches*
mit Bauerpferden beritten gemacht war, auf den “
Mar�ch,und kamungefähr eine Stunde vor Tage
bei der neu�tädt�chenFähre an, ward da�elb�tüber--
ge�eßt,Und, wie es-hieß, follte der Mar�chnah

dem Ermeländi�chengehen. So bald aber gur ci

nige Compagnien übergeführtwaren, mar�chirte
der
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der Königmit den�elbenna< der Vor�tadt,und re-.

cogno�cirtedie Stadt. Wie er in Begleitung des

fönigl. preuß.Ober�kenvon Panw ig mir �einem

Gefolge an die Kälberpfortekam, ward vom Walle,

ohne daß man wußte, daß Er es wäre,auf Jhn ges-

�cho��en.Er begab �ichdarauf in die Schule. zu

St. Annen, hielt da Früh�tück,und �chickteSeinci

Generaladjutanten Lagercroon mit zwei Trom-

petern in die Stadt zum Prä�identenmit dem Bes

fehl, daßdie Stadt �ogleichihre gebührendeSub-

mi��ionJhm bezeigen, und Ihm die Schlü��elder

Dhore herausbringen �ollte,Würde die�esge�ches

hen, fo würdeEr es in Guade annehmen; würde

�ieaber fortfahren, auf die Schweden zu �chießen,

�owürde Er großeUngnade und Rachgiergegen �ie

fa��en.Der Generaladjutant fügtehinzu: „Der

Köônigi�tüberaus hitzig,und toeun Er einmal Ordre

giebt, �omuß,�olcheaugenblicklich exequirt wer-

den, Die Stadt möchteihr bevor�tehendesUnglüc
ound ihren Ruin verhüten, und des KönigsGuade
nichtver�cherzen,Mein Königi�tein Ueberwinder dex

ganzen Krone Yolen, und überall,wo Er hinkommt,

‘Unterwir�t�ichJhm alles eben o willig als \{<ul-

dig�t.Er verfolgt Seinen und der Republik Feind;
döcherhált und {tet Er jeden bei der erworbe-

len edleir Freiheit ; die Stadt möchteFhm nur die

H. 3 S{lü}el
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Schlü��elbringenund präfentixen; Er würde �ie

ihr wohl wieder geben und ihren Gchor�amdarin |
erkennen. Woferndies nichtge�chehenfollte,würd?
có ihr árgerals Thorn ergehen.“

Der Generaladjutantverlangte hierauf �oe

gleich eine Antwort vom Prä�identen.Die�erer-
wiederte: Manhabe nicht vermuthet, daßSe. Maje-
�tât�ounangemeldet kommen würde; die Stadt |

hâtte um einen salyum Conduectum �upplicirt,um

ihre Erklarung dem General von Stenbock cin

zubringen; ev könnekeine Antwort geben; die Sache
müßtemit beiden Orduungen überlegtwerdeu.

|

Der Generaladjutant.antwortete dagegen:
„Daskann nicht�eyn;der Königkann und wird�o
lange nicht warten. Wenn Sic an den Königdepus /
tiren wollen,�omü��enSie es gleichthun, und ZH
die Sc<lü��elder Stadt mit�chicken.“

Hiebei ver-*

maß er �ichhoch und theuer, daß der Könignicht
mit der Stadt capituliren werde, �onderndaß �ie
�ich�chlechterdingsJhm unterwerfen und um Gnade |

“ bitten mü��e.
#

/ Der Prä�ident�agtehierauf, daßVormittag
�hwerlihdie Erklärungabgegebenwerdenkönne,
weil außer den Orduungenauch die ge�ammteBür?

ger�chafthievon Wi��en�chafthaben uud �icherklä

ren
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ren müßte, Worauf endlich der Generaladjutant
|

�ihausließ:Es möchtenur bald ge�chehen,damit
die Stadt nicht des KönigsGnade ver�cherze.

Der Prâ�identberief hierauf �ogleichden Rath

und die zweiteOrdnung zu�ammen,und �tattetehies

von Bericht ab, Soviel, �agteer hiebei, wi��en

wir, daß die Brandenburger die Schweden überall

durchgela��en,daß�ieihnen auch alle militairi�che

Ehreerzeigen, ihnen Gewehre geben, �iealler Or-

tenanführenund ihnen Anwei�ungertheilen, wie

�iedér Stadt beikommen können, wodurch �iedenn
�ichrund um die�elbe ziehen und �iebelagern. Er

| fordertenun die Gemeine auf, �chleunigihre Er-

tlärungabzugeben,ob �iedie Schivedeain die

Stadt einnehmenwolle oder nicht.

Sie trat hierauf ab, um �i hierüberzu be-

rathen. Und da �ieno< immerder Meinung war,

„Fönig, preuß. Schußzu �uchen,fo ließ �tedur
den -Secretair Franz Esfke vernehmen, was dex

Nath auf ihren deshalb ge�terngethanen Antrag
_be�chfof�enhabe, und zugleich berichten, daß die

Vürger befragt worden, ob �iedie Stadt verthei-

digen wollten, und daß�iedarauf geantwortet; Ja,

wix wollen uns als brave Männer wehren.

Ÿ4 Der
-
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Dex Rath ließ ihx hierauf die Antwort were

-den, daß cs jeht zu �pâr�ey,fkdnigl.preuß.Schuß
zu �uchen,und daß er �ofortOrdre ertheilt, auf
die Schweden nicht zu �chießen,wenn �ie�ichauf -

ibrein Mar�chruhig verhalten würden ; daß aber
dasGe�chüg�ögleichgelô�etwérden �ollte,wenu fle -

etwas FeindlichesgegendieStadt unternehme4
würden.

y

|

“Hierauf�ammelteder Prä�identdie Slikin
der Mitgliederdes Raths über die Uebergabe der
Stade an die Schweden. Er�elb�tgab �cineStimo
me folgenderge�taltab: fj

„„Wir haben es mit zweiKönigenzu thun, die
|

beide nah der Stadt trachten. Der Königvon
Schwedèn aber if jet vor dem Thor, und Er will

den Ruhm habet," �eSelb einzunehmen. Wix *
können uns Seiner Macht nicht wider�egzen.Denn |
wenn das Ge�chüßanfommen und Er die Stadt

bombardiren �ollte,�owird es uns ârgex als

Zhorkh ergehen. Es �tehtal�owohl zu erwägen, |

ob män auf Ambition �chenund �i<vertheidigen
oder auf die Wohlfahrt der Stadt und der Bürger
Rück�ichtnehmen und �i<dem Königeunterwerfen
�oll,Dhue Con�ensdes Königs von Polen und der

Republik könnenwir uns nicht in den Schug des

Königs von Preußengeben, und ohne hinlänglicheS*
Ge-
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_Ge�<s,Ammunitionund geitig�amesVolkfinnen
\ wir uns nicht reht�{<a}�enwehren, ge�chweigeuns
retten,und werden, wofern wir es darauf ankommen

la��enwollen, es uns�elb�tzuzu�chreibenhaben, wenn

| wir uns vor dex Welt zum Gelächternmiachen, und

|
uns �elb�truiniren. Denn die Stadt Thoru, wies

| wohl �ieüber 4000 Mann in Garni�ongehabt, hat

�ichdoh ergeben mü��en,Das KönigreichPolen

| hat der König von Schweden größtentheilseinges
‘nommenund die mei�tender Magnaten �indJhm

| ugefallen, die Ihn nicht für einen Feind, �ondern

1 für ihren Freund und den Be�chützerihrer Freiheit
| halten. Aus die�enerwähntenGründen, be�onders

; da derKöuiguns Gnade anbietet, vathe i wohls

Î weinend, daßman �ienicht ausf{<lage, �ondern�îe

F annehmeund �ichJhm unterwerfe, um nit unz

F \chuldigesBlut zu vergießen,und um un�erallex

FUntergangzu verhüten,“

|

Der Burggraf Theophilus Helwing,

F anden jeht die Reihe kam, �eineStimme abzuges

4| ben, trat der Meinungdes Prô�identenhei,

Der VicepräfidentJoh. J�aak Feyer-
|

abend aber, der nach ihm �timmte,rieth ern�tlich,

/ daßman �ichgegen die Schweden in Po�itur�chen

Y�ollte,’„Dehn wozu, �agteer, haben wir: bishex
M4 Hs5 feine
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keine dex ausge�chriebenenContributionen abgetra\
gen; wozu uns �oviele Ko�tengemacht, uns be�t“
möglicharmirt, eine Stadtmiliz gehalten, und

viele Vorbereitungen zur Vertheidigung getroffen"
als daß wir bei ent�tehendemNothfall uns auch vel“

theidigen wollten, wie uns auch der der Krone Yo
len gèlei�teteEid hiezuverp�lichtetr.F< bleib}
al�oex vinculo fidelitatis et juramenti pracstítion

|

der Krone Polen, und �timmedafúr, dag mal
durchausnicht die Schweden unter die Kanonelf
kommen la��e,�ondern�iedur das Ge�hüßdavo!

|

abhalre, und �ihtapfer vertheidige. Solltedn

uns übel dabei ergehen, �ohaben wix doch, da 1

das Un�rigepflihtmäßiggethan, einengnátige�
Gott! | 9

Dervierte Bürgermei�ter,Bartholomaul
Meienreiß�timmte,wie der Prä�ident,eben�aN
für die Uebergabe der Stadt, welcher Meinun)
auc die anwe�endenRathsherren Elias HelA
Jakob Roule, Daniel Hol�t, Jafo!
Lange, Chri�tianTre�chenberg, Ern?
Horn, Peter Pofelger, Foh- aiar AO
Möller und von den neu�tädt�chenGerichts)?
ren, Jakob Gaspari waren, deren jeder
Votum mit be�ondernGründen unter�tügte,wel?

io
E

1
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in extenso im rathhäuêlichenReceß GS. 718-1727

angeführt �iud,

Sohatte al�oim Rathscollegium die Mehr-

beit der Stimmen für die Uebexgabeder Stadtcuts

fchieden,
Es er�chienennundie Elterleute der 4 Haupts

“gewerfe,welche im Namen die�er und der mit ih-
nen incorporirren Gewerke erklärten: daß �eibx

‘Vertrauenauf Gott �egen,der E. Hochwei�enRath,
dieBürger�chaftUnd die ganze Stadt in �einen

Schut nehmenwerde, wobei �iealles auf ihre
| Obrigkeitankommen la��en,und die�erals gebors

\ fameBürgerfolgen wollten, Sie wurden be�chies

den,zu Rathhau�ezu bleibenund abzuwarten, was

von beiden Ordnungen hierin, be�{lo��enwerden

würde.

Endlich trat die zweite Ordnung vor. Dex

Vogt Wartenberg nahm das Wort der�elben,

_

Und �agte;E,prä. Gemeine wäre durch den Herrn
Prä�identengenug�amver�tändigt,daßE. Rath
Leneigt�ey,fichdem Königevon Schweden zu une

terwerfen; �iewäre auch durch viel geltende Grüns
de überredetworden, die�embeizutreten; �iekönne

D nicht umhin, E, Rath o��cnherzigzu entdecken,

daß
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daß�ie,ohneKränkungihres Eides gegenGott und“
ihreii Allergnädig�kenKönig, und ohne ihren eh
lichenNamen vorder ehrbaren Welt zu pro�fituiren,*

uoch niht einwilligenkönne, �i<dem Königevot

Schwedenauf Diskretion zu unterwerfen, �ouder
“fie wäre vielmehr no immer der Meinung, daß

bie fönigl,preuß.Protektion zu ergreifen �cy,dit

avohlno< zur rechten Zeit zu erhalten wäre, da
der General von Arnim �i<hin Danzig aufhalte}
der, �ichernNachrichten zufolge,die Ordre in Händel

hâtte,dieStadt in Schuß zu nehmen; �iekönnt

no viele andre Gründe für ihren Ent�chlußa
führen;da aber E. Nath in �iedringe, ihre Erkl}

rung �{leunigabzugeben, �ola��e�iees hiebei be
wenden,und �elleDem�elbenanheim, nah def
ehm beiwohnendenWeisheit die Sache �oeinzi
richten, daf die Stadt vor Gott und ihrem Könige
cin: unverlé6tesGewi��enund vor *der cbrbarel
Welt einen guten Namen behalte.

Dev Prä�identgab dagegen der zweiten O

ung die�eszu erwägen: „Es i�eungewiß, ob

die brandenburgi�cheProteftion, wenn wir �teaud)
|

{fuhen follten, erhalten werden, aber gewiß, dab
“wie uns �hondur< die�esGe�ucheine \{<wM

Ye |
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Verantwortung bei dem fönigl,polni�chenHofe zu

zichen, und daß�elb�tder König von Schweden es

für die größteBeleidigungaufnehmen wérde-“

Es erwähntehieraufAndreasJung�<uUlz,
ein Mitglied der Gemeine: er hätte vom Haupt-

mann von Holland, Houwald, vernommen, daß

derGeneral von Arnim zum General von Ste n-

bo> ge�prochenhaben foll, daß Elbing uud das

VBisthumpreußi�chwerden würde,wobei er anges

rathen, daß die Stadt fönigl. preuß. Schuß �uchen
möchte,den �iewohl cxlangen und wodurch �ieers

halten bleiben würde, E ES

Wogegender Prä�identerwiederte: „Herr
Houwald weißviel was pa��irt,Der General

von Arnim hat �iganz anders ausgela��en.Er

hat Unläng�tgemeint, wir müßtenex�fdur De-

Pulirtebei Seinem KönigeUn�erUnrecht, daß wir

auf die fönigl.Truppen ge�cho��en,ge�tehen, es ex-

“fennen,daßwir Se. Maje�täthiedur< {wer be-

leidigtund dies depreciren, und dann könntenwir

eri l�offen,daßEr gnädig Seine bona oficia für

unsverwenden werde. Nun i�tja E. prá�.Gemeine

_Nnug�ambefannt, was nach der Zeit hierin vorge&

8angen,wie wir das Schießengu�dielônigl.preu.
y

:

_STpuppea
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Truppen zuent�chuldigenge�ucht,und was wir füt
Antwort hierauf erhalten, Um inde��enetwas Ue
ber�lüßigeshierin zu thun, mag der Amts�chreibet
Fung�chulzan denOber�tlieutenantvon B orf?
(de��enoben S. 95, gedatht worden) ge�chicktwer“|

den, ihnzu befragen , ob er oder irgend ein andret
es im Auftrage habe, die Stadt in Schus zu neh/f
men; im Falle dies wäre, �omöchteer �ierklä}
ren, daß deshalb dur< Deputirte unterhandelwerden könnte.“

|

Dies ge�chah.“Fung�<hulzkam urid'

und brachte die Antwort, daß er den Ober�klieuA
nant nirgend angetroffen, auch nict erfahren kf
nen, wo er zu finden �ey.Hievon ward der zwe}
ten Orduungdurch den Secr. Es fe Nachridrdf E
geben, 7

Die Sigung wardhiemit aufgehoben,anfNachmittag forizu�ezen.Es kamhierauf der 6
|

neral von Stenbock zum Prä�identengerittel0

und verlangte im Namen Seines Königs�ogleidl
cathegori�heAntwort, ob die Stadt Dem�elbe}

“_jhreSubmi��ionbezeigen und Ihm dieeat
|

bringen wolle, Der Prä�identantwortete; E. Rath
i�thierübermit der zweiten Ordnung und der Bid
ger�chaft

i

in Berath�chlagung,indem erden Bürgel

nicht �obefchlen fann, wie Offiziereden ca
Det +
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Der General:Darauf kann ich nicht warten,

Ich frage no<mals: Wollen Sie �ichdem Könige

Unterwerfen? Er will �i<niht längeraufhalten
la��en;Er hat �ichdie ganze Nacht �trapazireund i�
�ehrermüdet. ErzürnenSie Jhn nicht. Sie ha-
ben De��enWillen gewußt, und nun ge�chiehtnoh
nicht die Deklaration? — I< bin �elbhier und

Werdeaufgehalten?— Ich will hiemit meine Hände

In Un�chuldgewa�chenhaben,
|

Der Prâ�ident:Wir wollen hoffen, daß Se.

Maje�kätuns eine kleine Fri�t zur Diliberation,

wiewir De��enGnade exhalten und genießenkôn-

en,gönnenwerde.

Der General: Das kann nicht�eyn;i< E
�ira>swieder zum Könige.

:

Der Prä�ident; So wollen wir an Ahn de-

_butiren.

Der General: Das i ni<Gts, Er wird Sie

“tit �chen.Er will wi��en,ob Sie fich Thm un-

‘terwerfenwollen oder nicht. Sie können nichtcapí-

| Uliren; Sie mü��endie Schlü}elder Stadt brin-

ven. Werden Sie �ichJhm unterwerfen, �owird
Er, �ichals cin gnädigerMonarch erwei�en,

Der
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Der Prä�ident:E, Rath kann niht anders"
er muß dies der zweitendunes

und der Bürger)
�chaftmelden, |

j

Der General: Ehe die lode voll

Namnußi< Antwort haben.
'

|

- Der [Prä�identeilte nun zu Rathhaus, und!
ließden General in Ge�ell�chaftdes Rathsherrt
Möller in �einemHau�ezurü.

Auf denBericht, den er hievonab�tattete,bé

\<loßder Rath, eine Deputation an den General
zu �chicken,die ihn befragen �ollte,ob er dieStadt
der fduigl,Gnade ver�ichernkönne, weun �ie�i}
unterwerfen �ollte,wobei zugleich auch für die pol
ni�chenVölker, welchevou Kron - Großfeldhert"}
nach Elbing ge�chicktworden

— das von Taub}
“�cheRegiment — Gnadeerbeten werden �ollte,

Die Rathsherren Roule u. Lange wurd}
deputirt, dem General dies zu hinterbringen. AW
ihren Antrag antwortete er ihnen: „Me��ieursIDer Königi�da vor dem Thor, \igt zu Pfert
und kann nicht länger warten. Sie dürfenni d

mehr thun, als platt �agen: Sie �eyenwillko/
men, �iegreiherKönig und Held! und uns 9g
dig, wobei Sie Jhm die Schlü��elder Stadt ive]
reihen mü��en,“ Del I
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Der Rathsherx Roule erwiederte.darauf:
¡Da�ind’wirdochuoch nichtpôlligdex fônigl,Gnade

ver�ichert,“

Der General; Wer will daran zweifeln?und

i< werde dabei thun, was zu Jhrem Be�tendiener.

Wofern Sie �i aber nicht erklären, fo reut ih
davon, und dann läßtder Königaurü>en,Genug,

daßExallein die Ehre haben will, Denn Er ver-

folgt Seinen Feind, und wix kommen zu Eurer Dee
en�ion,Daher thuet gebührendeSubmi��ion,oder

Ihr werdet bald ein andres �ehenund erfahren,
Denndie Stadt muß un�er�eyn, wenn �iegleich
zwi�chenHimmelund Erde angeheftet wäre,

Dadie Deputirten hievon dem RathBericht
abge�tattet,�o machte dex Prä�identder zweiten
Ordnunghierüberdie�enVortrag; „Es kommt nun

darauf an, ob beide Ordnungen darin einwilligen,
daßdie Schweden eingela��enwerden, oder ob �ie
des gewärtig�eynwollen, was darauffolgen wird,
wenn die Stadt �i<zur Gegenwehr �egen�ollte.
Die Elterleute der Ehrb, Gewerke �tellenalles E.

Rath anheim,und la��enes auf ihn ankomme, der
Magpathen und �orgen.Nun hat E, Rath ge�chwo-
ta, der Stadt Be�teszu �uchenund zu beobach-
ten; er fann alfo niht un�huldigesBlut vergießen
Ve�chreib.d. St. Wibing 11.Bds.2.Abth. x. und
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und die Stadt mit allen Jun - und Veityohntxnruis}'
niren la��en.

- Die Ehre, fich zu wehren, i�bei
weiten nicht �ogroß, als die Verantwortung, die |
wir uns zuziehen, wenn die Sache �chiefaus�<la-
gen �ollte,be�onders,da fein An�cheini�t,N
die Stadt dadurch retten kônnen. Bei die�erLage
der Sachen i�tE. Rath ent�chlo��en,die vom Kd/
nige von Schweden angebotene Gnade anzunehmen|
und �ichIhm zu unterwerfen, verhoffend, daß E: |

präf.Gemeine hieria ein�timmenwerde,“ A

Der Vogt Scebäld Wartenberg erwie“
derte hierauf: „Weil E. prá�,Gemeine in ihre}
Vor�chläge,zur Vertheidigung der Stadt fönigb|
preuß.Schut zu �uchen,nicht gehörtworden, undf
nun �ogaxdie Verantwortung die�erVertheidigur10
auf �iegewälztwird, welche�ienichtübernehme
will, au dazu nichtangehalten werden fan, M

|

untertwirft �ieihre Erklärungder E. Raths, doh}
ihre Un�chuldvor Gott, Jhrem allergnädig�tensb
nigeund der Welt re�exvirend." A

#
Woraufder Prä�ident�agte:„Es i�tbishetè

allezeit dex zweitenOrdnung Wei�egewe�en,ihre|
Antwort bedingt und in zweideutigenAusdrüc#}
abzugeben; das geht jezt aber nicht an, �ondern

|!M
muß�h mit Ja oder Nein erklären.“ |

Mäh: A |
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Währendde��enkati ein <wedif{<er Offizier
vom General von Stenb ock abge�chickt,zuRaths -

haus; und meldete, daß der zur Erklärung ange-

�eteTermin bereits verflo��enwäre. Ihm folgte -

auf dem Fuß der General nach, der �ichdie Änte

wort �elb�tabholenwollte,

Der Prä�identerklärte.ih nun im Namen

des Raths, daßdie�erden König von Schweden
mit Seiner Macht fürSeinen gnädig�tenKönig und

„Herrn exfkenne und annehme, und von Dem�elben

alle kônigl,Gnade hoffe, Dabei bat ex den Genes
ra�, er möchtedie Erklärung der zweiten Ordnung
von ihx �elb einziehen, damit niht die Schuld

auf den Rath allein käme. Dies ließ �ider Ges

neral gefallen, und redte die zweite Ordnung at,

Er�agte ihr, daß ex die Erklärungdes Raths wohl

aufgenommen, daßSein Königdie Schuld de��el-
ben verantworten werde, und fragte (ie, ob �ieauc
in die�eErklärungeinwilligenwolle, wobeier hin-

_zufügte;„Wer nicht einwilligenwill, der melde�ich,
_dder nehme �einHa und Yak und ziehe davon,

Den Wider�pän�tigen�olles die Köpfeko�ten;ja

AiderKinder in Mutterleibe �ollge�chontwer»

ids,

Der Vogt Wartenberg fing nun an zu re

y

T0 deu,
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den, gabdem General �einenganzen Titel, redte

aber unge�cheidt,was niht zur Sache gehörte,ohne

einebe�timmteAntwort zu geben, worauf der Ge-

neral entrüftetindie�eWorte ausbrach: „Jh hab*
es den Teufel! mit Schu�kernund Schneidern zu |

thun; wer �ichnoh erklären will, der thue es bei

Zeiten,“

Aufdie�edringendeAufforderung �agtenend-

lich zweiMitglieder der Gemeine, Jakob Schr d-

terund Daniel Rittersdor�: „Wir �ubmitti-

xen uns auh Sx. Maje�tät, dem Könige von |

Schweden,und erbitten uns Dé��enGnade, der

wir und die ganze Stadt ver�ichertwerden.’ „Auf}
meine Parole, �prachhierauf der General, ichwel“?

de michJhrer und der ganzen Stadt annehmen.“Er |
verlangte nun, daß die Zugbrückeam Mühlenthor-
wo der König warte, heruntergela��en,das Thot}
Ihm gedffnetund die Schlü��elder Stadt Fhm ent“

|
gegen gebracht ivürden,

Das Zhor zu offnen, ward �ogleichBefehl“
gegeben, und beliebt, daß Sr. Maje�tätdur?

dez Prä�identen,dur< die Rathsherren Roult

vd Lange, durc den Vogt Wartenberg un?
“"

dur@ zweiElte�keder Gemeine die Submi��ion9“

cee, und zum Zeichender�elbenJhm die Schlü��t!
14
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der Stadt überreichtwürden, Doch �olltevorher
der Amts�chreiberJung �<ulz bei dem Könige
die Deputation anmelden, Daher ward er dem

General, wie er vom Rathhau�eging, mitgegeben,
weil die�er es übernahm,dem Rath den tiWillen hierin wi��enzu la��en.

Sobald aber das Thor geöffnetwurde, ritt

der König, von einem Offizier begleitet, Nachmit-

tags zwi�chen2 und z Uhr in die Stadt, und �tieg
in dem Hau�eNr. 26. Brück�kraße,wo damals

der Wein�chänkLange wohnte, ab, Und da der

Amts�chreiberNung�\<ulzniht �oge�chwinde
die Nachricht hievon zu Rathhaus! bringen konnte,
�ounterblieb die Deputation des Naths an den

König, und er ward bei �einemEinzuge in die

Stadt uicht willkommen geheißen.)

Die Garde zu Pferde und das von Str om-

berg �cheRegiment zu Fuß zogenuun in die Stadt,
und �tellten�ichauf dem Markte.

|

Kaum er�cholldie Nachricht von der zu Rath-
haus be�{lo}enenUebergabeder Stadt, �oeilten

.

die Bürger vou ihren Po�ten,und manche zer�chlu-
gen unter Schimpfen und Fluchen an dem Stein

Fe VE

Vida
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®) conf, Rece�s, cans, publ, de 1704 GS. 1195;e
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dér Ecke der Schmiede�iraßeihr agee und

zerbrachen ihre Degen.
«

Der Major, BaronvonMsdener,liana |

auf das Rathhaus, brachte einen Gruß von Seinen

Könige,Und verlangte Billete zur Einquartirung |
für 900 Pferde, gab abex keine Aatwort, ob uad

*

wenn der König eine Audienzgeben wolle, da er
darum gefragt tvurde, that �ehreilfertig, und fag
nur no, eh’ec wegging: wenn alle Truppen ein? |

mar�chirtwäreu,�omüßtendie Stadt�oldaténund

die Bürgex ihr Gewehr ablegen, und die Stadr |

das pon Daub e�cheRegimentin Arre�tnehmen,

Unbe�chreiblichgroß war die Be�türzungin |
der Stadt bei dem fo unvermutheten Einzugedeb“
Königs und dem Einmar�ch�einerTruppen. Schrek/
kenund Ang�tverbreitete �ichüberall, jeder hatte |
bange Ahndungeupon den großen Bedrückungen,
die darauf folgenwürden,und �iewurden nux gat}
zu bald erfüllt. |

j
Der Königwar darüber anais: daß io
Niéttiandvom Rath entgegengekommenund ihnwill“
komtnen geheißen, und gab daher �einenTruppe“

Befehl, |< flb�|näch Belieben cinzuquartiren“
Dies ge\hähdenn auc �ogleich,und keiner blies

von Einguartirung ver�chont,vom Prä�identena

is zum gemein�ieuBürger. :

: e n Wei
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_—_ Weil wenige Stallungén in der Stadt waren,

�oführten die Gardi�tenihre Pferde in die Häu�er,
und futterten �ieauf den Hausfluren, wo �iein den
da�elb�taufgeftellten ausgetäfeleenKleider- und
Wä�ch�chräukenNägel ein�chlugen, um die Pferde
daran anzubinden, und die untern Schiebladenaus-

¿ogen, und fie zu Futrerka�tfenbrauchten. Alle

einquartirte Soldaten fingen an auf Discretion
¿u leben, und mißhandeltenihre Wirthe, wenn �de

ihnennichtgutes E��enund Frinken, gute Bette
_Und reichliches Futter für ihre Pferde �chafften.

Selb auf dem Rathhau�ewaren in der Acci�e�tube
Pferde einquartirt. Es ging überall erbärmlichzu,
und nirgend war Hülfezu �uchen.Denn der König,
der �ihgegen Abend in das Haus des Rathsherrn
Noule, alter Marke Nx. 14,, begebenhatte, ließ
�ichnicht �prechen.Jn großerUnruheund Schref-
ken und Ang�twurde.die Nacht zugebra<t. ©)

Den 12, Dee, des Msrgéns ließder General
von Stenbock demNath wi��en,daß die Stadc-
wiliz und das vonTaube �<eRegiment vor das

Logis des Kdnigsmit klingendemSpiel kommea
C

| > 4 und

R n Man mate, als Carl x11. 1718 d, x1 Dec, vor
“

Friedrihshall er�<o}enwurde, die Bewerkung, daß.
er an eben. dem Tage vox 1ç Jahren Elbing ein-

>

genommen,
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“Und �ichda�elb�t�ellen�ollte,Dies ge�chah�ogleich,
und nun wurden �ealle entwaffnet und in Arre�kges

nommen, und die Stadt mußte�ieverpflegen, wobei
denen, die in kônigl,�<wedi�c<henDien�ttveteit
wollten, dies ver�kattetwurde. Auch ward der

Bürger�chaftauf Verlaugen des Generals in�iauirt,

daß Niemand nach dem Zapfen�chf�age�ichauf der

Straße bei �{<weremArre�t�ehenla��en�ollte.
Der Rath bemühte�i<, bei dem KönigeAu-

dienz zu erhalten, konnte fie aber nicht exlangen._
Dagegen er�chienUnangemeldet der General voi!
Stenboc> mit dem Major, Baron von Mdrnuex,
der zum Commendanten der Stadt exnannt war,

DDs

auf dem Rathhau�e. Er trat in die Raths�lube,
und übergabdemNath eine Schrift, in welcher der |
Stadt angedeutetwurde,daß�iebismorgen Abends
als Brand�chabung€ - 8 200,000Rtl, Spec,
und bis. Sonntag den 14, Dee.

egen ‘derdie�enSommer
“

aufgebotenen,aber ausgeblie-
benen Podwodden 6 s 10000 #

Und wegen der vom Landeges

fordertenWinterquartiere # 50,000 ©

e

zufammenGo EDRtl. Spece
|

(den Rtl. zu 6 Zympfen gerechnet)
|

bei
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bei fertiger Execution erlegen �ollte,wobei der Ge-

neral �agte: „Qui facit voluntatem Domini, legem

ádimplevit,“ CWer deu Willen des Herru thut, hat
das Ge�egerfüllt.) |

Der Práâ�identbat �ehrbeweglich den Genee

xal, dex Stadt die Gnade des Königs zuwege zu -

bringen, und �tellteihm vor, daß die unerhörte

Contribution unmöglichaufgebracht werden könnte.

Er erwiderte aber; „Fc will Euch cin Projeke ge-

ben, wie alles möglichzu machen i�: DieCon-

tribution �oll und muß gegeben wer-

den, worauf er das Rathhaus verlief.
Es dauerte nicht lange, �oward die von ihn

überreichte Schrift zurückgefordert,und bald daxr-

auf wieder abge�chi>t.Man �kaudin den Gedan-

ken, daß ein Erkle>klichesvon der Contribution

würdeabgela��en�eyn, aber �iewar no< um

20,000 Rtl. vermehrt, *)

Es ward deshalb �ogleichder Rathsherr La ns

ge an den General von Stenbo> deputxirt; ex

_Follte ihn bitten, den arm�eligenZu�tandder Stade
“Zuerwágen, und dem Rath eine Audienzbei Sr.
Maje�tätzuwege zu bringen, damit ex un M'ldes-

Es rung

PI

EG

adwan

*)Es i� aber die�et20,900 Rtl, nicht weiter gedacht
worden, und die Contribution ward herna< nur

immer 260,008 Rtl. Spee. angenommen,
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“xung dex cut�eglihenConcribution, die unmbglich_
“aufzubringenwäre, fuppllciren könnte; dabei follte"

4

er ihm die Ver�icherunggeben, daß dieStadt nac Y
ihrem be�tenVermdgen �icherkenntlichgegen ips
Bezeigen ivúrde,welches {on in Danzig ge�chehen"
wáre," wenn die an ihn Abgeordneten der Stadt}
8 da�cib�angetroffen hätten, h

Zurücffeßrendvon ihm berichteteer, dagalte!
�eineVor�tellungen,ihn der Stadt geneigterzW

aden,
vergeblich gewe�en.Er habe Giai

; „Die Stadt Elbingi�twider�vän�tig,der gf
nig wax �ehrungehalten, da ich aus der Stadt zt
hm zurückkam, daß Er fo lange warten mi��en
Erhatte �chondas Thor an�teckenla��enund fo mit
Feuer und Schwerdt eindringen wollen. Die a |
ge�etteContributionmußvöllig erlegt werden, un}
eheund bevor �olchenicht abgetragenworden,wir}
der König Euch keine Audienzgeben. Jc werdt}
nichts yon Euch nehmen, begehre auch nichts,werd“

i

aher auch nicht mehr fürEuch intercediren. Den!

Ihr habt es allzu grobgemacht. Ge�tern,wie det| |

Künig in die Stadt einzog, i� in der Brück�traßf"

auf Ihn ge�cho��enworden. Das muß unter�ucht|
und auf das �chärfe be�traftwerden. Auch �ind
in Eurem Kirengebet anfsößigeStellen, die wit|

z mit =

|
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“mitEe�kaunengele�en;vonder Mörderkeil*) und

daß Gotec die Waffen Eures Königs gegen Seine

Feinde �egnenmöchte,Jch �ag?es nochmals, daß

ich nichts mehr für Euch thun werde, auch nicht

„kann; denn ih mußMeines Königs Yuntere��ein

Achtnehmen. Wo nicht morgen um 8 Uhr das Gelp

parat i�, �ollgewiß die Executionderge�taltvox

_Hich gehen, daß die rei�ten Leute mit Weib und

Kind, wie �ieehen und gehen, aus der Stadt ges
“ 8riebenwerden �ollen,und dann �ollenKi�tenund

Ka�tenaufgebrochen werden,und älls �olldaraus

weggenommen werden,“**)
Auf die Be�chwerdedes Generals über das

Kirchengebet ward dem Senior des Mini�teriums

Nicolaus Dolkemit aufgetragen, die darin den

Schweden an�tößigenStellen ganz wegzula��en,und

es
") In wel<em Zu�ammenhangedie�erAusdru> vor-

-gefommen, habe ni<t ermitteln nnen, da der

catbhduslihe Neces, wo cr angeführtwird, de��e�-
Len nit erwähnt, und die um die�eZeit in Gs-

brau gewe�enengedru>ten Kirchenagendenni{{s
davon enthaíten,er daßer nur damals er�tin das
Kirhengedet au�genommenzu �en �{eint,

_®) quie dee Rath herna< bei dem Grafen Pipex
i

erfuhr, wax der General von Stenbo> allein darts

an Schuld gewe�en, daß die Stadt mit �olex
ungeheuren Contribution ‘ange�cetworden,

“

Kecéfs,
“—

&âus, publ de 1704 €, 6s,
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es ward dafür überhauptnur eine Fürbittefür 1s<rifilichePokentatenaugeorduet. /
Dex Rathsherr Roule, in de��enHau�e,wie

|

oben G. 135- angeführt, der Königjezt logirte,|

hatte iþn ge�prochen,und auf das demúthig�tedar! /
um gebeten, dem Rath eine Audienz zu ver�tatteu,|
abex keine Antwort darauf erhalten. |

Es verfammelten �i hierauf 12 alte Bürger|
mit cisgrauen Köpfen in dem Logis des Königs,|

und als er, um auszugehen,die Dreppe herunter |
fam, flelen �iezu beiden Seiten auf ihreKuice und |
flehtea iha um Gnade au, Allein �einhartes Hetz|
ward nicht erweicht; er lief zwi�chenihuen durch|
und achtete auf ihe Knieen, Vitteu und Win�el#}
nicht.

|

;
Da nun der Kdnig gegen alles mündliche|

Flehen unerbittlich blieb, �oward eine Suppli}
aufge�cttund dem General von Stenbo > eing®F

reicht, damit er �iedem Königeübergeben�ollte“
Der General nahm �iean, las �iedurch, und gab}
�iemit der Bemerkung zurück,daß�iezu weitläu}
tig abgefaßtwäre. „Jch kenne des Königs Gini |
fagte er; alles muß bei Ihm kurz augebracht cyt
Reichen Sie mir morgen — den 14. Dec, — práci�é

y

um 8 br Morgens die�eSchri�tunter der Gradt|

In�iegel
1
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Yn�iegelein: „Gnädig�terKönigund Herr! Wir
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wollen alles thunund geben, was-Du EE und
bitten un Gnade.“

Die�erVor�chriftgemäßward folgendeBitt
{chri�tabgefaßt:

Allerdurchlauchtig�er,Großmächtig�terKönig,
__ Allergnädig�terKönigund Herr!

Ero. kônigl.Maje�tätAllergnädig�tenBefehl
wollen wir in allen Stücken mit äußer�tenKräf-.

ken zu erfüllen�uchen,um uns Ero. königl,Mas

je�tätmit der größtenSubmi��ionzu unterwer-

fen und Dero kônigl.Gnade zu erhalten, ' Da

es aber die allergrößteUnmöglichkeiti�t,auf ein-

mal die ganze Summe zu erlegen, *) �o bitten
wir unterthänig�t,daß Ew. königl,Maje�tät

Uns Fri�kgönnenmögen,und leben der gewi��en

Hoffnung, daß, wenn un�erVermögennicht zue

reichen�ollte,Ew. fônigl,Maje�iätuns Gnade
und Barmherzigkeit werden wiederfahren la��en.

Urkundlich mit der Stadt IAn�iegelbekräftigt,
Elbing den 14. Dec, 1703,

Bürgermei�ter und Rath der
__

Stadt Elbing. |

Es

e

LEL N

*) 150,000 Rkler. hatte die Stadt �hondemGeneral
von Stenbo> auf die ange�chteContributiva, in

gewi��enTerminen zu bezahlen, geboten,
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Es ward die�eBitt�chriftdurch des Vicepräe
�identen,Bürgermei�terFeyerabend, dem Gene-
ralvonStenbock eingehändigt,yelcherver�prach,
�ie.dem Königeeinzureihen, Ex be�chiedhierauf“
den Rach um 9 Uhr zur Audienz, Die�erver�am?4
me�te�ichin dem Hau�edes Naths8herrn Roule, |
und ward bald zum Königegerufen, Er befand |
�i in Ge�ell�chaftmehrererGenerale, war in entsJ

 blôßtem Haupte, und hatte ein \{le<tes blaues
Kleid an, den Degen an die Seite gegürtet. Der |
Prä�identbielt au ihn eine kurzeRede, in welcher/
er den Zu�tandder Stadt getreu und rührend�ile |
derte, und hieraufbat, daß Se, fdttigl, Maje�tát|
zu Dero ewigemRuhm E. Rath und die Stadt zu

|

erhalten geruhßenwolle,
“

Es antwortete aber weder |
der König,no der General vonStenb oc bierauf |

etwas, �ondernder Rath ward nur zun Handkuß}
gela��en,undmit einer freundlichenMiene verah"}
�chiedet,*) Y

Den 14. Dec. erging ein Publikandum, daß-
« jeder Bürger und Jn» und Beiwohner der Stadt, |was

*) Rece�s, caus, publ, de 1y03. S. 715 - 763. —

Meefwürdige<ronologi�<eSammlungen, WM�cpt.,(

den Stadtrath Grü bnau�chenM�cytenim rathbdubs-
4

lihea Acchivunter Re, 50,befindlich, das Jahr 1 TOFH
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was ex veu Wa��en,�iemögenNamen haben, wie

�iewollen; be�ige,in das Packhaus am Elbingab- 4

liefern, und den 15, Dec: ein andres, daß jeder

alle fremde Sachen, die er von Sx. Maje�tätdes

Königs von Schweden Feinden in Verwahrunghas

be, angeben �olle,
|

Der Königreifetènah Hell2derz ab, E
mußte aufs {lèunig�teAn�taltgemacht werden, #0

viel Geld als möglich,herbei zu �chaffen,Es ward

daher eine Vermögen�teuernach folgendemRegus-
lativ beliebt ;

x, Jeder, er �eyvon einem Stande, von tvels-

Gem er wolle, alle Bürger und Einwohner der

_ Alt�tadt,Reu�tadeund Vor�tädte,au<h Wittwen

und Wai�en�ollenna ihrem Gewi��eneinen Ue-

ber�hlag¡vonihremVermögenmachen und die�en

an eine dazu verordneteCommi��ionabgebenund

mit einem Eide bekräftigen,

2. Die�erUeber�chlagfoll von liegenden
Gründen in dex Stadt nach dem jährlichenHaus

zins, der als Zin�enzu 5 p, C. zu Capital berechs
net werden �oll,von Landgüternnach ihrem Werth,
dochdaßdie, die der Stadt zin�en,davon frei �epn

4 Ten,von Baav�chaften,Kleinodien,Gold, Sils

‘ver,
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ber, Perlen, Zina, Kup�er,Me��ing,Kaufmanns
 waaren, wo �jeauh �epnmögen,wean �ienur nicht:
be�chivert�tad,von Malz, Hop�en,Bier, Pferden4
and andermVieh, nicht minder von ganzgewi��en|
aus�tehendenSchulden, von Schiffsparten,Bor!“

dingen, Jachten, von Väker - und Brauholz, übers"
haupt von allem gemacht werden, was jeder als
ein zu taxirendes Eigenthum be�ißt,

|

| 3, Daaber Linnen, Kleider, Bette, Geräthe“
von Thon, Holz, Glas und Ei�en— das ca
werksgeräthewird ausgenommen — und Bücher|
aufs Gewi��enzu taxiren fa�tunmöglichfällt, �o}
�ollendarüber Kla��engemacht werden, in welche 5
10, 20, 30, 40 oder 50 fl,erlegt werden, und ein

jeder �ollnah Eid undavi�en�ichhievon eine|
Kla��ewählen.

|

A |

4. Diejenigen, welche es eidli< ausmittel#}
fdunen,daf �ie außer ihren Mobilien nicht übek"
100 fl, in ihrem Vermögenhaben, �ollenaußerdek|
im vorhergehenden Artikel be�timmtenMobilieutayé
no vou jèdemGulden, den �iejährlichenHaus“
zins geben,6 gr. beitragen, doc< daß�iedies niht
dem Vermiether abziehen, |

0

5 Wer 4
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5. Wer überwie�enwerden �ollte,daf er in

Schäßung�einerGüter oder Angabe der unmündi-

gen Gelder etwas wi��entlichver�chwiegen,foll als

ein Meineidiger nah den Ge�etzenbe�iraftwerden

_6. Wenn ein �olcherUcber�chlagder ge�amm-
ten Güter eines Jeden nah dem Gewi��enge�ches

hen, �owird die dazu verordnete und be�ondersver-

_fidigte Commi��ioneine verhältnißmäßigeVerthei-
lung machen, was ein Jeder nah �einemVermö-

Ben zu der ange�eßgtenContyibution beizutragen
habe.

Die Mitgliederder Commi��ionmußtencinen
Eid lei�ten,daß �ieniht aus�agenwollten, wie

großdas Vermögeneines Jeden �ey. Und um �ie

�elb�t,wenn es gewün�chtwurde, nichrin genaue

Kenntnißhievon zu �eßen,�okonuten Mehrere zu-
�ammenihr Vermögenangeben. Auch erhielten die-
Collektoren die Anwei�ung,die auf den ausge�chrie-
benen Zetteln ange�etztenSummen, wenn bei der

Bezahlung der�elbendarüber quittirt worden , gb-

zu�chneiden,damit �ienicht weiter bekannt werden

_Tönnten.*)

: Es
”) Merkwürdigeelbing�Ge<ronologi�heSammtiun-

gen 1e, Mc�pyt,oonf, Recels, cans, publ, de 1703»
S. 766. und de 1704. GS. 37.

Be�chreib.d, St. Eibing 111, Bds 2. Abth. _ K
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Die Prediger weigertenih, ihr Vermögen
‘anzugebenund �i<dadurchdeyContribution zu

unterwerfen,Sie baten um Befreiungdavon bei

dem Prä�identendurch den Sentor Tolkemit und

den neu�tädt�chenPrediger Fohann Weishaupt,
weil die Salarien ihnen re�tblieben, und �iejezt
wenige Accidenzicuhâtten, und �ührten,‘um ihr
Ge�uchzu unter�tügen,die�esan: Die auferlegte“
Contribution wäre cin Strafgeld wegen untexblie/|
bener èBe�riedigungder vorhergehenden�{wedi/
�chenForderungen, und daßdie�enicht befriedigt
worde , hieran �eydie Gei�tlichkeitun�chuldig,in- \
de��enwolle �ieaus Liebe zum Vaterlande einen
freiwilligen Beitrag thun, woraufder Prä�ident
erwiederte: Jhr Kirchengebet(de��enoben GS,139.
gedacht worden) i�au< übel aufgenommen,und :
dafür muß auh éin Quantum zu dem Strafgel-“
de erlegt werden, um �omehr, da Sie die Mal
je�tâtdes Königs angegriffen, wir aber uns
nur gegen Ihn vertheidigt haben, *) Dér Rath®
be�chloßhierauf, daßdie Prediger, wie jeder andit_|
Einwohner, von ihrem Vermögen—dénn von den :
was �ievom Altar hatten, ward nichts gefordert—/

ihr
I

R

») Es heißt hievoti im rathhduslihen Neceß von 17010

RE

GdL
Bie

0e
an
EN
RE
N
Bd
i
ld
eS

E

S. 776. „Distingueridum incer arma offensivaet de

fensiva,
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ihr Contingent zur Contribution beitragen müßten,
weil die�ecine Brand�chaßungwäre,und dieSum-

me der�elben�ogroß �ey,daß Niemand indie�er

Noth contributionsfrei�cynkönnte,

Auf die �leunigeAbtragungder Contribu-
tion ward von \{<wedi�cherSeite �ehrunter Andro»
hung militairi�herExecution gedrungen, Hiebei
brach aber die Uneinigkeitzwi�chendem Rath und

der Bürger�chaft,die das allgemeineSchreckenbei

der Occupationder Stadt zur Ruhe gebra>t, wie-

der aus. Die Bürger�chaftklagte bei dem Genes

ral von Stenbo>, daß �iein die der Stadt aufs
erlegte Contribution von 14,000Fl. gewilligt und

dazu �choneine Grund�teuervon 10 Fl, von jedem
Erbe erlegen wollen, al�odaran un�chuldigwäre,
wenn jet dafür, daß damals dies verweigert ors

den, eine�ohohe Contribution gefordert werde.

Der Rath gab hierüberdem General die�en
 Auf�chluß: Alle einge�chi>tekönigl,Univer�alien

wären beiden Ordnungen,die die ganze Bürger-
�chaftreprä�entiren,mitgetheilt. Nun hätte¿wax
die zweite Ordnung die der Stadt zuge�chriebene
Contribution pon 14,009 Fl. bewilligt, allein ein

Quartier hâttedie dazu ausge�chriebenenZettel nicht
nnehmen wollen, und da die zweiteOrdnung des-

'

& 2 va'b
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halb zu Rede ge�eßtworden, habe fiegeantwortet:
E. Rath möchtevorher die Bürger�chaftwegen der

Be�chwerden,die �ieführe,zufrieden �ellen.Wor-

auf ihr erwiedert worden: Die Sache �hwebebei

dem königl. polni�chenHofe, De��euEnt�cheidung

abzuwartenwärez jeder Bürger aber mü��eden

Be�chlü��enbeider Ordnungen Folgzlei�ten,Da-

durch wäre inde��endie Einziehung der ganzen
Steuer damals ins Stocken gerathen.

Der General war mit die�erihm bierúbergee

gebenen Erläuterungzufrieden , und ver�prach,die

unruhigen Vürgerzur Ruhe zu verwei�en. Die�e

abex beruhigten �ichhiebei nicht, �ondernklagten

‘bei dem Könige von Schweden über den Rath, der“
zur Unter�uchungder Sache eine Commi��ionaw
�elte, und zum Prä�esder�elbenden General vot

Stenbock ernannte, der, da der Rath deshalb4

be�orgtwar, ihm den Tro�tgab: „Schafft nut"
Y

Geld zur Contribution, die Commi��ionif în mei
nèn Händen.“")

7

4
Bei der Commi��ionbrachte die Bürger�cha�t“

15 Be�chwerdengégen den Rath an, uuter welchen
folgende die wichtig�tenwaren : 2

1. Die Stadt hätte �chrbedeutendeEinkünfte
die der Nath �o�chlechtverwaltet, daß jebt_

nichts -

E

EA

*) Rece�s, caus- publ, dé 1704, S, 241.
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nichs in den öffentlichenKa��enwäre, was zu

der geforderten Contribution genommen wers

den könnte.

2. Er hâtte die der Stadt �chuldigenRe�te�eit
30 und mehrern Fahren nicht eingetrieben, bes

fondexs nicht von den mit ihm verwandten Fa-

milien, wobei die�egehäßigeBe�chuldigung

beigebrachtwar: „Erhat dies gefli��entlichdes-

vegen nichtgethan, um uns armeBürger,
als in �einen Augen kleine Lichter,
durch unabläßiges Abpugen un�ers

Guts nur ganz auszulô�chen, �einen

Familienkampen aber mehr Oehl zu

threx Con�ervirxungzuzu�ühren.“

Sie trug hiebeidarauf an, daß er über die

Einkünfte,die die Stadt �cit50 Jahren gehabt,
Rechnunglegen und die Re�tantenanzeigenmöchs
te, und daßzwei von den Bürgern zur Eintreibung
der Re�tedeputirt würden. Sie berief �ichhiebei
auf die Con�titutionvon 1568, in welcher im T.

Capitel verordnet i� , daß alle, �oAemterverwalks-

ten, jährlichdem Rath in Gegenwart von 4 Aels

teen der Gemeine Rechnungablegen follen.

Der Rath wollte �iaber hiezu nicht vér�kehen,
|

K3 weilM E

AI lc, S. $7.
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weil die�eCon�titutionvom KönigeSigismund
Augu�t 1572 wieder aufgehoben worden, *) und

�eitdie�erZeit alle Rechnungen über öffentliche
“

Ka��enuur im Rath allein, wie die Con�titution

von 1526es fe�t�ezet,die bisher noh immer gültig
gewe�en,abgehörtworden.

.

Die gegen ih ange

brachtenVe�chwerdender Bürgerwiderlegte.er in

einer der Commi��ioud. 3. Febr. 1704 eingehändig-
ten Schrift. **)

Ande��enmußteder Rath dem Commendanten

Siegerroth, dem der General von Steunbo>

das Prä�idiumbei der Commi��ionjeht übertragen,|

eine Ein�ichttheils in die ausge�chriebenenContri
butionen, weil Viele ih be�chwert,daf �iezu hoh
be�teuertworden , theils in die �eit1650,geführten
Kämmereirehnungengeben.Die Colleftorender [
Contribution wurden al�oihres Still�chweigungs/
eides entbunden, und legten ihm die Contribution"
büchervor, die er, �owie die verlangten Kämme *
reire<nungen,doch nichtmit den Bürgern, �ouder"
nur mit zwei Mitgliedern des Raths, dur<h�ah,
und da er darin nichts fand, was die Klage der

Bürger begründete,�othat die Commi��iondie�es

Anterlocut: i „Daß

9 L C, SG, 227.
i

I) 1, c. GS, 120-
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„Daß die Bürger�chaftzwar vorgegeben,daß

_no< Gelder in den öôffentlichenKa��enwären,

ivelche zu der Coutribution genommen werden

könnten, daßaber das Gegentheil befunden
worden, Es müßtedaher die Contribution

erlegt werden, Sollte inde��enkünftigetwas

beigebrachtwerden, was der Bürger�chafthier-
n zu Statten kommen könnte, o �olltees

alddann erôrtert werden,'' *)

Hiebei hatte es abex �einBewenden, Denn
1704 d. 30. Mai publicixteder Commendattdex
Bürger�chaft;

„Daßes Sr. Maje�täcern�terWille iváre,
daßdie Contribution von allen ünd jeden bes

zahlt würde, Was aber die Commi��ionbe-

tree, �owäre Se, Maje�tätnichthicher ges
kommen, Gerichtzu halten,“**)

Das Hospital zum heil.Gei�tward mit dem
Zins von Einem Jahr: von den ihm gehörigen
Wohnhäu�erazur Vermögens�teucrangezogen; die
andern Hodpitäleruud die Kirchengüterwaren hies

Von frei. ***)
K 4E am

E

DTR e

5) L Cs S. 209 :

|

) 1c. S. 354: — Dic Commi�ionliguidirte hierauf
für ihre Sit ¿UNgen 440 Ducaten. li, cc S-. 4933,

ZA 1, Cc, S. +, g.

Au H
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Auch von dem Ge�indein der Alt�tadt,Neu-

�kadtund-den Vor�kädtenward ein Beitrag zur

Vermögen®�euergefordert, Diejenigen, die auf

ein jährigesLohn dienten, �olltenvon. jedem Guls

den ihres Lohns 6 gr. erlegen; wenn �ieaber uur

auf ein halbjährigesLohn dienten, o follten die

Knechte zwar auch 6 gr., die Mägde aber nur 3 gr.

bezahlen, Y welche Steuex eine Summe von 625
Fl. 31 gr. einbrachte.

SämmtiichenZün�teriund Gewerken ward

angedeutet, ihr Geld und ihr Silber und Zinn mit

der Taxe auf's Rathhaus zu �chaffen,"*) wodur<

8093 Fl. 20 gr. zu�ammenkame

Die

*) Rece�s, caus. publ, de 1703 SG. 797.

*) Rece�s caus, publ. de 1704 S. 199. Ber Rath :

�ielltehiebei den Elterleuten die allgemeineNoth“
vor, die die�eMaßregel, �ohart �eauch �ey,ént-

�{uldige. „Greifen doh, heißt cs hievon im roth“

hduslihen Receß S. 112., die, welcheins AÆWoö��er

gefallen, um i< zu retten, auch in ein S<heerme��ek-

fd müßten �ie�i<es au< gefallen la��en,�elb�tdaf,

was ihnen lieb i�,*— die Pokale oder Wilfom*
wen — anzugreifen.“ Die Elterleute der Ml“

zenbräuerder Altäadt und der Ktämer zeigten hiel“
au� an, daß �e ihre Pokale ver�ehthltten ; dif

Krämer den ihrigen füe 240 fl, Die alt�tädt�{<e
Schügen“
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Die Handwerkge�ellenmu��tenvot ihren

Pokalen, von ihrem Silber, Zinn und Gelde den

lehntenDheil zur Contribution erlegen, *)

Beidem Mangelan baarem Gelde konnte die
Contribution nicht ganz in Geld erlegt werden. Es
ward daher dazu auch Silber, Zinn, Me��ingund

Kupfer geliefert , und das Silber zu 26 bis 28 gr.
im Scott, das 1b. feinZiun zu 18 gr., gemeines
Ziun zu 12 gr., gego��enerMe��ingzu 10 gr., ge
�{lagenerav 12 gr. uud reines Kupfer zu 18 gr.

in Zahlungangenommen,

Der General vonStenbo ck hatte{on den
23: Dec. 1703 auf Befehl des Königsauf die anges
�eßteContribution eine A��ignationvon 137,014

Rtl, auf den Rath ge�tellt,die bis zum 27. Dec,

Vezahlt �eyn�ollten.**) Dadie�e nun den 14, Tan.
des folgenden Jahres noh niht bezahlt warett,
fío fam er an die�emDage mit dem Comnmen-

K5 dans

‘$

Schügenbküdet�cha�tlö�eteihre Kette, deren im ets

�tènBande die�esWetkes S., 231, gedacht i , mit
3000 fl. cin, und lieferte an Zinn 200 fl, Recelke
Caus, publ, de 1704 S. 1F1,

“al, c. GS. Fo,

®) Rece�s, cans, públ, de 1703 GS. 790.
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danten und einer Suite vow Offizieren auf das
Rathhaus, drang darauf, daß �ieden folgenden"
Zag bezahltwürden, und verlangie außerden
noh 21600 Rtlr. Spec, als 6monatliheuUn V0
ierhaltfüy die Offiziere, die künftigihre Mahl“
zeiten bezahlen�ollten.Das Rathhaus ward mik

300 Mann be�et, und der General drohte, ki
neu eher vom Rathhau�ezu la��en,als bis er die!
Erklärung des Raths und der' Gemeine hierlb(tt
hâtte, au bekamen �ämmtliche‘MitgliederdedN
Raths und der Gemeinein ihrenHäu�ernmilicairi
�heExecution,

|

Es ward hieraufdem General ein Revers eint
gehändigt,über $ Tage die a��ignirten137,014 Rll}
zu zahlen, welches er �ichgefallen ließ, do< muß|
in den Nevers ge�eßtwerden: Einer für alle, un?"
alle fúr Einen. Und nun mar�<hirtendie 3200Mattl *
ab, die Executionin den Häu�ernaber blieb.YM

Um den zur Verpflegung der Offizieregefoly

derten Vor�chußauf 6 Monate zu deprecciren,wa
“eine Deputation,be�tehendaus demBürgermeiß

LME:
rs

Nerxrfahren fam dem Nath �obefremdend vor, d

im rathhduslichen Receß hiebei angemerlt i�: d

X) Rece(ls. caus. publ, de 1704 SG. 4146. — Diel4
die Stadt es noh nie erlebt,

|
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Feyerabend undRathsherrn Möller, an den

Könignach Heilsbergbeliebt, und ihnen ein Empfeh-

lungs�chreibenvon dem General von Steubo c>

mitgegeben.Y
Die Deputirten berichteten bei ihrer Nück-

kehr, daß �iezwar den König nicht hätten�prechen

Tônnen, von dem Grafen Piper aber die königl.

Erklärungerhalten hâtten,daßder zur Verpflegung
der Offiziere geforderte Vor�chußwegfallen �ollte.

In Betreff der Contribution aber �chriebdex Graf
unter dem 22. Jan. an die Stadt, daß nichts er-

la��enwerden könnte,weil alles davon bereitsa��ig-
nirt wäre. **) F

Der Generalvon Stenbock hatte den 14.

Fanuar dem Rath- einen Vor�chlaggemacht, wie

derRe�tder Coutribution bezahlt werden könnte ;

cs

*) Um die�eszu erhalten, wurden dem General ç00

Ducaten überreicht.1. c. S. 47. — Vielleitht hätte
der Rath au< anféngli< Erlaß von der Contribu-

tion erhalten können, wenn er \�i<den SDeneral

vexbindli<hzu machen ge�uchthâtte, wel<hes aber,
obgleich oft davon die Rede gewe�en, doch bisher

niht ge�chehenwar. coaf, Rece�s, caus, publ, de

L7osS. 805

®*)Receßs, cans, publ. de 1704S. 99.
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es �olltenámlichjederder Bürgermei�ter,Raths
herren und Mitgliederder Gemeine, unter Caw"
tion der Bürger�chaft,daß es ihnen wieder er�ta'
tet werden würde, eine Summe davouzu zahlen!

|

übernehmen.Y Da die�erVor�chlagaber nil

befolgt iar, �obekamen d. 5. Febr, �ämmtliche}
Mitglieder des Raths und der Gemeine in ihre
Häu�ernwieder militairi�cheExecution , und}
GS<hränkeund Ka�tenwurden geöffnet,und alle#]
darin ward aufge�chrieben.“*) Î

Der Rath machte zwar den Ver�uch,fürd| j

zu übernehmendeSumme der Contribution eint}
Rückcaution von einzelnenBürgern zu erhalten
�iekam aber nicht zu Stande, ***) Daher müßlt}
{1\cunig An�taltgetro��cnwetden, auf eine and}

Yfrt die Contribution abzutragen, Hiezu wurdet}
die Re�temit Strenge eingetrieben; die Kaufman!
haft erbot �ich,einen Vor�chußzu machen, un?

�chickte,um �ichhiezuGeld zu ver�chaffen,100La#"
Weizcn und 200 La�tRoggen nach Danzig, bi
es ward noch cine neue Aus�chreibungder Verm"
gens�cuerzumdritten Theil von beiden OrdnungSbewilligt, Weil man abex voraus�ah,daß

4
lle

die�e
w--

) 1, c, S. 4T.

vy 1. c. G. 99

dvyy 1, c SG. 101,



y

IZ

diefeMaßregelanicht aubreihen würden,die er-

forderlicheSumme aufzubringen, fo ward be�chlo�

�èn,bei dem königl.preuß,Hofe, da bie Stadt in

_der Nähe und namentli<h in Danzig kein Geld

lehnswei�eerhalten konnte, um ein Anlehu at

zu�uchen,*)

Um dies zu negotiirenfollteeine Deputation
nah Berlin rei�en. Es waren hiezu die Rath#-
herren Rhode und Roule ernannt. Díe zweite

Ordnungäber be�tanddarauf, daßder Bürgermci-
fler Feyerabend und Rathsherr Roule, 19

welchen �ieein gutes Verirauen haiten, daß �iein

die�emGe�chäfteglücklich�eynwürden,rei�en�oll-
ten, und die�enAntrag machte �ie�oeru�ilih,daß

fie erklärte: �iewolle niht eher einen Fuÿ vo

Rathhau�e�ezeu,als bis er ihr bewilligt würde, *")

Kus

_*) Die zweite Ordnung war hiezn �ehronrtbig, der

Rath anfdngli< niht. Noch den 1. Febr. �agteihr der
L

Prá�ident: daß �ieetwas vom brandeuburgi�>henHo�ezu

erhalten vermeine, md<htewohl mehr in pe, 6ls in

xe �cyn,ind emdie�erHof nur trachtet, cine Garni�on

hier einzulegen und darüber erzürnt�ey,daßwir dur <s
Canoniren auf �eineTruppen uns impertinent gegea
ihn au�ge�ährt.1 c, G, 90. und 91,

®*)1. c. S. 102, Der Prä�ident,der die�eFetderung
der zweiten Ordnung dem Rath vortrug, bemerfte das

bci,
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Aus ihrer Mitte erwählte�ieDaniel Ntitterd
dorf und Richard Danuiel,

Da dem Commendanten ver�prochenwurdi
ihm in 14 Tagen 60,000 fl, auf die Contributiol?

zu �chaffen,�oward. dem Rath und der zweit |
Orxduung die Execution abgenommen. 4

Die Deputirtenrei�etenden 8. Februar ah!
und langten den 22, Febr. in Berlin an. Währen?
ihrer Abwe�enheitward in den Kirchen bei de
Stadt für fle und ihre Expedition gebetet,

|

Sie überreichtenbei ihrer AnkunftdemOben
kammerherrn,GrafenvonWartenberg, ihr Cre

ditiv

bei, daß ��eunerhört�eyund die Nechte des Mas|

firats verlegte; er für �einePer�onwürde darin ni |
einwilligen, weil es eine res mali’ exempli wdr |
Dem die zweite Ordnung könnte künftig �ode}
Rath zu allem, was �iewolle, zwingen, do< �ell|

er es ihm anheim, was er hierin be�chließenwoll“M
Er be�<hloßhierauf dur< Mehrheit der Stimm
daß , obgleiches hart �ey,was die zweite OrdnuMi
verlange; indem �iedadurŸ einen G<hlußdes Raid“
um�toße,man do< ihr hierin, den Um�idndendt

Zeit gemdß,naGgeben mü��e,weil man voraus�eht
daß �ievon ihrer Weinung niht abgehen werd“

Der Prä�ident, um den Nechten des Collegiu

ni<ts zu vergeben, nahm aber �ciueWeigeru0
die�emdeizutreten, niht zurü>, �ondernlich �icnt

Recclzum nehmen, 1, c. GSG,103.

-_
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diliy und erö��netenihm die Ab�ichtihrer Sendung,

“Er gab ihuen wenig Hoffnung, darin glücklichzu

_�epn,indem fie wohl wi��enwürden,wie die Stadt

�ichgegen den königl.Hof betragen, Sie ent�<huls

digtendies aufs be�te,und baten, ihnen eine Au-

dienzbei Sr. Maje�kätzu ver�cha��en,die ihnen

auch den 30. Febr. ver�tattetwurde, Ig die�er

meldeten �iedie Veranla��ung,die beide Ordnungen
bewogen,�iehicher zu depuiiren, und flehten die

fdnigl.Gnade an, nicht in Ungnade au�zunehmen,
was bigher ge�chehen,und die Stadt nicht in ihrex
bedrängtenLage zu verla��en,

Her König hörte �egnädig an, Fußerteto<
aber �einMißvergnügenüber das widrige Betra-

gen der Stadt gegen Seine Truppen, inde��envere

�icherteEr �ieSeinex Gnade, und wollte Seinen

Räthen befehlen, zu unter�uchen,in wieweit der

Stadt geholfen werden könnte. Sie wurden hier-

auf an ven geheimen Rath von Jlgen verwie�en.)

Unter dem 1. März berichteten�ie,daß die

Stadt überall viel Mitleid gefunden ; der Hof wäre

geneigt, ihr ein Darlehn von 100,000 Nil, Spec.
UnterhinlänglicherSicherheit zu geben, das Fer-

ritorium, wiewohl es weit mehr werth �ey,als

GIALLO wofür

EEA S. 310,
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wo�úres verpfändetworden, wolle er aber hie�ül
niht annehmen; er verlange eiy hinreichender
Pfand, Der Rath, der die�esder zweiten O0
nung vortrug, erwähntedabei; es �epleichtzu el
vathen, was hierunter gemeinet �ey,nämlich,do}
die Stadt �elb�tverpfändetwerde. )

Die zweiteOrdnung, um nur Geld zu beko!
men, wollte alle Vedingungen, die vorge�chlag&®
werden würden, eingehen,und den Deputirt '
eine unum�<ränkteVollmacht, hierüber zu unte
handeln, ertheilen, weil die Noth, die kein Geb
kenne, �ogroß �ey.**) Der Rath hingegenko i
�ichnicht ent�chließen,hierin einzuwilligen.

4 |
es �kándenicht in �einerund der zweiten Orduut|
Macht, die Stadt zu verpfänden. Was dex pA
ni�cheHof mit dem �chwedi�chen,der jeht dieSta
in Ve�izhabe, hierin unter �<abmachen würde

M

müßten�ie�ichgefallen la��en,und daher abwartet
wie beide Höfe�ichdarüber einigenwürden. 4

ward den Deputirten ge�chrieben,***)

Unter dem 1x. April berichteten �ie,daß,w

das Projekt, nach wel<hem auf ein Darlehn vos
D

ES

LT APRE

BEY

*) 1, c, GSG,166. und 1750,

>) 1c, SG, 174. und 175.

MMF) Lc, D177

i1
100,000
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100,000 “Rtl.Spec. die Stadt dem Könige von

Preußenverpfändetwerden �ollte,�ichzer�chlagen,

der König jeht refolvirt habe, 50,000 Rtl. Spec.
“und die zweijährigenFntraden vem Territorium

nämlichvou 1703 und 1704, die �i<auf 20,000 Rtl,

Spec. beliefen, der, Stadt vorzu�tre>en.*) Nach
demhierüber den 21. April mit dem Königegetrof-

fenen Vergleich *) erhielt die Stadt 20,000 Rtl.

ohne Zin�enund 50,000 Rtl, mit 6 pCent zu ver-

zin�en,und machte �i anhei�chig,das ganze Capi-
tál in $ Jahren abzutragen,und: zur Sicherheit
hierüber,bis es abgetragen worden, wenn die kö-

nigl. �{<wedi�<henTruppen die Stadt räumen wür-

den, königl. preuß. zur Be�aßzungeinzunehmen.
“

Weil aber die 50,000 Rtl, für die dem Terris

toriumange�ezteContribution aufgenommen waren,

_fover�tatteteder König,�iénach)und nach von den

Landleuten einzuziehen, jedo< ohneNachtheil
und Abgang de��en,was Sr. Maje�tät

von folchen Landleuten aus dem Trace,
retrad, Elbingaezu�feht., E74

Die Obligation ward den 23- April autges
�tellt,Jn der�elbenward zur Sicherheir nicht nur

die

“y | c. GS. 260.

LEI, c: Sì: 2704

Be�chreib.d. St. Eibing111 Bda 2. ULth. LL
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- die gan{e Stadt �ammtden gemeinenPatrimonal!
Erb-Hoßpital- und andern Gütern,�ondernes wur
den auch die eigenen Güter der Mitgliederdes Raths
uad der Gemeine zum Unterpfande ge�cht.*)

À

Anmerknng, Für die 50,000Rtl. Spec., die“
verzin�etwerden �ollten,hat die Stadt vierJahre |
Zin�enbezahlt* Sie wurden durch eine auëge!4
�chriebeneMieth�teuererhoben.*)

-

Jn die�er
Zeit hatte die Stadt vielfältig�upplicirt, daß ihrŸ
erlaubt werden möchte, dex Convention gemäß,4
jährlih ein gewi��esQuautum auf Ab�chiagdes
Capitalsvon den Landleuten einzuziehen, weil“
die�e50,000 Rtl, Spec. eigentlih als ContribwF
tion �úrdas Territoriumerlegt worden, die zwar
von dem�elbengefordert, aber nicht gelei�tetwat,

da es vor der Lei�tungdur< fkönigl.preuß.Truptt
pen be�ektworden. Sie erhielt aber immer dent

= Be�cheid,daß �iehiezu zwar befugt wäre, abet"
aus erheblichenUr�achenes nochunterla��en�ollte,

|

zumal

” lì, ec. S., 278 DerDideineRath von gi
wie er den Degutirten den Entwurf der Obligation
der ganz genehmigt wurde, übergab,�agte: Gishef

/

hat der fkönigl.preuß. Hof ni<ts als widriges von
der Stadt erfahren; jet erwei�eer ihr Wohlths!
und Snade, und werde �ehen,wie �ie�i<dageges
bezeigen werde. 1, c GS, 271.

|

PEI Recels, caus, publ de 1706 S. 213, 237 und 241
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zumal �iefeinen Schaben dabei zu be�orgenhätte.

1706 �agteder geheime Rath von YJlgen dem

in Berlin anwe�endenStadtfecretair Jakob
Lange, der um die�eErlaubniß dringend bat :

- Es yreßtEuch ja keiner, und was wollt Ihr �on�t
mit dem Gelde machen ? Hierauf erließ die Stadt

1709 den 25. Februar ein Schreiben an den kd:

nigl. preuß. Hof, des Jnhalts: daß �ie�ichdie

königl.Gnade und Huld erbitte, daß, wenn bei

kün�tigemAblauf der $ Jahre in ri<tiger Abtra-

gungdes fkönigl.Anlehns ein Säumniß vorfallen
�ollte,die�es�iebei Sr. Maje�tätîn keine Un-

gnade, Schaden oder Gefahr �ekenmöge,zumal
�iein �chufdig�kerDemuth bezeigt Hätte, daß �ie
ihrer Pflicht, �oviel în ihren Kräftenge�tanden,
nachzukommen „ éêrinnerli<hund bereit gewe�en
wäre, und es auch no �ey.

1712 nachAblauf der �tipulirtenJahre meldete
der kônîgl.preuß. Intendant , Hofrath Braun
dem Rath, daß er befehligt worden, von der
Stadt zu vernehmen, ob �iedas Capitat mit den

rú>�tändigenZin�enabtragen oder no< weiter

behalten wollte, *) worauf�é17x3 den 20. Jan.
die�eErklärunggab: daß�iedie Gelder nach der

1704 ge�chlo��enenConvention aus dem Terríto-
rium zu erhebenund abzutragengedenke, und

|

L2 zugleich
®) Recels, caus, publ, de 1712. S, 906,
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zugleichhat, daßihr dies nach �oófterm,demüthig!
�temAn�uchenver�tattetwürde,und daß indeßdet
Lauf der Zin�engehemmtwerden möchte, (

Inzwi�chen�tarbder König Friedrich der
Er�te. Auf das fortge�ektevieleSuppliciren der
Stadt bei �einemNach�olger,Friedri<h Wil“
helm re�cribirtedie�erendlih i715: daß dit,
Stadt die Einkaufgelder der zum Anbau auége
gebenen Ländereien in der elbing�chenNiederung ;
empfangen und zur Bezahlung der rüd�tándignyZin�enverwenden könne, und hiedur< wurdet

denn auch die Zin�enbis 1712 bis auf wenig
HundertGulden bezahlt. Wie es aber mit AbE/
zahlung des Capitals gehalten werden �ollte,dat"
auf erfolgte keine Antwort, 5

1718 im Jun. erinnerte die königl,Rentfant
mer in Königsberg durch: den Hofrath Braut”
die Stadt an die �eit1712 aufgelaufenen Zin�ett-"
Es ward ihm hierauf eine Jnformation vott det
ganzen Sachee eingehändigt,mit die�emdemúthi
gen Beifügen : „Es ho�fetnun E. Rath und 8
“�ammteBürger�chaft,daßSe. königl.Maje�tät

in An�ehungder �ooffenbarenGerechtigkeitund

Un�chulddec armen Stadt Sich ihrer Allerg!
dig�terbarmen, und �ie,die nicht gewohnti�t,v0

Sr. königl.Maje�tätmit ihrem ihr zu�tehende?
Rechte zu er�cheinen,�ondernvielmehr zun |

Thróönt
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Throne kdnigl. Gnadeihre Zuflucht zu nehmen,
bei der mit Dero gott�el,Herrn Vatex Maje�tät

getroffenen Convention zu {ßen , und die�em-

nach �ievon fernerer Forderung der nah 1712

zurügebliebenenZin�enAllergnädig�tzu befreien
geruhen werden.“

De��enungeachtetwurden von der königl.preuß.
Rentkammer in Königsbergdie �eit1712 aufge-
laufenen Zin�enunter harter Bedrohung, das Ca-

pital aufzukündigen,und �i<han den Bürgern
und deren Gütern zu halten, unabläßiggefordert.

Die Stadt �ah�ihdaher genöthigt,�ichdeshalb
an den föónigl. polni�chenHof zu wenden, und

ihm die Ausführung ihres Rechts zu übertragen,
der �ihauh der Sache annahm, und an Se,
königl,Maje�tätvon Preußende dato Dreêden

1719 den 24. Mai ein Schreiben ergehen ließ,
worauf den 20, Jun. die Antwort erfolgte. - In
der�elbenwerden die Ur�achenangeführt,woher
die Einziehungdes Capitals aus dem Territorium
bisher nicht ge�ehenkönnen, weil da��elbein die

�erZeit dur< die Bequartirung der �äch�i�chen
Truppen und dur< Mißwachsund Ueber�hwem-
mungen viel gelitten. Der königl.polni�cheHo:
antwortete hierauf unter dem z. April 1720, unfs
widerlegte die von dem königl,preuß.Hofe and
geführtenUr�achen,woher die Erhebung der

_ 5 0,000
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50,000 Rtl. aus dem Territorium bisher ‘nicht

möglichgewe�en. Denn die Bequartirung des

Territoriums mit den �äch�i�chenTruppen 1703,
die angeführtwerde, wodurch da��elbe�ehrverarmt

wäre, kônne hier niht in Betracht kommen,da

�olchevor Ab�chließungder Conventionge�chehen,
und die Unglücksfälle, als Ueber�hwemmungen

|

und -Mißwachs, die das Territorium getroffen,
hätten�icher�tnah Ablauf der �tipulirten8 Jahre

ereignet. Auch. nach 1712 wáre die allmähliche

Erhebung des Tapitals aus ‘demTerritorium no<

möglichgewe�en,wenn in die�erZeit nicht königl.

preuß.Cavallerie in da��elbegelegt wäre, die noch

darin liege, und deren Unterhaltungjährlichan
40,000 Rtl. dem�elbenko�te.

Der köónigl.preuß.Hof antwortete hierauf in

einem Schreiben vom 4. Jul. 1720 an den König
von Polen, und ent�chuldigtedie Einlegung dek

Cavallerie ins Territorium mjt der Nothweudis!
feît, da��elbe-beiden kriegeri�chenZeiten gegen dit“

Einfálle der Schweden, Polen und Ru��en8"

�húten,und wax úber das Verfahren der Stadt,

daß�iein die�erSache bei dem kônigl,polni�che!

Hofe Be�chwerdegeführt, unwillig. „„Würdf/

heißtes, am Schlu��edes. Schreibens, die Stadk
einen Erlaß der Schuld, die Uns: nah dem Rec!!

zu�teht,von Un�rerGnade haben erwarten walle!-
2
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�s wúrdén Wir ihr den�elben,�owie Wir ver:

�prochen,zuge�tehen.Wenn �ieaber. fortfahren:
�ollte,Be�chwerdezu führen, �owerden Wir die

- Sache durchCommi��arien,die von beiden Thei:
len ge�eßtwerden �ollen,ent�cheidenla��en.“

În den rathäuslichenRece��eni�tdie�erSchuld
von 50,000 Rtl, Spec, nicht weiter erwähnt,
Zur Abtragung der 20,000 Rtl. Spec., welche die

Stadt für �ibe�ondersaufgenommen, wurde

er�t1720, da ihre bedrúü>tenUm�tändees ihr
nicht eher erlaubten, An�taltgemacht, um �olche

durch ausge�chriebeneContributionen na< und

nach zu bezahlen, *)

Da ohnerachtet des erhaltenenDarlehns von

70,000 Rtl. Spec. an dex völligenAuszahlungde
auge�eßtenContribution von 260,000 Rtl. Spec.
dochnoch eine beträchtlicheSumme fehlte, und die

au8ge�chriebenenBeiträge, weil das Vermögender

Bürger und Einwohner \{<on �oer�chöpftwar,
nicht zulangten, die Summe voll zu machen, �o
mußte�ichder Rath und diz Gemeine ent�chließen,
einigeGrund�tücke,die der Stadt gehörten,zu verts
äußern.Weil aber vorauszu�ehenwar, daß fie
aus Mangel des Geldes nicht nah ihrem Werth

L 4 bezahlt
ÉE

atí

") Rece�s, caus, publ, de 1710 ©, 281,

/
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bezahlt verdenwürden,�oward überdie�elbeeine

Lotterie errichtet.

Der Ein�atzward für das Loos auf 12 fl. ges

�eßt.Um die Loo�eunterzubringen,ward be�chlo�s

�en,daßwer kein Locs nehmen würde, die Häl�te
der zuleßt auf ihn ge�chriebenenContribution bee
zahlen �ollte. Jude��enblieben doch noch 500 Lo0-

4

�e,im Betrage von 6000 fl, übrig,die die Kämmerct

für ihr Ri�ico�pielenmußte.Die höch�tenGewinne

waren der �hwarzeAdler, (das Haus alter Markt 4
Nr. 16.) der auf $000 fl.ge�<äßstwar, ©) und die
Färbereiam Elbing, jen�eitsder hohen Brücke, **)

Diejenigen, die die�eGrund�tückegèwannen, muß

ten nocheine Summe auszahlen, Da auch Geld- =
gewinne waren, �o{hoß das Hospital. zum heil,

Gei�t12,000 fl. dazu her. ***) Die Lotterie lieferte
zu den Contributionsgeldern29,661 �.12g.

Den5. Sept. 1704 ward endlichdie Generals Y
quittung über die völligausgezahlte Summe der
Contribution von 260,000 Rtl, Spec, von dem

Commendantendem Rath zuge�tellt,"***)
:

Die

>»)Zweiter Band die�esWerkes GS. 129.

**) Er�terBand S. 124. und zweiter Baud S. 495-

»x»)yRece�s>cans,publ, de 1704 G. 394. 402 und427°-

EEE7) C GSG.479.
:
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Die Stadt ward hierauf 1710 den $. Febr.
von den kai�erlichru��i�henTruppen unter dem

General von No�tiz mit �türmenderHand ers

‘Tbert,und dadurch von den Schweden befreiet.

- Die Ausgaben,die �iewährendder kdnigl,{wes
di�chenBe�ißnahmevon 1703 den 12. Dec. bis

1710 den 8, Febr. an Brand�chatzung,Verpflegung
‘derOffiziere, an gemeinen Unko�tenbei allerhand
vorgefallenen Angelegenheitender Garni�ongetra:

_Ben und gezah�that, belaufen �ich,‘außerdem auf-
ßenommenen Darlehn von 70,000 Rtl. Spec, auf
409,693 Rtl; Spec. uud 20 gr.

Der König von Preußen legte nah der Ve-

�ißnahmedes Territoriums ein Esfadron von
Reutern zur Be�atzungin da��elbe,und ließdie Ein-

Tnfte, die die Kämmereibisher daraus g6&zogen,

turc einen Intendanten, der eine kleine Wache auf
der La�tadiein der Straße hatte, die davon no
die brandenburger Straße® heißt,erheben. Sie

betrugen1 703 nach Abzug aller Ko�tennur 14,195
Ril, 40 gr. 2 pf., 1704 aber {on 17,029 Rtl.
51 gv., und �o�tiegen�iein den folgendenJahren,
Und waren 1771, ald dem leßten Jahr vor“ dex

LS fönigl.

") Des driiten Bandes die�esWerkeser�ieAbthets
lung S. 238.
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tönigl.preuß.Be�iznahmeder Stadt 36,836Rtl. 4
9 grit g pf. Die ganze Summe der Jutraden in
die�emZeitraum i� 1,656,511 Rtl, 68 gr. 22 pf.) 2
Hiezu noch die Reuter- 400

verpflegung8gelder729,566 è — 1 — -

‘unddie Werbegelder
|

Cia « a es e

:

GODOT LeS
e 4#

[E

tg

GG e.

E

Al�oder ganze Ertrag 2, 392,077 Rtl. 68 gt. 22 pf.) 4
Vermittel�tmehrerer Re�cripteund be�onders/

einesRe�ultatsd. d. Côlu ander Spree dea 16, Jan

1706ver�tatteteder König Friedrich der Er �ie.M
auf mehrere dem�elbeneingereichte Memorialies,4

dem

*) Fi �inddie�eExtracte aus den rathhäuslihen Re |
ce��envon die�en Jahren genommen, Denn jede

Jahr reihte der föônigl.Jutendant dem Rath eine
Berechnungder Juntraden des Territoriumsch
iwvel<edie�eratte�tirte.

|

Fi
YY) Oppignoratioet Occupatio Territor, Elbíngens,Mi�cofoY

in den Grübnau�hen Eamm�lungenNr. cn
LXXXVIU — Die Zin�ender Schuld von 1703 bi8177l |
incl. betragen zu F pCt. gere<net 1,035,000 Rtl« Spt
Hiezu das Capital « + « 300,000 -» 1/250

1,335,000 Rtl. Sp&-
Dies �ind,den Thaler Spec. zu 6 Tympfen gere<nt"
1 602,000 Ntl. Pr. Da nun die Jatraden des Tet“

}

ritoriiims in die�emZeitraum 2,392,077-Rtl¿-betr0“
gen hatten, �o-waten hiedur< Capital und gine
bis 1771 1061. übergüfigbezahle. 4j

8
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“demRath die Jurisdiktion im Territorium, doh

daßin causîs réalibus, �o’oft desßalb etwas vevât-

derlihes im Zérritorium und mit de��enEinwohe

nern und deren Gründen vorgenommen werden

�ollte, der Rath mit dem kôönigl.Jntendanten zu

(onferiren hätte, und bewilligte auch |

1, daß die Accidenzien, die bisher die Offizian-
ten der Stadt aus dem Derritorium geno��en,

ferner daraus gezogen werden �ollten,

2. daß der Stadt die Scharwerke, die ihr bis-

her von den Landleuten gelei�tetworden,ferner

gelei�tetwürden,

3. daß kein Vier aus Sr. Maje�tät.Landen in

das Territorium gebrachtund da�elb�tver-

 �<áuktwerde, SEA

4, daß die Stadt die Bona Collegiorum(aa
“demGrund�atz:Non sunt Civitatis, quae cunt

Collegi) zur freien Benugung behaltenfolle,
nämlichdie Wan�au, den Herrenpfeil mit der

dazu gehörigenF�ingerCampe und Anwachs,
die Fährwie�en,die am engli�chenBrunnen
gelegenenWie�en,den vor�kädterRoßgarten,
den Bürgerpfeilund den neu�tädt�czenEller-

wald und Roßgarten.*) Wobei

*) Der Elecrwald und die zu den Häu�ern.dér Stadt
+ 9éhdrigenWie�enworgen�iad,weil Ke BVürgergut

;_fud,
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Wobei aber doch die�eErklärung beigefügt!
war: „daßSe. Maje�tätvorer�kund bis zur weitern"

Re�olutionein Mehreres nicht, als- die Verzin�ung"
Fhres auf dem elbing�chenDerritoriumvon derKrone|
Polen ver�ichertenCapitals von 300,000 Rtl. Spet-
zu 6 pCt., prâtendiren,in Ab�chlag�olcherFnter*

|

e��endie Zin�encrheben la�enund von der Stadt4
gewärtig�eyu-wollen,daß die�elbe,weil aus �olchenfh

Zin�endie völligenJntere��ennicht erfolgen kön
nen, dasjenige, was daran ermangelt, aus der“
Stadt übrigen, in dem Territoriumund den dazu
gehörigenVor�tädtenhabenden Einkünften,nahen
zahlt werde.“ ;

Die Stadt übergabdagegen unter dem gs.April
1706 ein Memorial, in welchem �iebat: keine Sun“
me von Jntere��enauszudrucken, �ondernnach JO
halt des Traktats den Usus fructus solitus Sine
quavis innovatione dur die bisher gewöhnlichen“u

: Land:

�ind,nit in An�pru<genommen, als wenn �ievt“

pfándet worden, wie dies aus einem Dank�chreibe#"
der Stadt an Se. Maje�iátin Preußen vom 11, Jul-
1704 hervorgeht, Ram�ayi�che M�cpt, 11 Fole 4
Tom. VIII. G. 257 Auch die Bé�igerder freie"
Bürgerhöfe haben immer behauptet, daß ihre Höfe
ob fie glei< in Terrilorio gelegen, doh niht de T-__
ritorio wren,

S4
caus. publ, de 1736: E.

441. und de 1747, G. 324.)
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“

Landzin�eerheben zu la��en,und: zwar aus folgen-
‘den Gründen :

1. Es �indkeine Intere��enzu Procenten �i-

pulirt. Daherdie Meinung der hohen Pacis-
centenbloß dahin gegangen, den Usus fruc=

tus solitas zur Sicherheitder Zin�enzu ver-

�chreiben.

2. Die Stadt könnte künftigbei der Einlö�ung
des Yerritoriums der Republik Polen verant-

wortlich werden, wenn �iehierin eine Acndes

rung machen würde.

3. Die Regi�terder Einnahme von den vorigen
Jahren zeigen deutlich, daß die Einkünftedes
ganzen Derritoriums nicht 18,000 Rtl. betragen
haben, wenn auch die kleinen Gefälle, die die

Stadtbeamte daraus gezogen, und der Ertrag
der Bonor, Collegiorum, die doch nie in die

Kämmereire<nungengekommen, �ondern�eit

undenklichen Zeiten her ihre gewi��eAnwéei-

fungen gehabt, dazu genommen werden. Un-

glücksfällealler Art, nothwendigeAbgaben,
die aus dem Verritorium erhoben werden mi�;
fen, und die Ko�tender Verwaltungwerden
die Einnahme no< �ehrverkingern, und follte
alódann die Stadt für die ganze Summe der

Intere��enaufkommen,�owürde�ie�ichvon Fahr
ERR

¿u
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zu Fahr in immer mehrere Schuldenvertiefel
4. Wenn aber Se. Maje�tätvou Preußen�olche“
‘ge�taltládirt und 6 pCt. zu fordern berechtigt

zu �eynvermeinen, #0 wird denuoch. nichedit
y

|

Stadt, welhe von dem €CapitalvonMt |
nichtsgeno��en, und folglich als Schuldneriti
nitt ange�ehenwerden fann, dafür haften dut
fen, ‘und den Abgang zu ergänzen�chuldig�ey|
�ondernder RepublikPolen hiefür.künftigdie4}
Verechnung gemacht werden mü��en,wofüf/
‘bis auf �olcheZeit die Reichskleinodien, dit
in Verwahrung bleiben, hinlänglicheSihe|
heit gewähren, fÆ&

_

Vis 1715 ward hierin auch feineventi
gemacht.Judie�em Jahr aber erhieltder fónigl
Jntendant, Hofrath Braun den Befehl,eine ge|
vi�ionder Territorial - Einkünftemit dem Rath 4

zu�tellen,*) um zu �ehen,wie �ieverbe��ertwerd0j
omai

töuntenÀ
*) Es �olltezu diefer NRevi��oneine Commi��ion1

Etbing kommen, Uuf Bor�iellendes Hofraths oaber, der der Stadt gar niht �{<werfiel, ward
zv bloß eine Conferenz des Naths mit ihm angenet, Er erdf�nete�jeden 13- Januar mit di

Rede: „Daß ich als ein fdnigl. preuß. Diener

�chiedeneActus Jurisdictionis er Administrationis
!

elbiag/

iL

FecR

Ms

“ASE
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i LBnuten.Und �eitdie�erZeit haben �ie�ichvon

ÀJahr zu Jahr vermehrt, �odaß�ie,wie obenS. 170,

angeführt

 elbing�hen* Gebiet exercire, in�onderheitader die

Einkün�tefür Se. fênigl,Maje�iät,Weinen hohen
Principalen einnehme, fann E. Magi�irat niht

anders als empfindli< �eynund �{<merzlihna<h-

gehen. JH muß bekennen, daß Sie, meine Herren!
dazu Grund haben, da Sie, als ein freier Sfand

des Reihs wider die damaligenProecdurenviele

gerechteEinwendungen machen können. Es i�tJhs
nen daher niht zu verargen gewe�en,wenn Gie mir

guweilen �aure«Mienengemacht. J< habe Jhren
gere<hten SPmerz allemal mit Gela��enheitertras

gen, do< dabei die Meinem Könige �<uldigeTreue
und Eidespflicht, auf Sein hohes Jntere��eAcht zu

“haben, niemals vernahläßigt, Gie mü�enaber
nie auf das dur< die ge�<eheneBerpfändung
Jhnen zuge�ägteUnredt und auf Jhre dadurh ges
Frónkten Nechte und Privilegien , �ondernvielmehr
darauf �ehen,daß Mein hoher Principal das Lerris
forium ex jure belli be�ist,worin �i<Mehrere, des

nen es eben �oergangen, finden mü��en.“

Der Prá�ident,Franz Adam Rhode antwors
tete hierauf? „Es i� niht zu ldugnen, daf die
kênigl. preuß.Be�ionahmedes Territoriums. Nath
deege�ialtbeunruhigt, daß�eineinnerlite Traurigfeit

Qu zuweilen dußerli$ bemerkt worden. Inde��en
i� es bei die�embetrübtenVerhängnißdo ein bes
�ondererTro�tgewe�en,daß Jhre Majeñäten von

Preußenjederzeit mis uns un�uldigLeidenden nit
i

:

blos
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angeführti�t,1771zu der an�ehnlichenHöhevon

36,836 Ril. ge�tiegenwaren, Die Stadt hat �ch

herna<

blos nah Necht, �ondernau< na< Gnade gehandelt,
und auf�olche Jatendanten anhee ge�<hi>t,die nad
ihrer <ri�ili<enDenküngsart von gleichen Ge�in/

nungen belebt gewe�en,“ i

„„Wldiremir erlaubt, auf das, was Ew. Hohedlen
von dem Net, na< wel<em Se, Maje�tätun�ck

Territorium be�lgen, anführen, zu antworten, (0

würde i< erwiedern, daß�olhes �i<hni<t auf den

Krieg, �ondernauf die bekannten Verträge gründck-
Die authenti�heAuslegung der�elben und daher

au des in dei Tiacrat, retrad, Elbingac �lipulirte0
DUsus fructus solitus i�apud ips0s Serenissîmos Pacis-

centes, uns i�ts0la Explicatio legalis et doctrinalis

überla��en.Allein wie wir in die�erSache nie 0

�ehrdas Punctum Jasticiae, als vielmehr Clementi

urgirt, �ohaben wir auh jet in Betracht, das

wir es mit einem Könige zu thun haben, dein w/

unendli< verbuaden, dem Willen Sr. königl,M0

jeîát, �oviel rur immer mdgli<, uns unterwer�el

wollen, Dabber, da Ew, Hochedlen mir die vol

Ge. Maje�tät beliebte Commi��ionund den Endzwe>
der�elbenberichtet, und i< �ol<hesE. Nath vorg(/

tragen, hat man �i<die�einniht wider�eut,�onde
}

bloß die Gwierigfeit einer prdjudleirlihen Coil

mi��iondur< das gelindere Mittel einer freiwillige!

Conferenz zu be�eitigenge�ucht,wel<es ‘uns aud

dur< Ew. Hochedlen gelungen, und Sie werdel

inden, daß wir hierin ganz ofen zu Werle gehe!
Die�ewerden,
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berna<h immér auf die Fe�i�e6ungdes Tract. retrad,

Elbingae: daß nur die gewöhnlihen Zin�es

ohne Neuerung aus dem Territorium erhoben
werdea �ollten,berufen, und dabei behauptet, daß,
wenn eine Melioration dex Einkünftedes Territori

ums ge�chehe,dies nicht dem Könige, fondern der

Stadt zu gut Tommen mü��e,*) ohne dies geltend
machen zu können,

;

Inder Folge der Zeit ward von Seiten der

Republik Polen oft an die Ausld�ungdes elbing»

�chenDZerritoriums gedacht. 1710 ward in dem
großen Nath zu War�chauhiezu das Mühlengeld,
wel<hes in dem zu Lublin 1703 gehaltenen Neichs-
tage ange�egt,**) aber niht eingezogenwar, von
neuem bewilligt,aber auh ni<t einge�ammelt.**")

1720

Die�eKeritio Teniitorii, die in dem ecel, cans,

publ, de 171g voll�tdndigverzeichnet i�l,enthdle cine

getreue Dar�iellungalex Gefdlle, die die Stadt von
idren Ldnderelen har, nacb Ungabe, wie und woher
fle erhoben werden, wobei die Größe und Be�ha��eg-
heit der Lándereien �elb�tund des Nets, worauf
ihr Be��e�i<gründet,beige�ägei.

®) Rece�è,caus, publ. de 1716 SG. 441, E

>") Lengni< Ge�hi$tedes KönigreichsPolenuntex
Augußi il, S, 142,

EO 1, e, G6, 270.

|bBe�chreib,d, St. Eibing il, Bds 2. Ublh,. WM
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1720 fam die Sache wieder zur Sprache. Der ig

War�chaubefindliche Secretair der Stadt, berich-

tete aber, daß die Einlô�ungauf den künfcigea

Reich2tag auêge�cßtworden, da dazu ein Kopfgeld

auf die Juden ausge�chriebenwerden �ollte,welches

anf 200,000 Fl. pola. jährlichbere<hnet wurde. *)

Der hierauf 1722 ange�esteReichëtag �ollte�i

auch, nach der den Landboîengegebenen Ju�truftion,

biemit be�chäftigen.*) Der Bi�chofvon Erme-

|

land, als Praeses Terrar, Pru��iaeund der Grof-

kanzlerver�prachender Stadt alle Hülfe, und ver:

langten, daßeiner von denMitgliedern des Raths,un

nähere{n�ormationdarüber zu ertheilen, na<h War?

�chaukommen möchte. Eé ward daher der Nathîs

herr Daniel Conradi den 27. Sept; dahin ge-

f<hi>t. Die�ermeldete, daß der MetropolitaUn

torum Rullorum K izka �icherboten, das verpfáns
dete Territorium aus �einenMitteln einzulö�en,das

gegen aber unter die Senatoren mit Sig und Stime -

me na< den Erzbi�chöfenaufgenommenzu wer-

den und den Usus fructus des Territoriums, �olans

ge er lebe, zu genießenverlange. Rathsherr C o n-

radi bat, deshalb ihn mit Vollmachtzu ver�ehen,
:

um
« $

® Fe - .

®) Rece�s, cams, publ, de 1720,SG, 2109.

°") tengni<h 1, «, S. 339.
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um hierúberzu unterhandeln, worauf der Rath

be�<loß:Daß die�ermodus eliberationiîs territorii

woh! angenommen werden könnte, wo man feinen

andern ausfinden\ollte ; daß aber alsdann eine gute

Convention ratione defensionis et religionis verfers

tigt, auch die Rtl, die vom Königevon Prew
m

“
Fen entlehnt worden, in die�eAuslô�ungaufgénom-
men werden müßten,*)Die�erVor�chlagkamaber

nicht zur Ausführung,weil den 16, Nov. der Reichs
tag zerri��enward.

Be�ondershatte der Rath 1726 alle Hof�o

nung, zum Ziel �einerWün�chezu kommen. Der

Rath8herr Conradi, der auf den in Grodno ans

ge�eztenReichstag ge�chi>twar, berichtete, echs
der Reichêtagangegangen war, daß die Internuntif

der po�en�chenWoywod�chaft“im Auftrage hätten,

L poln. der Republik zur Einls�ungdes el-

bing�chenZerritoriums anzubieten, Es wurden

auch hierauf die Magnaten des Reichs, Um �iedet

Sache geneigt zu machen, �tattlichbonorirt, **)
Der Roichstag erreichte ein glü>lichesEnde, und

RathsherrConradi berichtete, daß eine Com-

M 3 mi��ion

®)Rece�s, cans,publ, de 1722 SG. 496.

®) Rece�s, caus, publi de 1726, S. 461
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mi��ionaus den Senatoren und den Rittern-au®s-

ge�egtwäre, mit dem fönigl.preuß.Hofe darüber

zu tinterhañdelit,und im Falle die Einls�ungnict

zu Stande käme, - daß der Könégeinen außeror-

dentlichen Reichêtagauf zweiWochenan�etzenwoll-

te. ‘) Die�esSchreiben ward in der Se��ionden

20. Nov. vorgetragen, und erfüllteden Rath �omit

Freude, das er be�<lôß,daßGott dafür ein Lobs

und Daakopfer abge�kattetund den näch�tenSoun-

tag in der St. Marienkirche Herv Gott dich loben

wir 2c.ange�timmtwerden �ollte.**) Die Unterhands
lungen hieküber nahmen au< den 28. Mai 1727

mit der preuß.Ge�andten,von Wieland einen

Anfang, und �chienenein gutes Re�ultatzu vers

�prechen.Er ward bierauf, um davon Bericht

abzu�tatten,und die Erklärung�einesHofes einzu»

holen, na<h Berlin berufen. **) Die Erklärung
erfolgte nicht, und �oruhte die Sache wieder. =

Augu�tIL machte �ichbeim Antritt �einer

Regierung 1733 anhei�chig,für die Einlö�ungdes

elbing�chenTerritoriums Sorge zu tragen.
LIA

Da

nDa

fn

A

) LL,C S. 526. Leñgnih |, c: G. 360.

*) Rece�s. caus, publ, de 1726. S. 526

vr.) Reccls, de 1727. GS, 326.

*v) pacta Conv, de 1733, $ 66,
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Da er zur Aufnahme der Republif 3 Millionen

Gulden poln. herzugeben�h erboten hatte, ®) fs
baten die Stände Preußens auf dem Landtage zu

_ Graudenz den 2. Sept. 1734, daß hievon eine bes

deutende Summe verwandt würde,das clbing�che

Zerritorium einzulô�en,konnten es aber nicht er-

halten

Wenn fon�kaus Staatsbedürfni��endie Gs

ter einzelnerPer�onenoder Communen zum Be�ter

des Allgemeinen angewandt werden, �oerfordert

Recht und Villigkeit, daß der Staat den leidenden

Zheil hinlänglih ent�hädige.Die Stadt aber

wurde, ohne daß ihr auf eine andre Art cine Ent

�chädigungwegen der ihr entri��enenTerritorial-

einkünftever�chafftwurde, von der Republik Polen

_

bloßmit leeren Hoffnungenvertrö�tet,daßdas Tere

_ritorium dur< Bezahlung der Schuld eingeld�
verden �ollte, Ja, �attihr eine Ent�chädigung

_zuzu�tehen,wurde �ieno< 1717 mit einem Kopf-
|

geldevon 34,5550 Fl. poln. belegt, worin �emit dex

StadtZhorn, die doch im ganzen Ve�isibres Ders

| titoriumswar, gleichange�estwurde,

Eine �ehrgeringe Vergütigung�ürdie �s

‘langeentbehxten Einkünfte ihres Tevxitoriums

QB M3. ‘aravürde
bh $, 194.
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würde es gewe�en�eyn,wenn �iehievon gänzlich

befreiet wäre, Aber �iehat es bis zur königl.preuß.

Be�iznahmeder Stadt völligbezahlenmü��en.

Auf ihre wiederholten Vor�tellungenüber das

ihr bierin von Seiten der Republik Polen ange-

thane Unrecht, auf die immervergeblichen Ge�uche

um Auslö�ungund Wiederher�kellungihres Eigene

thums wurde endlich der Pacificationsreichstagvom

Jahr 1736 bewogen, ihr zu einiger Erleichterung
der Abgaben für das verpfändeteTerritorium $000

Fl. poln. jährlih zu bewilligen. Die�eVerord

nung wurde durch die Con�titutiondes Krönungs-

reihètages vom Jahr 1764 be�tätigt.
“

Die Zahs

lung erfolgte auh’ von 1736 bis 1766. In dico

fem Jahr aber hdrte fe unter vorgeblichemMan?

gel der Geldmittel im Kron�chatzeauf. Die Vet

legenheit, in welche dadurch die Stadt gericth,nd-

thigte �e,ihre dringenden Vor�tellungenbeizubrin-
gen, daß nicht nur jene $000 Fl. ihr wieder gezahlt
werdenmdchten,�ondernauch eine größreEnt�chä/

digunzs�ummeihr zuge�tandenwürde, um die df-
fentlichen noihwendigenStadtbedürfni��ebe�treiten

zu können. Der Reichstag der Jahre 1767 und

7768wurde hievon gerühre, überzeugteih pon

dex Nothwendigkeit,det Stadt Gerechtigkeitwie
der:
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derfahren zu la��en,und �andihr nicht nur diealte

Summe von $000 Fl. poln, �ondernauch ein neues

Gub�idium von 20,000 Fl. poln, zu. *) Aber ohn-

erahtet �ogegrümdeterAn�prücheund �oheilig con-

�titutionsmäßiggegebener Ver�prechenwurde keine

die�erPen�ionenbezahlt, und die Stadt mu��tedas

mit Recht ihr zukommendeEigenthum entbehren,

neue S{ulden machen und unter der La�kder�elben

�cufzen.

1762 machte die Stadt einen neuen Ver�uch,

das verpfändeteTexritorium wieder einzulö�en,ine

dem �iedem königl.poln. Hofe den Vor�chlagthat

daß der König,der zugleichChurfür�ivon Sach�en
war, wenn bei dem mit dem Köuige von Preußen

zu �chließendenFrieden von der Schadloshaltung

�úrdas durchden Krieg gelittene Sach�engehans-
delt werden �ollte,der Einld�ungdes elbing�chen

Zerricoriums gedeuken�ollte,da alsdann die Stade
wohl Geld hiezu von holländi�chenKaufleuten aufs

‘briagen würde.Der Krongroßkanzler�chiendie-

�enVor�chlagzu genehmigen, “*) aber er ward

“nichtausgeführt., 4: D

i ®)Konsiytucye Seymu Extraord, de 1767 und 1768.
p+ 168.

>>) Recels, caus, ‘publ,de 1762, GSG.215+ 216.
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Die Stadt ermüdete inde��en-nicht, bei vem

fônigl, poln, Hofe die Einld�ungihres Derritori-

ums ferner in Anregung zu bringen, und wirkte es

au< dur< ihren zum. Wahlreichstage 1764 na<h

War�chauabge�chi>tenSecrctair,SamuelGot te

lieb Fuchs aus, daß, als Stanislaus Au-

gu�tus erwähltwar, in die Pacta Conventa, die

er zu be�hwdörenhatte, die Befreiung ihres Terris

toriums pon der Verpfändungausdrücklich.cinge-
rút wurde, und i�die�erPunkt in dem 31, Artis

Felder�elbenenthalten, *)

Gleich nah der kônigl.yreuß.Be�iknahme
der Stadt ward ein �ehrgründlicherVericheabges

faßt, **) wie der Stade das Eigenthum ihres Ter»

ritoriums zu�tehe,und wie es für eine Schuld dex

Krone Polenverpfändetworden. Der we�entliche

Fnhalt die�esBerichtsi�tdie�er:Es werden zuer�k

die Privilegien angeführt,worauf �i<das Recht

ihres Be�igesgründet,und dabei wird bemerkt:

i) Das

————————

®) Rece�s, cays, publ, de 1764 SG. 525,

»+) Er ward von dem data�igenStadtratb,George
Friedrih Hennings, de��enin der er�tenAbs

theilung die�csBandes S. 219. geda<t worden,

ge�ertigt-
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7) Das Zerritorium i�der Stadt von den hè<{-

�tenLandesherr�cha�tennicht aus bloßerGun�t,

�ondernwegen vieler getreuer Dienfilei�kuns

gen ihrer Bürger mit ihren Leibern und Güs

tern zur Vertheidigungdes <yi�tli<henNamens

und als Er�aßdes Schadens, den �iein den

harten Kriegen erlitten, auf ewig erblich ges

geben und verliehen worden, um es zu Bes

�ireitungaller zu einem ordentlichen Stadtwes

�enerforderlichenUnfo�tenzu nugen und zu
gebrauchen;

5) Damals, als die Stadt damit begabt wurde,

hat es �i<ni<t in �olhenUm�tändenbefun-

den, als zu der Zeit, da �ieaus demBe�is

und der Nußungde��elbenge�eßtworden, Zwar

if der Theil des Territoriums auf der Höhe,
dex ihr durch das Privilegium des Königs
Ca�imir von 1457nah den darin genannten

Dörfern zugethei�tworden, damals �{onan:

gebauetgewe�en,Hingegen haben in der gan-

zen Niederung nur wenige Dörfer einen An-
“+ bau gehabt; alles übrige�owohldie��eitsals

jen�eitsder Nogath i�tdamals no< Wü�tenet,

“Gebü�chundSumpf gewe�en,

M5 3)



E86
5) Die Stadt hat al�ohier das Land größten

theils angebauet, dem Ausfluß des Nogath-
�tromsund de��enEisgange einen der Stadt

weniger gefährlichenWeg angewie�en,die�en

Fluß hier in ko�tbareDämmeeingefaßt, die

Wü�teneientausgerodet, und das �umpfige

Land dur< Graben, Schleu�enund Mühlen
tro>en und urbar gemacht, die häufigenAus-

brücheder Nogath mit vielen Ko�tengebe��ert,
Anbauer und Vewohner des Landes, bei dem

damaligenMangelan Landleuten,aus denp Aus?

lande “) dur< bewilligte Vortheile an �ichge

zogen, �iein Pe�t-und Kriegesjahren, bei Ue-

ber�hwemmungenund ‘andern Unglücksfällen
unter�tüztund zur Be�treitung�o�chwererK0/

�ten,welche ihre Einnahme von dem neu a1

gebaueten Lande über�tiegen,dur< Aufneh/

mung mehrerer Capitalien die Geldmittel hiezu

herbei�ha�enmü��en,in der Hoffnung,
___ derein�tvon den Früchtenihres angebaucete!

Territoriumsmit Wucher er�etztzu erhalte!
Sie würde auch das Ziel ihrer Bemübungel

|

__ gewiß

*) Hievon zeugen die ver�Giebenenhoh - und hniedet-

deut�&enDialekte dex Ein�aßenin einigen Tar�ia

ten, die �i<bis auf un�reZeiten erhalten haben-

E

e—
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gewißerreicht haben, wenn nicht das Schick-

fal ein andres be�chlo��enund �ieaus dem Be-

�igund der Nußung des Territoriums zu ciner

Zeit ge�eßthätte, da �iedie Früchte ihres

Fleißes einzu�ammelnangefangen.

Hierauf erzähltder Bericht die Ge�chichteder

Verpfändungmit der Bemerkung: „Man will hier

niht unter�uchen,ob bei die�erVerpfändungnah

den Regeln der Gerechtigkeitverfahren worden, da

die Republik Polen das Eigenthum einer einzigen

Stadt und eînes Gliedes für die Schuld des ganzen

Reichskdrpers hergegeben.“

Er führtnun ferner an: daßdet Kämmerei
"

nach dem großenAusfall, den �iein ihrer Einnahs-
me durc die ihr entzogenen Territorialcinkünfte

erlitten, zur Unterhaltung des Stadtwe�ensnichts

weiterübrigblieb, als was von den Büpgernund

Gewerben hergenommen werden könnte. „Was

konnteaber, heißtes hier, eine Bürger�chaftaus

ihrem Vermögenbeitragen , die im Anfangedie�es

Jahrhunderts lden Schweden all ihr bääres Geld,
Silber, Kupfer, Me��ingund Zinn zur Brand-

�{agungfür die Stadt und das Territorium, wels

<8 dochdamals die Stadt nicht mehr be�a, hers

gegeben;dernachder Zeit die ru��i�ch-fai�erlihen

Truppen
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Truppen bei ihrer dreimaligenEinquartirung Ton-

nen Goldes geko�tet;deren Handel dur ihre Nachs
barn einge�<ränktund deren bürgerliheNahrung

durch die rund um �ieauf dem Lande ver�tatteten
Gewerbe ge�{<hwächtwurde ?‘/

„Wenn aber jezt, o {ließt ‘der Vericht,
nach dem Se. kônigl,Maje�tätdie Stadt Elbing in

Be�ißgenommen, es das An�ehngewinnet, daßder
Stadtkämmerei die ihr noh übriggebliebene Ein4

nahme, �ovornebmlich in der Acci�ebe�tanden,ents

zogen werden dürfte, *) �odaß ißr nunmehr zu Bes

�ireitungdex unentbehrlich�tenAusgaben, welche

zur Erhaltung des allgemeinenStadtwe�enserfor:
dert werden,fa�tnichts mehr übrigbleibt, �ieaber

unmdgli<hohneEinnahme gela��enwerden kann, �o

�ichet�i<Magi�kratusgemü��iget,zu der Aller:

bd<}en kênigl,lande8väterlihenHuld und Gnade

“feine allerunterthänig�feZu�luchtzu nehmen, und

in allertief�exEhrfurchtzu �uppliciren,Se. königl:
:

Maje:

eacinntati

*) Die�eBe�orgnißi ni<t in Erfüllunggegangen, da

ihe berDa<, als Er�ag�ûr die ehemalig erhobenen
und jegt entbehrten Acci�ege�älle,nah einer Fraction
der vorhergehenden Jahre, aus der königl. Acci�s--

i ea)e jdhrli< 6,565 Rtlr. 74 gr. 8.pf. unter den

Nomen Competenzgelder angewie�enwurden,
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Majc�kât,Un�erAllergnädig�kerKönigund Herr
_

wollen gus landesväterliherMilde die Stadt El(-

bing ,- welche �ichnumnehrdes Allerhö<�tenlans
__

deshexr�cha�tlihenSchuzes Sr. kdnigl.Maje�tät

erfreuen fann, auß Hôch�tDero�elbenAllerhöch�ie

fönigl.Vor�orgeund Hülfein die�enihren bedrängs
ten Um�tändengenießenla��en,und zu dem Ende

1) �iebei dem un�treitigenEigenthum82re<tils
res Territoriums Allergnädig�tcon�erviren,

2) Weil aber ein Eigenthumsrecht ohne allen

Gebrauch und Nugen des Eigenthums von

keinem Werthe i�,als wollen Se. königl.Ma-

je�tât,Un�erAllergnädig�terKönig und Herr,
dafern die Stadt Elbing zu dem Usus fructus

ihres Territoriums, welchen �ievor der Vers

pfändungde��elbengehabt hat, nicht wieder

völlig gelangen kann, demnach fo vieles aus
dem Territorium Allerhuldreih| anzuwci�en

geruhen, als der Stadtkämmerei zu ihren Bes»

dürfni��en,zur Be�oldungder Nathhaus-Kir-
chen-und Gpmna�iums-Beamten und Bediens

-““têén und zur Unterhaltung des allgemeinen
«__Stadtwe�enserforderlich�eyndürfte.“

“

Die�erVericht �ollteden 11. November

MAda den 13, Sept. die kénigl.preuß.Be�it-
nahme
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nahme der Stadt ge�chehen,an Friedrich den

Zweiten abge�chi>ktwerden, Er war auth �hon

‘von �ämmtlichenMitgliedern des Magi�lrats,den

vier Bürgermei�tern,Fung\<ul z vonRöbern,

Brakenhau�fen, Ram�ay und Sieffert,
und den Rathsherren, Horn, Achenwall, Con-

radi, Brakenhau�en, Bron�k, Fuchs,
Schubert und Kiena�t unter�chrieben.Daer

aber zur Durch�ichtdem Kriegs - und Steuerrath

von Lindenowski, der den 29. Sept. von der zu

Marienwerder ange�telltenKrieges - und Domai-

nenfammer als Commi��ariusloci dem nur interi-

mi�ti�heinge�estenMagi�tratzugeordnet war, vor-
“

gezeigtwurde, �ofand die�erBedenken, ihn abge-

hen zu la��en,daher er auch niht abgegangen. *)

Da 1775 nach öffentlichenNachrichtendié

Schulden der polni�chenKrone cla��ificirtund t&

gulirt werden �ollten,brachte der damaligeStadt-

rath und nachherigePolizeibürgermei�kerJohann
Sc<midt, de��enWach�amkeitauf dle Nechte der

Stadt uicht genug zu rühmeni�t,**) es bei dem

Magi-

*) Got< Journal der Unterdrä>ungen,�odie Neu-

�fiadtvon der U�lt�iadthat erduldenmü��en,M�cpte

6. Vand. S. 233.

°°) Er hat au< hernach die�e�ûrdie Stadt �swih
tige

E

AD
mit
SS

a

TL



E

i
LGG

GB

GGG
LED

on

Si

EOREROPPRERRDETETD

n
BE
aim

-

11

Magi�tratzur Sprache, die An�prücheder Stadt

auf die ihr bewilligten, aber niht ausgezahlten
Sub�idiendie 21.333 Rtlx. zo gr. betrugen, und

auf die ganze bisher eutbehrte Nutzung des Terris

toriums, die auf 2,392,077 Rtlr. 68 gr. 22 pf..bes

re<hnet wurde, als cine Schuld, die �ievon der *

Krone Polen zu fordern hätte, geltend zu machen.

Der Magi�tratwandte �ichdeshalb unter dem

28. Augu�tde��elbenJahres an das Departement
der auswärtigenAngelegenheiten, und �chicktedems

�elbeneinen furzen Status Causae, betreffend die
von der Stadt Elbing an die Krone Polen zu ma:

chendengegründetenPräten�ionen;zu, und exhielt
hieraufunter dem 24. Sept. den Be�cheid:

, Daß es in Berlin nicht bekannt �ey,daßdie
Krone Polen An�taltmache, ihre Schulden zw

cla��ifizirenund zu reguliren, es au< {wer
halten würde, wenn es dazu kommen follte,
die Forderung wegen der elbing�chenZerritd;
rxial- Einkünftegeltend zu machen, die aber,
welche aus den der Stadt Elbing in den Jah-

ren

A

aD

„fige Angelegenheit unermüdet bis an �einenTod
_ 1804 �ogründli<bearbeitet, daß�cineAusarbeitun-

Sen den Magi�tratînden �olgeuden‘Zeiten geleitet
haben, h
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xen 1736 und 1762 dur<Reichscon�titutionen
accordirten Sub�idienbherrühre,gar wohl

- urgire werden fênne,und gedachter Magi�trat |

�ich�olcherhalbzu �einerZeit weiter zu melden
|

Habe,“

Der Magi�trattrug hierauf unaufgefordertE

unter den 7. Februar 17833darauf an, dem königl,

preuß.Ne�identènam polui�chenHofe aufzugeben,
die Forderung wegen der bewilligten, aber niht |

ausgezahltenSub�idienbei dex polui�<henKron- |
Schaticommi��ionanzubringen, worauf ex unter |
dem 25, Februar be�chicdenwurde, daß, �oge"
gründetauch die�eForderung �eynmdge, man die

�elbenicht foglei<hanbringen und ern�tlichurgireit
könne, ohne audern Staatsaus�ichtenzu präjudi“

cirenz_ man habe aber vorläufigden Re�idente

Buchholz zu War�chaudarúber in�ruirtund �ei
nen Vericht gefordert. Die�erfel unter dem 1
März dahin aus: daß zur Reali�irungdie�erFot“

derung je6t keine Hoffnung�ey,weil der Kron�cha>#

ganz er�hdpftwäre, Dem gemäßward die Stadt|
angewie�en,auf einen gün�tigernZeicpunktzu wat|

‘

-

4

iar
D

ten, is

Der Polizelbürgermei�kerSchinidt, cuff|

merk�amauf jedesErxigniß,was der Stadt hieris

gün�tig

|
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gün�tig�eynkönnte,glaubte, daß die�erZeitpunkt
_T792 eingetreten wäre, da die Republik. Polen �ich

be�krebie,ihre Finanzen in be��eraZu�tandzu �ez

“en, und veranlaßte den Magi�tratunter dem 15

Februar, die Forderung der Stadt an die Krouie

Polen wegen der ihr bewilligten,no< rück�ändis
gen Sub�idienbei dem Mini�teriumder auswärti

gen Angelegenheitenwiedex in Erinnerung zu brin

Zen, und, weil �eitdem 7: Februar 17833,wo die�e

Forderungzuer�tangebracht war, an 10 Jahre
verflo��enUnd daher die Zin�enaufgelaufen waren,
jet mit die�en45,733 Rtl. 8 gr. zu liquidiren,

Dás Mini�teriumverlatigéehietauf unteë

dem 25. Februar eiù furzes Und deutliches franz5-
�i�chesode läteini�hèesPro memoria úbet dîe�e

Fokdetüng,dem alle Beweisthümerdet ge�chehe
ten Bewilligungdek Suk�idien aus den Reichs

tägs\<lü��en-beigefügtwären , datnit es der königk.
preuß,Gé�audteai poln. Hofe vermittel�teiner

Note an die Behdudeabgeben könne: Der Magis
�tratreichte es in franzö�i�cherSprache den 22c

Mätzein , worauf er Unter dein 7, April“be�chies
den wurde, daß bei einein �chi>li<henund gün�ti
gen Zeitpunktedie�eForderung züWar�chauange?

rat uud geltend gemacht werden �ollte;

Ve�chreib,.d. St. Wibing ii Bds.2,Ubrh. N Er

/
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Er erinnerte hieran wieder unter dem Elde
nuar 1795, und �telltevor , daß er, da vor jet
der Zu�tanddes polni�chesKron�chaßzeswohl �{wer-

lich die baare Zahlung ver�iattenmöchte,doch ver-

meine, daß wenig�tensdie Zu�kändlichkeitder For-

derung mit Zin�enauch in demgegenwärtigenZeits-
punkte zu erlangen �eynwürde, und trug darauf

an, daß E. HohesMini�terium�i{<die�erhalbin

Gnaden verwenden wolle; erhielt aber auch hiers

auf unter dem 26. Januar de��elbenJahres den

Be�cheid,daß hiezu noh nit der Zeitpunkt wäre ;

die Stadt mü��e�ihal�ohiemit gedulden.

Gegen Endedes Jahres 1795 ward in den

öffentlichenBlättern bekannt gemacht, daßdie Fors

derungen an die Krone Polen bei E, Erl. Etats-

Mini�teriumder auëwärtigenAngelegenheiten ein-

gereiht werden �ollten.Die Stadt ver�äumtedies

�eGelegenheitnicht,ihr Ge�uchunter dem 3. Dec.

anzubringen. Das Mini�keriumbefahl hierauf M

unter dem 12. Dec. das vorher eingereichtePro me-

moria in einigenStellen zu ändern,*) die �upplir-

ite

*) Es war be�ondersder Anfang de��elben:Une wire

malheureuse de circonstances politiques ayant privée

Elbing depuis le commencement de ce siccle jasqu’
à la
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te Rechnung anzu�chlie��en,Und alles die�esches
�tenseinzu�chi>en.

i Dies ge�chahd. 2. Fanuar 1796. Die Zit

�enwaren bis Ende 1795 berechnet, und mit die�en

betrug die ganze Forderung iett 48,933 Rtl. 3 gr.

Das Mini�terium�<hi>teáber unter dem 23. Jan.

1796 dem Magi�kratden angefertigten Entwurfzus

rü, und re�cribirtedabei:

„Ueber den Ort und die Zeit zu Einreichung
der Liquidation �olltIhr no<z belehrt wers

den,“

Der Magi�kratbrachte hicrauf die�eAngele-
genheit den 21. Nov. de��elbenJahres wieder in

Erinnerung, erhielt aber unter dem 2, Dec, auch

wiederden Be�cheid:

„Der Zeitpunkt der zur Regulirung des Schuls
dentve�ensder vormaligen RepublikPolen nies

derzu�egendenCommi��ioni�nochnichtgekoims
N 2 tnen,

—

———

—A

1

à !la Reoccupation de la Prusse occidentale de s6s

revenus &. an�idßiggewe�en,wo�ürge�eßtwurde:
La ville d'Elbing se trouvant au commencement de ce
ziecle privéede ses revenus, s0n Territoire ayant cré
mis en hypotheque à lllustre Maison de Brandenbourg
Par une dette, que la Republique de Pologne avoît

_Contraciée dans le Traité de Vanovie de l'an 1699. &,
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inen, Un�erCabinet8mini�keriumkann al�o

auf Eure Erinnerung vom 21. Nov, nichts

verfügen,und Euch bloß anwei�en,jene all-

gemeine Regulirung, die Euch bekannt gc-

„ macht werden wird, in Geduld abzuwarten,
und Euch dannweiter zu melden,"

1797 ge�chahin den ffentlichen Blättern eine

_
Vekanntmachung, daßwer irgend eine Anforderung
an den König von Polen und an die ehemalige Re-

publik zu machen habe, �idie�erwegenin einem

auf den 12. Mai zu War�chauvor der dazu ange-

�egtenCommi��ionanberaumten Termin melden

�ollte,Der Polizeibürgermei�terSchmidt, der

dies �ogleichbeachtete, wvär dex Meinung, daßdie

Stadt obneWeiteres ihre Forderungen bei die�er

Commi��ionanbringen möchte;der Chef des Magie

�trats,der Oberbürgermei�kerund Kriegsrath Chr i-

�tianSchmidt hingegenhielt es dér Ve�cheide1-'

heit, der Klugheit und Vor�ichtgemäß,da in dem

Publikandum ausdrücklih�tand:daßdie Commi�:
�iondie Gläubiger zu einem präclu�ivenTermin,
um ihte Forderungen zu ligtiidiren und zu verifici-

ren vorladett werde, die�enabzuwarteit, und war

des Dafürhaltens,daß inde��eialle Ausarbeitun-

gen, welchezur Verification der Forderungen die-

nen kôunen, gemacht uud ausgefülltwürden.Da-

her
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her au< nict �ogleichdie Anmeldungbei der Com-

mi��ionge�chah.

Mittlerweile re�cribirtedie we�kpreuß.Kriegs
Und Domainen- Kammer unter dem 6. Mai :

„Wir �indvon dem Departement der auswära

tigen Angelegenheiten benachrichtigt worden,

daß von Seiten der Stadt Elbing an die ehes

malige Krone und Republik Polen eine Fors

derung von 2,392,077 Rtl. 68 gr. 22 pf. und

eine andre von 48,933 Ntkl. $ gr. gemacht wer-

de, und wir haben refolvirt , die�eForderun» -

gen und zwar die leßzteeventuell und die er�ke
na< Um�kändenbei der zu Regulirung des

_

Schuldenwefens dex ehemaligen NepubkikPos-
len zu War�chauange�etztenCommi��ion,wels

che den 12, Mai ihre Sitzungen eröffnenwird,
liquidiren zu la��en.

“Sie trug hiebei dem Magi�kratauf, voll�kän-
dige An�kruktionenzur Verification die�erFordes
rungen cinzu�chi>en.“Erantwortete hierauf unter

dem $. Mai, daß er erheblicheUr�achenzu haben
glaube, den Betrieb die�erfür die Stadt �owichti-
gen Sache einem eigenen Bevollmächtigtenaufzu
tragen und \i< daher bemühenwerde, einen, zu
dem ex Vertrauen habe, auszumitteln, der, �obald

N 3 von
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von dex Commi��ionein Termin ange�eßztwerden

würde,die Forderungen der Stadt liguidiren �ollte.

Die kdnigl.we�tpreuß.Kammer theilte zur

Antwort hierauf unter dem 26, Mai dem Magi�trat

die Refolutionmit, die �ieauf ihren Bericht vom
21, Mai von dem Etats-Mini�ker,Freiherrn von

Schrditer aus Königsbergerhalten, die�esJn-

halts:

x, Daß es zur Vermehrung der Ko�kengereichen
würde, wenn jede Stadt einen be�ondern

Mandatarius zur Vertretung ihrer Gerecht�as-

me na< War�chau�endenwolle; daß er, um

die Gerecht�ameder Städte Thorn, Elbing

und Danzig hierin wahrzunehmen, den Ju
�tizbürgermei�terzu Culm, Hoffmann er“
naunt habe, und daher dem Magi�trataufe

trage,die�emdie In�truktionüber die Forde
rungen, die die Stadt mache, eiuzu�chicken-/

2, Daß die�eJn�iruktionzwar auf die Forde!
rung vou 2,392,077 Rtl. 68 gr. 24 pf. gerich!
tet, von der�elbenaber nach der unter dem 6. |
d. M. ertheilten Erklärung des königl.Miai/

�teriumsder auswärtigenAngelegenheitennut
alsdann Gebrauchgemachtwerden köune,

we

ehe

ertei
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4
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“ehemaligepolni�che, jest oe�kreichi�cheoder

ru��i�cheStädte ähnliche, ins Weite gehende

Forderungen anbringen �ollten,dagegen die

Forderung von 48,933 Rtl. 8 gr. zu documene
tiren bleibe,

3. Daß der Magi�tratih �ehrirre, wenn er

glaube, daß die Commi��iondér Stadt Elbing
einen be�ondernLiguidations - Termin geben

werde, indem die�elbedie Gläubiger Polens

nicht kenne,und �ledaher zur Anbringung ih-
rer Forderungen öffeutlichaufgefordert habe.

Der Ju�tizbürgermei�kerHoffmann rei�ete

zivar nah War�chauab, ward aber bald von da

wieder zurü>berufen. Er�kunter dem 4. Sept.
1797, wo er wieder dahin zurückgekehrtwar, wur-

den ihm drei In�truktionenüber die der Stadt zu-
�kebendenForderungen an die ehemaligeRepublik
Polen zuge�chickt.

Die er�teJa�tructionbetraf die Beweis fühs
rung über das Eigenthum der Stadt auf das ganze
Territorium , mit dem Antrageauf de��enRe�titus
tion nah nunmehr aufgebobenemPfandrecht. Jn
der�elbenheißtes am Schlu��e;„Wenn die hohen
MächteRußland,Oe�treichund Preußen�ich�elb

N 4 wegen
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wegen ihrer Forderungen au die Krone und Repus
* blif Polen durch die Ve�ikuehmungbefriedigt ha-

ben, die Gläubiger Polens aher befriedigen wollen,

fo iff von ihrer Großmuthund Gerechtigkeitzu er-

warten, daß �ieauch dex Stadt Elbing das Jhrige
wieder her�tellenwerden.

|

|

,Jeht �indnicht nur die zum Pfande gegebes
nen Kronkleinodiendem fkênigl.preußi�chenHau�e

zugefallen, �onderndie Schuld vonNl Spec,

if durchdie dermaligeTheilungauf ‘alleFälle als

getilgt anzu�ehen.Hört aber die Schuld auf, �o

hôrt au< dex Nexus hypothecariusauf, und der

Stadt, welcher das Dominiam dicretum zukommt,
wird auh wieder dás Dominiam usufructuarium des

Ferritoriums zu zuerkennen,und ihr folglich die /
Erhebung ihrer eigenthümlichenEinkünftemitRecht
wieder zuzuwenden�eyn.“

Die zweite erwähnteder Anforderungder —
Stadt an die Republik Polen wegen der ihr ver!
�prochenen,aber nicht bezahlten Sub�idien, die

neb�tZin�enbis 1797, weil die Stadt zu ihrenun- ]
entbehrlichenBedürfni��en,da die�ePen�ionenzu-

rúc>gehaltenwurden, Capitalien aufnehmenund �ie

verzin�enni��en, auf 51,066Rtl:16 gr: berechnet
waren: Die“ E

R
RSE
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Die dritte deducirte die billige Ent�chädigung
für die �eit1703 entbehrten Territorialeinkün�te-
imBetrage von 2,392,077 Rtl. 68 gr. i232pf.

Der Ju�lizbürgermei�terHoffmann berichs
tete hierauf aus War�chauunter dem 16. Nov.,
daßex den 13. Nov. die Forderung der Stadt von
51,066 Rel. 16 gr. bei der Schulden s«Liquidations-
Commi��ionliquidirt, ®) und die dazu gehörigen
Documenteneb�tder Deduktion eingereiht habe,
und zeigte zugleich an, daß die�ePo�tmit den Lis
quidationen der Städte Thorn und Danzig in die
Bücherder Commi��ionsub Nr. 495. eingetragen
wre; die zweite Schuldpo�tvon 2.392,077 Rtlr,08 gr. 27 pf. habe er zwar auh vorläufigliquidire,
doch ohne �ichins Detail oder auf die Bewei�ecin:

zula��en,und er glaube, daß die�eForderungganz
__ wegfallen werde, da nochbis jest von keiner Stadt
ru��i�chenoder oe�kreichi�chenAntheils dergleichen
Forderungenliquidirt worden,

Der Magi�kratäußertehierauf in einem
Schreibenan ihn unter dem28, Nov, �einBefrem-

N 5 den

‘De

Elimine

,_?) Er(<ricb hiebei, das iG die fiquidanien¡u Hun«
derten hinzugedrängt,und daf �iedur< herbeige«holte milifairi�heWache habcu ¡urd>gehalten
werden wü}�eny.

>“
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den darüber,daß die Schuldpo�tvon 2,392,077 Rtl.

nicht glei<h wit liguidirt wäre, und führtehiebei
die�esan: „Die Bei�pieleandrer ru��i�cheroder?

oe�treihi�cherStädte, die nicht �oviel zu fordern!
haben, können un�regegründeteForderung nicht
herunter �eßen,no< vielweniger verwerfen,in dent,
in der polni�chenGe�chichtekein Bei�pielvorhaw!
den, daß die ehemaligeRepublik Polen ein fo �chrei"
endes Unrecht ciner Stadt angethan , als der hiel
gen ge�cheheni�t,da ihr Eigenthum für eine Schuld

“ der Republik ihr entnommen. Die Größeder Fol!
derung i�tkein Beweis ihres Ungrundes, vielmeht}

erhellt daraus die Größedes Unrechts, welches dit
Gerechtigkeitder hoheu Mächte, die die polni�ch"
Länder in Ve�ighaben, und Hdch�kwelchein dil
Rechte und in die Be�chwerdender Republik �ucc'
diren, durch Wiederer�kattungzu tilgen Hoffnun}"
gegeben hat, deren Erfüllungwir zuver�ichtlich>
warten.“

|

„Sollte die�eForderung angenommen und

er�tattetwerden, �over�tehtes �ichvon �elb�k,da

die Forderung, die die Stadt wegen der ihr ve
�prochenen,aber nicht gelei�tetenBO ma
von �elb�twegfalle.““

/

Der Termin zur Verification die�erFord
rungen war den 20, Nov. 1798 ange�egt,und

tdnigle/
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fönigl,we�tyreuß,Kammer trug unter dem 16. Oct,

dem Magi��ratauf, alle hierauf Bezug habende

Documente im Original einzu�chi>en,worauf :

auch unter dem 26, Oct.

die Handfe�ledes Hochmei�tersHeinrich von

Hohenlohe vom 9. April 1246,

das Privilegium des Königs von Polen Ca�imir

von 1457,
-

das Decretum Comitiale Sigismundi‘Augusti.de

1512

einge�hi>twurden. Aber unter dem 19,
October 1798 meldete der Ju�tikbürgermei�ier

_Hoffmann-dem Magi�irat,daß er vom Direftos
rium aus Verlin unter dem 2, Febr. den Befch(
erhalten hâtte, die Forderung der Stadt Eibiug

‘tvegen der entbehrten Nutzungdex Territorial-Ein-
künfte von 2,392,077 Ril. 68 gr. 24 pf. zurä zu

nehmen, und �olchesder gemein�chaftlihenCom-
mi��ionder drei Mächteanzuzeigen, mit dem Bei-

�ügen,daf die�eZurücknehmunglediglichauf die�e
Forderung be�chränkt�ey,und daß er auf die fbri-
gen Liquidata be�tehen�olle,welchem Befehl er

auch unter dem 2. Mai genüget,

Den 6. Dec. {hi>te er die übermachtenOri-
Binal»Documente zurü>,und berichtetedabei, dag

s
| �ie
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“fiegar niht gebraucht wordei; *) den Verifica-
tion8-Termin hâtte er abgehalten und von dem ru�-

fi�chenCommi��arius,dem geheimen Rath von

_Dpbow erfahren, daß die Commi��ionalles hin-
länglichaufgeklärtgefunden, und daßnun die Ent--
�cheidungabzuwarten wäre; die�eaber hängenicht
yvon dex Commi��ion,�ondernvon den drei re�p.
Höfenab, an welche die Commi��ionnur gutachte
lich berichtet, À

Endlich

%) Der Wazi�tratcdußertehierüber in cinem Schrei

ben an ihn unter dem 22. Febr, 1799. �einBeal

fremden, daß, da cr do< nur die Forderung über:

die Ecfiattung der entbehrten Einfkün�tedes Terri

corinms zurü> zu nehmen Befehl erhalten, auf die

andern Forderungtn aber be�iehen�ollte,er do< voy

den Überge�hiftenDocumenten, die zu der Jnfor«

mation gehörten, in welher die Stadt auf die

Bziederher�ielungdes Dominium usufrucruarium 0d

getragen , keinen Gebrau<h gemacht hdtte, und er-

�uchte(hn, weil ohne die�eDofumente entwedek

feine oder do< nicht eine vortheilha�teRe�olution
von deu drei hohen Mlchten �i<erwarten ließe
ihm darüber Auf�chlü}�eund allenfal�iges-Einrathe

zu geben, damiter den Nachkommen,die daraus
ent�tehendenVottheileerwerben oder“die daher I

be�ür<tendenNachtheile von ihnen abweyden mbge
worauf aber leine Au(wort erfolgte. A
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Endlich benachrichtigte 18300 den 17, Mäkz
die we�ipreuß.Kammer den Magi�frat,daß die zur

 Regulirungdes Schuldenöwe�ensder ehemaligen

RepublikPolen niederge�chteCommi��ionihr au-

gezeigt, daßdie Stadt Elbing mit ihren Forderuns-
genabgewie�en�ey

Dadie Städt uit ihren bei der in War�chau

tiederge�eßztenTrilateral -Cómmi��ionangebrachtett
| Forderungen,die dârauf gingen,�owohlin deit

Be�itzihres Territotiunms wieder einge�cztzu wers

den, als auch wegen dex �olauge eutbehrien Nuz-
¿ungde��elbenErfas zu erhalten, abgewie�enwar,
�onahm der Magi�tratden 29. Jul. 1799 wieder
�eineZuflucht zu Sr. königl.Maje�tätAllerhöch�ten

__Perfon, uni jezt das Territorium von dem Fisfus

u reflamiren, und reichte die�eallerunterthänig�ie
 Vitt�chri�tein

Dié Stadt Elbingficht�ich�eitbéinäheeis
hen Jahrhundert der Einkünfte von ihren Lähde-

keien beraubt. Durch eitie widerre<{tli<eHands
lungdes ehemaligen Polens wurden �ieihr entri�e
�eu,und durch deren Fokt�etungzicht Ew, fönigl,
Maje�tárFisfus noch jeßf davon den Genuß,wies

er durch die neuerlih erfolgte Be�iznebhuiung
Polensnoch �tärkexeVerbindlichkeitenüberkommen

hat,
“ve.

y
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hat, die von letterm die�erSradt zugefügtenKráne
kungen wieder gut zu machen.

m
¿

|

„Das Recht der Stadt i�tklar. Nie wurde

eine re<htmäßigereForderung vor Ew. königl.Mas

je�täthohen Ju�tißtribunälenzur Sprache gebracht,|
Aber die Macht un�ersGegners, das der Stadt

entgegen �techendeAntere��ealler Behörden, denen
die Bereicherung des Fiskus von Amtswegen am-
Herzen liegt, dies i�tes, was uns veranlaßt, die |
Gerecht�amedie�erEw. königl,Maje�tätmit un-“
wandelbarer Treue tief ergebenenStadt vor Aller-_

hô<#�Dero Thron zu bringen, welchem eine unbe]

�techliheJu�tizvon Alters her zur Seite �teht,im"

mer bereit, dem Rechte des ärm�ten,niedrig�ten!

Unterthans jeden no<h�o �cheinbarenVortheil dey
|

Fiskus nachzu�ehen.“

„Wir bitten allerunterthänig�tum eine unpat/}

theli�heCommi��ionzur Unter�uchungder Reh!
mäßigkeitun�rerAnforderungen,welche die anlie/
gende Dar�tellung,den Jahrbüchernder Ge�chicht
und den in un�ernHändenbefindlichenGrivileoM
und Urkunden getreu, ins Lichtzu �ezen�ucht.Un?"

wenn nach-einer�olchenUnter�uchungnoch der |
ring�teZweifel über die Gerecht�amedie�erStad!

jurkcbleidenfônnte, �obitten wir alleruntert 1
nig, i
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nig, uns Hôch�t�elb�zu authori�iren,�iebei der

- Ju�tibbehdrdegeltend zu machen, und zur re<tli-

den Ent�cheidungzu bringen.“ -

„Un�reMitbürger,un�reNachkommen mas

en es uns, denen Ew. kdnigl.Maje�tätdie Be-

�örgungihrer d��entlihenAngelegenheitenübertras
gen haben, zur unerlaßlichenPflicht, mit Bei�eits

�è6ungaller kleinlichen Rück�ichten,den lezten Ver-

�uchzu wagen, um �iein den widerrehtli< verlors

nen Be�igihres Erbes und wohlerworbenen Eigens
thums wieder zu �chèn."

„Wir �lehenum Allerhô<#Dero fZnigl.
Schuß gegen alle Hinderni��e,die dem ge�chmäáßis
gen Gange die�erAngelegenheitin den Weg gelegt
werden könnten.“

„Die Zeitgeno��enund die Nachwelt werden

tine �ogroßmüthigeJu�ti mit dankbaren Segnun-

gen lobprei�en,und als einen neuen erfreulichen
Beweis jener hohen, dem königl.preuß.Hau�eerb»

lichenGerechtigfeitsliebe in den Annalen der Ges

hichteverewigen.“

DiebeigefügteDar�tellungder An�prücheder
Stadt Elbing auf das dazu gehdrige, von der

igl. preuß, Fntendance admini�trirte.Territo:
ium enthielt die�es; „Ulle



q 208 y

„Alle Kenner der Ge�chichteun�ersVaterläu-

des wi��enes, daßdie Commune der Stadt Elbing.
das dazu gehörigeTerritorium auf die feierlich�té}

und gültig�teArt durch landesherrliche Privi�egien
zlimEigenthum éthaälten.““-

„Eben�oünum�tößlichgewißiff és, uid id
den ünveränderlichenGefeßender Vernunft und des
Nechts gegründet,daß Niemand für �eineSchul
den das Eigenthum eines andern, den die�enichts
angehen, verpfändenkann, Und dennoch hat dié

Krone Yolen es �i<erlaubt, nah dem Recht des]

Stärkern,das wohlerworbene Eigenthum die�erges
gen ihre Landesherreit von jeher treu ge�innte

Stadt im Jahr 1699 dem Churfür�tenFriedrich;
“

nachmaligen er�tenKöiüigevon Preußen, glorrei
chen Andenkens für dem�elbenver�procheneund

nicht gezahlte400,000 Rtl. Spee, Hülfsgelder,alf

ein nusbäresUnterpfand zu überla��en,“

„Es i�hierauf ini Jahr 1703 vot deti kditigls
preuß.Fiscus als Pfand in Be�ißgénotmmenund"

bis zum heutigen Táägebenutzt worden, tviewobl"
immer nur pfandwei�e.,Denn der hierüberiin Jaht"
1699 ztvi�chenden beiden Mächtenzu War�chauab“

ge�chlo��eneZráktat�egtausdrücklichfe�t,daßdad"
Territorium der Stadt �obald zurückgegebenwe

den
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den �ollte,als obize Schuld der Krone Polen ges

tilgt �epnwürde.“

„Eine �oungere<hte Handlung würde noh

hart �cheinen,wenn �egegen eine eroberte und der

Willkühr einer uneinge�chränktenSouverainität

unterworfene Stadt ausgeuübtworden wäre. Was

für cin Ausdru> aber wird ihre wahre Natur be-

zeichnen,da hier von ciner Stadt die Redei�t, die

bei ihrer freiwilligen Uebergabe mit den übrigen

Ständen des ehemaligenPolni�ch:Preußenin den

Schutz der Krone Polen �i alle ihre Rechte untd

Freiheiten vorbehalten, und der von Polen die Un-

veräußerlichkeitihrer Ländereien auf das
A

Pabetiche
�tegarantirt worden ?‘'

„Und ge�eßt,wiewohl die�esnicht zugegeben
werden kann, fie hätte für Schulden, die das Reich
ohne ihr Mitwi��encontrahirt, gehaftet, �okonnte

doch eine Schuld, die auf dem ganzen weitläuftigen

Königreichela�tete,nicht auf das Privateigenthum
einer einzigenkleinen Commune geworfen werden,

Dies wider�prichtallen Begriffen von Recht,“

„Wäre die Stadt im Wege des Kriegesund

dur<Gewalt der Waffen um ihr Eigenthumgekom-
wey, �omüßte�ienun ihr Unglückin der Stille

beklagen,Da es ihr aber unter rechtlichen Fors
Be�chreib.d; St. Elbing 111, Bds z.Ubih. O mas
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malitéten und dur< Traktate, zu welchen \ie nie

ihre Zu�timmunggegeben, ja, wozu �ie,wiewohl
|

�ieam mei�tendabeiintere��irtwar, gar niht ein-

mal gezogen worden, indem die Krone Polen�ie
nicht als Shußverwandte,�ondernals ein unglü>-

liches Opfer behandelte, entri��eni�t, �owagt �ie
es, �ichnoch jeht auf ihr Recht zu berufen.

|

„Fernerliegt es in den er�tenBegriffen alles
Rechts, daf Schulden, die auf einem gewi��en|

Strich Landes haften, nicht einen Theil de��elben,

�onderndas Ganze proportionirlich afficiren, Deu
no �inddie Schulden der Stadt Elbing, wiewohl
�iegrôßtentheilscontrahirt �ind,um das Territo-
rium in eine be��ereCultur zu �egen,*) fürwelche*
vor jener unglülihen Verp�ändungdas Territo |
rium nicht minder als die Stadt obligat war, �till"
�{<weigendvom Territorium abgelö�etund allein
auf die Stadt gewälztworden,“ H

„Der ReichêtagPolenshat von Zeit zu 344
|

den konnte, ihr zu ihrer ExleichterpygSupbewilligt.“ H,

DGL

i

„Durch
3 un fidadlier if de��enoben S. 186 gedastwartet|
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„Durchdas an un�ernBevollmächtigtenbei

der FZrilateral-Commi��ionerla��eneVerbot, un�re

�oklare und gerechte Forderung bei gedachter hohen
Commi��ionin Anregung zu bringen, �indwit der

Hoffnungauf immer beraubt, von Seiten Polens

einen Er�aßzdes die�erStadt von ihm zugefügten

Unrechtszu erhalten. Der Schuldner, der ihr das

für unmittelbar verantwortlih war, das Kdnig-
reich Polen, exi�tirtniht mehr. Die Bedingung,
Unter welcher das Territorium nah den Traktas

fen derStadt zurü>gegeben werden �oll,nämlich
die Vezahlung der an Preußen {huldigen Summe,

kann von jenem Schuldner niht mehr erwartet wers

den, da �ichdie Quellen �elb�t,woraus die Schuld
getilgt werden könnte,bereits in den Händen�eines

hohen Gläubigersbefinden.“
|

„Aber eben darin liegt es klar, daßder kénigl,
preuß.Fisfus an un�ersehemaligen Schuldners
Stélle getreten i�, da er �<für �eineAnforde-
rung an ihn durchden Be�itz�einerQuellen bezahle
gemacht ; daß ál�sjene Bedingung der Re�titution
des Eigenthums der Stadt eben dadur< in Erfúls
lunggegangen i�t,“

:

Es bleibt uns alfo ni<tÈ andres übrig,als
von ihm, dem Fiskus �etbf,cin Pfand zurú>zu

'

5 fordern,
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fordern, worauf �einPfandrecht nach getilgter

Schuld erlo�cheni�t.“

„Wir �indvoll von Zutrauen, daß die Stadt nicht

nôthig haben werde, �ichdie�erForderungen wegen

mit dem Fiskus in einen Proceß zu verwickeln. Sie

kann �i getro�tdem Urtheil jedes aufgeklärtenund

unpartheii�chenGe�hichtsfor�chersund jedes rechts-

ver�tändigenMannes unterwerfen, und i��elb�t“

dann, wenn �iein die�emStreite unterliegen follte,

noch gewiß,daß die Ge�chichte�elb�kbei der Nach“
welt ihr Recht geltend machen werde. “*

|

Hierauf erhielt der Magi�kratfolgendes Cas
binets�chreiben;

„Die An�prüche,welche die Stadt Elbing na i

der Vor�tellungihres combinirten Magi�trat}

vom 29. v. M. an ihr ehemaliges, �chonvor E}
nem Jahrhundert vou der ehemaligenRepublik
Polen dem preußi�chenStaat eingeräumtesTel
ritorium noch immer formirt, eignen�ich�owenis
zur rechtlichenErörterung,als überhauptnid!
den Unterthanen gegen Staat8verträgeProce��*
ver�tattetwerdenkönnen. Die Ent�chädigung!"
Forderung, wozu die�elbegegen ihr vormaligt®
Oberhaupt �i berechtigt hält, fällt nah Aufl
�ungdes polni�chenStaatsförpersvon �el/

wes,
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weg; und in keine Wege kann �olchevon Sr.

Maje�tätallein vertreten werden, die füt Fhre

Ur�prünglicheStaaten nur einen kleinen Dbeil

__
des polui�chenGebietes erhalten haben. Die

erwähnteStadt muß �i<daher, �tattveraltete

_Uund verjährteGerecht�amevergeblich zu rekla-

miren, damit begnügen,daß �ie�ichdes Aller-

___h@{�ienSchußes Sr. königl.Maje�tätzu ers

freuen und dem�elbenihren jetzigenoN
…_ zu verdanken hat.

Charlottenburg, den 6. Aug. 1799.“
Friedrich Wilhelm.

Der Magi�tratberuhigte \�i<Hiebei nicht,

�ondernerließwieder, wiewohl er�tunter dem zo,

Jul, 1801, an Se, Maje�tätdie�esgllexrunterthä-

nig�teSchreiben:

„Mit tiefer Betrübnißhaben wir aus dex

Allerhôch�tenRe�olution,welche Ew. königl.Maj.
uns auf un�erallerunterthäuig�tesGe�uchum Zu
rückgabedes von der ehemaligen Krone Polen wie

derrechtlihverpfändetenTerritoriums der hie�igen

Stadt unter dem 6. Aug. 1799 zu ertheilen geruhet
haben,er�chen,daßwir ganz mißver�tanden�ind.“

__„ŒÆsSi�t nie un�reAb�ichtgewe�en,gegen

BlagzfperträgeProce��ezu führen,�ondernun�er
da

À 9-2 einzi
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einzigesGe�uchi�i,daß wir nach die�enStaats
verträgenbehandelt werden.“

„In dem zwi�chenEw, königl.Maje�tätglor-

würdig�tenVorfahren und der chemaligen Krone

Polen im Jahr 1699 abge�chlo��enenTraktat, ver-
|

mittel�twelchem das Territorium un�rerStadt

nicht etwa abgetreten, �onderngegen fremdeSchuld
verpfändetwurde, wird 6. 5, ausdrücklichfe�kge-
�cht:

|

Daß das Territorium der Stadt zurückgege-
ben werden �ollte,�obaldals die�evon der
Krone Polen contrahirte Schuld getilgt �eyn“
würde,“ z

„Die�erFall i�tnunmehr eingetreten, na<
dem die Krone Preußen no< in dem lezten Thei

f

lungstraftat gegen die in Be�ißgenommenen Pro?
vinzen allen übrigenAnforderungen an die Krone“

Polen, �iemêgenNamen haben, wie �iewollen

feterli< ent�agthat, mithin auch die�eSchuld,

getilgt anzu�eheni�t.“

„Es �indauch keineêtyegesveraltete und ve
jährteGerecht�ame,welche wir ehrfurchtövollrt |
flamiren, vielmehr habenun�reVorfahren im Amte
unter der vorigen Hoheit um die Zurückgabedf
Texritoriums unau�hdörlih,wiewohl vergeblich

vA À

M
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gebeten, und �eitder im Fahr 1772 erfolgten Be-

�i6nahmevon We�tpreußenhaben wir,die Augele-

genheit von Zeit zu Zeit bei Ew. königl.Maje�tät

Departement der auêwärtigenGe�chäftein Anre-

gung gebracht, welches au< bis zum Jahr 1797,

da wix angewie�enwurden, alle Forderungen der

Stadt bei der Trilateral -Commi��ionin War�chau

zuligquidiren,un�reDritte und Schritte geleitet hat.“

„Ew. Königl.Maje�tätbitten wir al�oallers

unterthänig�t,die Sache nach die�erihrer wahren

Lage,als gerechter Landesvater, Allerhuldreich�tin

Erwägung zu ziehen, und der�elbengemäßAller-

hô<�Dero Vefehle zu ertheilen,damit die Sradt

Elbing ohne weitere Verzögerungwieder in den Bes»

�igdes Territoriums, als ihres re<tmäßigenErb-

eigenthums,ge�chtwerde, zu de��enAufrechthal-
tung-undCu�ltivirung�ieihre, no jet �e{wer
drückendeSchuldenla�tgrößtentheilsgemachthat,
welchegleihwohl währendder ganzen Zeit der Vers

pfändunglediglih der Stadt zur La�tgefallen n
ohnedaßvon Seiten des Pfandinhabers zu Abtras

gung von Capital und Zin�enje das gering�tebeis

getragen worden wäre.“

„Mit Vor�athaben wir die Zeit zu Erneue-

ungun�ers allerunterthänig�tenGefuchs �oge-
i BLortond D, 4 w b�t,
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wählt, daßdie�eVor�kellungan demjenigenTage
in Ew. königl.Majé�tätHände kommen wird, da
die Vor�chungAllerh<# Die�elbenvor 31 Jahren

zum Segen der preußi�chenStaaten hat geboren
werden la��en.“

„Gott �tärkeEw. fkönigl.Maje�fätin dem *

aufrichtigen Vor�aß,den Allerhd<h{Die�elbenan |

die�emTage gewiß erneuern werden, nah Recht |
und Gerechtigkeitzu-regieren-und keinenAllerhöch�|
Dero Unterthanen in �einenGerecht�amenfcänfen|

zu la��en:�okönnen auh wir mit zuver�ichtlichem
Vertrauen hoffen, daß un�erallerunterthänig�tes,©

gerechtes Ge�uchnichtunerhörtbleibeu werde.
|

Hierauf erfolgte die�esCabinetsfhreiben zur j |

Antwort: FJ

„Se. kdnigl.Maje�tätvon Preußenhaben dent
combinirten Magi�tratder Stadt Elbing bereits|
in der Re�olutionvom 6, Aug, 1799 ausführlichF
zu erkennen gegeben, weshalb die erbetene Zu“f
rügabe des von der Republik Polen den preu ,
�chenStaaten überla��enenStadtterritoriums7
niht zuläßigi�,finden Sich,auch durchdie wi

|

derholte Vor�tellungdes Magi�kratsvom 30. v-
M. um �oweniger bewogen, deshalb eine andre
Ent�chließungzu nehmen, als Höch�tdie�elben

|

nit
FE i
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nicht geeint �ind,die Fakta Jhrer Regierungs
“

vorgängerexaminiren zula��en,und mü��enda-

"her das Ge�uhdes Magi�trstsein für allemal

‘zurückwei�en,werden Sich aber übrigens,nach

wie vor, der Stadt Elbing bei vorkommenden

Gelegenheitengern in Gnaden annehmen,

Charlottenburg, den 8. Aug. 1801.“

Friedrich Wilhelm.

‘Der Magi�tratwar 1800 von der we�tpreuß,
Kammerau�gefordertworden, über die Verbe��e

rungdesZu�tandesder bie�igenKämmereica��eBee
richtabzu�tatten,Er�tatteteihn den18. Dec.de�s» Î

�elbenJabresab, undführtedarin an, daßdie
 Sradt alteSchuldenverzin�enmü��e,die größten-

theils �owohlzur Urbarmachungund Cultur des

Derritoriums, als auch zur Rettung ver�chiedener

Theilede��elbenaus den Händenpolni�cherDona-

__tarienverwandtworden, indem ohne Unterlaßgie-
rige polni�cheHofleute Präten�ionenund Scen-
fkungsöbriefeauf die�enöder jenen Theil des Terris
toriums einfklagten,und 621d ganze Benenden, bald

finzelneDörfer undÖkt�chaftên in Bé�igzu nehmen

verlangten,wodur< dre Stadt theils -in ko�t�pielige
Proce��everwickelt wurde, *) theils große Sum-

AS Ds men

î

Í

“Su

‘*)EinGei�pielhievon vew Jahr 1572 if oben GS.
# 43.

De
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men vetwenden mußte, um �ichmit den Donata-
rién abzufinden, und dadurch die Integrität ihres
Gebietes zu behaupten. Auf das hierauf erhaltene
Re�cript,in welchem er angewie�enwurde, zu bes

vichten, wie die�eSchulden contrahirt und wie

groß �iewären, berichtete er unterdeni 15. Mai

1801: Weil in Nepubliken der gebräuchlich�teMo-

dus zu Aufbringung der baaren Mittel in Geldan/
leihen be�teht,in dem nach dex republikani�chenVer‘

fa��ungdie Geldauflagen {wer zu Stande kom
men, �owäre auch zu den Bedürfni��endes Terris
toriums Geld aufgenommen, und die�eszwar unter
dem Namen: zur Stadtnothdurft, in der That
aber aufden Credit der Kämmereika��e,ohne we}
hen die Stadt �oan�chnliheSchulden nicht hâtte
contrahiren kdnuen; gekündigteCapitalien wäret}
durch neue Aufnahme getilgt, und �owären Ver/
�chreibungenvon ueuerm Dato nur Erneuerung �eht
alter Schulden; bis zur Verpfändungdes Ferrit}
riums wären die�eSchulden auch aus der Kämm“!

reifa��everzin�et,nach die�erZeit aber wegen E
mangelung dex Einkünftenicht weiter, und

| Siadt
i

4
j18. angeführt,wo ein fo�t�pieligerProceß duch

nen Neihstags�<lußbeendigt wurde. LE
+ >
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Stadt wäre hierin dur< ein Moratoriumvom kd-
nigl. polni�chenHofe ge�<hÜztworden; nach der

kÉönigl.preuß.Be�ißnahmeder Stadt hâtteFr ies

drihder Zweite durch eine Cabinetsordre vom

27.Aug. 1773 verfügt, daß vor der Hand nichts
von den Capitalien abgetragen , die currenten Zins

fen aber vom x. Auù. 1773 aus der Kämmereica��e

Pezahlt werdea �ollten;die Capital -Schulden, web:
he vox der Verpfäudungdes Territoriums aufge-
nommen worden , betrügennah dem er�tenKäms-

mereietat vom Jahr 1773 87,988 Rtl. 66 gr. 9 pf

Aufdie�enBericht des Magi�tratsward vom
Mini�teriumnach, einex d, d. Berlin den 29. April
1803 ertheitten Re�olutionangenommen , daß von

den bei der Be�ignahmedes Territoriums gewe�es
nen Stadt�chuldenvon $7,988 Rtlr. 66 gr. 9 pf,
zwei Drittheile Derritorial -Schuid gewe�en,und

Allerhôch�kbe�timmt,daß die�ezwei Drittheile in
" einer runden Summe von 58,000 Rtlr. als Staats-

�chuld erflärt werden �ollten. Hievon wurden nun

43,195 Rtlr. ausgezahlt, und der Re�tvoz 14,805
E Rtlr.ward aus der Territorialca��emit4 pCt. verzins
�etund 1816 in Staaté�chuld�cheineumge�chrieben,

XEN Da durch die Städteordnungvom 19. Nov.
7908

die Stadtkämmerei eimancipirtwar, und auf
| E. die�elbe

“à Tie
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die�elbejezt mehrere La�tenfielen, �o�uchteder

Magi�ktracin Gemein�chaftder Stadtverordneten, |

da er die Kämmerei in An�ehungder Ko�ten,die

�iebisher für das Territorium z. B. bei Verwal-

tung der Ju�tizu. m. übernommen,auseinander

�egenmußte,dieAn�prücheder Stadt auf die Rücls

gabe des Territoriums-wieder geltend zu machen,

und wandte �ichdeéhalb wieder unter dem 26, Jan.

1810 an Sr. Maje�tätAllerhöch�tePer�on, wor/

auf er von dem Mini�terdes Nrnern, Reichs - und
Burggrafen ‘zu Dohna und dem Großkanzler

Bepme unter dem 5, März be�chiedenwurde: daß
die Stadt die weitere Eröffnungin die�erAngele/
genheit unddie Aufforderung zu einer Auseinan“

der�ezungvon Seiten des Mini�kerumsder Finan“

zen zu erwärten hätte, und daß es bis dahin bei}

den Allerhdc<\ten Cabinetsre�olutionen vom 6. AW

gu�t1799 und 8. Augu�t1801 verbleibe mü��e,
i

im Yanuar 1811 noh nit erfolgt war, und un
die�eZeit der hie�igegeheime Commerzienrat'
Friedrih Augu�t Jebens, als berufen
Deputirter der Provinz We�tpreußen,nachBerli"
rei�ete,�obeau�tragteihn der Magi�trat,die�efüf
die Stadt �owichtigeAngelegenheitbei dem Staa

fanzlet/

Die�eErdffnungverzôgerte�i<,und da �i
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fanzler, Freiherrn von Hardenberg in Anre-
gung zu bringen, und de��enFür�prachebei des

KönigsMaje�tätanzuflehen. Nach�einerRückkehr

nah Elbing erlicß der Magi�tratunter dem 17.

Jul. de��elbenJahres an den Staatskanzler des

halb felb�tein Schreiben, worin es hei��t:

„Ew. Hochfreiherrlihen Execellenzgroßer
und ausgebreiteter Wirkungskreis und Hdch�iderö
�teteund unermüdete Sorge für die Wohlfahrt des

Staats, welche gewiß ein jeder Staatsbürger, �o

wie wir, mit hoher Achtung und ehrfurchtövollem
Danke anerkennen wird, zieht Höch�tderoVlicke

auf wichtigere Angelegenheiten, als die un�rigei�t:

dennoch wagen wir es in dem ehrerbietigenVer-
trauen auf Höch�tDero Men�chenfreundlichkeitEw,

HochfreiherrlihenExcellenzHuld und Gnade für
un�er�ubmi��e�tesGe�uchin tief�kerDemuth anzu-
flehen, indem wir fe�tdavon überzeugt�ind,daß
die Ent�cheidungdie�erSache von un�ermerhaben-
�tenMonarchen Höch�tDero wei�emErme��enübers

tragen worden i�t.“

„Wenn Ew. HochfreiberrlicheExcellenzgnds
dig�tzu erwägengeruhen , daß die in un�rerallers

Unterthänig�tenBitt�chriftan Se. Maje�tätunter
dem 26. Jan, 181ro0. enthaltenen That�achenund

|

Gründe,
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Grânde, wie wir dies mit Leib und Leben verbürs-

gen, durchaus auf der �treng�tenWahrheit beru- f

henz daßferner der Verlu�tdes FTerritoriums für

die Stadt jeßt um �odrückenderiff, als das Kän-

mereivermögender�elben�i<dur die anbefohlue
Vergrößerungdes Gehalts-Ausgabe-Etats für das
ge�ammtevom Magi�tratgetrennte Polizci - Per�o!

nal und das Abonnements- Quantum vou 6000
Rtlr. für Verwaltung der Fu�tis,deren Gerichts
einge�e��en!doh größtentheils Landbewohner
aus dem Territorium �ind,beträchtlihvermindert
hat , �ohaben wir die frohe Zuver�icht,daßHoch“

Die�elben\< un�rèrAngelegenheitam Throne ded
gerechte�tenund huldvoll�tenMonarchen gnädig
anzunehmengeruhen werden, �owie wir ander�eits"

Verzeihungfürun�reKühnheithoffen,da wir dur
Erneuerungun�rerallerunterthänig�kenBitte nuk“

die Pflicht erfüllen,welche uns der edel�teKönigil
‘der Städteordnungvom 19. Nov. 1808 \o drint
gend einge�chärfthat, nämlichdie Pflicht, fürdas

Be�teder un�rerLeitung anvertrauten Stadt und"
Bürger�chaftgewi��enhaftzu �orgen.““

Ï

Der Magi�tratund die Stadtverordneten
neuerten hierauf wieder �elb ihr Ge�uchbei d Y
KönigsMaje�tätunter dem 10. Sept. 1811 in die

�emSchreiben : Die
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„Die Bürger�cha�tElbings wagtees, unter

dem 26- Jan. 1810. ihre unterthänig�keBitte:

Die Stadt wieder in den Be�isihres Territori

ums Allergnädig�zu �etzen,

Ew. königl.Maje�tätdurch uns in tief�ierDemuth

vorzutragen,“

„Allerhö<|Die�elbengeruheten, die diesfál-

lige allerunterthänig�teVor�tellungan Allerhô<#
Dero Staatsmini�ker,Grafen zu Dohna und

GroßfanzlerBeyme remittiren zu la��en,von

Welchen unter dem 5. März 1810 die Re�olution
 tinging:

-

Daß wir die weitere Erdffaungin die�erAnge-
legenheitund die Aufforderungzu einer Auscin-

ander�ezungvon Seiten des Mini�teriumsdee
Finanzen zu erwarten hätten,“

„Dief gerührtdur< Ew. könig.Maje�tät
Huld und Gnade, nach welcher Allerbd<| Di-7e(-
ben un�redemüthig�teBitte einer gnädigenBerli;
�ichtigungzu würdigengeruht hatten, überließen
wir* den Ausgangdie�erfür un�reCommune �o

WichtigenAngelegenheitder Vaterhuld des erhaben-

eEMonarchen,dem das Glück aller �einerKits
er, auh des un�rigen,theuer i�,und erwarteten

demüs-
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demúthiz, aber auch vertrauenövoll Ew, bóuigi,
Maje�tátAllerhôch�tenBe�chluß.“ ;

„Auch jebt würden wir die Kühnheitnicht ha!

ben, eine Wiederholung un�rerunterthänig�ten}
Vitte vor Ew. königl.Maje�tätThron zu bringen}
wenn nicht der traurige und -hülfsbedürftize:Z j
�tandder Kämmereica��ees uns zur Pflicht machte}
von der Huld des edel�tenLandesvaters nochmal

die '‘gnádigeGewährungun�ersdemüthig�tenGe}

�uchszu erflehen.“ |

„Nie, Allergnädig�kerKönig und Herr! ni
wird es uns beikommen, Allerhô<�tDie�elbendurs
Klagen über die drückendenZeitum�tändezu bel}
�tigen.Denn wie drückend�ieimmerhin auch �e|mdgen, fo verge��enwir

nicht
was wir Ew, königl

(|

Maje�tätund dem Vaterlande �{uldîg�ind;oM
ruhigt, trô�tetund erhebt uns der G'danfe, ?

wir unter dem Sceptev eines Monarchen �teht
|

de��enganzes Denken und Thun Huldund Liebe1
�

fo freuen wir uns tief gerührtund mit dem heißt
�enDank gegen die Vor�ehungdes großenund ul
aus�prechlihenGlücks, Jhm, dem Gerechten,d( o
Gütigenno anzugehören.Wenn wir daher d&

traurigen Zu�tandesunfers Bürgerveendgenh
erwähnen
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erwähnénuns erkühnthaben, \o ge�chahdies nur,
Um Ew. kônigl.Maje�tätpflicht- und wahrheitsvoll

zu ver�ichern,daß wir �elb�tbei dem be�tenünd

p�licht�chuldig�tenWillen, ganz außerStande �cyn

würden,gemeinnüßigeAn�talten,wozu wir be�ons

ders das Schul - und das nicht ohne erwün�chten

Erfolg añ un�ermOrte cingerichteteArmenwe�en

reunen, zu unter�tüßen,wenn Allerhö<#Die�el

ben un�ermeifrigen Be�treben,hierin die großen
Und edlen Zweckedes Staats zu befördern, nicht

in hôch�tenGnaden zu Hülfe zu fommen geruhen
wollten, ““

|

|

|

„Die Einkünfteder Kämtereica�fe�inddut
die Zeitum�tändege�chmälertworden , die Ausga-
ben haben ih dagegen vermehrt, Und die größte
möglich�teEin�chränkungvermag det Ausfall nicht
zu decken, ja alle An�trengungi�tnicht im Stande,
die nothwendig�tenAusgaben auf dem gewöhnlie
chen Wege zu be�treiten.“

„Bei die�enUm�tändenwürde nichts anders
übrigbleiben, als die hie�igeBürger�chaftdurch
Aus�chreibungeiner direkten Auflagezur Deckung
des Ausfalls und zur Be�treitungdex nothwendig
�tenCommunalbedürfni��eaufzufordern.“

ZU die�erMaßregelzu �chreiten,vetbietet
Uns aber un�erGewi��en,da die Bürger�chaftuntep

*

tinerfa�tUner�hwinglihenKriegs�chuldenlaers
Be�chr.d, St, #16. 11. Bds. 2, Abth, Þ liege.
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liegt, und traurige Zeitum�kändehier, �owie fa�t
an jedem Ort, jeden Erwerb gelähmthaben.“

„Darum, Allergnädig�kerKönig und Herr!
darum geruhßenEw. Maje�tätuns, deren hohe

Pflicht es i�, für das Be�teder Communs zu �or-

gen und un�ernMitbürgerndie unvermeidlichen La-

�tender Zeit , �oviel in un�ernKräften �teht,zu

erleichtern, die Kühnheitder Wiederholung un�cèr
am 26. Januar 1810 demüthig�tvorgetragenen

Bitte, gnädig�tzu verzeihen, und fie nach Uller?

hôch�tDero Gnade und Gerechtigkeithuldvoll zu
exfüllen.“

|

„Das Schulwe�enin dem Gebiete, um de��en
gnädigeRückgabewir Ew, königl.Maje�tätin tie�o|

�terHemath ænflehen,bedarf großerVerbe��eruw|
gen,wenn der Zweckächterund <ri�kliherJugend /
bildung voll�kändigerreicht werden �oll.Mehrmals
find wir von der uns unmittelbar vorge�eßtengei�t
lichen und Schulbehdrdeaufgefordert worden, dai

hin zu wirken, daß be��eyeund zweckmäßigert
Schulgebäudeerrichtet und die Gehalte der Lehrek/
verbe��ertwürden, Wir �ehendas Dringende die
fes Bedürfni��es�ehrwohl ein, und würden im
abzuhelfenfeinen Augenblick an�tehen,went nut
die Kráfte und das Vermêgendazu tem guten Wil“
fen ent�prächenund es nicht �ehrhart �eynwür177
víe ohnedieser�<hépftenQuellen der Kämmereiein‘

fünfte
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künftezur Verbe��erungdes Jögendunterrichisin

eiñem Di�triktanzuwenden,von dem üifre Coliz
nune dur<haus feinen Genuß hat. Und de��enUn-

geachtet haben wir, umn Eid. königl.Maje�tätAller-
gnâdig�teAb�ichtzu erfüllen, auch in die�erRück

�ichtah un�ernKräften das Güte zu wirken,uns

bemüht;aber {dönerund herrlicher wird dasgroËe
Werk dex Jugendbildung auch in die�emkleinen

Gebietaufblühea,wenn wir dür<hÄllerhd<#Dero

Gnade, glei<h üun�ernVätern Und Vorfähren, uns

Wieder des Be�ibesde��elbenwerden erfreuen kön?

nen, und dankbar gerührt werden wir und un�re

Nachkommendie Huld und Gnade desgerechte�ten
“

und gnädig�tenMonarchen und Landesvaters
prei�en."

Da nicht �obaldhierauf einè Refolution eyz

folgte, wandte dex Magi�trat�ichwieder deshalh
in einem Schreiben unter dem 10, Det. de��elben

Jahres an des Staatékanzlers,Freiherrn v. H a rs
denberg Excéllenz,woräuf er unter dem 10. Jas

nuar 1812 die�enVe�cheiderhielt :

„ÜeberhäufteGe�chäftehaben bisherdié Bez

äntibortungber von! dern Magi�tratzu Elbiñgeins

gereichtenVok�kellungen, das zu diefer Städt gehd-
rigeTetritoriumbetreffend, verzögert, Runtnebb

i�dberdem Regierungspräfidentenzu Märiénwer-
PasEN P 2 der

a
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der Wißmann uuddem Regierungs : Viceprä�i-
denten Wrz der Auftrag ertheilt worden, eine

©

genaue Unter�uchungdie�erAngelegenheit vorzu»
nehmen, und démnäch�tden Ver�ucheiuer gütlichen

“Ausgleichung der�elbenzu machen. Von ihnenbat 3

alfoder Magi�kratdie dahin ein�chlagendenAntrâ-
|

 gezu erwarten,“
/

Beideerließen nun unter dem 9, März1812
vorläufig zur Eröffnung die�erUuterbandlunges
an den Magi�tratfolgendesSchreiben

„Die be�ondernVerhältni��ein Rück�ichtvetf
Territoriums der Stadt Elbing �etender Ausfäh»| |
rung des als Staatsmaxim aufge�telltenGruud/*

�agesder Veräußerungder Domainen Schwierig!"
keiten entgegen, da der Be�ittitelfür den Fiskus
und fomit auh das Hypothekenwe�ender hiezuge,
hörigenBe�izungenbei jenen Verhältni��ennic

4.
poll�tándigberichtigt werden kann,“ 4.

„Eine Ueber�ichtdie�erVerbältni��egewähtE
die in der Beilage enthaltene Dar�tellung,undds
�ichaus der�elbenzureihend ergiebt, daßder Staa
fo �chrbedeutende Forderungen an die Stadt E“
bing hat, daß von einer Zurückgabedes Zerritd
riums ohne die Tilgung der�elbennicht wohld
Rede�epnkann, �o�inddie Unterzeicznetenvond

vsSF
e, Hi
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“ vorgeordneten Behörde beauftragt, mit der Stadt
H dahin zu unterhandekn:

Daß�elbige,gegen Verzichtlei�tungdes Staats

auf alle an die Stadt nach der bemerkten Beis

lage zu machenden An�prüche,dem�elbendas

_volle Eigeuthum des ehemals ihr zugehörig

gewe�cnen, �eitdem Jahr 1703 aden Staat

verpfändetenTerritoriums rechtsgültigabs

trete.

„Da der Kapitalêwerthdes Territoriums
nach den vorliegenden Etats nur auf 690,950 Rtlr.

3! gr. 163 pf. angenommen werden kann,�o if bei

die�emAnerbieten der Vortheil der Stadt tiuleu<-
tend, und zwar um �omehr, da es keinen Zweifel

leidet, daß, wenn die Lei�tungder re<tsbegründes
___

ten Verbindlichkeitenvon der Stadt gefordert wer.

hb
den �ollte,der Ruin der�elbenherbeigeführtwerden

DRT

„Der unterzeichneteRegierung2prä�identwird
�ichder erwähntenUnterhandlung �elb�tunterzies
hen, und zu die�emZwe>, �obald es �eineübrige
Ge�chäfteerlauben, �ichnac Elbingbegeben,“

D0”
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Á

.

|

Was die Forderungenbetrifft, die der Staat
_WMdie Stadt hätte, die, wenn das Recht der

Stadt auf das Territorium no< fo unbe�tritten
P 3 wáâre,

_
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wre, doh von ihr berück�ichtigtwerden müßten,
�owird davon in. der dem Schreiben beigefügten

Beilage die�esangeführt:
|

„| Unter die�enForderungen �ehtdie der

300,000 Rtlr. Spec. für welche das Derritorium
j

dem Churfür�tenFriedrich 1. dur<h den war-

�chauerTraktat von 1699 zum autichreti�chenVes
�igüberla��enif, oben an.“

7

„Die Stadt hat gegen die�eForderung im- |
mer den Einwandgemacht, daß uicht �ie,�ondern
die Krone Polen dem großenChurfür�keneinefol:
che Summe �chuldiggeworden; daß�iedurchden |
Verlu�tderEinkünftedes Territoriums geuugfaty
verlorenundkeine Verbindlichkeithaben fênne,eint

|ihr ganzfremdeSchuld zu bezahlen. Es dürfte“

inde��ennach�taatsrechtlichenGrund�ägeuno< in
mer �ehrzweifelhaftbleiben, ob der Königvou P04
fen und der polni�cheStaat ex jure eminenti ode|
dowinio eminenti nicht bevechtigtgewe�en,übe
das Eigenthum der Stadt Elbing im Fall dring

dex Gefahren pechtsgüttigzu disponivren.““

„X, Die déx Stadt im Jahr 1704 wagnen 70,000 Rtlr, Spec. haben mit, dem Be�isd(
Zerritorium®gar keinen Zu�ammenhang.

|

Stadt hat
in dem Schuldiu�trumentvom, 23- wl| 17

|
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17094 die baare Bezahlung der Valuta anerkannt,
und die Rückzahlungnah Verlauf von 8 Jahren

ver�prochen.‘Die�ei�knicht erfolgt und der Staat

ift al�oberechtigt, vom Jahr 1712, wo die ver-
|

�procheneVerzin�ungaufhdrt, das Kapital Ineb�t

Zin�enund Zin�envon Zin�enzurü>zu fordern.“

„Den Zinsfuß würde man unbedenklichzu 8

vder 10 pCt. als den ebenfalls in Polen gewöhnlichen,

annehwenkönnen,und die Berechnung mußbis zum

Jahr 1712fortge�eßtwerden. Wenn mau aber au<
nu 5 pCt. Zin�enin Rechnung�tellt,�omacht die

diesfälligeForderuug des Staats an die Stadt El-
bing doh — 1,961,315 Rtlr. aus, welche 1772 von
dex Stadt zu bezaßlengewe�enwären.Weiter i�tes

vichtndthig, die Rechuungfortzu�eßzen,weil vom

Jahr 1772 an der Pfandbe�ißdes Territoriums von

Seiten des KönigsvonPreußen,als den Rechten nach
aufhdreud, betrachtet werden könnte,indem durch
die laydesherrlichs Be�izergreifungdie Forderung
des Kdnigsan die Kroue Polen gleich�amals] con-

fundirtanzu�ehen.“

„Dagegen hätte der! Kdnig wegen feiner be-

deutendenForderungen an die Stadt �elb�tein un-

bedingtesRecht, die�esihr früherzugehöriggewe-
�eneDerritorium au< nach dem Jahx 1772 nicht
ther zurü{zugeben, bis ex wegen der vorhin be-

P4 rech
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vechneten1,061,315Relr, volle Befriedigung eve
halten,“ j

„Wollte man den Grund�aßanfechten, daß
der Kônigvon PreußenZin�envon Zin�enzu for- |
dern berechtigt �ei,�omuß zur Aufrechthaltung
de��elbendaran eriunert werden, daß theils die rd-
mi�chenWucherge�ege,welche das Interu�urium

}

verboten, in Poken niemals Anerkennung gefunden |

haben, theils hier um �oweniger allegirt werden /
können, wo von einer Staatsforderungan einen |
auswärtigen Staat oder an eine zu einem auswär
tigenStaatsförper gehdörigeStadt die Nedei�t.“

„UT, Çin Jahr 1717 wurden von dem Könige
von PreußenfürRechnungder elbing�chenKämme“

|

rei 6000 Rtkr, an den Freiherrn v. D ob rezinsti
bezahlt, woröber' die Stadt den 1. Sept. 1711
eine Obligation mit 5 pCt. Zin�enaus�ellte,welchey

Zin�enauchimmerrichtig bezahlt �ind." M
„LV. Endlich übernahmder Staat 1803 vot

den Zämmerei- Schulden eine Summe von 58,000|
Rtlr. als den auf das Territorium verhältnigmäßisf
treffenden Antheil.“

Weil die�ePrä�idialver�ügungneb�tBeilage
den 14, Márz 1812,in der drückendenZeit, wo dif

Durchmäk�chedex franzd�i�heuund alliirteu grup
pen ihren Anfang nahmen , in Elbing einging- 0

|
ward �iebei Seite gelegt,und er�tden 28. Ottgber

1814
2
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1814, da �ieunrer den Dien�kpapierendes den 20.

Sept, die�esJahres ver�torbenenObérbürgermeis-

�ers Marens fi gefunden worden, den Stadtver-

ordneten mitgetheilt.
ia

_ Wéhrenddie�erZeit hattéin Berkin der �ich

da�elb�taufl�altendeStadtrath Friedr. Theod.
Po �elger*), bei der wegen Regulirung der Pra»

A

Stew

zin

eme

P5 vinzials

*) Es i�tde��en{on im er�ienBande die�esWerkes

S. 321. geda<t. Er war �eit 1795 Stadtrath
des damoligen cowmbinirten Wagi�iratsund Bei�izer
des Stadigerichts hie�elb�i,Luf �eineBitte wurde

ihm von der vorge�egtenLandesbehdördeim J. 1802
von der legt genannten Stelle cive ehrenvolle En(-
lafung bewilligt, mit Beurlgubung pon der er�tern
auf unbe�timmteZeit, Er ging darauf mit �einer
Familie na< Berlin, wo er in den Jahren 1812,
1813=—181F an den damaligen Landes-Deputirtens
Ver�ammlungen,als Vevolmäthligterder Stadt El«

ding und zulegt 09 Secretaix der Ver�ammlung,
Kheil nohm. 1816 ward er von des Königs Mas
je�tätmit dem rothen Adlerorden deitter Kla��ebes
guadigt. Ja dem�elbenJahr wurde ct Lehrer ag
der fônigl, allgemeinen Kriegé�{<ulezu Gerlin.
Im Jongar 1823 beehrte ihn die bhtlo�ophi�deFa-
fultät der dortigen Univer�it(taus eigner Bewes
gung mit dem Doftor-Diplom. Jm December de�o
�elbenJahres ernannten Se. Maje�iátihn zu eivem
Pro�c��order allg, Kriecgs�chule,bei wel<hex er bald

hernadMitglied der Studien-Direktionwurde. 1825_—

trwdhlte ihn die fönigl,Utademie der Wi��en�choftea
“WU Verlia zu ihrem ordentlihen Mitgliedes.
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/ vinzial-- und Communal - Kriegs�chuldenniederge-
�eztenCommi��ion,bei welcher ex zum Deputirten
der Stadt Eibing erwähltwax, die�eAngelegenheit
mit allem Eifer betrieben.

Da er den Auftrag erhalten, ein Gutachten |

über die interinmi�ti�henMittel, wie der Stadt

Elbing bei ihrer Kricgs\chuld,für wekche$34,370
Rtlr. Stadtobligationen ausgegeben waren, zu
Hülfezu kommenwäre, abzugeben, fo reichte er

die�esden 30. Sept. 1812 ein, und führiedarin
Folgendesau: „Jundem Edikt vom 7. Sept. 1811|
uber die Finanzen des Staats (Ge�eß�ammlung
SG, 261.) erklärt das Oberhaupt des Staats �i |

befugt, den Provinzen und Coummunen aus dens
Staatsfonds zu Hül�ezu kommen, ohue dayur$
Vorwürfe der cinen gegen die andre zu:veraula��e,

und giebt als Grund die�erBefugniß an, weil erf
die Domainen freiwillig zur Erfüllung�cinerVert
p�lichtungbe�timmthabe. Wie �chrwird �ichdenn“
aber nicht die�eBe�ugnißver�tärken,weun eint
húlflo�eCommune fogar rechtliche An�prücheauf

eine Domaine hat, die im Allgemeinenbe�onders
zur Unter�tüzungder Hül�sbedürftigenvon deb

KönigsMaje�tät.be�timmti�t.“
|

„In einem �olchenFalle befindet < die

Stadt Elbing, Ahr Zerritorium- i�jeht ganz als
Do0/
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| Domainsunter dem Namen dex elbing�chenJuatens
i danturverwaltet worden.““

„Es i�thier nicht der Ort, die Nechtlichkeit
der An�prüche,welche die Stadt beharrlich auf

da��elbemacht, zu entwickeln, Jch berufe mich

deshalbauf die hierüberöfters Sr. Maje�tätdem

Königeunmittelbar vorgetegten Ausführungen.“

„Wie man aber auch über die�eAu�prüche
Urtheilen möge,�obemerke ich,daß die Stadr zwar

Immer hingehalten worden, ihre Gerechtfame gels
tend zu machen, daß aber die�eauf keine ent�chci-
dende Wei�eihr abge�prochen�ind; daß�iedeshalb
�ichnie beruhigen und über kurz oder laug endkich
gewiß eine vehtli<e Erdrterung und definitive
Ent�cheidungverkaugen werde.“ ]

„Die Einkünfte der Jnteudantur Elbing �ind

daher die uäch�teiu Vor�chkagzu bringende, ja �o-
gar �i von �elb�tdarxbieteude Quelle, um die Stade
aus ihrer drücendeu Verlegeuheit zu reißen.“

Zu die�erEingabelieferte ex den 10. Oktober
de��elbenJahres einen Nachtrag, in welchem ex

über die zur Unter�uchungder An�prücheder Stadt
auf ihr Territorium ange�eztenCommi��iou,deren
dbeu GS. 228. erwähnt worden, freimüthigdie�es
Urtheiläußerte:„Da das Ge�chäftder�elbennoch
ais gar nicht angefangen betrachtet werden kann,
\0 erlaube ichmir, úber die Anordnung der Counts

nui��ion
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mi��ion�elb�tundüber die Leitung des ihranzu

vertrauendenwichtigenGegen�tandesmeine Uebers ©

zeugungauszu�prechen.““
_

„Provinuzialbehördeudürften,tyegen ibrerbes q
_\{ränfrenWirk�awfkeit,nicht leicht drei�tgenug |
�eyn,eine einzelnegeringe Commune gegen das mit*
Macht und An�ehnunuter�tüßteIntere��edes königl.

Fiskuëmit derjenigenGroßmuthin Schut zu neh
men, welcheder erhabenenDenkungéartun�ers*
Monarchen ent�präche.Sie werden immer viel/
zu wagen glauben, wenu �iedemleztern den fleins
�ienVortheil, eines naten Rechts wegen, vergeben"
follen.Eiuc Provinzialbehördeaber, die �elb¡u
Verwaltungund Vertheidigung cines �olchen,Vor

PR
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i
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theils be�tellti�,wird ganz natürlichals Parthei'
gégen die damit vermeintlich beeinträchtigteCom/
mune auftreten, Daraus mü��enEnt�kellunzen,/|

“

Verdunkelungen und Verzögerungenent�tchen.“
IN

„Es wäre daher wohkgar �ehrzu wün�chen
/

daß diejenigen Per�onen,mit welchen liber �oko�t“

bare Gerecht�amedey Gtadr Elbiag incerbinO
werden �ollte,aus dex Zahl der ober�tenStas

beamten genommen und hiezunicht-bloßFinanzier?
fondeyn auch Rechtsgelehrtegezogen werden- mdd
ten, die vermdgedes hêhernStandpunktes,
vo aus �cdas Ganze zu EE gewohut ind,

A

-

M

E

RO

RRE
n

LA

af
Z
Y



A

O

9
E

RE

E

EPR
M

Or

Pp

237

�ichiber beengteRück�ihtenleichter. hinweg�ehen

Ennen

„Mit �olchenauserwähltenCommi��arien

würde es �achkundigenBevollmächtigtenElbings
nicht�chwerwerden, in kurzerZeit einen Verein zu

Stande zu bringen, der, den Ge�innungenun�ers

gere<ten Königsangeme��en,die Stadt auf immer

beruhigte.“ LEs

„Dies aber wäre es, um de��enbaldig�teFör:
derungih die Verwendung und Vermittelung E.
Hochldb[,General - Kriegs�{<hulden-Commi��ionans

| zu�prechenmicherdrei�tenwürde.“

Hierauf erhielt er unter dem 24. Oktober1812
von dem königl.Staatérath und Commi��ariusder

erwähntenCommi��ionBülow die�eAntwort:
„Ew. Wohlgeboren bin ih für die mir

unter dem 10. d. M. nachträglichmitgerheilten
Vor�chlägewegen Herbei�chaffungder Mittel zur
ein�tweiligenAbhel�ungdèr für die Stadt Elbing
aus den Kriègs�chuldenent�tehendenVerlegen-
heiten �ebrverbunden, und ver�icherezugleich,
daß i< auch mit die�enMitteln, wie ih �oles
bereits in den Ver�ammlungenvom 20. d. M.
vorläu�igzu äußerndié Ehre gehabt habe, voll
kommeneinver �kandenbin.“

2

:

|

Ih er�uchedaher Ew. Wobigeboren
ganz ergeben�t,mir in Aa�ehunySerbemerk-

[en



‘bîet der Stadt, und von die�erZeit an genießk

“andern Re<htstitel, als dem eines aritichreti�h"

238
ten An�prächedex Stadt Elbing an deren vot
maliges Stadtterritorium, jetzt die elbing�ht"
Futendantur genannt, eine kurze, aber in den |
Hauptum�kändenvoll�kändigeund zuverläßigt

|

Dakt�fkellungdet Añ�prücheder bemeldten Stadt
añ jene Futeitdantur und der gegentivärtigenLage
die�erAngelegenheitmögli<h�bald zukommenzd
la��en,und mi dadurch in den Stand zu �ehe,|
die mit Wahr�cheinlichkeirzu exwaktende Vet“
wendung der Hö<hldblichenGeneräl/Commi��ios
bei des Herrn StaatskanzlersExcellenzfür dit

Beförderungder Beendigung der Saché Und bet

�ondersfúr die Anordnung der gewün�chtenan
deriveitigenCommi��ionzu veraulä��en,"”

j

Er reichte die verlangte Dar�tellungder Pk i
vat: Eigenthums- An�prücheder Stadt an ihrcht/
maliges Stadtgebiet unter dêm 4. Nov, 1812 eid

|

und fügteden von ihmangeführtenhi�tori�chenq
gaben, worauf �e�i<gründen,die�eBemerkung" |
bei: „Friedrich 1, be�ehtenach dem zu War�c{!"
1699abge�chlo��enenTract. retrad. Elbing, das O

fônigl,Fisfus bis die�eStunde die �on�tzur gán
merei der Stadt geflo��enenEinklnfre aus teint

Vfandbe�itzes,
“

„Es
zs
tei
O,
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Es i�hier niht von einer etwänigendet

Stadt Elbing entri��enenLandeshoheit die Redè,
�ondernlediglih von einem Privatre<tder Käm-

nerei, welches ihr wegen einer Schuld, die �i:

nichtsanging, dur einen Fremden, der nihtein

nal als Landesherr, ge�chweigeals bloßerSchul
herr übexihr Eigenthum �chaltenfonute, genommen

wurde, Es fommen al�obei Beurtheilung die�es
Faktums nothwendigdie Grund�ägedes Privat?
rechts in Anwendung."

„Im Jahr 1772 wurde der antihreti�cheBes
�ißerdes Stadtgebiets Landesherr der Stadt,
Wäreein andrer, als der Landesherr, Pfanbe�iger
gewe�en,�ohâtte es unbedenklichzu den landes:
herrlichen Pflichten gehört,das Stadtgebiet dem

Unpe<tmäßigenBe�igerzu entziehen und �cinem
wahren Eigenthümerzurü>zu geben,“

„Die Stadt hat unermüdetbei der Nepubiik
Polen und nachher i dem königl,preuß.Cabinet

lhre Eigenthumsan�prüchean das Stadtgebietget-
“teud:zumachen ge�ucht,und von er�terermehrere
Anerkenutni��eihret Verpflichtung,dar TilgungdeëYfand�chulddas Srabtgebiet von dem Pfande
nepus ¡u befreien, erhalten, das leßtereaber zu wie-
derholtenMahnungen an die Republif Polen zu

PleichemZweckevermocht. Beweis genug, daß das

der
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der Stadt zugefügteUnrecht von beideu Mächten
wohl gefühltwotden i�t,“ |

Die�eAnträgedes Stadtraths Po�elger
die theils die Herausgabe und Benutzung des. dem |
Fisfkus antichreti�hverpfändetenStadtgebietes,|
als ein Mittel zur Deckung der beinahe 900,009|
Rtlr. betragenden Kriegs�chuldender Stadt, theils
die Veränderungder zur Unter�uchungihrer Aw |

�prücheauf ihr Territorium und zu Unterhandluw |"

gen einer gütlihenAusgleihungdeshalb ange�eh/|

ten Commi��arienbetrafen, unter�tütztedie könig

General-Commi��ionder Kriegs�chuldenunter del}
15. November 1812 bei des Herrn Staatsfanzler?|

Excellenzmit dem Veifügen:„Wir halten uns u

fo mehr verbunden, diefe Anträgezu Ew, Excellen)|

geneigterKenntniß zu bringen und �ezur Berül|
“

�ichtigungzu empfehlen, als wir es cines ZheilY
fúr unmöglichhalten, daß die Stadt Elbing ohn

cin außerordentlihesHül�smittelKapitalszahlul"
|

gen ihrer großenKriegs�chuldenwerde lei�tenkö!i
nen und wir andern Theils daran zweifelnmi��es
daß die gegenwärtigernannten Commi��arien=

ihren durc die Zeitum�tände�o�ebrvermeb o
ordentlichen Dien�kge�chäftenim Stande �ind, E
dem ihnen aufgetragenen außerordentlichenCot
mi��ionsge�chäfte�ozu widmen, wie der U

und die Wichtigkeitdes Gegen�tandeses epei�dtDiet
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Die damäáligenKriegsüntrühenverhinderten

aber die Berück�ichtigungdié�erAnttäge.

Dié Stadtverordneten hatten zröär, áls
“ihiten,wie oben S. 233. ätigeführti�t,die Prä�is

dialverfüguñgder we�kpreuß.Regierung vom 14.

März18312 riitgetheilt worden, die �iebetreffendè

Angelegenheit�ogleichwieder aüfgenoitimeii,unddeit

Magi�tratunter dem zo. Jan. 1315er�ücht,�iehöhérn
Orts in Erinnerung zu bringen. Doch ivar dió

�erdürchdie erwähntenZeitum�kändehieran vets

hindert worden,
|

|

Da nachEinführüngdet Städteördnutigvt

i303 die vôlligeAuseinandekt�ezungdes Territori
ums mit der Kämmnierei,deren im et�tenBandé
die�esWerkes S. 319. gedächti�,erfolgt war,

�oent�tandhier die Fräge:

Ob auf die Zurückgabedes Férritoritimsändis
Stadt be�tändenwetrdeti �ollte,oder ob es niché
vielmehr gerathener�ey,davon gatiz äbzu�kehen,
und dägegenauf Vergrößerungdes Competenzi
Quantums aus der Tetritorialca��eanzutrageri;

Uni hierüberjweEmäßigund tuit Be�timmts
beit ürtheilen zu können, wäreine Ein�ichtdes
Etats der Territorialca��eerforderlich.Der.Mas
gi�traterbat �idie�en unter dem 13. Febr«181g
Ve�chr,d, St. Elhing 111.Bds +. Ubth. Î von
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von der ‘we�tpreuß.Regierung, Die Mittheilung
de��elbenverzögerte�ihaber.

Der Stadtrath Po�elger wax er�uchtwor- 4
den, über den Erfolg,den die Anträge‘der kduigl.
General-Commi��ionder Kriegö�chuldenunter dem
15, Nov. 18372, deren oben S. 240. gedacht i�,geo
habt, Nachricht zu ertheilen, Er berichtete hierüe
ber unter dem 10. Jan. 1816: „Mir if �eitdem*

nicht das gering�teAmtliche,hierüberzugekommen;
|

bloßge�prähswei�eerfuhr ih, daß zwei Staats-

räthe hiezu ein Commi��oriumerhalten. Jch habe 4
deshalb gefragt, zu treiben ge�ucht,aber

nde J
ausgerihtet, Die Sache i�ganz an die Seite gee |

4

�choben,Das erwähnteCommi��orium,wie es *

gar keine Wirkung �einesDa�eynsgeäußert,möchte'nunganz für erlo�chenanzu�ehen�eyn. Gegens—
wärtigi�meines Wi��ensNiemand hier — id À
�elbbin es nicht mehr — der bevollmächtigtwäre,|
an die�ewichtigeAngelegenheit wieder zu erinnert
obgleich die Ur�achen,die �iein Verge��enheitge|
bracht,vorüber gegangen zu �eyn�cheinen.“ 20

1816 den 9. März,da die ruhigern Zeitendie/Vindication des Territoriums wieder ver�tattetet,|
thei�tendie Stadtverordnetendem Magi�kratdie�en
Be�chlußmit: „Nur die Ereigni��eder VergangeE

heit fonnten und mußten¡eitherdie�enhochwicht/
gen “9
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gen Gegenfandäus deui Krei�eün�rérBeräthuit-
gen verdrängen,wogegén wir aber auch jehtauf
das lebhafte�teuris vêérp�lichtétfühle; �elbigenbei

E; Wohllóbl.Magi�trätiù Anregung ju briitgen,“

Zu Folge die�csBe�chlu��eserließder Magi

�trátunter deni 21: Mär 1816 dié�esSchreiben
än dé Staätsfkänzlet,Für�tenv: Hatdenbeérg:
¿Ew. Hochfür�tlicheDutchlaucht habeit durch die

gnädigeVerfügungvoti 10; Aánt,igi2 den Regie:

rung8prä�ideritenWißmann nd Wür > düfzus

tragen gekußet; un�réAn�prücheántdas hie�igé
Stadtterritorium ju unter�uchen,und die�erhalb
tine gütlicheAusgleichungzu bewirken.“

¿Gleichbatauf béa bet der fiamó�i�che
Krieg gegen Ruüßláändaus, und o i�die Einlei
tung die�érfür un�reStadt �owichtigenSache bis
jegt unterblieben, das vorgédachtéComii��oriuné
auch fúr erlo�chenanzu�ehen,da mittlerweile der

Herr Prä�identWißmaün în éine andeëé Pr
vinz ver�egtund der VicepräfidentHetr Württ

ver�korbeni�

„Die dortigéGetierat-Commi��ionjur Regus
lirungdes Provinzial: und Conimunal-Kriegs�chul?

|

den-We�enshat �ichaú< unter dent 15, Nov: 1812

__
uf denAntrag un�ersNeprä�entanter,des Hetrré

| D Sradté
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Stadtraths Po�elger, bei Ew. Hochfür�tl:Durchs

laut dahin verwendet ;

daßdas auf die gedachten Prä�identen,dieHers |

ren Wißmann und Würs gerichtete Com-
|

mi��oriumetnigen böhernStaatsöbeamten, die
|

niht bloß«Finanziers,�ondernauch Nechtsge- |
lehrte wären,ertheilt werden möchte,indem we |
gen des höhernStandpunkts woraus die�eComs

mi��ariendas‘ Ganze betrachten könnten und }
würden, es leichter �eynwerde,daß auch �ieund }
die Bevollmächtigtenun�rerStadt in kurzerZeit |

einen Verein zu Stande brächten,der, den bereits
über die�eAngelegenheitgeäußertengnädigen4 |

Ge�innungenSr, Maje�tätdes KönigsgemasY
die Stadt auf immer beruhigte.“ Y

„Allein uns i� nicht bekannt geworden, was|
Ew. Hochfür�kl.Durchlaucht darauf zu veranla��en|}
geruhet haben.“ 4 |

„Ew. Hochfür�kl.Durchlaucht wagen wir ed|
daher, die�eSache hiedur< abermals in gnädig|
Erinnerung zu bringen, und Höch�tdie�elbenunte“|
thänig�tzu bitten : FM

den obigen Anträgender General - Commi��io®|
- gemáßdas Erforderlichezur Einleitungdie�et

Sabe gnädig�tverfügenzu la��en!
| Unter

*

«
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_ Unter dem 11, März 1816 ging ‘mit BVetvillí-

gung der fönigl. Regierung von der königl.Jnten-

dantur der unter dem 13. Febr. 1815 erbetene Etat

des Territoriums pro 1842, der auch für das Ca-

lenderjahr 1815 für gültigerklärt worden, ein

Nach dem�elbenwar die Einnahme von den Do-

mainen-Revenüen, die von den landesherrlichen

Abgabengetrenntwaren,
:37,062 Rtlr. 69 gr. 34 pf.

“und die Ausgäábe 3,057 s 89 o 115 o

Mithin der reine Ertrag 33,104 Rrlr. 69 gr. 97 pf-
Auf das an den Fü)�kenv. Hardenberg

Unter dem 21, März erla��eneSchreiben erhielt der

Magi�tratunter dem 13. April de��elbenJahres
diefen Be�cheid:

„dem Magi�tratder Stadt Elbing wird auf die
Eingabe vom 21. v. Mts, bekannt gemacht, daß
ih wegen der Wiederaufnahmeder durch die
bisherigeu Kriegsereigni��e�uspendixtenVers
handlungenüberdie An�prücheder Stadt Elbing
auf ihr vormaliges Gebiet an die fênigl,Minis
�teriender Finanzenund des Innern das Erfor-

derliche habe gelangenla��en.“
Es zeigten hierauf die Regierungsräthedex

fnigl. Regierungzu Danzig, Flottwell und

O3 Ewald
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Ewald dem Magi�tratunter dem ï. Nov. de��els
ben Jahres an, daß ihnen von den kdnigl.Mini-

�eriender Finanzen und des Jnuern der Auftrag

geworden, die Angelegenheitwegendes elbing�hen

Zerritoriums im Wege einer gütlichenUeberein-

fun�tmit der Stadt zu reguliren. Sie verlangten
hiezu eine voll�iändigeInformation von der Sache,

und daßeine Deputation von Mitgliedern des Mas-

gi�txaisund der Stadtverordneten ausge�ehtwer:

de’,die zugleichquthori�irtwürde, mit ihnen, als

Commi��ariender fônigl.Mini�teriender Finanzen ]
und des Junern, zu unterhandeln und abzu�chließen,|

Die Information ward ihnenzuge�chickt,auh
eine Deputation aus dem Magi�tratund den Stadte
verordneten erwählt,doch leßterer die Authori�ation4
¡ut Untérhandlungnur unter Genehmigung des
Collegiumsertheilt.

'

Y
Sie legten hierauf dur< ein Schreiben von |

13, Aug. 1817 der Deputation die Fragen vor:
„Ob die Stadt geneigt �ey,gegen eine vom Lat!
desherrn ihr zu bewilligendebaare Geldent�chä
digung, welche fvir auf die Summe von 50,009À
Rtlr. vorzu�chlagenauthori�irt�ind,undgege
die Uebernahme, aller bishervon der Stadt ge M
tragenen grundherrlichenLa�tenvon Seiten ds

Graats
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Staats, z. B. der Patronatsla�ken,der Be�ol-

dung des Gerichts und der Polizei im Bezirke
des Territoriums u. f. w. auf eine re<htêverbind-

liche Wei�eden An�prüchenauf das Territorium

und auf alle auderweitige Ent�chädigungfür die

vergangene Zeit zu ewigen Zeiten zu ent�agen,

wogegen von Seiten des Staats ebenfallsauf
alle ihm gegen die Stadt Elbing auf den Grund

alter Schuldver�chreibungenzu�ehendeAnfors

derungenVerzichtgelei�tetwerdenwürde?“

d, oder,
|

|

„ob dieStadtgemeinde�i auf die Con�tituirung
eines Liquididergeftalreinzula��enent�chlo��en�ey,
daß �owohldie An�prüchedes Staats an die
Gtadt Elbing aus dem biéherigenVe�ißverhälts
niß des Territoriums und den âltern Schuld»
verbindlichkeiten,als auch die An�prücheder
Stadt Elbiug an den Staat aus dem�elbenFuns-
dament erêrtert und fe�tge�telltund demnäch�t

_die Sache zur Ent�cheiduugSr. Maje�tätdes
Königsge�telltwerde ?“

„Im er�ternFalle würdenwir unverzüglich
gur Ab�chliegungeines voll�tändigenVergleichs
nachElbingherüberfommen, und die Sache würde

R

Q 4 in
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infurzer Zeit beendigt�epn; im leßzternFalle würde |
dagegen die Con�ktituirungeinesLiquidi- einen bee

deutenden Zeitaufwand ko�tenund der Erfolg aller-

dings für die Stadtgemeinde zweifelhaft bleiben.“

Die Deputation erthéiltehierauf dem Syn
difus der Stadt, dem Ju�tkiz-und Stadtrath Chri- |
�tianJ�rael Schwark, den Auftrag, ein recht‘

liches Gutachten über die gegen�eitigenAnforde
|

rungen des Staats und der Stadt einzureichen
welcheser auch den 5. Sept. eireichte,

Bei der Hauptforderung des Staatsan die
Stadt, den 300 000 Rtlr, Spec., welche der ront
Polen gegen Verpfändung des Territoriums vo
ge�cho��enworden,�tellteer die Frage auf: in wie
weit der Staat berechtigt �ey,die�esCapital pei

der anzulegeuden Berechnung der An�prüchedf
Stadt, die die�esCapital nicht erhalten,und m
deren Nugen ‘es auh niht verwandt worden,wo
genwärtiguo< in Anrechnung zu bringen.

Uw die�egehörig beantworten zu tönnet
legte er dex Deputation in einem umfa��endenBo
riht die Ge�chichteder Verpfändung des Ferrit
riums vor, und gab. ein hierauf motivirtes e
achten die�eswefentlichenJnhalts ab: M
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„Nach der polni�ch- preußi�henStaatsvers

Fa��ung*) if der König Johann Ca�imir fei

nesweges befugt gewe�en,das elbing�cheGebiet

abzutreten, Der von den 1812 ernannten fögigl,
Commi��arienaufge�tellteGrund�atz,de�enoben

S. 230. gedacht worden: daß dem Königevon Po-
Ten ex jure et dominio eminenti das Recht zuge�kan-
den, im Falle dringender Gefahrenüber das Ei:

genthum der Stadt zu disponiren , i�tnit halts
bar, in dem nach dem Incorporation®-Privilegium
von 1454 dem Könige nicht ein �olchesdominium

eminens eingeräumtworden. Die Gefahr des

Reichs hätte auch bei den eigenen Mitteln, die ihm
zu Gebote �tanden,da hiezu die dem Könige von

“Polen oder dem polni�chenStaate eigenthümlich
gehörigen Domainen hätten verpfändetwerden

können, nie �odringend werden kdnnen,�remdes
Eigenthum anzuta�ten,““

„Die Stadt i�t alfo allerdings bere<tigt, das
ihr widerrehli< entri��eneTerritorium zurückzu-
fordern, und von dem bisherigen Juhaber und

Ds Nutz-

Y Lengnis Ge�chichteder preuß, Lande fönigl,
poln, Aotheils unter Sigismund 1, S, 3— $4.

Buchholz eue Monalé�hri�t(dr Deul�chland,

1817, Viertes He�(.
|
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Nußgtnießerde��elben,als cinem unredlichenVe�izer,
Rechnung®legungundErfagzder �eit�cinemVe�iß
daraus gezogenen Nu6ungen zu fordern.“

|

‘Da die Schuld, wofür“das Territoriunt

verpfändetworden, ni<t von der Stadt,“ �onderY
von der Krone Polen coutrahirt worden, und ihr

allein zu gut gekommen,�ohatte die�eauch allein
die Verbindlichkeit, �iewieder zu entrichten,“

„Der preußi�cheStaat hat �elb�tdies Sach“

verhältnißdadurch anerkannt, daß er, da die drei
MächteOe�treich, Nußland und Preußen,‘als �ie

den polni�chenStaatskörper in Be�ißgenommen,
�ichdahin exklärt,Polens Gläubigerzu befriedigen,"
und deshalb eine Commi��ion1797 in War�chat

niederge�egthatten, - der Stadt erlaubt hat, bel
der�elben ihre An�pvücheund Forderungen- an die
‘ehemaligeKrone und Republik Polen anzubringen."+

„  aSie i�kzwar mit ihren Forderungen abg!
wie�en;es i�aber. nicht abzuläuguen,daß, inden

der ‘preußi�cheStaat, durch die Be�ignehmungmes

rerer �ehrbedeutenden Provinzendes ehemaliges
KönigreichsPolen, Gläubigerund Schuldner vtin Einer Per�ongeworden, der An�pruchde��elben"
an die ehemaligeRepublikPolen wegen des Dlehns von 300,000Rtlr, dadur< erlo�chen,woa?

von M
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“von�elb�tfolgt, daß,was für die�eerlo�cheneSchuld

ur Nugung dem Gläubiger vorher angewie�en

Worden, dem Eigenthümerzurückgegebenwerden

mnú��e,da überdies noch der preußi�cheStaat \ich

im Be�ißdes Unterpfandes �elb�t,der polni�chen

Reichskleinodien,dievon hohem Werth waren,

| be�indet.““

i

M

„Die Stadt hat al�odie Befugniß, entweder

“ihrTerritorium patronymicum in natura zu vindici:

ren, oder �ihmit dem Staat wegen einer angemef-
�enenEnt�chädigungfür da��elbezu einigen.“

„„So viel Recht aber hierin auf Seiten der

Stadt if, �oi�tdie Sache wegen der Verhältni��e,
in welchen die Stadt mit Sr. Maje�tät,als ihrem

Landesherrn,�teht,von fo zarter Ve�chaffenheit,

“daßhier doh immer nur die Gnade Sr. Maje�tät
in An�pruchgenommen werden kann, zumal die

früheruErfahrungei gezeigthaben, wie mißliches

�eyndürfte, auf �einRecht trotzen zu wollen.“

„Da nun von Seiten des Staats Anerbie

lungenzu einem gütlichenVergleich gemacht wers

deu, �omü��enwir. dies als eine bobe Gnade des

Landesherrnmit gerührtemHerzenerkennen, und

alleSchwierigkeiten,» welche dem Ab�chlußeines

1:08im Wege�chenkönnten,un�rerfeits
VD �orgL

è
E He H,
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�orgfältigwegräumen, jedo< aber auh auf det
andern Seite uns bemühen,bei dem Vergleich

�elb�tein be��möglich�tesAbkommen zu treffen, de

mit die Nachwelt uns nicht den Vorwurf mache!
könne, das Ve�keder Stadt in die�erhochwichtigel
Angelegenheit icht gehörig im Auge gehabt ¡0
haben,”

| q
„Hiernachkommt es nun vorzüglichdara IF

an, ein Ent�chädigungsquantumin Vor�chlagi}
bringen, welches mit den Gruudfägen der Billis
keit, abge�ehenvon jeder hartnäckigenVerfechtun)
eines Rechtsan�pruchs,be�tehenund auchdemSta i
niht Veranla��unggeben kann, die Vergleichsy
terhandlung abzubrechen und die Sache innalteu Lage zu la��en.“ |

„Unter diefen Um�tänden,und da im Jh! |
1699, als der unglücktiheTractatus retraditae E E
bingae ge�chlo��enwurde, der Churfür�tvon Br
denburg das Territorium der Stadt, als U en
pfand, für eine Forderung von 300.000 Rtlr, a? }
nommen, man nithin damals da��elbe�oviel werth|

gehalten, *) jegt aber Folches�i in

n E
|

4DE

*) Die Forderung, wo�ürdas Tertitorium vn i:

worden, war niht, wie hier angenommen 4

300,000 Rilr, Preuß, �ondern300,000 Rtle-GnY
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be��ernZu�tandebefindet, �odaßder Werth de�s

�elbennach den Etats �elb�tvon der hohen Be-

hôrdeauf die Summe von 690,950 Rtlr. *) ges

{häßtwird, würde ih unmaßgeblih vor�chlagen,

die fônigl.Gnade wenig�tensum eine Ent�chädi

gung von 300,000 Rtlr. anzuflehen.“

„Dies Ge�uchkönnte durch die Cabinets2ordre

Friedrich des Zweiten d. d. Potsdam den 19.

| Sept. 1772"), die die Stadt gleich nach der königl,

preuß. Be�ißnahmeerhalten, unter�tüßtwerden,

nach welcher �iein allen ihren Be�izungen,zu wels

<en doch un�treitig'au< das Territorium gehört,
Ungekränkterhaltenwerden�oll.“

¿,Weni

Denn in dem Tract. retrad. Elbingae $, v, beites,
daß dem Churfür�tendie Nuzung des Territoriums,
als Zin�enfür das Darlehn, �olange überta��enwird :
donec summa Trecentorum Imperialium

_

exoluta erit, y

309,000 Rtlr. Spee. , den Rtlr. Spee, ¡u 6
Tympfen gere<hnet, wie man ihn damals rechnete
�indaber 369,000 Rtlr. Preuß. Wenn als vid
der Größe der Forderung der Werth, den das Ters
ritorium zur Zeit der Verpfändunggedabt, in preus
bi�herMünze ge�<hägtwerden �ol, �o�îadnict

, 300,000 Nile, �ondern360,000
*) S. oben S&S.219.

da
LE) Ja der Vorrede zum er�lenBande die�es-Wers

kes ift fîe GS. xxu1. ange�ährt.

Rtlr. anzunehmen,
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„Wennnun der Staat hieräufeingehe und
dét Stadt eine angême��eneEnt�chädigungfür das
Territorium zubilligen �ollté,�owürden doch �o

‘dannin die Abtrecungsurkundediejenigen Perti-
fienzien, Zin�enund fon�tigesEinkoinnieu, ias
die Stadt bisher be�e��enund bezogen,und dit
Scharwerke, die �iebénüßt, der Bürger�chaftund
der Kämmerci vörlhalienwerdén mü��en“ 3
Was nun die übrigenAñfördetuüngénbetráfi

die der Staat án die Stadt machté,dic în bem vors7

den kdnigl.Commi��arienúnter dem9, März181an die�elbéerla��enenSchreiben,dé��eiobén GS
228—232. gedacht i, aufge�telltüb, �ofrachtedéfY
erwähnteSyndikus, um ihre Re<htmäßigkeitzu be
leuten, in dem hierüberabgegebenen Gutachtelt,
bei der unter 11. aufge�kéllténFördetungvon 70,009

_Rilr. Spec., das bei, wás oben S. i611
davon ge�chihtli<angeführti�t, wobei et

/der S. 167, gelieferten Nachricht, daß die Statt
A

1720 na<h dem Receß de��elbenYahres SG. 2g
zur Abtragung der 20,000 Rllr. Spec., die �icinM|

die�emangelichenenCapital von 70,000 Relr. a
2

�ichohne Zin�enerhalten, An�taltgemacht, fol4T
dur< ausge�chriebeneContributionen nah wd
nta zu bezahlen,die�esbeifügte:„daß zwar“4
den Nece��ender folgendenJahre nkht erbelle,das

die�e71
i“



255

die�eContributionen auch wirklichausge�chriebeit
Unddie Schuld dadurch abgetragén, doch aber die

Stadt deshalb bis 1772 nie in recilichen An�pruch

_ Senommen ivorden,“

Die Forderung des Staats von 30,000 Rilt-

_Syec.,die in dem Darlehn von 70,000 Rtlr. Specs

Zur �{<wedi�chenContribution für das Zerritotium

Verwandt wordert, würdigteer �o:„Aus dek Därs

þ�tellungdes eigentlichenSachverhältni��esder�el

| ben geht �oviel hervor, daßdie Stadt keinesweges

| die Abzahlungdie�es Capitals verweigert vielmehr
| alles aufgeboten hát, um ihre eingegaugeneitVécs-
\ bindlichkeitenzur rechten Zeit gehdrig zu erfüllen,
| welches-ihr aber von ihrem Gläubigeramndzli
“gemachti�,‘

| „Wenn �ichnun hiernächbie Stadt nicht in
mora solvendi befunden, fo folgt daraus voz �elb,
daßauchvon die�emDartchn feir 1712 keine Vets
ugszinfen weiter von ihr gefordert werden können.“

| Hiedurh wird der von ded kdnigl, Coms
_mi��arienaufge�tellteZinsän�pruchvon die�emCa-

} kital,de��enoben S. 2z1- erwähntworden, und dex

(big ¿um Jahr 1772 auf 1,961,315Rtlr, berechneti�,

Muglichwiderlegt.“
_ aSollte nun die Liquidation der 70,000Nile:

“bec,in der Nachwei�ungdex Anforderungendes

Staats
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Staats an die Stadt aufgeführtwerden, fo könnte
dies nur mit dem Bemerken ge�chehen,daß es der
Stadt in Gemäßheitdes ge�chehenenVertrages]
vom 21, April 1704 auch jeßt noch frei �ehenmü��e|
zur Berichtigung die�erSchuld das von deim Ter“
ritorium rück�tändiggebliebene Contingent einzW|
ziehen, öder aber dem Staat, als Jnhaber de��<{}
ben, die�enAn�pruchabtreten und in Zahlung ge
ben zu dürfen.“ 4

Die unter lll, aufgeführteDobrczinsfY
�heSchuld von 6000 Rtlr., wofür bisher imme
die Zin�enbezahlt worden, ließ er gelten, Ÿ

Auch die von Sr. Maje�tät1803 übetrnot
mene Kämmerei�chuld"von 58,000 Rtlr., die unt
IV, aufäeführt�ind,erkannte er als eite gegrüßt
dete Anforderung des Staats an diè Stadt at-

Zu die�enliquiden Forderungen,die der Sta
|

an die Stadt hâtte, fügte er no< eine andre vf
3351 Rtlr. 25 gr. hinzu, die in obiger Liquidatl®

no< ni<t aufgenommen war. Es hatte nánmtidþ

die fdnigl. Domainenfka��efür den 1794 bewir (
Baudes alten Ueberfalls die�eSumme herge
Gegendie�eForderung fand er tit Grund RE

tens nichtszu erinnern, Denn da die Gtadt�t||1103, als der Kdnigvon Preußen das Zerritor!"
in Be�isnab, chim ange�tôrten

Beit artj
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uß der Möhlen beftndeir, fo! �ey�iemithin auh

verpflichtetgewe�en,diczenigenKefteit aus eigenen

Mitteln zu tragén , die jur Untérhaltütig der Mühz

lenteicheund bes Mühlenflü��esnothwendigreti“)

Damit die�eFordertingen des Skaáts ati die

Stadt gegen die, welche dié Städt án bett Stáát

hatte, ausgealichénwerden föntteti,hatte bet Bür-

_ germei�kerJohant Jakob Steitike, als Kättls

erer, aus detti KäinthereirehnungetiAtt {ligebort

‘dengrundherrlichen La�kengeliefert, die dié Städt

�eit1772 bis'r816 für das Tetritotiutiigetráägert
Eine frühereBerechntttig, von der Zeit der

Be�ignahmedes Ferritoriums vom preußi�chen
Staate 1703 ab, ánzulegen,wie fiebilliglite ate

“gelegtwerden �ollen,erlaubte der Mange! an eherit

_
Daten nicht.

P Das Gutachteti des Shhdifkus läßt ich, eh?
ts dic hier aufge�telltenGegenforderutigender Stade

an den Staat einer Ptúfungin re<tlihert Hin�ihe
d

h

E
:

D Hiernach haîfe dee Staat n die Sladt �olgenbé
Y liquide Forderungen:

|

|

Das Dobrezinsfki�cheCapital von 6,006 Rtl. — dte
_DiebezahltenKämmeréi�huldeimit58,000 « = €

|

Die zom Bau des a�tenllebece�alls
rs

R EI Nedell + «+s «
«e464 Lil 4 4

q :

:

63,1 1 Ril-259 gfe

y Ve�chr.d, St. Lib, 111. Bds, 2. Ubil. e Fae
k,

t 4
#
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unterwirft, überhauptüber die Befugniß, die e
|

Stadt hâtte, hierin den Staat in An�pruchzu nbs
men, folgenderge�talt,aus :

„Durch bie 1772 preußi�cherSeits ‘erfolgt
Be�ignahmeder Stadt Elbing i�tdas der�elbenzu
gehörigePrivatvermögenleineêwegesin ein Cent”

liches Staat8Leïgenthumverwandelt worden, �on
dern durch die�eOccupation �indnur oberlande&
‘herrliche Nechte an Se. Maje�kätvon Preuße"
“übergegangen.Dies lehrt das Schick�alder mit®
ÆŒlbinggleichzeitig1772 reoccupirten Städte, web
cen ihr territorium patronymicum unverkürzezul|
freien und uneinge�<ränktenEigenthum gela��eni�|
Und wenn gleich der Staat �eitdem Jahre 1772| 4
Be�isgund Genußdes Terricoriums verblieben, N
fann dies niht aus der Be�iznahmeder Sta

“

�ondernimmer nur aus jener ältern Verpfändut#7
q

des Territoriums von Seiten der roue Polen 8
das <urbrandenburg�cheHaus, abgeleitet werd
durch welche Verpfändungjedo<h der Stadt ds?
Territorium niemals unwiederbringlichverl |
gezangen, indem nach der ausdrücklihenFe

zung des Tract. refrad, Elbing. es der Stadt �ogle!®hE!

zur völligenund uneinge�chränktenD BTApe
zurückgegebenwerden �ollte,�obald die

der 300,090 Rtlr. von der KronePolen
(

Haus Brandenburg zurückgezahltfepnindOR
#1

-

M

| j
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| „Da in dem- Tract. retrad, Elbingaé dem

Hau�eBrandenburg keine Zin�en�tipulirt�ind,

�ondernihm �attder Zin�ennur das Derritortum

Una cum usu fructus solîto eingeräumtworden, �o

i�tes als ein bloßerNutznießerzu betrachten, und

mü��endaherdie gegen �citigenRechte und Verbind-

lihfeiten zwi�chenbeidéèn Theilen nach der Lehre

pom VUsusfructus, einer servitus personalis, beurs
theilt werden.“ D

„Sowohl na< dem römi�chenRechte; als
na< dem preußi�chenLandrechtemußder Nußnießer
die Sache, welche ihm zum Nießbraucheeingeräumt
worden, in gehörigemStande erhalten, und da er

alle Früchteund Nußungzieht, auch die �ámmitli-
chen, gewöhnlichenund ungewdhnlihenLa�kenund

Abgaben tragen und alle AuÏgabenübernehmen,
welche die Erhaltung der Sub�tanzerföórderlich

4

macht.“

„Hiernachleidet es alfo fein Bedenken , daß
der Staat. als U�ufructuardes Territoriums dérx
Stadt diejenigenAusgabener�tattenmuß, tvelche

aus dem Stadtärxariumin den Nugen des Terxitos
riums verwandt �ind,“

|

„Die kônigl.Commi��arienhahen die�eVer«
bindlichkeitin dem An�chreibenvom 13. Augu�t1817

E dal
hes oben S. 246-angeführii) auh dadurch bes

s R 2 reits



260

reits erkaúnt, daß�ieerklärt, daßkün�tigderStaat,
Î

wenn das Territorium an ihn abgetreten �eyn�oll-f
te, alle grundherrliche La�tenübernehmenwolle.“ 3

__ Nach die�erEinleitung, die das Recht der |
Stadt deducirte, die von 1772 bis 1816 für das *
Territoriumverauêgabten grundberrlichenen
aufzu�tellen,werden nun, nach den obenerwähnten,À
gefertigtenAuëzügenaus den Kämmereirechnungen-+2:

=

die�egrundherrlichenLa�tenin die Liguidation auf
genommen: F

1, Die in die�emZeitrauman Ñ
die Fu�tizbeamtenbezahlten 4
Gehalte mit Ein�chlußdes in e
natura gelieferten Holzes... 120,309 Rtl. 25 gt#8

2, Die Ent�chädigung�ürdie u
Beheizung des Locals des J#

_
Sradtgerichts,excl, derMiethe 7,065 - —#

3. Die zum Maleficefond vor- ige�chöi�enen*) 2.65.2264 12,260. 4" 24 n

4 DieUnterhaltung der Brücken 5,417, - 47 ! f
5- Der Bau der Fi�cherlö�er20,250 - — 06, Die an die Officiantender Jn- A 440E

tendantur gelieferten 931Nchs
-

tel Holz, zu 12 Rtl. p. Achtel 11,172 # —

276414R,paAZ

4 Die�eunter 1. 2, und 3. au�fge�dhetene L
#

t

/

RG
24

ASA
G
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Der Syndikus hielt hierauf �elb in der

Stadtverordueten-Ver�ammlungeinen, die Angeles
genheit der Forderung der Stadt Elbing an den

Staat in Betreff der Zurückgabedes ihr zugehdri-
gen Territoriums oder einer Ent�chädigungdafür,

Umfa��endenVortrag, und �ämmtlichehierüber
�prechendePapiere wurden zur nähernEin�ichtund

Trüfungder Stadtverordneten in ihrem Ver�amm:

k lungs�aalbis zur näch�tenSitzung niedergelegt,
worauf �ieden 22. Sept. 1817 dur< Stimmens

Mehrheitbe�chlo��en:

„daß, obgleich bei der Aufzählungder Ge-

fenforderungen des Staats an die Stadt 58,000
Nur. für die übernommenenalten Stadtobligatio-

i R 3 ADda

{

�ind nur die Hâl�tevon der hiezu verwandtenGé.
�ammtausgabe,und die Hdlíte dievon i deshalb
angenommen, da die Seelenzahl im Teeritorium der
i der Stadt gleich fommt, mithin uh die Juris

„___dietionvoh gleichemUmfange gewe�en,
©) genn von die�enliquiden Forderungen der Stade,>

lin Vetcage vu 176,474 Rtl. 6 gr,
die oben GS. 257. auge�üheten
liquiden Forderungendes Staats

e: Geadg mil 26s. << 67,351 .* 146,
abgerechnet werden, �ohatte

E Sd! ‘. * +»: 109,124 Nal, g1 gr.> tine Ent�hédigung�drdie �eit 1772 für das“Territoriumvorg!Ve��enenUusgaden zu fordern,
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neu zu Guhi�tendes Staats aufgeführtehen, da
}*

die�esdoch nux eine dur<läufendéPo�li�,indèm f

die�eForderung von dem Territorium aufzubrine7
gen gewe�enwäre; da auh ferner auf eine Ent |
<ddigung für das, Behufs des Stadtgerichts,
vón der Sitadt hergegebeñèLocal gar nicht Nl |
�ichtgenommen, welchedoch nicht ganz unbedeW"
tend er�cheinenmöchté,dennoch die Forderung dek
Stadt an dèi Staât, abge�ehenvon dei Wer
des Territoriums, die Gegenforderung des Stas

an 200,000 Rtlr, úber�keigt,die GnadeSr, Ma A
�ätdes Königsmit Vorlegung dex wirklichènLag

die�erAngelegenheitnach der Deduktion des Het }
Syndikus, o wie der bedrängtenUm�tändedE
Stadt, die ihren früherüFlor nue durch eine fráf

|tige Unter�tügungwieder erlangen kann, anzu?
“

hen �ey:

„dex Stadt den wirklichenWerth des zuny
riums zu vergütigen,der von den königl.Con
mi��aricn1617 auf die Summe von 690,950Rtl"

371 gr. ge�ägt worden i�t;daßjedoch»eohne Rück�ichtauf alle die�eUm�tändenur

Rede von einem, wiewohl für die Stadt "

theiligen, Vergleich�epnfoll, außerder Ueb

grundherrlichenLa�tenvon Seiten des

e.
- und

ET
nahme aller bisher von der Stadt

(Euh
nes

|
'

É
y

í dá
is

¡|
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i

und der Beibehaltung \ämmtlicherEinkünfte

und Vortheile, die die Stadt biéher aus dem

Territorium bezogen,wenig�tensauf die runde

Summe von 400,000Rtlr. zu halten wäre, jes

doch �o,daß dádurch die angeknüpftengütlichen=

Unterhandlungen in die�erSache nicht abgebro-
hen würden.“ : :

Die oben S. 245, erwähntenRäthe der königl.

Negierungzu Danzig, Flottwell und Ewald
hatten �i<im Auftrage der ‘kônigl.Mini�teriendes

Innern und der Finanzen nach Elbing verfügt,um

über die�eAngelegenheit mit der Stadt zu unters

handeln. 1817 den 14. Oktober ward“deshalb in

ihrer Gegenwarteine Conferenzmit éiner Deputas
tion des Magi�tratsund der Stadtverördneteuvers

anlaß. Der könig!.Commi��arius,Regierungs-e
rath Flottwell eröffnete�iemit dem Vortrage,
daß nach der ihnen von den fkönigl.Mini�terien
des Junern und der Finanzenertheilten Ju�truktiou
der Staat keineswegesge�onnen�ey,dieje Angeles
genheit einer Erörterungim Wege Rechtens unters

werfen zu la��en,mithin hier immex nur von einer

xa
gütlihenBehandlung im Wegedes Vergleichsdie
Rede feyn könne,

In Gemäßheitde��en"wuïden nun von ge-
nannten Commi��arienfolgendePunkte eine mie

N 4 dem



dem Staat abzu�chließendenVergleichs, unter zu

verhoffender Genehmigung der Stadtvepordueten-

Ver�ammlung,in Vor�chlaggebracht;
1. Die Stadt tritt denjenigen Theil des ihr

eigenthümlichgehörigenTerritoriums, aus wel:

hem dey Staat biéber �ämmtlicheGefälle allein

bezogen, auf ewige Zeiten derge�taltab, daß der: |

�elbebefugtund berechtigt�eyn�oll,Überden�elben,
als �einwohl erworbenes Eigenthum,nach Gefale

len zu verfügen,Als Ent�chädigungfür die�eAbs

treiyno >ès Eigeuthumsrechtsbringt die�elbeeine

Sumwmevon 300,000 Ntlr,, in Pau�chund Bogen |

und Uebernahme �ämmtlicherfür das Terrirorium -

von dey Stadt getragenen grundherplichen La�fen,
*

in Vor�chlag,derge�talt,daß �ämmtlicheForde

rungen des Staats mit den Gegenforderungen der

Stadt, �owie �ólchein der von dem Magi�tratget

fektigtenNachwei�ungaufge�telltworden, mit eine

ander vôlligaufgeboben und compen�irtwerdeu, (0

, daß die�e in Vor�chlaggebrachte Eut�chädigung
von 300,000 RNetlr.,als eine Vergütigungfür den

Werth des Territoriums, betrachtet werdea �oll,

welches die Seadt an den Staat abzutxeten ge�on-
nen i�, wobei �iezugleich auf die Rückgabedes

Territoriums in natura auf ewige Zeiten Verzicht
léi�tet,

5

47

Menn
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Wenn die�eEnt�chädigungböhernOrts ges

nehmigtwerden �ollte,welches die Stadt als einen

Beweis landesherrlicher Gnade dankbar anerfens«
nen. möôchre,�owürdejedes weitere Liquidations-
verfahren pon �clb�wegfallen, und dem Ab�chluß
desVergleichskein Hindernißweiter entgegen �tehen,

2, Sollte jedo< der Staat hierin nicht eine

9tben, �ondernvielmehr auf Con�tituirungeines
Liquidi,nah Maßgabe der in dem Schreiben dev

lönigl.Commi��ariendes Mini�teriumsdes Jnnern
Und derFinanzenvom13. Aug. 1817 (de��enoben S,
246,gedacht i�)angegebeuenGrund�äge,be�tehen,
�owürdedie Liquidation�oanzulegen�epu:daß
¡juden Forderungendes Staats an die Stadt der
Yfand�chillingfür das Territoriumunddie(oben
aufgeführten)Schulden der Stadt an deu Staat
Lezähltund gegen die�edie (gleichfalls oben aufge
führten)Forderungen der Stadt an den Siaat per:
le<huerwürden. Was hieraus no demStaat zu
gut kommen �ollte,müßteweiter gegen deu Werth
des Territoriums von 699,950 Nilr.

-

verrechuet
Werden, da es �h denn ergebenwürde,daß die
Stade no< einen An�pruchan den Staat von bei,
VAhe506,000 Rtlr, zu macheu bâtte, von welchem
�pruchfic iadeß ab�tehenwolle, wenu der Staaz
FA dex uuter 1. iu Vor�chlaggebrachten Eu

Rs �hâdu
:
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f<äâdigungvon 300,000 Rtly.- und Uebernahme

�ámmtlicherbisher von der Stadt getragenen arnesberrlichen La�tenver�tehenmöchte.

3. Soll die von dem Staat zu lei�tendeEnt“
f{hädigungder Kämmercica��eanheim fallen, und“
davon 50,000 Ntlr., �oviel als die gegenwärtige
Gchulden der�elbenbetragen, baar gezahlt, der |
Ueberre�kdagegen in den Händendes Staats gege
Verzinfung zu 5 pCt. verbleiben. 1

Den folgenden Tag, den 15. Oftober wurde
die Stadtverordneten zu einer außerordentliche|

MVerfammlungzu�ammenberufen. Der Sónditid
dex Stadt erdffnete�iemit cinem Bericht über dieï
na< dem Protocoll vom vorhergehenden Tageui
fchen der erwähntenCommi��ionund den kdn

|Regierungkräthengepflogenen Unterhandlung
Und zeigte zugleich an, daß die kdnigl.Commi�

rien erklärt hätten,�ogleichalle Unterhandluung |

abzubrechen,weitn die Stadtverordneten auf i2
L

Be�chlußvom 22. Sept. die�esJahres, wo

die Entfchädigungs�umme400.000 Relr, be |
�oll,be�tehen�ollten.

Nach reiflicher, no<hmaliger Prúfungvie
Augelegerhelt, und be�ondèrs'mit demmut,
de�eett,der fönjgl,Regierung einen Beweisue
den, daßdie Stade, ungeachtet iþrer peaniP|

H
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__ Gent Vermdgens�aäge,venno< aüch z68einem neue

Opfer bereit �ey,um na< vem Verlangen der kd

nigl, Mini�teriendie�eAngelegenheit im Wege des

Vergleichs zu beendigen, wurde dur Stiwmens

mehrheit be�chlo��en,als Ent�chädigungfür die

Abtretungdes Territoriums 300,000 Rilx, und

fämmtlicheanderweitige in dem erwähntenProto-

coll vom 14 d. M. nähèr benannten An�prüchezu
fordern.

Bei der mißlihen Lage der Kämmereika��e
_

wurde es fepner ganz zwe>mäßigbefunden, daß
von jener Summe 50,000 Rtlr. baar auszgezaählt

- würden, în Betre} der übrigen250,000 Kür.
_ wün�chtendie Stadwerordneten, daß die�ezu

50.000 Rtlr, in jährlichenTerminen bezahlt und
bis zur Zahlung mit fünf von Hundert verzin�et
würden, und daß über die�eForderung auf dea
Grund des Territoriums eine hypothekari�che

__Schuldver�chreibungzu Gun�tender Städt Elbing
- ausgefertigt und hierin ausdrüklih be�timmt

werde, daß;die -jedeêmaligeZahlung in* baarem
Courant, mit Aus�chließungalles Papiergeldes,
auf cinem Brete zu lei�tenwäre.

:

Das Deficitder Kämmereika}�ebetrugnach deta
Etat vom 22, April 1815 — 10,152 Rtl, 16g. $ pf.

:

Seit drei Nahren hatie dies no< nicht gede>t
weiden
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werden können. Daher trugen die Stadtverorde

|

neten „unter dem 19. Febr. 1818 bei dem Minito

�eviumder Finanzenauf eine  ab�{lägigeZah:

lung von 20,000 Rtlr. ‘auf die Ent�chädigung

fürdas der Stadt zugehörigeDerritorium an, wels

chenAntrag �ieunter dem 16. April de��elbenJah-

res wiederholten. Jn die�em�agen�ie: 24A

„Un�reNoth if auf das äußer�tege�iegen;die

Kämmereica��ekann nicht mehr die nothwendig-

�teuAusgaben zur Ordnung und Sicherheit un-

�ers�tädti�chenHaushalts be�treiten; eine dirckie

Eiuzichung zur Deckung ihrer Vedürfui��evon

den hie�igenEinwohnern kann aber von uns

_ nicht gut geheißenwerden,weil �ieeiner�eitsmit

- den von ihnen jest zu lei�tendenuner�chwinglichen

Beiträgen zur hie�igenStadt�chuld zu�ammen

treffen - uid es andrer�eitsganz wider un�re
“

Veberzeugung �treitenwürde, durch �iedie Noth

“und Sorge�o vieler hie�igenEinwohner noch zu

háufen, während wir die gere<te�enAn�prüche

auf un�reeigene väterliche Regierung haben.“

1819 war das Deficit der Kämmereica��e
�honauf 23,4328 Nele. 9 gr. ge�tiegen,und da un

die�eZeit der “Kämmereietät pro 1837 von den

Stadtverordneten be�tätigtwerden �ollte,�oerklär-

ten �ie,daß�ieihm ihre Genehmigung verweigern,
i und
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uad darauf autragen müßten,daß bei der Unnidgs

y

E
lichkeit, das Dé�icitde��elbenaufzubringen,die

DAU

e
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Summen darin ge�irichenwürden,die die Stadt

für das Zerritorium zu verausgaben hätte,welches
E von der endlichen Ent�cheidungúber die An�prüche,

die �iean den Be�isde��elbenhâtte, gar nicht abs

hânge.

AufVerwenden des Mini�teriumsdes Fnnern

bewilliztedes Staatsfkanzlers, Für�tenv. Hars-
“

denberg Durchlaucht der Kämmereika��edie er-

betene Beihülfe von 20,000 Rtlr., welches die fs

nigl, Regierung zu DanzigdemMagi�tratunter
} dem 16. April 1819 anzeigte. -

Unter dem x3- Mai de��elbenabresÚbere-

wies noch der Stadt das Mini�teriumdes Schatzes

und für das Staats - Credit: Wefen, als Vor�zuß

“aufdie Ent�chädigungfür das Derritorium, bie

Summe von 4899 Rtlr. in elbingerAstionen und Coupons.

Unter dem 21. März1820 theiltedie fénigl.

Regierungzu Danzig dem Magi�tratdie�esau das

\Staatsmini�keriumAllerhöch�terla��eneKabinets--
1�chreibenmit:

„ch kann auf den Antragdes Btu
| ni�feriumsvom 2. Dec, v. F., der Scade Elbing

| Dgegen Ent�agungaller ihrer Au��prücheauf das

�o
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�ogenaunte Derritorium nicht nur die in ältern

Zeiten vom Staat gemachten Vor�chü��e‘pou

re�p.70,000 -Rtlr,, 60009 Ntlr. und 58,000 Rétlr.

zu exla��en,�ondernder�elbenauc unter den in -
dem Berichte vorge�chlagenenModalitäten an-

noch ein für allemal und mit be�ondrcrRú�icht

auf die, dur<h Meine Ordre vom 12. März 1809,

hin�ichtsdes Kriegs�chuldenwe�ensder Stadt-

übernommeneGarantie, ein Kapital von 300,090

Rtlr, baar zu bewilligen, weil es, 1oie es deul

Staatsmini�feriumhinlänglich bekannt if, an

baaren Mitteln, wegen Befriedigung der andern

dringenden Bedürfni��e,fehlt, jet no< niht

eingehen, bin aber geneigt,das zu zahlende Ka:
pital von 390,000 Rtlr. in Staats�chuld�cheineu

zum Nennwerth, mit Zin�enzu 4 Procent vom

1. Januar 1820 ab, anzuwei�eu,wenn die Stadt

bereit �eyn�ollte,das vorge�chlageneAbkommen

mit die�erModification anzunehmen.“

„Wahx�cheinlihwird �elbigedie�esAnet-

bieten niht zurü>wei�en,und Jh habe daher

die Hauptverwaltung für die Staats�chulde!

heuteveranlaßt, die�e300,000 Rtlr. Staats!

�chuld�cheinedem Staatsmini�teriumauf Erfol“

dern zur Disyo�itionzu �ellen.“

„Die Form, in welcher das in Rede (ke

bende
#

is

4
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“

hendeAbkommen mit der Stadt Elbing ¿u fa��en

�eynwird, �owie die Vollziehungde��elben,Übers

la��ech dem Mini�teriumdes Jnner#t, des

_Schages und der Finanzen, Berlin, det 24,
Febr. 1820. Friedrich Wilhelm,“

Und forderte den Magi�tratund die Stadtyerord-

neten auf, innerhalb 14 Tagen �ichdarüberzu ete

klären. |

Die Stadtverordnetenerklärten�i hierauf
“

unter dem 20. April:

„Wir erkennen die Gnade un�ersAllergie
dig�lenKönigs in die�erAngelegenheit mit aller

_¿Zreue und Daukbarkeik, bleiben jedo< ganz bei

der allhier unter dem 14,Oft. 1817abge�chlo��enen

Verhandlung (die oben S. 263 — 266, angeführtit)
�tehen,und er�uchendaher E. WohllöblichenMa-

gi�krat,bei der königlichenAllerhô<|verordneten

Regierungdarauf anzutragen: daß wir
|

1. die�eAngelegenheit in keine Beziehung,
�iemôgeNamen haben, wic �iewolle, mit der hie-
�igenKrieges - Stadt�chuldin Verbindung bringen
wollen, und gegen jede Vermi�chungdie�erganz

getrennten Sachen hiemit�eierli</fprote�tireu,
2. wollen wir, �owie es in jener Verhand-

lung be�timmtfe�tge�eßtworden,zwar in die Ab-

tretung des Territoriums gegendie Summe v3

300,090 Rtlr. willigen, jedo< könnenwir die�e
:

Gunüute
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Summe nicht in Staatö�chuld�cheinen,(bndern nur

in baarem Gelde annehmen, Da die�eSumme

aber gegenwärtigin baarem Gelde dem Staat an

uns abzutragenvielleicht niht möglich�cyufollte,
�obitten wir uns innerhalb drei Monaten die in

jener Verhandlungfe�kge�eßten50,000 Rtlr, baar

auszahlen zu la��en.Was alsdann noch an der

Summe von 300,000 Rtlr. fehlt, bitten wix uns,

wenn auch nur in cinem Zeitraum von funfzehn
Fahren, �odaßalle drei Jahre 50,000 Rtlr. abge-

zahlt werden, auszahlen zu la��en,jedo<hwährend
die�erZeit bis zur gänzlichenAbtragung die�esCa-

pitals mit 5 pCt. zu verzin�en,

3, bitten wir, die Zinszahlung vom 1- Ja-
nuar 1818 angehen zu la��en.und

4. uns diejenigen Ko�tenund Vor�chü��ezu

ér�tatten,welche wir vom 1. Januar 1818 füx das

Territorium - gehabt haben.“

ESA tte MEPBRSANLuc. Haa�e),

de��ert

*) Er war bis Ende 1816 Stadtju�tizrathbei dem hiec�te

gen fönigl. Stadtgerißt. Jun die�emJahe ward ert

Direktor des königl. Lands» und Stadtgericßts zu Culm

und 1819 den 4. Oct. von dex hie�igenStadtverord-

neten-Ver�ammlungein�timmigzum ÖberbÜrgermei-
�tererwählt, in welche Würde er 1829 den 1F- Febr,
auf den Geund der von Sex, föaigl. Maj. ibm ertheil-
fen Be�tallungeiúge�Ührtwurde, Nach Verlauf von

 fe<s Jahren ward er 1825 den 18. Nov. zuw zwci-
tenmal erwdhle und mittel Allerhöh�er Cabinets
ordre vom $. April 1826 be�tdtigt.
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de��enin der er�tenAbtheilungdie�esBandes GS.

330. A.gedacht worden, OÖberbürgermei�kergewor-
den. Gleich nach dem Antritt feines Amtes faßte

er die�efür die Stadt �owichtigeAngelegenheit
ebenfalls ins Auge, ging die diesfälligenAkten ge-

nau durch, theilte �eineAn�ichtenvon den Un�yrü-
<en, die die Stadt in rechtlicher Hin�ichtdeshalb
an den Staat hâte, dem Magi�tratmit, und es

wurden �elbigein das Schreiben aufgenommen,

welches der Magi�tratausfertigte,und welches un:

ter dem 21. April mit dem Ve�chlußder Stadtver-

‘ordneten vom 20. April an die kdnigl,Regierung
in Danzig abge�chi>ktwurde,

Jn die�emSchreibenerklärteder Magi�trat,
daß er mit den Stadtverordneten- ganz darin ein-
ver�tandenwäre, die Gnade, weihe Se. Maje�tät

dur< die Cabinetsordre vom 24, Febr. “un�rer

Stadt erwei�enwollen, mit dein größtenDanke

ánzuerkennen,und daß die Stadt auch bereit �eyn

würde, dem Wun�cheSr. Maje�tätin Betreff der
'

fou�tigenBedingungendurch unbedingteErfüllung
der�elbenentgegen zu kommen, wenn nicht ihre be-

drängteLage und der fo �ehrge�unkeneWohl�tand
ihrer Bewohner ein andres dürchaus nothwendig
machte,

y

Be�chrd. St. (Wbing 11. Bds 2.Ubth. S Es
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Es heißthiévonin die�emSchreiben :

„Die hie�igeStadt befindet �iin einer weit

bedrängternLage,als der preußi�cheStaat, dein

�iebereits �oviele Bewei�eder treue�tenAnhänge

lichkeitund ‘�oviele Opfer dargebracht hat, daß
�iebei ‘dembe�tenWillen ein Mehreres zu thun

außerStande i�t.

„Wirerwarten daher mit der größtenZuvet--

�ichtvon der Gerechtigkeitund Gnade Sr. Maje Í
�tât,daß Allerhö<#Die�elben,bei nochmaliger Er-

wägungaller zur SachegehörigenUm�tände,un�re
Stadt ganz nah dem Conferenz-Prorokoll‘vom 14.
Oftober.1817zu behandeln geruhen werden, indeit 4
�hòèùdamals der Magi�kratund die Stadtvérord-
neten mit Aufopferungdes größten Rechts die

Fordérungeuder Stadt fo niedrig‘angenommen

haben, daß �iees bei ihren jegigen Mitbürger
und der künftigenNachkommen�chaftniht würde

verantworten fênnen, no< mäßigcreBedingunget,
bei Aufgebuugaller ihrer Rechte ‘auf das hie�igt

|

_ZFerritorium, einzugehen,“

„Dafi damals die�eeingegangenwurden,
hiezuwar bloßdie Hoffnung Veranla��ung,daß|
bald, theils dur< Auszahlungeines baaren Geld |

z

quautums vou 50,000 Rtlr. und Verzin�ungeinel
Summe von 250,000 Rilr- zu 5 pCt., theils durch

die |
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_die Ucbernahme des Staats ‘allér auf dem Territo-

rium ruheirden Lafen, die hie�igeStadtcommune
cine Beihülfe und Erleichterung erhalten würde.“

„Wie�ehrbilligdie in dem Conferenz-Proto-
foll vom 14. Oftober 1217 aufge�telltenForderun:
gen der Stadt in Betreffdes Territoriums �ind,

hierübe �ehUns vergönnt,außerdein, vas in af:

len ‘vorhergehcüdenVerhandlungenüber die Aus:

führung un�ererGevechtfärmégefagt i, noh die

�esbeizufügen:
„Als nah dem war�chaüerTraktat vo

Jahr 1659der Königîn Polen Johann Ca fi

mir das elbing�heZérrïtörium mit der gewöhnlie
“chenNühniefüngan denChurfür�kenvou Bras

denbúrgverpfändete,fonte wohl von keïneran:

dern Nünießungdie Rede �ey, ‘als ‘der,die de

Kduige,als damaligemSchütherrn,zuge�tanden,
weil er überdas Privatvermögender Stadt Elbing
zu disponiren nicht berechtigt

|

war, da niemand ci

uem andern mehrRechte abtreten kanù,als er
| felbt hat. Von Seiten dér Stadt aber i�keine
| Verpfändungerfolgt.

“

Nach dém lüb�chenRecht
| Lib. I. Tit. 3. $. 4., we<hesdamals in Elbing
|

galt, wäre auch keiner crinâchtigtgewe�cn,etwas.
bon den gemeinen Stadtgüternzum Unterpfandé

"dUfegen,“

L
G 2 „Denz
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„Dennoch�ind�eit1703 �ämmtlicheder Kän!-

merei zu Elbing gebührendeRevenüen von deu

preußi�chenBehördenmit eingezogen und bis jest

zuruck behalten.“

„Bei der Dheilung Polens 1772 gingen mit }
der Be�iknahmeder Provinzen au< zugleich die

|
darauf haftenden Staats�chuldenauf diejenigen

_

Reiche über,denen die ehemaligen Theile Polens
einverleibt -wurden, und dadurch erlo�ch nicht
nur die Forderung vou 300,000 Rtilr. an de

polni�chenStaat, der „eigentlichdie�eSchuld, |

auf welche Überdies bereits an�ehnlicheReichë-
kleinodien übergebenwaren, contrahirt, �ondern

Y

es ging auch die auf dem polni�chenStaat geha!
tete Verbindlichkeit zur Er�tattungder der el:

/ |

binger Kämmerei entzogenen Revenúen auf de!

preußi�chenStaat über, und es würdewenig�tens“

�hondamals die ko�ten�reieNúckgabedes Derrico-

“riums an die hie�igeStadt ganz retli< gewe�en
�eyn.“

„Zwar wird in der der Verfügungder königl

Comini��arienvom 9. März 1812 beigefügtenDe
v duftisn pro Fisco (deren oben S. 228 2232. gé

dacht i angeführt,daß dennoch der Staat eit

Recht gehabt, auc im Jahr 1772das Derritoriun,|
wegen eincr andern mit der Verpfändungde��elöes

in

um
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“in gar feiner Verbindung�tehendenForderung, zu-
rückzu behalten, nämlichwegen 70,000 Rtlr. Spec,+

wel<e 1704 auf 8 Fahre der Stadt Elbing ange-
lichen �ind,und noch nicht zurückgezahlt�eyn�ollen.“

„Hätte Fiskus aber auch im Jahr 1772 die-

�es�olange unverzin�etund unbezahlt gebliebene

_ Capital noch zu fordern gehabt, welches nach dent, .

was mehrmalshierüber angeführt worden, zwei-
:

felhafti�t,�okonnteden Ge�chengemäß die�e

Summedoch niht gefordertwerden, weil durch

das Notifications-Patentvom Jahr 1772 und die

| we�tpreuß.Regierungs-Fn�truftionvom 21. Sept.

1773 fe�ige�egti�t:daßfür alle vor dem 28. Sept.
E

1772 zur Perfektion gekommeneGe�chäftedas lbs

f> Recht und în subsidium das Landrecht von 173

bei der Ent�cheidung¿um Grundegelegt werden

fot.“
„Das rúb�HeRecht berührt den at nit,

vie viele Jahre zur Verjährung erforderlich �int;

es ift daher das Landrecht hiebei zuzuziehen, und

in dem�elbenheißt es P. II. Lib. ItT, Tit, LIV,Art,

I]. 6. 6. und 7-: da��die tährlichenZin�en,welche

aus einer Zu�ageoder Contraft ihren Ur�prung

baben, wenn �ie über 30 Jahre uicht erlegt worden,

verjährt werden, und nichtweiter erlegt werden

dürfen. Eine �ol<eVexjährung-�ollauch geg6t

S3 5j den
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den Staat zuläßig�eyn,und. nach6.9. i� die ganze
Schuld.a, Capitalund Zin�en,in Zeit von 30. Jah-

ren, durch, Verjährung.erlo�chen,wenn. durch. die�e,
|

Zeit keine Mahnungerfolgti�,und keineZin�enge

zahlt worden.“*) |

„Die�eGe�eke,weiche der Staat bei. der

Be�inahmeWe�kpreußensfür die Vergangenheit

angewandt.wi��enwollte, benehmen ihm jedes Necht,
‘das.dur Verjährung erlo�cheneCapital neb>
Zin�enzu fordern, undda auchArre�k�colágegegen
kónigl.Unterthanen, die mit Grund�tücken.ange�e�-
�en�ind,niht zuläßigwaren, �olâßt �ichum �o

fi
»

.

weniger die Vorenthaltung des Eigenthum®der
|

hie�igenStadt wegen einer bereits läng�terlo�che-
nen. Forderung rechtfertigen. Es würde daherwes.

nig�tensim Jahr 1772, wenn auch. von demfrü-
hern Pfandvertrage uicht weiter.die Rede �eyndürfte,

die. Rückgabe.des Territoriumsge�eßlichgewe�en
�eyn,“

hende. Forderung noch, nicht getilgt, auch, dur<

Verjährungnoch,nichterlo�chengewe�en,�owürde

doch,die. in der angeführtenDeduktion pro, bFisco

—
i

VOL

*) Zin�en,wux den, nue. bis: 1712 bezahlt, und eine

Maßnung.an Abtragungder�elben,iwie des. Capitalê,

i�t(cif. 1720 niht ge�ehen, wie eben S. 164 —

167. angeführt,i�.

„Ge�eßtaber auch, es wäre. die in Rede. ��e-
|
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vot die�en70,000 Rtlx, Spec. auf. 1,961,315Relr.

berechneteZiufen�umme,ganzden: damals. ergan-
«+ genen Ge�eßzenentgegenbere<hnet, zu betrachten

�eyn. Dennin. der we�kpreuß.Regierungs -. Ju-
�truktion,vom 21. Sept. 1773heißt es. S. 48, au®L-

drücklich;Zin�en�ollenultra alterum tantum, wenu

es zur Contradiktion kommt, es rühredie Schuld,
von welcher Zeit �iewolle, her, und es. �eyendie
Zin�en�chon,über das alterum tantum vor oder er�t

nach dem 28, Sept. 1772 angewach�en,von. den,

Gerichten. niemals erkannt werden.“

„Es hättenal�o,wenn die 70,000 Rtlr. Spec.
‘weder bezahlt, uoch: dur< Verjährung.bereits er-
lo�chengewe�enwären, �elbigedennoch. nur mit

eben �o.viel Zin�en,nämlichmit 70,000. Rtl. Spec.,
inn Ganzenal�omit 140,000 Rtlr, Spec, an Capi-

tal und Zin�enge�ordertwerden können,und hie-

für: hâtte es immer niht der Zurückhaltungdes

‘Territoriums bedurfe. Denn da es bier an einem

antichreti�henPfandvertrage fehlt, wonach die

Nußungeneines zum Pfande gegebenenGutes �iatt

der Zin�enhätten behalten werden können,�owä-

ren die bezogenen Revenüen niht allein mit den

Zin�en,�oúdernauch ‘auf's Capital ge�ehlichzu
|

d verrechnen gewe�en,wodur< in wenigen Fahren

die�eganze Schuld berichtigt wäre,“

| S 4 „Dem
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„Dem Grund�agze:daß Zin�envon Zin�en

ür die \rühereZeit gefordert werden können,�teht
‘die we�kpreuß.Regierungs- Jn�fruftionvom 21,

Sept. 1773 S, 49. lit, y. ebenfalls entgegen.“

„Nur allein die unter 11], in der erwähnten

Deduktion.proFisco aufge�ührtenDobr iczinski-
�chen6000 Ritlr. hätten gegen die Stadt geltend

gemacht werden können ; �ie�indaber au< dur<

die Verpflichtung, die der preußi�cheStaat �ür
den polni�chenbei der Be�iznahmeder dem�elben

vorher zugehörigenProvinzen zu erfüllen hatte,

als getilgt zu betrachten, und wärendamit zu come

pen�irengewe�cn,““

„Die in Nr. IV, in gedahter Deduktion ers

wähnten58,000 Rtlr., welche 1803 als Kriegs:

\{<uld auf das elbinger Derritorium repartirt wot-

den, gehen ebenfalls die Stadt Elbing niht a1,

indem �ieentiveder pon den Bewohnern des Derri-

toriums aufzubringen, oder aus den Revenüendes

Territoriums zu berichtigen gewe�en wären,

Selb wenn 1772 ein legaler antichrcti�cherPfand-

vertrag cxi�tirthâtte, wie do< nicht der Fall iff,
hâttendoch auch alle La�ten,die auf dem Ferrito-

rium ruhen, aus den Revenüen de��elbenbe�kritten
werden �ollen,und die Stadt hat mithin noch ei-

nen An�pruchdarauf, daß �ienicht alledaraus bes

Tritten �ind.“ „Es

SLA
gdr“
Dn
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„Es bleibt daher fein ge�eßliGWerGrund

übrig, aus welchemvon Anfang an dic Nevenüen

des Territoriums der Stadt Elbing hätten zurück
behalten werdenfönnen, und noch zurüdbehalten
werden.“ |

„Wenn daher der Nagi�tratund die Stadts

_verordueten der bie�igenStadt unter- dem 14. Of-

tober 1817 alle Rechte auf das Territorium unter

den dort aufge�telltenBedingungen aufzugeben �i
bereit erflärt haben , �odürfen wir auch von der

Gerechtigkeitund Guade Sr. Maje�tätdes Königs
mit vollem Vertrauen erwarten, daß Allerhôch�t-

Die�elbendie gewiß �ehrbilligen Forderungen
�ämmtlichund ohne it gendeine Ausnahmein volle
Wirk�amkeittreten und wegen Verlaufs dexZwi-

 �chenzeitzugleichdie: verliehenen 300,009 Ñtlr.

vou 1, Jan. 1818 ab mit 5 pCt, baar verzin�en,

auf die�eZin�eaber die vor einigen Monaten ge-

zahlten 20,000 Retr, abrechnen, dann aber auch.
binnen 3 Monaten50,000 Rtlr. und hiernách�talle
Î Jahrewiederum 50,000! Rtlr. Capital, neb�tden

Zin�en,abzahlen, auch die �eitdem 1, Januar 1818
für das Territorium getragenen La�tener�tattenzu

la��engeruhen werden, ohne die Garantie wegen
der Kriegs�huldenhiermit einzumi�chen,die mit

der Abtretung des Territoriums iu gar keiner Vere

GS-5 Bine
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bindung �teht,und die. zugleich.cine. Eiumi�chung
mmtlicher- dabei.intepe�krterGläubigerveran-

la��enwürde.“

Hierauf:evfolgtedie�eAllerhöch�te.Cabinets:

“ordre an den Staat3minifter v. Schumann:

„Fh habe auf die nach. FhrètmBericht

vom 24. Jul: d. À.ge�chehenen.weitern. Anträge

derStadt piti be�chlo��en,daß ihr die bewils.

ligte: Ent�châdigungS�umme-von: 300,000. Rtlr..

nicht“in: Staats�chu�d�cheinennach, dem Nenn-

werthe,�ondernin, baarem Gelde, und zwar jetzt
“

gleich, 50,000. Rtlr., welche. in fo fern die Baars.

zahlungin, die�em:Augenblick be�chwerlichfallen

�ollte,äußer�ten.Falls: in, Staats�chuld�cheinen

nach ‘demCourswerthe. abgeführt werden köns--
*

nen der: Ueberre�kaber: von. 250,000; Rtlr._ er�t

L

m

SPRL
A:

d

binnen 15 Jahren, derge�talt,daß.alle drei Jahre
|

50,000. Rtlr. bis zur gänzlichenTilgung erfol-

gen, bezahlt, auch die bemerkte Ent�chôdigung®s-
“

�ummevom 1. Jan. d. Y. an. mit 5 pCt. verzin°

�et.werden foll, Die Hauptverwaltung der

Staats�chuldeni beauftragt, hiernach die Zah:

lung anzuordnen.

Berlin, den 21. Dec. 1820-

Friedrich Wilhelm,“

Das
Ï

|
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Das Mini�terium.des Annern, welchesdie�es

Cabinets�chreibenunter dem12. Januar 1822der

fönigl. Regierung zu Danzig über�chi>te,re�crie

 birte dabei:
5

|

¡Die2c. Regierungwird hierauf bei dey,nah
demheutigen Datum ihr aufgetragenen weitern Re-

gulirung, des. elbinger Schuldenwe�ensRück�icht

nehmen. Die Erhebung. der Gelder aber bleibr -

ein�tweilenund bis das Abkommen,mit dem, Staat.

vollkommenabge�chlo��en,�eynwird, no< ausge-

�ect.”
Worauf die Stadtverordneten, denen die�e

Schreiben unter dem 2. Februar mitgetheiltwur:

den, in ihrer Ver�ammlungan dem�elbenDage

die�enVe�chlußfaßte:

„Auf das geehrte Schreiben des Wohllöblie
:

chen Magi�tratsvom 2. d. M., nach welchemlaut

demin Ab�chriftbeigefügtenCabinets�chreibenvom

2x, Dec. 1820 Se. Maje�tätder Königuns. in Fol-

ge un�rerAuträge vom 20. April 1820. die Summe

vva 300,000Rtlr, in baarem Gelde für das Terri-
torium der Stadt bewilligt:hat, be�chloßdie Ver-

�ammlung,die�e.Summe mit Dank anzunehmen,
jedoch, dabei, wenn, �chon.in aller Unterthänigkeit,
zu beharuen, daß der Commune die Zin�envon die-

�em.Capital nach, dem definitiven.Be�chlußuun�rec
y Bor-
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gänger vom 15. Oktober 1817 und un�reerneucr-

ten Anträgevom 20. April 18320, vom Jahr 1818

ab mit 5 pCt. zu entrichtenwären.“

„Was das Schreiben des königl."Mini�ke-

riums des Innern vom 12, Januar 1821 betrifft,
welchesebenfallsjenemoben angeführtenSchrei-

ben des WohllöblichenMagi�tratsbeigefügtif,
und nah welchem jene Summe von 300,000 Rtlr.

mit der hie�igenStadt�chuldvermi�chtwerden �oll,

fo be�chloßdie Ver�ammlungferner, no<mal®s,

und wie dies in frühernBe�chlü��en-ge�chehenift,

gegen eine Vereinigung der Stadt�chuldmit der

Angelegenheitdes Derritoriums

-

Vor�tellungzu

machen,und nie auf eine Vereinigung die�erNages

PRIE einzugehen.“
|

„Fn un�ernerneuertèn Anträgen in die�ex

Angelegenheitvom 20. April 1829, nach deren Mits

theilung des kônigl.Mini�teriumsdes Jnnern an

Se. Maje�tätden Königder Allerhôch�eEnt�chluß

erfolgt i�t,wurde ganzbe�ondersdarauf be�tanden,

daß die�eAngelegenheitin keine Beziehung mit der

hie�igenKriegs -Stadt�chuld,�iemögeNamen ha-

ben, wie �iewolle, gebracht werde und daß außer:

dem ganz bei dem Abkommen �tehengeblieben wers

pen �olle,welches zwi�chenden königl.Commi��a-
rien
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rien und un�ernVorgängerna 14 Oftober
aT|

ge�{lo}enworden,“

„Se- Maje�tätder König findGiecañéauvis
:

müthig�teingegangen, und haben die Ent�chädi-

gung von 399,000 Rtlr. mit Bezug auf diefe

erneuerten Anträge und ohne alle Ve

�chränkungbewilligt. Dies if die uns zu

Theil gewordene königl,Gnade, und wenn das

iveit kô�tlichereErbe, das uns un�reVâter in dem

Territorium der Stade hinterließen,nun au< auf

die�eSumme herunter ge�unkeni�t,�owollen wir

�iedoch �oungekürztund unge�<mälertmit Dank
entgegen nehmen, um, wie es bei dem VergleiH
un�rer�eëtsallein beab�ichtigtwurde, un�ern�ädte

�chenHaushaltdamit aufrecht zu erhalten, was

bei dem gänzlichenVerfall der mehre�kenGewerbe
“Und des Handels in die�emOrte aus eigenen Mit-

teln und Beiträgender Einwohner kaum no< möz-

lich i, und’ immer drücender werden muß.“

„Wir bitten no< die�enErklärungendie

_zwe>mäßigfenAnträge bei den höch�tenStaats-

behôrden zum endlichen Ab�chlußdie�erSacze zu
machen, ein�tweilenaber die Auseinander�egung

|

¿wi�chender Stadt und dem Staat in Betreff der

vou die�emzu übernehmendenLa�tendes Tertiit-

FL
riums
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riums u bewerk�telligen,damit wir, ohne în den
“

Veé�ißde��elbengekommenzu feyn, �ienicht nec

länger trechterwei�etragen dürfen.“

Ünter dem 259.Märzdè��elbenFähres‘erhielt

Hieraufder Magi�krardiefesRe�criptvou der kó-

nigl. Regierüngzu Danzig,wel er deu Stadr-

pverordnéténdei T0. April mittheilte:

„Die tönigl.Mini�teriendes Jnnern, des

Schatzes und der Finanzenhaben uns die in dei

‘anliegendenzweiErxemplärenausgefertigte Urkunde

zu der mit der Stadt-Gemcinde zu Elbing abju-

�chließendenUebereinkunftwegen der Eit�chäti-

gung für das îm BVe�ißdésFisfkusbefindlicheTer-

“‘ritoriummit dem Aüfcragezugefertigt,die�elben

‘demMagi�tratBehuüfsder Vollziehungvon Seiten
der Stadtverördneten-Ver�ammlung‘und des Ma-

gi�tratszu über�endén,‘undden�elbendabei zu er-

öffnen,daßweun die Stadtverordneten wider Er-

warten no< fernereAn�prücheund Schwierigkci-
ten machen �ollten,auf keine Wei�eeine Eriveite-

rung der Bewilligung von den königl.Mini�terien

werde bevorwortet werden, ‘unddaß eben �owenig

mit irgend einer Wahr�cheinlichkeit�olchevon des

Königs Maje�tätzu’‘erwarten �ey.“
|

„Wir
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„Wir fordern daher den Magi�tratauf, die

beiden Urkundenzuer�tvon dex Städtverordnetei:
-

Ver�ammluñgaùf eine dèi $. 123.der Städreort>

nuÿgangeme��eîeWei�evollziehenzu ka��en, die�e

Vollziehung demnä<h�tnit déx Be�tätigungdes

Magi�tratszu ver�ehen,und beide Exeiplàre uns

�päte�tensbinnèn 14 Tagenwieder einzüreichèn
“

„Die Auseinander�chungmit der Stadt-Ge

meinde în Gefolge die�esAbkommens wird dem-

näch�tfofort vexaulaßr werden.“

Der beigefügteEntwurf züùdex züvollziehen:
den Urkündèwar die�er:

„Nähdem der Allexdurchlauchtig�e,Groß-
mächtig�teFür�tündHerr, Friedrich Wilhelm,
Kdöüigvon Preußen,von Allerhö<|Dero Stadt

E�lbiñgalleruntérthänig�tgebeten wdörden,ihr für
das ehedei zux dortigen Stadtkämmereigeht
rig gèwè�ene,jedo< vo der KronePolen wegen
gewi��erSchuldverbiudlichkeitenan Preußenüber-
wie�ene,îm Jäht 1703 wirklih be�ehteUnd feit
dèmmit den andern Stäats:Doinaiñenverwaltetè

Territorium eiñe Ent�chädigungHüldreihzu ge:
währen,und Se. königl.Maje�täthierauf,ünge-
achrètnah einein mehr als hütdertjährigenBe�iß
die von dex Stadt gemächtenAn�prüche,als rechts

li
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lid begründetnicht ayerfannutworden, deyno<{,in

Betracht der von derStadt Allerhö<h|Déneujel-

ben und Jhrem fönigl.Hau�evon jeher bezeigtcn
treuen Anhänglichkeitund des ver�chuldetenZu-
�tandesder Stadtgemeinde,die�emGe�uchStatt zu

gebenund der�elbengegen Enc�agungaller behaupy-

teten An�prücheauf �ämmtlichevor Zeiten ihr zu-

gehöriggewe�ene,gegenwärtigaber im Be�is des

Staats befindlicheObjekte,�tatt.dergebetenen Eut-

�chädigung,eine Unter�tüßungzur Wiederaufhülfe
des dortigen Gemeinwe�enszu bewilligen, auch die

tónigl,Mini�teriendes Jnuern, der Finänzenund

des Schatzes zur Vollziehungder diesfall�igenÜr-

funde zu ermächtigenHuldreich�tgeruhet haben,

�oi�t,in Folge des vox den leßtern erhaltenen

Auftrages und unter Vorbehaltder Ve�tätigung

der�elbenwegen der hiebeizu beobachtenden Moda-

litäten, von der fönigl.Regierung ¿zuDanzig mit

dem Magi�tratund der Stadtverordneten - Ver-

fammlung zu Elbing folgendes Abkommen getrof:

fen werdet:

x, Die Stadtverordneten¿u Elbing îm ge�eß-

lichen Auftrage der Stadtgemeinde und unter Be-

�tâtigungdes Stadtmagi�irats da�elb�tent�agen

für ewigeZeitenallenAn�prüchenauf diejenigen
Grund-
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Grund�tücke,Gefälle,Zin�en,Nugungen und Rechte

aller Art, wiefle irgend Namen h&benmôgen,wel:

he zu dem ehemals der Stadt Elbing gebörigge

wefenen, gegenwärtigabep vom preußi�chenStaat

befe��enenund benustenTerritorium, gehören,nicht

windey allen An�prächenauf die währendder Zeit
der Ve�i6nahmedavon gezogenénNu6gungen,und:

“

ge�ehendem Staat das volle Eigenthumêrecht

davon zu, éon�entirenauch hiemit darin, daß für

den Stat der Be�igtitelim Grund - Und Hypothe-

kenbucheberichtigt werde, und machen �ichanheis

�chig,iu�ofernes wegen näherer Bezeichnungder

Objefte,oder �on�tirgend nothwendigwerden follte;
hiezu auf Erforder mitzuwirken,

2. Dagegen übernimmt der preußi�cheStaat

von dem Tage der Vollziehungdie�exUrkunde an,

alle aus dent Eigenthumsrecht auf das Zexritos

rium hervorgehende, de��en-ungeachtet aber zum
Theil zeither no< von dex Stadt Elbing getrage-

ne Ausgäben und La�ten,namentlichzur Salgris

rung der füx da��elbeange�telltenOfficiantenund

alle mit dem Patroyatsre<t, welches ebenfalls
auf der Staat lbergehet,verbundeneVerpflich-
tungen, wogegen die Stadtverordneten auf die Ein-
künfteverzichten, welche aus der elbinger - Doma:

Be�chr.d. St. Elb. 111, Bds, 2. Abth, D 1321s
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nen:-Amtsfka��ezur elbinger Kêmmerei- und La�igels

derfa��egezahltwurden, �owie auf alle Lei�tungen,
welche die Stadt Elbing aus dem gedachten Devri-

torium zeither etwa benußgte.

3. Nicht minder erla��enSe. Maje�tät,der

Königder Stadt diejenigen An�prüche,welche dem

preußi�chenStaat

8, aus der Anleihe von Siebenzig Tau�endAl-

berts - Dhalern laut Schuld�cheinvon 1704,

b, aus dem Schuld�cheinvom 1, Septbr, 1717

über Sechs Tau�endThaler,
c, aus der im Jahr 1803 ge�chehenenUebernahme

eines Theils der Kämmerei-Schuld mit Acht |

und Funfzig Tau�endThalern

gegen die Stadt zu�tehen.

Die über obigePoften vorhandenen Schuld-

�cheine�ollender Stadt, in �oweit �ievorhanden
�ind,herausgegebenoder mortificirt werden.

4. Endlich bewilligen Se. Maje�tät,der Kö-

nig der Stadt eine bâare Beihülfe von Dreimal |

Hundert Tau�endThalern in preußi�hemCous
i

rant nach dem Münzfußvon 1764, oder in Betreff
des er�tenZahlungstermins, in Stgats�huld�cheis

nen na< dem Courswerth, mit Ein�chlußder Vier

und. ZwanzigTau�endAcht Hundert Neun und

Neun-
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NeunzigThaler, welche bereits im Jahr 18319der

Stadc mit Zwanzig Dau�endThaleru baar und

Bier Dau�endAcht Hundert Neun und Neunzig

Dhalern in elbing�chenStadrtobligationen und ein-

zelnen Coupons vor�chußwei�ebezahlt worden,

Die noch übrig bleibenden275,101 Rtlr, �ollen

vom 1, Januar 1820 au bis zur theilwei�e

und gänzlichenZahlung mit Fünf pro Centverzin-

�et,die Capitalszahlung der Ge�ammt-Ent�chädi-

gung aber folgenderge�taltgelei�tetwerden: als

a, Funfzig Dau�endThaler, mit Fünfund Zwans
zig Tau�endEin Hundert und Ein Thaletn
baar, oder in Staats�chuld�cheinennach dem
Courswerthe, nach AuswahlzahlenderBehörs
de, und Vier und ZwanzigTau�endAchtHuns

dert Neun und Neunzig Thaler durch die über

jenen Vor�chußvon der Stadt ausge�tellten
Quittungen, Se<hs Wochen nah der Be�täti-
gung die�erUrkunde, wobei es jedochdex

Stadt Elbing überla��enbleibt, die der�elben

im Jahr 1819 ausgelieferten Stadtobligatio-
nen und Coupons io natura zurüzugebenund

�tattder�elbenVier Tau�endAcht Hundert
Neun und Neunzig Thaler baar aus dex

Staatska��ezu empfange.
:

DI b,
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b, Funfzig Tau�endThaler in den er�kendrei

Monaten des Jahres 1824.

c, Funfzig Tau�endDhaler in den er�tendrei

Monaten des Jahres 1827. |

d, Funfzig Dau�endThaler in den eren drei

Monaten des Jahres 1830.
e, Funfzig Tau�endDhaler in den er�tendrei

Monaten des Jahres 1833.
:

_f, Funfzig Dau�endThaler in den er�tendrei

Monaten des Jahres 1836.

_Dafern es jedo< von Seiten des Staats

für angeme��enerachtet werden �ollte,das Capital

�{nellerabzutragen,�obleibt es dem Erme��ender

Staatsbehörden vorbehalten, auch in beliebigen
größernSummen und in frühernTerminen Zah-

lung zu lei�ten,und dadurch den Zinsbetrag ver-

hältnißmäßigzu mindern.
|

Welche Ka��edie Zahlungen der Zin�enund

des Capitals zu lei�tenhabe, wird der Stadt jedeê-

mal gemeldet werden.

Nachdem nun �owohldie königl.Regierung,
als die Stadtverordneten-Verfammlung zu Elbing

unter Beglaubïgungdes Magi�tratsda�elb�über

obige Punkte einver�tanden,die hierin enthaltenen

Vewilligungen und Verzichtlei�ktungengegen�eitig

acceprixt, auch allen gegen die�esAbkommen zu

nas

x

|

|
ì

|
|

|
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machenden Ansflüchtenauf das re<htsbe�tändig�ke
ent�agt haben, �oi�thierübergegenwärtigeUrkunde

in zwei Exemplaren, wovon das eine der Stadt
auÏgeäntwortet werden wird, ausgefertigtUnd ges

hôrig vollzogen worden, um zur Be�tätigungder

knigl Mini�teriendes Junern, der Finanzen und

des Schahßzeseinge�andtzu werden.
i

So ge�chehenDanzig So ge�chehenElbing
den 1821. den 1921«

E. 85

Die kônigl.Regierung
“

Die Stadtverordneten
|

zu Danzig. zu Elbing.“

Die Stadtverordneten, von dem Syndikus
der Stadr darauf aufmerk�amgemacht, was in die-

�er.Urkunde abzuändern,was darin wegzula��en

und dagegen aufzunehmen wäre, weigerten \i<,

�iezu vollziehen, und legten ihre Gründe hiezu in

die�emBe�chlußdar, den �ieden 27. April 1821

faßten:
SE

ts
„Wir haben in un�rerheutigen Ver�amms

lung den Inhalc des geehrten Schreibens des

WohllêblichenMagi�tratsvom 10. April und des

Schreibens der fönigl.Regierung zu Danzig vom

29. Mârz c., die Abtretung des elbinger Territos

tiums an den Staat betreffend, in reifli<heErwä-

D 3 gung
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gung gezogen,und darauf e�nmüthigganz ergeben�tk

zu erwiedern be�chlo��en,daß wir aus folgenden

Gründen diefe Abtretung und die Unter�chriftder

von der königl.,Regierung entworfenen, hiebei zu-

rüd>erfolgenden beiden Urkunden, nicht vollziehen
können;

|

1, �indeinige Bedingungen dex Vergleich®-

vor�chlägevom 14. Okt. 1817 und der hierauf er-

folgtenErklärungender Stadtverordneten vom 15,

Oft. 1817 und 20. April 1820 weder in dee Zwi-

�chenzeiterfülltoder dafür Ent�chädigunggelei�tet,

no �inddie anderweitigen Bedingungen fänintlich

in die�eUrkunde aufgenommen, wogegen zum Nach-

theil der Stadt ganz neue Bedingungen darin ent-

halten �ind. Wir erWbähnenals hiehergehörig :

à, bér voi 15. Okibé,1317 zur Bedingung ges
“_

*

magten�ofortigenBezahlungeines ab�hlâgi-

gen Capitals von 50,000Rtlr.

b, der Verzin�ung!des ganzen Capitals �eitdem

“1, Janwüar1818.

c. der Uebernahmever�chiedenerrüudpeérliGen
La�tenvon Seiten des Staats. Die Stadt

hat die�ebisher tragen mü��en,zum Dheil

 tráâgt�iedie�elbennoch.

_d, der mangelndenErklärung,daßdie Stadt die

Ent-
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| Ent�chädigungs�ummezur Aufrechthaltungib-

res Haushalts benugen fônne, obne �tezu der

vom Staat garantirten Stadt�chuldverwenden
zu mü��en,was ihr auch in der Allerhöch�ten

Verfügung vom 21. Decbr. 1820 keinesweges
mehr zur Bedingunggemacht wordeni�t.

e, der Erklärung,daß der uicht abgetragene

_Zheil der Vergütungs�ummetis zur gänzli-

<en Tilgung als eine Real�chuldauf dem

Derritorium haften foll,
;

f, der bedungenen, aber nichterwähntenBer-
¡ichtlei�tungdes Staats aufbie im Fahr 1794

zum Bau des alten UeberfallsHertpgudten
3351 Rilr, 25 gr. 6ad

g. der dagegen jet geforderten,feincimeaeszur
Bedingung gemachten Verzichtlei��ungan den

Staat auf Einkün�teaus der elbinger Domais

nenka��eund auf vie�ebisher vom Territorium
bezogenen Lei�fungen.

2. Fühlen wir �ehrwohl, in welche Streitigs
leiten und Verlegenheitendie Stadt aufs neue ge-

rathen würde, wenn die Urkunde bloß im Allgemei-
nen einer Abtretung und Beibehaltungvon Thei-
len des Yerritorium®, einer Ent�agungund Beibe-

haltungvon Pflichten und Rechten Seiten des ei-

D4 nea
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nen oder andern Théils gedâächte.Man hat �i

noch nichteinmal darüberver�tändigt,wó näch déi

Worten der Vergleichspor�chlägevôm 14. Oftbr,

1817 die Gränzezwi�chenden Ländereien,die der

Stadt verbleibenfollen,und denen, die �ieabtretei

�oll,gezogei dden kanit, am wenig�teni�diefe

Gränzewirklich�chonge�tellt,�odaßallés, was

auf der einenodex andern Seiteliegen �oll,genau

be�timmtwerdenkönnte;eben �owenig �inddie

beidenTheilen verbliebenenodérverändertenPflich-

ten und Rechte(Uferbayten,Strauchlieferungen,
diéèzu beobachtendeHöheder Dâmwegegen einan-

ber, die Beiträgezum Malefizfond, die Ko�tender

Unterhaltung der Brücken und die Vergütungfür
das Local des Gerichtsder Ein�aßeudes Territos

riums) ganz fpeciell aufgeführt.
„Uw àllés die�esnun genau zu erörtern und

fe�tzu�tellen,würde es allerdings nöôthig�eyn,eine

gemi�chteCommi��ionhier àm Orte zu�ammentrè-

ten zu la��en.Damit die Stadt abex eine genaue

Ueber�ichtiù die�erSache erhalte, wäre zuvor tin

ÍInventäriuu von allen von der königl,Fnteudan-

tur Jé6tbenußtenLändereien und von allen Neves

nen, die �ieaus dem Zerpitorium �on�tbezieht, zu

erbitten,”

3. wird na< véMini�teciab-Verfügungvom-

20.
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20, Jul. 1811 die Competenzvon 6903 Rilr. 39 gk

8 pf. zur Sprache gebracht werden mü��en,welche

diè Stadt Elbing �eitder Einverleibung der�elben

wit dem preuß.Staat bezicht, damit ihr die�elbe

auch fürdie Folge unverkürztverbleibe.

4. i nun, da dêèr Sraat allen Comuunett

die Salariruug der Gerichte abgenommen,eine

Veränderungeingetreten, die auf die Vergleichs-

�ummevon Einfluß i�l, Deun damals gab der

Stagt noch die yon ihm zu übernehmendenGes

_richtsfto�teiim Derritorium mit, in, den, Kauf, wor

dur der Stadt-eine La�tvon circa 3000 Rtlr.
abgenomizen werdenundde Staat allein in Folge
‘die�esVergleichs eine gleichgroßeLa�tzuwach�en

follie. Nachdem aber das Ge�eßvom zo, Mai 1829

ex�chienei,i� die�eWohlthat allen Communen

gleichfalls zugekommen,�iehat al�oaufgehört,eiu:

Gegen�tandeiner be�ondernVergütungin, Bezug
auf dié�esGe�chäftzu �eyn,und es würde hiefür

eine andre gleich große Vergütung ermittelt wer:

den mü��en;dies um �omehr, da die Stadt Els

bing zu deu Staatsla�ten,woraus jene Gerichts-
ko�tendoch mit be�tritienwerden, gleihmäßigbeis
tragen muß.

„Wir bitten E. WohüdblichenMagi�trat,die�e
Un�reBedenkeuver fônigl,Regierung vorzuhalten,

D5 und
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und glauben erwarten zu dürfen,daßwir, indem

“wir un�rerPflichtgemäßfür die Rechte un�rer

Stadt wachen, eben dadurch die�erhohen Behörde

nicht mißfälligwerden werden, daß die�elbeauch

bei näherer Prüfung die�erAngelegenheit ihre

Drohung: un�regerechten Anträge bei der höhern

Behörde nicht bevorwortenzu wollen, nicht in Er-

füllung bringen werde.“

Der Magi�trat�hite bierauf unter dem 29.

Mai die ihm zugefertigtenbeiden Exemplare der

Urkunde zu der mit der Stadt abzu�chließenden

Uebereinkunft an die königl.Regierung untvollzo-

gen zurück,leate hiebei den Be�chlußder Stadt-

verordneten bei und begleicete ihn mit die�em

Schreiben:
|

„So �ehrwir von der landeSväterlihen Huld
und Gnade durchdrungen �ind,die des Königs Màs-

je�tâtuns in die�erAngelegenheit zu erkennen zu

geben geruhet haben, �okönnen wir doch den Grüns-

den, aus welchendie Stadtverordneten die Vollzic-

hungder Urkunde abgelehnt haben, un�reZu�kiim-

mung nicht ver�agen,hoffen vielmehr Verzeihung

zu erhalten, wenn wir �iebei E. königl.Regierung
bevorworten, und wün�chen,daß Hochdie�elbedie

formirten Anträgehöch�tenOrts geneigr�tunter-

�tügenmöge.“

„Die
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„Die allgemeineGericht8ordnung �chreibtimm

X1.-Ditel des 1. Tbeils 6.q, u. folg.auêdrúklih
vor, daß bei abzu�chließendenVergleichen �owohl

der Gegen�kand,über welchen �ichdie Partheien
vergleichen, als auch die Bedingungen des Vers

gleichs �elb�tfo be�timmtund deutlih vermerkt

werden follen, daß über den Ver�andund die Aus-

legung der�elbenkein neuer Streit ent�tehenkann.“

„„Wir erdreu�tkenuns aber in Ab�ichtder

Fa��ungder uns zugefertigtenUrkunde gehor�am�t
zu bemerken, daß uns die Ve�timmungender�elben
zu allgemein angenoinmen zu �eyn�cheinen,und

daß darin zu wenig ins Specielleeingegangen und

die Grund�ätzeüberdie Theilung des Territoriums,
�owohlin Hin�ichtdes nah den Vergleichsvor-
�chlägenvom 14. Oftober 1317 der Stadt zu ver-

bleibenden, als in Hin�ichtdes an den Staat abzu-
tretenden Theils des Territoriums, zu wenig aus,

einander ge�eßtund entwickelt worden, als daß
wir darin eine �ichereGewähr�chaftfür etwanige
Differenzen finden�ollten,aus denen nict für die

Folgefür beide Theile unangenehmeWeiterungen
ent�tehenkönnten.“

„Außerdemmü��enwir no< fubmi}�e>be-

kühren,daß nach der Vor�chtiftdes allg. Land-

re<ts Th, 1, Dit. 16, $, 438, bei allen zu �{lie�ien-

den



A

300

ven Vergleichenübereinen Inbegriff von Sachen

ein �peciellesJuventarium der abzucretendènGes

g:u�täudezum Grunde gelegtwerden foll, damit bei

dem Mangelde��elbennicht der eine oder der andre

Theil durch den Vergleich auf irgendeine Art ver-

leßt werde, indem,wenn Partheien ohne ein �ol<es

“Anveitariumzum Grundezu legen, �ichverglichen

haben, feine weitereBerechnungeu oder Nachfor-
derungen Statt finden follen.“

„Da ein �oles Jnventarium bis jezt no<
niht zum Grunde gelegt worden, fo mü��enwir

zuvörder�tehrerbiethig�kdarauf antxagen.:

có uns voll�tändigüberden abzutretenden und

bisher voa der fönigl. Jutendantur benutzten

Theil des. Teuritoriums, aus welchemzugleich
die. gegenwärtigenRevenüende��elbenzuer�ehen

�ind,durchdiekônigl,Fntendantur zufertigen
zu la�en,

eamit es bei der endlichen Regulirung und

-

Ab-

�chließungdes, Vergleichszum Grundegelegt, were

den fônne,“
„Wennnoch in BVetre��-des.Juhaltsder pros

jektirtenVergleichsurkundevon Seiten der Stadt-

verórdnetenmehreres aufge�telltworden, was wir

der hobea.und,bôch�tengeneigten Berück�ichtigung
ÑGhp�ehles,mü�en,�odúu�tees zwe>mäßigfeyn,

zur

D
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zux Ve�citigungaller Um�tändeund endlichenFe�tl:

�tellungdie�erAngelegenheiteinen Comuti��aritni
herzu�enden,und den�elbenmit enftrukcionund
Vollmacht zu ver�ehen,um hier an Ort und Stelle

die�e.Sachevoll�tändigzu reguliren und abzu�chlie-
ßen, welches auszuwirkenwir daherehrerbiethig�t
anheim �tellen.“

Unter dem5. April die�esAahres hatte der

Magi�tratvon der kênigl.Regierung in Danzig die

Verfügungerhalten, daß die köngl. Mini�terien
des Innern und der Finanzen die Einziehung der

bisher méhrern Städten,als Surrogat der Trauk-

�teuer*), ‘aus Staatsfa��engezahlten Comperenz
beab�ichtige,und daher auchdie Stadt Elbing �ie

nichtferner erhalten werde,
See

Schon bei den zu Berlin 18t1 wegen der

neuen Einrichtung des Steuerwe�ensunter Vor�is
des Staatsfanzlers, Für�tenvon Hardenberg
Durchlaucht, mit den Deputirten der Propinzen e-

haltenen Conferenzen, war hievon die Rede gewe�e1.

Es wohnte die�enConferenzen damals dex

hie�igegeheime Commerzienrath Friedrich Yu-

gu�tFebens, als Deputirtermehrer:r Städte,

bei, und es ward ihm? eine Information über die

MEMOS der

Aal Tranfk�teueri�teine Abgabe, dievon den tlafers
und Krögern an Kämmereien, Doinginen odex Gurss

berr�<aftenzu ertegen war.

+”



202

der Stadt zu�ieheudeCompetenz zuge�ertigt,in

welcher die Ent�tehungder�elbenund die Nechts-

grúnde, worauf �ie�ich�küget,angeführtwaren.

Sie war folgendenFnhalts ;

Die Competenzkommt der Stadt Elbing zu
1- wegen der ihr bei der fönigl.preuß.Be�ig-

nabme entzogenen Handlungsgefälle,die vorher

von der Kämmerei erhoben worden, und die nah
einem �e<sjährigenDurch�chnitt7758 Rtlx. 85gr.

134 pf. betrugen, :

Die Handelsgefälle,welche vor dem angege-

benen Zeitpunkt von der Kämmerei erhoben wur- |
den, be�tanden

|

a, in dem dritten Pfennig
vom Portorium, zu .. 9q9oRtl.19gr. eZ pf, |

b, in der An- und Zulaae, :
welche jezt unter der : |
Benennung Seezoll er- i

hobenwird, mit .. . 2333 zo:
— sf

c, in der Acci�evon Malz |

und Schrotgetreide, mit 4403 + 83 - 13 - j
d, in dem Judengeleite von |

Durchpa��irenden,mit 502 « 61 # 7-

e. in Pa��irzettelgeldern,
Es alero Lei e 6 05 DEA

f, in der Abgabe für Ver-

�chi>unigder Hakenbüd- |

ner-Waaten, mit 8s — (— “H

7158 Rtl. 85gr. 134 pf-

Die�e

Gi

71 - 6 eMVb
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Die�eAbgabe wurde der Stadt bei der kd-

nigl. preuß.Be�i6nahmeder�elbengenommen und

zu den königl.Ka��engezogen, und dafür durch die

CabinetsordreSr, Maje�tätFriedrichs des

Zweiten vom 3, Mai 1773 ihr ein Competenze
Quantum voit

6565 Rtlr. 74-gr. 8 pf.
als Ent�chädigungbewilligt, wie ofenS. 1883. A;

angeführti�,

Außer der gedachten AllerhôchfenCábinets,
ordre i� es in der Folge dur mehrere Ne�crivte
des: General-Direktoriums anerkannt worden, daß
bei Be�timmungdie�esCompéetenz-Quantumsnicht
auf den Bedarf der Stadt, �ondernauf diejenigen
�tädt�chenGefälle Rück�ichtgenommen worden �ey,
welche die Käuimerei vor der königl.preuß.Be�ig-
nahme zu erheben berechtigt gewe�enif, und woz

von ihr ohnehin �chon1193 Rtlr. 11 gr. 5 pf, ges

ichen
worden.

|

2. Für die derKämmereientzogenen LMtat�tückeim Territorium mit

134 Rtlr. 25 gr.

womit es folgendeBewandniß hatte: Die Kämme-
kei hatte ehedem nicht nur das Recht, auf den kô-

nigl, Weide�tücfeneine be�timmteAnzah{Vieh zu

weiden,�ondernbenußteaucheinige ihr eigenthúm-

liche
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“licheMorge1,die aber im Béreirásder Territo-

rial-Ländereien lagen, Bei der königl.preuß.Ber

�ignahmeder Stadt wurde die�eSS zu

Gelde ange�chlagen, |

3+ Für die Verwaltung der Ju�kiz
400 Rtlrs

Die�ewurden auf den Grund des Reglements
vom 20. April 17834 bewilligt, wo es heißr: daf

Se, Maje�tätzur Salarirung des Stadtgerichts
aus der elbing�chenTevritorialca��emit beigetreten

find,
Die Total�ummedie�erCompetenzgelder,von

6565 Rtlr, 74 gt. 8 pf.
134095 OS 4

499... 0 m

i

Bai

|

zu�ammen7100Rtlr. 9 At. E DE,
wurde der Kämmereika��ebis zum Fahr 1822 aus

den königl.Ka��enunweigerlich gezahlt.
Als der Magi�krataber unter dem 31, Aus

:

gu�t1810 �ichden Rückfand der Compctenzgelder

‘von 2644 Rtlr. 79 gr. erbat, wurde dies Ge�uch

nicht nur durch ein Re�criptdex kônigl,wefpreuß,

Regierung vom 15. Sept. abgefhlágen, �ondert

es ging �päterhinein früheres Re�criptder gedacht
ten hohen Behörde, datirt pom 29. Augu�t,ein,

worin der Magi�kratbenachrichtigt wurde :
:

fad
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daß durch das Re�criptdes Mini�teriumsdes

Inuern vom 26. Jul. 1309 wiederholt be�timmt

worden �ey,daß die bei den Käminereien etäts-

_máäßig-gewe�enenZahlungen aus öffentlichen

Fonds aa Competenz und unter �on�tigenBe-

_ nennungen unterbleiben �ollen,da bei ihrexBes

�timmungnichtder Ertrag der den Kämmereien

entgangenen Hebungen, �ondernüberall bloß
__ das Bedürfnißder Städte, wel<he aus den

Kämmerei: Fonds die nothwendig�tenAusgaben

zu be�treitenaußer Staud wären, berück�ichtigt
worden, und al�odie�eZahlungen bloß auf
Gnade beruht haben, wogegen nunmehrwegen
der aufzubringenden Geldbedürfni��enach dem
$. 184. der Städteordnung zu verfahrenund

die Verwaltung des Kämmereiwe�enseine Kom-
munal�achefey.

Gleich nah dem Eingange die�esRe�cripts
�ete der Magi�tratin cinem ausführlichenan das

Mini�teriumdes Jnnern er�tattetenBericht vom

9. November 1810 die Gründe auseiñander,durch
welche er es unum�tößlichzu erwei�en�uchte,daß
die in dem oben gedachten Re�cript/ enthaltenen
_Ve�timmungen,wenn �eauch vielleicht den Kämi
mereien einiger andrer Städte der preußi�chen

Monarchie aupa��end�eynmöchten,denno< gar
Be�chr.d. St. Elb. U1.Bds. 2. Abth. U niht
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niht auf Elbing angewandtwerden können,und

daß die der hie�lgenStadt bewilligte Competenz
keineswegesauf bloßer Gnade beruhe, \ondern als

Ent�chädigungfür verlorne Hebungen bewilligt
worden �ey.

|

Die Rechtlichkeitund das Gültigeder ange-

_

führtenGründeließ eine gültigeRe�olution?mit

Zuver�ichterwarten, ni<hts de�toweniger erfolgte
unter dem 9. Dec. 1810 ein vom 29. Nov. datirtes

Re�criptdes allgemeinen Polizei-Departementsim

Mini�teriumdes FAnnern, worin der Magi�tratauf

den vorerwähntenBericht zur Re�olution erhielt:
daßdie allgemeinenBe�timmungen,rück�ichtlich

So
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der ehedem aus Staatsfka��enan Kämmereien =

gelei�tetenZahlungen, unbedenklich auch auf die
dortige Stadtka��eAnwendungfinden, und die

fernere Gewährungder Zahlung, welche der

leßtern, nachdem �iedie bis zum Fahr 1773 ge:

habte Hebungen an Handelsgefällenverloren,

im Vetrage von 6565 Rtlr. 74 gr. 8 pf. jähr-
4

lich bewilligt war, ganz wegfalle.
Die Gründe, welche dies hohe Re�criptan

führt,be�tehendarin : daßdie oben genannte Summe

der Kämmerei keineêwegesals eine Ent�chädigung

zuge�tandenworden �ey,indem die Städt Elbing

früherhin in An�ehungder Abgaben-Erhebung eit

mit
tipa
iE
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AS
mit der Steuerverfa��ungdes Staats unverträglie

hes Recht ausgeubt babe, welches ihr in der Folge
hat entzogen werden mü��en.Da dies bei Gele-

genheit oder eigentlicher, zu Folge der in ihren äu

ßernVerhältni��eneingetretenen Veränderung,mite

bin unter Um�fänden,die keinen Ent�chädigungse-

An�pruchge�tatten,ge�chehen,auch bei Bewilligung
jenev Zahlung die Rück�ichtauf das Bedürfuißdex

Stadtka��ezum Grunde gelegen habe, �ofalledie
fernere Zahlungvon 6565 Rtir. 74 gr. 8 pf, weg,

wogegen die beiden andern, in dem biéherigenCome

petenz-Quantum enthaltenen Summen, von 134

Rétlr. 25 gr. und 400 Relr-, da die er�teeine Ab-

findung für aufgeopferte Nußungenund die zweite
ein fixirter Beitrag zu einer nothwendigen Ausgabe,
die nochfortdauere, �ep, fort gewährt werden

mü��en,worüberdex Magi�tratauch die nähereEr-

ôrterung des Departementsfür die Einkünftedes
_

Staats zu erwarten habe,

Nach die�erdem Deputirtender Stadt în

Berlin, dem erwähntengeheimenCommerzienrath
Febens, pro Informatione gegebenen Erörterung
über die Bewandniß, die es mit den bisher gézahl-
ten Competenzgeldernhabe, beauftragteder Magi-

�tratihn, bei der hôc<�tonStaatsbehöórdedarauf.
anzutragen;

|

Ul 2 daß

Sav
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daß der hie�igenStadtkämmercika�}�eauc fer-

nerhin die Summe von 6565 Ritlr. 74 gr. $ pf,
‘als das Competenz - Quantum �úrentzogene

Haudelëgefälle, aus königl.Ka��engezahlt

“tyerde, :

‘und führtedie�eGründe an, die die�enAntrag hin-

länglichre<ffertigen :

1. vor Reoccupation der Provinz We�ipreu-

“Henúbte die Stadt Elbing, als eine für �ibe�te-

hende und nur der Schusherr�chaftdes Königs

von Polen untergeordnete Staatsfkommune, in dem

Bezirke ihres Gebietes auf den Grund ihrer Privi-

legien landeSherrliche Nechte aus. Die Einverlei-

bung der�elbenin die preußi�cheMonarchie änderte,

wie natürlich, die Verfa��ung,und jene Rechte

gingenauf den neuen Landesherrn über. Von �eis

ner Gnade hing es nun allerdingsab, welche Rechte

er der Stadt auch ferner noch genießenoder welche

Ent�chädigunger der�elbenfür �olche,die ihr nach

der neuen Staatsverfa��ungentzogen werdenmuß-

ten, zufließenla��enwollte,

_Hörtenaber bei der Be�ißnahmeder Stadt

auch jene landesherrlihen Rechte auf, �overblieb

der�elbendochunter der hôch�kenOberauf�ichtdes

Staats die Admini�trationdes Kämmerei-uud

Bürgervermögens,und die Mittel zur Unterhaltung
der

|
|
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i
der �tädti�chenVehörden,fo wie des Géweinwe�ens
iwurden niht aus fönigl. Ka��en,�oudernäus dem

Kämmerei-Fondaufgebracht. Dä dem�elbennun

aber dur die eingetretene Staatsveränderung bes

deutende Einkünfte entzogen waren, die Stadt au
nicht in Folge eineë Eroberung durc Krieg untér

Fönigl.preuß. Hoheit gekommen war, �ofand'es
der danialige erhabene Monarch dem Recht und der

Billigkeit gemäß, der Stadt Elbing, die die Ko;

ften für die Verwaltung ihres Gemeinwe�ensauch

ferner noch aufbringen müßte,für jene entzógene

Einkünfteeine angeme��eneEnt�chädigungzu bez

willigen, und �icherteihr niht núr im Allges
meinen die Aufrechthaltuüg ihrer Privilegien und
Gerecht�amezu, �ondernbewilligte der�elbenauh
durch die Allerhöch�teCabinetsordre vom 3, März
1773 ausdrücli<hdas Competenz- Quantum von
6565 Rtlr. 74 gr. 8 pf., welches, wie �{hon-oben
erwähnt worden, von den höch�tenStaatsbehör-
deu jedesmal fúr cine der hie�igenStadtkämmerei
bewilligte Ent�chädigungfür die der�elbeneitzoge-
nen Einkünfteanerfannt wurde. Friedrichs
des Zweiten erhabene Nachkommenließen die

Stadt in unge�törtemGenußdie�esEnt�chädigüungs-
Quantums, und wenn auch 1732 Ver�uchegemach,
wurden, ihr da��elbezu entziehen, �ounterblieb

>

04A dies
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dies denno<, weil man da��elbehôch�lenOrts als

ein Abfindungs:Quantum für die der Stadtkämme-

rei entzogenen Gefällebetrachtete.
|

2. Wenn ferner das oben angeführte hohe

Re�criptvom 29. Nov. 1810 die beiden andern im

Competenz - Quantum begriffenen Summen von

re�p.134 Ritlr, 25 gr, 8 pf. und 400 Rtlr. der hie»

�gen Kämmereika��eaus dem Grunde auch ferner

no< bela��enwill, weil die er�teSumme eine Ent-

�chädigungfür entzogene Nußunge, die letzte aber

ein fixirter Beitrag zu einer nothwendigen, no<

fortdauernden Ausgabei�t,�ofindet der�elbeGrund

auch bei der Haupt�ummevon6565Rtlr. 74 gr. 8 pf.
State. Denn ‘einmal waren die Handelsgefälle,

welche die Stadtkämmereika��efrüherhinbezog,
eine der�elbenzu�tehende,auf ihren Rechtenberus-

hende Nußung, und fodann diente das gedachte

Ent�chädigungs-Quantumzur Be�treitungder fixire
ten Unterhaltungsko�tendes Gemeinwe�ens,die

_niHet nux no< jeßt fortdauern, �onderndurch die

neue Organi�ationder �tädti�chenVerfa��ungbedeus.

tend und die Kräfte der Stadt über�teigenderhöht
worden �ind,indem dur< die Trennung der Polis
zeibehördevon dem Magi�trat,dur< die befohlne

“Zahlung eines Abonnements- Quantum®svon 6000

Rily. jährlich au das hie�igeStadtgericht, und

E dur
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durch diedurchdie Städtcordnungnothwendig gee

wordene Erweiterung des Admini�krations-Zweiges
und Vermehrung des Per�onalsdie Ausgaben der

Kämmerei die Einnahme bei weitem über�teigen,

Und es bei den jeßigendrückendenZeiten und der

großen Bela�tungder Bürger�chaftdurchaus un-

möglichi�,den Ausfall Handirekte Steuern
zu

|

decken,
“Alle die�eGründe rechtfertigendie Vitte um

fernere Bela��ungdes Competenz-Quantumsvon

6565 Rtlr. 74 gr. 8 pf.

Auch if no<< zu bemerken, daß der Staat im

Jahr 1786 beab�ichtigte,die unter dem Name

An- und Zulagegelder vorher zur Kämmerei einge-
zogenenAbgaben wieder von der bie�igenKaufs
mann�chafteinzuziehen, wogegenaber die leste
aus dem Grunde prote�tirte,weil jene Abgaben
durch dieoben allegirteAllerhöch�teCabinetsordre
abge�chafftworden, und in deren Stelle andere

Abgaben, von denen man zur Zeit dex polni�chen

Regierung nichts wußte,eingeführtworden �ind,
und weil Elbing in Rück�ichtdes Handels gegen

“_

andre Städte nicht begün�tigtworden, Denn die

hie�igeStadt bezahltdie nämlichenZollgefällein

Pillau, wie Königsberg,die kdönigsbergerKämme-

rei aber exercirt für ihre chemaligeEinnahme uns
: Ul4 : ter
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tex der BenennungPfundzoll,Pfahlgeld,Funthow?
zoll, welche Abgabe gegenwärtigmit dem allge-

meinen Ausdru>Séezollbezeichnetwird, dás Tus

 Hohae, und erhâlt no< immer den néutten Theil

de��elbenungekürzt,da der elbing�henKämmerei

hievon nichts u Theil wird.

ZEN Die Bêérmühungendés mehr gedachten Dée-

putirten dex Städt Elbing în Berlin, des geh.

CommerzienrathsJebens, der hie�igenKämmerei

die. Fort�ehungder Cômpetenzzahlungzu bewirken,

-warén damals glú>li<.Denn der Magi�traters

_

hielt unter dem 20. Jul. 1811 vom Depärttemeènt

im Finanz-Mini�teriumfür die Staätsfä��enund

Geldin�titutedie�enBe�cheid: |

„Dem Magi�tratder Stadt Elbing machen

wir nuumehr bekannt, daß des KönigsMaje�tät

nach einer uñter dem 6. d, M. an uns ergange-

nen Cabinetsordre die Fort�eßungder chemalis

gen Competenz�olange ge�chehenla��enwollen,

bis �iebei etwaniger Rückgabedes elbing�chen

Gebietes in Anrechnung gebracht werden kann.“

Weil nun bei den gegenwärtigenVergleichs-

UnterhandlungenHin�ichtsder Ent�chädigungfür

die Abtretung des Territoriums an den Staat kei

_neswegesdie Be�timmungaufge�telltworden, daß

nah erfolgter Auszahlungder Eut�chädigungs-

�umme



fumme von 200,000Rtlr, die fernere Lei�tungder

bisherigetCompetènzaufhêren �oll,vielmehrdie

Annahme die�ératigebotenenEnt�chädigungsfumme
von Seiten der Stadt nut in der Borausfegung
ge�chéhen,dáß die�eCompetenzihr noch ferner une

gekürztverbleibe, �oberichtete dies dex Magi�trat
untér dem ix: Jun. 1821, mit Beilage det Vers

bhañdlungenhierüber von 1811, zur Erwwiederuñg

auf die ihmdürch die königlRegierung zu Danzig
untér dem 5. April de��elbenJahres gewordene

Mittheilung, welche oben S., ox. angeführt i�:

daß die fônigl.Miñi�teriendes Fanera und der Fie
nanzen die Einziehungder bisher mehrern Städe
ten aus Staatsfka��engezahlten Competénzbeabe

�ichtigen,mit die�emBemerken: |

„Sollte beliebt werden, nacherfolgter Ausein-

ander�eßUngwegen des Territoriums diefe Come

petenzzahlungaufhöôrenzu la��en,�owürdebee

verglichenen Ent�chädigungnoh eine Erhöhung

zutreten mü��en,bei welcher die biêherigeCome

petenz mit 5 pCt. zu berehnen �eynwürde.“

Auf die�eEingabeward der Magi�tratniht
�ogleichbe�chieden,erfuhr aber, daß die hie�igeAcs

ci�efa��eangewie�enwäre, das Competenz-Quanz
tum nicht ferner zu zahlen.

Us5 Es
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Es faßten daher die Stadtverordneten den

14. Januar 1822 den Be�chluß,die Beibehaltung
der Competenz zur Vedingung der Abtretung des

Territoriums au den Staat zu machen, und verans

laßten den Magi�trat,�ichdeshalb an Se, Majes
ftâcden Königzu wenden.

Die�er trug hierauf unter dem 22. fore
allerunterthänig�tdarauf an, es nicht nur bei der
diesfälligenAllerhöchfenBe�timmungvom 6s. Ful.

3811 Allerhuldreich�tzu bela��en,�ondernauch die

Competenzfür immerwährendeZeit der Stadt Als

lerguädig�tzu bewilligen, weil eines Dheils die

Rückgabedes �tädti�chenGebietes noch nicht ge�che-
hen, andern Theils bei dem darüberprojektirten
Vergleich die Fortzahlung der bisherigen Summe

vorausge�e(6tund na< dem Ve�chlußder Stadt-

verordneten vom 14. Januar die Beibehaltung die-

�erCompetenz zur Bedingung der Abtretung ge-
macht, der Vertrag über das Territorium auc

noch nicht definitiv abge�chlo��en,no< weniger die

Auseinander�ezungdarna<h und die Uebernahme
der grundherrlichenLa�tenbis jeßt erfolgt �ey.

Er motivirte die�esGe�uchhiedurch:

|

„DerZu�tand'un�ererKämmerei if �o�chlecht,
daß die Entbehrungdie�esQuantums uns in die

größteVerlegenheit fegt. Die Pertinenzien der�el:

ben
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ben find bereits ver�chuldet,und den Vetrag auf
die Einwohnerzu repartiren , i�tfa�tunmöglich,
tveil �elbigebei dem beinahe gänzlichenStocken

der Gewerbe und be�ondersdes Handels, der nach

__
der Neoccupation von Danzig �ichganz dahin zu

ziehen droht, die �on�tigenSENRageRnicht einmal

_ lei�tenkênnen.“
„Dannbelä�tigendie Kämmerei od die

Beiträgezur Stadt�chuld,und �iehat nur im vos

rigen Fahr zum Bau einer neuen Schleu�eanm

Eingange des zur Stadt führendenSchif�scanals
20,000 Rtlr., als beinahe die Hâlfte ihrer jährli-
<en Einnahme, hergeben mü��en,und zur Rerabli-

rung mehrerer, währendder legten Kriege in Vers

fall gekommener,Handlungs- und�on�kigerdfentli-
_<er Fn�titute�induo< nah dem Etat

E 1822
übex 20,900 Rtlr. nöôthig.““

Hierauf erfolgte die�esCabinet3\{reiben :

Ih genehmige auf den nähernBericht
des Staatsmini�teriumsvom 5. v. M. wegen

_*
der mehrern Städten in O�tpreußen,We�tpreus

“

Fen und Litthauen aus der Staarsfa��eunter der
- Benennung von Kompetenzengezahlten Unters

_�tügungenhiedurch, daß deren fernere Verabreis

Guug, jedoch als eines bloßen Precariums, in

Nück�ichtauf die dermalige ungün�tigeLage der
|

betbeis



z16
_

betheiligten Kommunenannto< bis Ende 1824

fortdauern, vom Jahr 18325 ab aber ihre all-

mähßlicheEinziehung nah einem, Mir zu �einer
“

Zeit von dem Staatsmini�keriumin Vor�chlag

zu bringenden, Maës�tabe,eintreten �oll.

Sollten übrigenseinige von den Städten

�ichbel die�enBe�timmungennicht beruhigen,
und die �teteFortdauerihrer Competenzenrecht

lich begründenzu könnenvermeinen, fo will Jch,
daß die Mini�teriendes Jnnern und der Finan:

zen die Rechtsgründe,worauf�ieihre An�prüche

lügen,der exforderlichen genauen Prüfungun-

terwerfen, in den Fällen, wo �elbigeetwa als

gültig anzuerkennen�ind,Behufs der Ent�cheis

dung über die Verbindlichkeit des Staats zur
weitern Zahlung und über deren zu be�timmenden

Betrag, an Mich be�ondersberichten: wenn aber
bie Um�tändedazu nicht angethan�ind,den ;
Städten den Rechtögangzur nähernAusführung :Ñ

ihrer gemachtenForderungen offen �a��en,Hier‘
nach i�tdas Weitere in die�erAngelegenheit für

¿jest und eventuell in der Folge zu bewirken.

1A¿- Verlin, den 25. Jul. 18322.

: Friedrich E“ndasERE

a 1322
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1822 im Oftober kamim Auftrage der {31

nigl.Regierung zu Danzigder geheime Regies

rungsrath Flottwell nac Elbing, um mit dem

¿agi�tratund den Stadtverordneten die Unter

handlungen wegen Abtretung des Territoriums

wieder anzuknüpfen.Es wurden dahex- untet �eis

nem Vor�igemit einer Deputation des Magi�iyars

und der Stadtverordneten Conferenzen gehalte.
In dex Conferenz vom 15. Oftbr. ward der unter

dem 14. Ofktbr. 1817 projektirte Vergleich,de��en
oben S. 263. erwähntworden, �owié der Be�chluß
der Stadtverordneten: Ver�ammlungvom 27. April

1821, welcher oben S. 293. angeführtif, der-BVer-

�ammlungvorgele�en,und von der�elbenauf deu

Grund des Be�chlu��esder Stadtverordneten vein

20. April 1820, de��enoben S. 271. gedacht i�,es

als fe�k�tehèndangenómmén, daßein höheresEnte
�hádigungs» Quantum, als die bereits geeinigte
Summe von 300,000 Rtér. für den än dei Staat

 abzutretenden Theil des Territoriums nicht weiter

| gefordert werden kömie; daß es aber zur Vell�kn-
digfeit der abzu�chließendenVergleichZurkundeers

forderlich�ey,ein. ganz genaues Inventariumdes

An den Staat abzutrétendenTheils, be�tehendin

| tiuemiganzgenauen Verzeichnißder an ben Staat

| | abzu-
|°
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abzutretendenDorf�cha�tenund Ländereien und der

aus den�elbenbezogenen Nußungenund Gefälle

“der�elbenbeizufügen,damit jedem Streit für die

Folge vorgebeugt werde.

Demgemäßward nachder königl.Regierungs-

verfügung vom 14. Yun. d. F,, worin der Magi?

�krataufgefordert worden, diejenigenGegen�tände
näher anzugeben, welche vor dem Ab�chlußdes
Vergleichs noh aufgeklärt werden �ollen, eine

Nachwei�ungdie�erGegen�tände*) dem köuigl.Ne

gierungscommi��ariuseingereicht und die�edurch?

‘gegangen.
Was die in der Nachwei�ungau�geführten

La�kénund Lei�tungenbetrif�t,die der Staat über

nehmen �ollte,�oward von dem königl,Regierungs
Commi��ariu3für nöthig befunden,�iein gewiNg
Kla��enzu bringen, und zwar

x. in �ole, welche in Gefolge des unter deit

14. Oftbr. 1317 ge�chlo��enenVergleichs als grund"
herrliche La�tennach der An�ichtdes königl.Con!

mi��ariusunbedenklichaufden Staat übergehe"-
0 A

Vil

*) Es fam aus die�erNahwei�ungvieles gar niht gue
|

Sprache. Daher ih �ienit in Extenso angeführf/

�onderaaus der�elben nur die Con�erenzprotocolé
_varyolliándigt habe.
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2, in �olche,die no< in facto einernäßerù
Erörterung vorbehaltenwerden.

3. in �olche,welcheder SL
DEE

On
zu �ellenfeyn dürften.

_- Zur er�tenKla��ewürden gehören
a, Die Hâlftedes vom hie�igenStadtgericht in

Be�ighabenden Locals des Rathhau�es.

|

b, Eine Ent�chädigungfür die Hälftedes Stadts

Juftizgefängni��es,da der Staat als Grundherr

des Territoriums für die�eLocale auf cigeneKo�ten
au �orgenhaben würde, und zwar

_@&. für die Zeit vom x. Jan. 1818bis zur Rücl's

gewähr beider Locale eine jährlicheMiethe
von 300Rtlr.,und fürdie BeheizungdesStadt»

| gerichts:Localsdie Hälfteder pro 1821 von den

Stadtgerichtfürdas verbrauchteHolzbezahlten
| 225 Rtl, mit 140 Rtl. jährlichfür denZeitrauin
| :

vom x. Jau. 1818 bis ult, Decbr. x8329, und
|

NP.Fürdie Zufunft eine jährlicheMiethe für die

nicht zurü>zu gewährendeHälftedesGefángs«
ni��esincl. Beheizungniit 100 Rtlr,,wovon

für 6 Achtel Holz zu 10 Rilr. — 60 Rer, auf
P die halbe Beheizungallein gere<net werden.

| e. Die Uebernahme der Hälfte der Ko�en in

 Unter�uchungs�acheuunvermögenderVerbrecher,
fo



320

�owie die Häl�teder Be�oldungdes OB
etangen-

wärters,
dà, Die Unterhaltung und Wiederher�iellung

_

fámmtilicherim Bezirk desjenigenDheils des Derri-

toriums, welher an den Staat gbgetreten wird,

belegenen Brücken,

e. Die �ub�idiari�cheVerpflichtungzur Fa�chi-

nenLieferung an das fo IRAN Ee

Die�e

«)Die�eBenenaungrâßetdaher : Unter polni�cherRe-
gierung in�picirtedas Landriteramt, de��eaim ec»

�tenBande die�esWerkes S. 252. geda<t i�t, die

Bautea des Dammes von der elbing�<ehGränze bei

Cleinenter�dhrab bis an die alte Nogath, wels

Ger die Ort�ha�tenGroße und Klein Wiekerau, Nos

gathau, Hoppenau, Schwarzdamm,Mösfkenberg,Neus.
_

hof, Nößgarten, A�hbuden,Ober- und Unterkärbs«-

wald und die Admini�irationsîückeSchlamm�a>und
_Flei�herweidebe�<hüget,weil die�eLändereien er

|

dur< das Privilegium des Königs Ca�imir 1457

das Eigenthum der Stadk geworden, wie oben S.

14. angeführti�,und alles Land, was damals zum

�iädti�henGebiet fam, anfdugli<h unter das Lands

rihteramt ge�estwurde. (Oben S. 12. Anmer-

Tung 2.)

Die Damm- und U�ferbautenin die�erStre>ke

wurden auf Ne<hnung der Kommune der hier ge-

nanuten Dotf�chaftenausge�ührt,und die Stadt gas,

zuweilen in dringenden Fällen, als Ge�chenk,den Bes
darf an Fa�chinen,na< Abzugderjenigen, die die

K0115 â
ft
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|

Die�ewardvoi bem föngigl,Commi��ariusan-

nut, dagegen er dic Verbindlichkeitdes Staais

en Dammbautenin dew Fi�cherlö�eern) noh

zu einer nähernErörterungverwies, zu welchem
Ende er das hierüber von Herrn Deichii�pektor
B u

lage, zu die�erVerhandlung,übekreicht&

rvuter abgefaßte Gutachten **), als Beis

| Hiebei
Kommune aus eigenenPflanzungenhernehwenkonnte,
dazu her. Dies blieb au unter preußi�herRegies
rung, nur daß jest, fatt des Landrihteramts,der

königl,Deichin�pektordie Ju�pektionüber die Baute
iv die�emDaimmloo�eübernahin.

®) Bu den Fi�cherlö�erngehörteineDammüree theô�s
auf dew re<ten oder dem die��eitigenUfèr der No-
gatb, theils auf dem linken oder dem jen�eitigen
Ufer. Der Ayu�angder Dammw�ite>eauf dem tetes
Ufer if am zeher�henKirGhofe, und ziebt fich aba

_wdrt3 bis zur fleinen Kraphols�<leü�e;die Hamm-

Ps

ßire>eáuf dem linfeù Ufer i�vor dem fleinen Holm
am zeyer�henBrup.

;

) Das Gutachten des fönigl.Deihin�pcttorswax dies
�eswe�entlichenJuhalts! eS

¿Was die Verpflihtungder Stadt zur Unterbal-
tung det Deiche an den’Fi�cherld�ernbetrif�t,�ogrün
det < die�edarauf, das unter dem Sqhuse die�et
Dammltre>e folgende liddti�heLändereienliegenè

x. auf dem re<ten tifee,
4 Die fleíné und grôßé Mithelau,
b, Die langen Wie�en;

Be�chr.d. St. Elbing 1. Bds 2 Abh. X €
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Hiebei wurde jedo< von der Ver�ammlung

bemerkt, daß bei dem Entwurf des Vergleichs vom

174.Oftbr. 1817 es von der Stadikom�nunevors

ausge�egztworden �ey,daß der Staat die Fi�cher:

lô�erfür die Zukunft ganz Übernehme,worauf der

Vergleich auh ausdrülih hindeute, weshalb die
�elbeglaubt, daß die�erGegen�tandjezt keiner

weitern Erörterung mehr bedürfe,und daher dies

fen Punkt als eine unabänderlicheBedingung des

Vergleichsbetrachtenmuß.

f. Die Uebernahmedes Patronats,und der das

mit verbundenenLaften, der in den an den Staat

abzutretendenOrt�chaftenbelegenenKirchenund
Schulen, g;

__. Die kurzenund langen Morgeh,
a Die Kuhwie�en,
e, Die Wan�aü,

2. auf der linken Seite derNogath,
a, Der lfleine Holin am zeyer�henBru(h atifla�end.

„Wenn die�eLändereien na<h erfolgter Auseinan«
+

vividasmit dem Staate der Stadt Elbingals Eis Á

genthumnverbleiben, �odür�teauh die Verbindlich-
Teit der�elbenzur Unterhaltung des Dammes um �o

mehr ferner be�tehen,aks die Makfß�iredungdes

Dafuum�loo�esgegen die des Flähehinhalts jenex Län

dereien in einem mdßigenVerhältniß fiéhet,wie

wohl es ‘niht zu läuguen, daß die Lage und der

Zug des Stroms für die Üfer bei dén Fi�Werlö�eco,
in�onderheitdie��eitsder Noguth, höh ungänßigi�.“ ;
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Außerdem wird hier notitiaecâusa bemerkt, -

daß folgende Verpflichtungenauf einzelnenDheilen

des an den Staat abzutretendenTerritoriums rus

hen, welchedie Stadt �i für die Zukunft vorbe-

halten hat, und daher der�elbénhier Erwähnung
thun muß:

a. die auf dem jen�eitsder Nogath belegenen
Territorium ruhende La�k,dur< Oeffnung der Ue-

berfällenach der Einlage dem Nogath�tromAbfluß
zu ver�chaffen,auh den Nogathdammda�elb�tzum
Be�tender Stadt und der die��eitigenGrundbe�ißer

_an drei Fuß niedriger,alsdie NS igen Dâmme,
|

zu Paleo
_b, Die auf der Lindemanns Wie�ebei Vr

Dorf�chaftZrunzruhendeLa�k,den �tädti�chen
Mühlen bei gewi��enJahreszeitenden Auf�taudes
Wa��erszu ge�tatten.

c. Das auf den Krügen und Schank�ellenim
Territoriumruhende, der Stadtzu�tehendeZwangs-

_verlagsrecht von Vier und Branntwein,
___

Vei der den 16. Oftoberfortge�cktenConfes
rènzbemerkte der fônigl,Regierungs-Commi��arius
iler, wie es �ihvon felb�ver�tehe,daßder
Stadt alle diejenigen Nugungenund Einklinfte,
welthé�ieaus dem an den Staat abzutretenden

XZ
=

Zheil
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TheildesTerritoriumsbiéber,Gezogen, auh

nach, wie vor, unverkürztverbleiben, welches um

�owenigerein Bedenken leide, da das kônigl,Fi-

nanzmini�terium�i hierüber in Gefolgedes Verz-

_gleichsvom14, Oktbr. 1817 gegen die kduigl.Rex

gierungzuDanzigbeifälligerklärthabe.
Es wurdenhieraufdie Gegen�tändeFires

zur Sprachegebracht,tvelhe ua<h der vom Magis

ffrat eingereichten Nachwei�ungder Stadt in dem
an den Staat abzuiveteudea Theildes Territoriums-

verbleiben follen

_—
Was den 0 genanntenö�tlichenHolm :

hinter Lot�enbetrif�t,der bis jezt noch nicht nue

bar i�,�obehâlt �ichder königl.Regierungscomt

mi��ariusvor, die Lage die�erSache inloco in

Augen�cheinzu nehmen, und �odann�eineErkläe

xung abzugeben.

2, Das alte Nogathbett wird uicht andet

Staat abgetreten, �ondernder Stadt vorbehalten.
:

Inde��enwill der kônigl.Regieruugscommi��arius

uoch. von der köuigl, JutendanturErkundigung

darübereinziehen,¿b dice jen�eitsdes Ellerwaldes

belegene Ufer�eitedie�esverla��enenFlußbettes

von benangräuzendenDorf�cha�ten
die an dens

y Staat |
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—

Staat abgetretenwerden, ebenfalls,fo wie die

* die��eitige,benußt werde.

3. Was die verlangte Berzichtlei�tungdes

Staats auf die zumBaudes neuen Ueberfalls her-
gegebenen. 3351 Rtlr, STgr. betrifft, �oertlàrt der

Fônigl,Regierungscommi��arius,daß, da. bei dem

_ unter dem 17. Oftbr. 1817 ge�chlo��enenBexgleich

die�er Gegen�tandbereits zux Sprache gebracht
:

: Und unter dicjenigen Forderungen des Staats aufs

_- gezähleworden i�t,deren �ichder Staat für immer
begeben �ollte, es áu<h hôhern Orts keinem

Vedénken unterliegenwerde,in deu abzu�chließene-
den Abtretungs-Urkuudefür immer hierauf LEszu lei�ten. [

: 4. Was die ünAurxegunggebrachteVerzin-
�ungde8Ent�chädigungs-Kapitalsvon 300,000 Rtl.

_

vom: x, Jan. 1818. ab betri��e,�owerden hier, um

“die�eSache zwi�chender Stadt und dem Staat

“auszugleichen,6. pCt. in Vor�chlaggebracht und

dahin angetragen, �olcheder Stadt vom x, Jan,
1818 bis ult. Decbr. 1819 zuzubilligen,wodur<
die�elbe�ich�odann in Betre�fdes Schadens,wels

chen die�elbedurch die für jenen Zeitraum utter-

bliebeneZin�enzahlungerlitten,als abgefundenets

flären will. Dagegen wurde von Seiten des königl,
X 4 Nes
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Ragiéruñgscommi��ariusvemerkt, daß er gegen die

‘im Vergleichvom 14. Ofrtbr. 1817 �tipulitte-Verz

zin�ungdie�erEnt�chädigungs�fummean und für

�ich�elb nichts zu exinnern finde, er jedoch das
Weiteye die�erhalbden Be�chlü��ender hôch�ien

Staatébehörden anheim �tellenmü��e.

g. Was die zur Sprachegebrachte Écampos
tenz, des Belaufsvon 6903 Rilr.-13Sgr. 2/pf., be:

triff, �owird von der Ver�ammlungbemerft, daß

die Zu�icherungder�elbenfür die Zukunft als eine

we�entliheBedingung des Vergleichs vom 14.

Oftbyr. 1817 aufge�tellt�ey,und davon auf keinen

Fall abgegangènwerden könne. Der königl.Res

gierungscommi��ariusfann�einer�eitsgegen die�e
_ aufge�kellteBedingung im We�entlichennichtser-

innern; nux glaubt der�elbe,daß �olchemit die�er

Sache nicht in unmittelbarem Zu�ammenhange|

�tehe,weshalb der�elbees dem Erme��ender höchs
�tenStaatsbehördenahheim: �tellenmuß, die�en
Um�tand,als we�entlicheBedingung des Vergleichs, -

in die Abtretungsurkunde mit aufnehmen zu la��en.
6. Was dén Antrag. der Stadtgewmeine bes

trit, das Ent�chädigungs-Quantumvon 300,000
Rtlr, auf den an. den Staat abzutretendemTheil

desTexkitoriumszur Sicherheitder Stadtgemeine
d cin
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eintragen zu la��en,�obezieht die Ver�ammlung

_�< die�erhalbauf den Be�chlußder Stadtyerords

neten vom 15, Dktbr. 1817, in welchemdie�eEins
tragung zur Sprachegebracht und als eine Bedins
gung desdamaligenprojektirtenVergleichsaufges

_��elltworden.

-

Dex föuigl,Regierungscommi��as
rius fann �ichhierüberniht ausla��en,�ondern

muß die weitere Ent�cheidungauf die�enAntrag:
den hôch�ienStaatöbehdrdenanheim�tellen.

7. Die Vemerkungder Städtgemeine, daß

_BVe�ißungenund Gerecht�ameeinzelnerBürger,
Corporationen,mildenStiftungen 2c., die in den

abzutretenden Ort�chaftenbelegen �ind,nicht als

mit abgetreten, �ondernals voll�tändigre�ervirt

betrachtet werden mü��en,ver�tehe�i<hvon felb�|;
oh die�erPunkt aber, da er �ichvon �elbver�tehe,
nod in die Abtretungsurkundeaufzunehmen �ey,

mü��eden höch�tenStaatöbehördenÜbeblá��en
toerden,

j

« Ein Gleiches mü�feder königl,eienpiis
commi��ariushin�ichtsdér gemachten Bemerkung
wegen der künftigenAnwüch�eerkiären,indem hier
nur die allgemeinenLandesge�eteals Normdienen
nnen denen �ichbeide Theile unterwerfenmü��en,

Dagegen aber bleibt die Ver�ammlungbei

Ss ihrem
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“ihremAntrageehen, daß in die Abtretungsurkuns
|

de die Anwüch�eau denfenigen Ländercien, welche
_ der Stadt verbleiben, ihr auch für die Zukunftzua

ge�ichertwerden �ollen.

8. Den Antragder Stadtgemeine, daßdie

Verwaltungder Polizei in demjenigen Theil des

Ferritotiums,welcher der Stadt verbleibet, auch

fernethi# voi E. köênigl.Jntendantur ausgeüubt

werde, und die Stadt hiemit ver�chontbleibe, muß

ber kônigl. Regierungscommi��aviuszur Ent�chei

dung an die hôch�tenStaatsbehörden vertvci�eit.

9. Jn Vetre�fder Ausgleichungund Au8ein-

ander�e6ungmit dém Staate rück�ihtsderjenigen
|

Întraden der Kämmerei, welcheihr aus denmjeni-

gen Theit des Territoriumszu�licßen,welcher an

den Staat abgetreten werden�oll,i�tdie Ver�amms

lung mit dem kdnigl.Regierungscommi��ariusdarin

einver�tanden,daß die�ehier in Rede �tehendenEr: |

hebungen und Einkünfte an den Staat abgetreten FF

und dagegen von die�emdie Verpflichtung über- JZ
nommen werde, die�cEinküuftean die Kämmerei F
in Folle abzuliefern.

Zu dem Ende“ waren über die�eLei�tungen"

uid Abgaben durch die Calculatur be�ondereNachs-

wei�ungengefertigt worden, welche in die�erVers |

\amm-

EE
SLL
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�ammlungdeu Anwe�endezur Ein�ichtvorgelegt
wyurden,

In der Conferenzvon 17, Oktober kamen
|

zuer�taus der Conferenz vom 15. Oktober die�s -

Gegen�tände,deren oben S, 323 und324Nworden, wieder zur Sprache:
x. Der Antrag des Magi�tratswegender

aus den kônigl.Strauchfkampen der Stadt zu lies

_ fernden Fa�chinenward �omodificirt; daf der

__ Krapholscanal läng�tdenGrund�kückendesGrunda

mann, Karften und Hopp, von welchen der

Staat die. Verbindlichkeitübernehme,aus den ks

‘ltigl.Strauchkampen jährlich�oviel an Fa�chinen
zu deur Bau der Dâmme am Ellerwalde herzugee
ben, als dazu jedesmal nah demAu�chlagedes kôs

nigl, Deichin�pektor®s,na< Abzug derjenigen Fas
cinen - Anzahl, welche principalitéraus den Ane

pflanzungender Dorf�chaftEllerwald entnommen

werden können, erfordert werden.

Die�eVerp�lichtungdes Staats wird unter!

Vorbehalt höhererGeuchmigunug vomkönigl.Com-

_ ti��ariusanerkannt.
2. Die Unterhaltung der Gotica an

Staat die Grunudgefälleerhebt, wird, da: �ieau �ich.

nue unbedeutend if, vom Staate übernommen.

3. So wird quchvie Unterhaltung des Stra;

Fene
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fenpfla�fersauf dem St, Georgendamm vön Séi-
__ten des Staats in der Strecke des Weges,�oeit

das Ka��enlandangränzt, nach den ge�chlichenBes

�timmungenübernommen,da die�eVérpflichtung

zu den gründherrlichenLa�fengehört, welche nach
. dem Vergleichvom 14. Ofktbr. 1817 auf den Staat

übergehen�ollen.Dann erklärte
:

4. Ji Bureff des in der ge�trigenConferenz
iter x, zut Sprache gebraten Anwuch�esim

d�tlichenHolm der fônigl. Regierungscommi��arius,
na<dem dekx�elbedie Localität in Augen�cheinges

nommen, wie ex dás' Recht der Alluvion den ver-

�chiedentlihangränzendenGrundbe�izernnach den

ge�etzlichenVor�chriftenzuge�kehe.

8, Dév in der ge�trigenVerhandlung unter 2.

zurSprache: gebrachte Gégen�tand,das Bete der

alten Nogath betréffend,fällt, als eine reine Privates
'

�achezwi�chendem gemeinen Gut alter Stadt und
|

ven jen�eitsangränzendenDorf�chaften,fort.
n der Conferenj vom 18. Oftoberard, in

Geniäßheitder in der Conferenz vom 16. Oktober

getroffenenFe�k�ezung,die Verhandkung,die über

die voi de Calelilatür angefertigten Nachwei�ungen
|

dufgenomnienwar, vorgetragen, und �iewurden,

weil�t auf bi in den ConferenzengetroffenenAb-

rédenba�irtgefündenwurden, überall genehmigt,
|

und

SN,
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und von den anwe�endenMitgliedernder Ver�amm:
lung unter�chrieben.

Auf det Gründdie�etRerhandlungware

zwei be�ondreNachwei�üngengefertigt, von wel?

hendie er�teeine Ausmiitelungdes Betrágesdet-

jenigen be�tändigenLaffenenthielt, welchedie Städt

für das ganze Ferritorium mitgetragen und die

nunmehr ihr abzunehmen�epnwürden,und die auf
die Summe von 2179 Rtlr. 7 gr. 6 pf., mit Aus
\<lußeinzelner, darin aufgenommenenLei�tungen,
die jedoch niht na< Geld berechnet werden können,
ab�{loß,und �odann’eine zweite, welchediejeni-
gen Ko�tenenthielt,die die Kämmerei �eitdem im

Jahr 1817 abge�chlo��enenVergleich für das Tes
ritorium getragen hat, und deren Er�fattungaus
Staatsfa��engewün�chtwird,welchemit Inbegriff
der Zin�enfürdas Ab�indungsguantumvon 300,900
Rtlrx. für die zweiJahre 1818Und1819 von 36,000
Rtlr. mit59,391 Rilr. 36gr. ab�<los.

In Betreff diefer leßterttNachwei�ungforo

‘derteder kdnigl,Regierungscommi��ariusdie Vers
�ammlung auf, ein beliebigesPau�ch-und Bogene
Quantum in Vor�chlágzu bringeit,unt �olchesdet
Vergleich zum Gründe zu legeit, worauf die Vers

�ammtungjedoch nicht eingehen wollce, indem fie

“fich
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ih niht fürermächtigehielr, dèn Getecht�amen
der Stadt hierin etwas zu vergeben, >

Dagegen hoffte �ievon der GerechtigkeitSe,

Maje�tätdes Königs,daßHöch�ktdiefelbenmit RüE-

‘�ichtauf das die Stadt in frühererZeit betroffene
Ereigniß dex Verpfändung ihres Stadtgebiets,
wodurch �ie,�eitlängerals hundert FSahren, aus

“dem Be�ißund der Benußung ihresÉigenthums

ge�eßtlvdrden, die�eForderung der Stadt zu be-

rü>fi<htigengeruhen twverdèen,und wollte daher die

weitere Be�timmungdie�erhalblediglichder Gnade

Sr. Maje�tätdes Königs, jedochunter der Vor-

ausfe6ung anheim�tellen,daß die�eganze Angels
genheit bis zu Ende die�esJahres voll�tändigbes

‘feitigtund abge�chlo��enwerde,

_Es wurden hieraufden19, Oktbr. die Stadt- |

verordnetenzu�ammenberufen, Det Syndikus
des Magi�tratstrug in der Verfamnmlungder�elben

|

die mit dem kônigl,Regierungscommi��ariusauf:

genommenen Verhaudlungènvor, und �iewurden F

von ihnen�owohlim Allgemeinen,als in den ein-

zelnen Punkten genehmigt, doch fügten�iedie�enäe
_

hern Be�timmungenhinzu: -

|

|

„1, Wir �tellenes als einè Hauptbedingung

zur völligenAb�chlie�ungdes Vergleichs fe�k,daß

die ia der Verhaudlung vou 14. Oftbr, 1817 ange-
: N 0s
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:

nommene und; dur< die kêönigl.Cabinetéordre

vom; 21. Decbr, 1820 bereits genehmigteSumme
von 200,000 Rtlr. neb�t�tipulirtenZin�enzu 5 pCt,

für den ganzen Theil des Territoriums, den wir,
mit Bezug auf die der Vergleichs-Urkundebeizufüs
genden Nachwei�üngen,an den Staat abireten,bye

Pothekäri�cheingetragen werden.“

,/2+ Wix �ehenesals fe�t�tehendvoraus, daß
die Verzin�ungdie�erSumme,wie es die Allers

hêch�teCabinetêordrevom 21. Decbr. 1820 aus

drücklich)bè�agt,vom 1. Jan. 1820 ab ihren ge�elzs

lien Anfang nehme, in welcher Beziehung wit

ebenfalls die �eitdie�c Zeitpunktevon der Stadt
noch getragenen'La�kenin dem abzutretenden Dheil
des Territoriumsim Betragevon 6183 Rtlr. 42 gr.,

�owie die ferner laufenden, als eine Vergütigung
àus Staarsfa��en,unterliegendan�ehen,“

„2% De Erfas für gleiche Lei�tungenvon

den Jahren 1818 und 19319im Vetrage von 17,207 -

Rtlr. 34 g°., �owie die Verzin�ungder Ent�chädis
gungs�umnevon 300,000 Rtlr, zu 6 pCt. für ében

die�enZeitkaum mit 36,000 Nilr., welche mit den
erwähnten6183 Rtlr. 42 gr: die in dem Conferenzs
Protokoll vom 18. Öftbr. aufge�tellteSumme von

$9,391 Rtlr. 36 gr- aubmachen, 1horauf wix in un

�erafeühernBe�ch{ü��enimmer ‘ehr�urchtêvollaus

getra-
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getragen haben, dürfenwir um fo mehr von der

GerechtigfeitsliebeSr- Maje�tätzu erwarten glau-

beu, als Allerh{<�tDerfelbenväterlichesHerz
das �{<merzliheOpfer zu würdigenweiß, welches

ix durch die Loë�agungvon dem von Un�erVor-

fahren wohl erworbenen, ihren Nachkommenaber

durchihren eigenenBe�chüßerunver�chuldeterwei�e

éntzogenén Erbé, zu bringen Willens �ind.“

„Wix wün�chenuud hoffen es vertrauens

voll, daß die hier und in den oben angeführten

Verhandlungenaufge�tellteu,wie wir glauben, bil-

ligen Bedingungen Allerhöch�tenOrts ihrer Euile-

digung �icherfreuen werden, und daß fo un�cerun-

glü>lihenStadt wenig�tensein kleiner Dheil dex

Leiden entzogen werden wird, welche�o�<werauf

ihr la�ten.“

Daaw Schlu��ederinit dem königl,Regie-

xungscomimi��arius,dem geheimen Regieruugsrath

_Flottwell im Oftbr, 1822 gepflogenen Unter-

handlungen, in welche alle Hinderni��e,die der"
Ab�chließungdes projektirtenVergleichs über die“
Abtretung des. Territoriums im Wege �tandeu,bes
(eitigt zu �eyn�chienen,es vom Magi�fratund den“

Stadtverordneten zur ausdrücklihenBedingung

gemachtwar, daß.derVergleich bis zu Ende die�es

Jahres1822, E 2 verde, weil es der Stadt:
Kommute
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Kommunedaran gelegen {cyanmüßte,�obald als

möglich,von den grundherrlichen La�fendesabzüs
tretenden Serritoriumsentbunden zu werden,die

Be�tätigungdes Vergleichs in die�erZeit abet

nicht erfolgt war, �otrug derMagi�tratünter dew

2, April1823 bei demMini�teriumdes Innern dar
auf aù, ihnzu be�tätigen,damitdie Stadécom-
mune zuniGenuß derjenigenBortheile gelange,
die für�iedur diefen Vergleichbeab�ichtigtwaren,|
In die�emSchreiben zeigte der Mägi�krat

x: n, daß er zu die�erBitte durch den Un?
�tandgenöthigtworden, weil mit der baldigen Be-

�tätigungUnd Vollziehungde��elbeneine we�entli-
<2 Erleichterung der Stadtcommuns,iñ Betreff
ihrer Verbindlichkeit zu Aufbriagungdex Zin�en
der hie�igenStadt�chuld,verbunden wäre. Beny
na< frühernFe�t�egungender königlichenRegie-
ruug zu Danzig�ollenvon der hie�igenStabtcom-

mune zu den Zin�ender Stadt�chuldjährlih25,0008
Retlx. aufgebrachtwerden,und wenu auch gleich ¿u

die�enZweckever�chiedeneindirekte Steuern, als
die Breunmaterialien - Strom- und Volltgerkss

feuer, bewilligt worden, �ohabeès doh dex VersZEA

laufder Zeit erwie�en,daßdie�eSteuersbei bem
:

lebt Teidet �o�ehrge�unkenenHandels: und Ge
Ve�hrd, Sk.Libingur, Vd88, Abh. Y werbs
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werbêvérkehrbei weitem das nict eingebrachtha-
ben, woraufvon Seitea der höch�tenStaatsbe-

bôrdénbeiBewilligungder�elbengere<hnetworden.

2. bat er, daß der Stadtcommune auf die,

der�elbenna< den gepflogenen Vergleihsunters
handlungen,zu�tehendeEnt�hädigungs-Forderun-

gen 10,000 Rtlr. zur Bildung eines Re�ervefonds

zur Bezahlungder dén 1. Ful. c. und den 1. Fan.
1824 fälligenZin�ender Stadt�chuld

"

vo:läufig
_

überwie�enwürden, damit diefelbe in den Stand

ge�egztwerde, ihre Verbiridlichkeitgegen ihre Gläus-

biger zu erfüllen,ohne zu der drü>enden Maäßres

gel, die mit einer diretten Aus�chreibüngUnters
trennlih verbunden if, {reiten zu dütfen,

“Das Mini�teriumdes Fnnern re�cribirte

hierauf unter dem 7. Augu�t:
LE „Der von den Mini�terien des Funérnund

derFinánzen genehmigteVergleich in det: Dérritos

rial ¿Ent�chädigungs- Angelegenheit i�tder königl.
*

Regierungzu Danzig {hon untex dem 25. Jul. c.

gugefertigtworden, wodur< �i<al�odie Sache
|

erledigen wird. Die königl.Regierung ift hiebei

_au< argewie�en,die Liguidationder von der
Stadt �eitdem 1. Fan. 1820 getragenenLa�ten|
weiter vorzubereiten,indem �iefo, wie �ieangelegt“

“7,2
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i�,nicht antyendbargefundettworden.Der Mas-
gi�tratmôgei al�oan dieRegierungwenden,und

�einer�eitszur Ve�chleunigungder de�laitivenAs-

re<uung wirken!
Das der kônigl,Regierungunter deiti 25-

Jul. zugefertigteMini�ferial-Re�cript,de��enhier
erwähntwird, ward demMagifratunter dem 24,
Oftbr, mitgetheilt. Es wardie�cs: |

„InuBe�cheidungaufdenBerichtder königl,
Regierung vom 30. Nov. v- Y. (diekônigl.Regies

pe

rung hatte die�enauf die Verweigerungder Voll-

zichung der Urkundevon Seiten der Stadt abge-
flatter) und unterRúcf�endungder Original»An-

lagen.(der einge�chi>tencalculatorifchenNachweie
�ungen)und Zufertigungeines neuen Entwurfszu
der Urkunde überdie Ent�chäbigurigder Stadt El:
bing wegen des an den Staat abzutretendenFerris
toriums, finden die Mini�keriendes Funernund der

Finanzen,wel<he nunmebr na Auflö�ingdes ks-
_nigl. Schaßmini�keriumsden Receß allein ¿u voll
ziehen haben, kein Bedenken der Stadt folgende
we�entlicheForderungenzuzuge�tehen:
7. Den Fortgenußallerzeitheraus demTer-
ritoriumUnd iegen de��elbenbezogenenNugungen.,

2, Die Vergütungder noc von der Stadt
: Y 2 wegen



340
|

Wegen des abgetretenen Derritoriums vom 1, a:
nuar 1820 an getragenen La�ten.

3. Die Zu�icherung,daßder Neceßauf die

Privatrehte und Verbindlichkeiten,�oweit �e

__ nicht in Folge dex Abtretungdes Eigenthumsvos

�eb << ändern,von keinem Einfluß�eyn�oll.€
|

„Dies �inddie einzigenwe�entlichenPunkte,
wegen deren der von der königl.Règierungeinge-

reichtéReceß keiner Veränderungbedurft har, ine

dem weder neue in der Allerhôc<�enCabinetsordre

X nicht zuge�tandeneBewilligungengemacht worden,

noh auc alle Einzelnheiten, welchein vorliegen»
dem Bericht aufgeführt,zum Dheil aber bei weitem

_no< nichthinreichend erörtert �ind,hier regulirt
werden fönnen, vielmehr es hier nur darauf att-

Fommt, die allgemeinenGrund�ägeauszu�pre<en,

_ga< welchendie Regulirung zu bewirken i�."

„Hierüberwird der fdnigl, Regierung no<

Folgendeserdfnet:

Das Finanzmini�teriumab�trahirtgegenwär-
tig davon, diejenigenNußungen,welche die Stadt

nochzeitheraus dem Zerritorium bezogen, gegen
eine fipirte Rente abzuld�en.Vielmehr magder

StadtdieFIEREatriale Erhebung in der
e

2 ote
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zeitherigen Art ge�tattet,au< das,was die�elbe

aus der Intendanturka��ebezogen,fortbezahltwers

den. Das Finanzmini�teriumwird, wenn es die

Ablö�ungfür nöôthiger�ieht,der königl,Regierung
deshalb be�ondereAnwei�ungertheilen.

2» -

Die Summede��en,was die Stadt an Kos
fen, die �ie�eit1820. für das Territoriumgetra-

gen, zurückverlangt, if gegenwärtignochnicht
auêLzuwerfen, i

Was zuvörder�tdie Ju�itiz-Ko�tenanlangt,

�owerden von der�elbenjedesmaldie Jurisdiktions-
Nutzungen abgehen mü��en,welche die Stadt etwa

�eit1320 aus dem Territorium bezogen. Die-Vers

hâltnißmäßigkeitdes Dheilungs-Princips unterliege
noch weitern Erörterungen, bei. welchenauch die
Ju�tizbehördewird konkurriren mü��en.

Auchwird die Richtigkeitdes ange�eztenMieths«

prei�esdes Locals noh näherzu ermitteln �epn,

Anlangend die polizeilichenKo�ten,�okome

es nicht auf den Fractionsbetrag, �ondern
“darauf an, was die Stadt an Brücken- Wa��ers

Pfla�ter-Bautenu. #, w. �eitdem Fahr 1820für
das Territorium wirkli be�trittenhat. Dies i�
auszumitteln und mit den übrigenKo�ten,deren

Y 3 __Er�as
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Erfas die Stabt zu fordern beëe<tigti�t,bei dem

Finagzmizi�teriumzum Er�aßzuliquidiren,
E, z.

Es fann aber �owenig die Rede �eyn,die

. Stadt bei Abtretungdes Territoriums von �olchen

La�tenzu befreien,welche ihr wegen der ihr verblei-
benden Grund�tückezeither vbgelegenhaben, z, B.

von Danimbau-Pölizeivérwaltungs- Kof�ken,als,

außer den Folgen der Abtretung des Eigenthums
in den gegen�eitigenRechten der Contrahenten oder

dritter Per�onen,eine Aenderungzu treffen.
|

Alle im Bericht behandelte Einzelnheitenbe-

dürfendaher keinerErwähnungim Rece��e,�one
dern werden �h na< den darin enthaltenen allge-
meinen Grund�äßenentweder von �elbreguliren,
oder �ind,�owie das Bedürfniß�ichzeigt, in eins

zelnen, an die hetheilizten Mini�terienzu er�fätten-

_ ‘den,Berichten be�onderszu behandeln, |

Die Competenz gehört,wie der königl.Re-

‘gierungaus den verhandelten Commi��ions- Acten

billig hättebekannt �eyn�ollen,auch niht zu dem
vorliegenden Ge�chäfte,jedoch kann unbedenklich

- “der Stadt von Seiten des Mini�ieriumsdes In- |

"ñexn die Zu�icherungertheilt werden,daß bei den
Sr. kêônigl.Maze�iätkünftigvon dem�elbendeshalb

Vvot-
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vorzulegendenAnträgenauf die Cageund diebe-
�ondernVerhältni��eder Stadt jederzeitdie erfor-
derliche Rück�ichtgenommenwerden wird.

Die be�onderebypothekari�cheVer�icherung
der Ent�chädigungs�ummekannnicht Statt finden,
und i�au< um �owenigervon irgend einem Ein-
flu��e,als die Rechte der Staatsgläubiger,zu wels-

<cn die au�dem Staats�chulden- Tilgungs- Fond

angewie�eneStadt Elbing mit gehört,ohnehin von
Sr. Maje�tätmit dem ge�ammtenEigenthum des

Staats, insbe�onderemit den �ämmtlichenDomai-
nen, For�tenèc-nach dem erwähntenAnhaltdes
Ge�egesvom 17-Jun. 1820 $. 111.garantirt�ind.

Was die von der Stadt verlangteHeraus-
gabe eines Inventariumsvon den Einkünftenats
langt, welche die Stadt bisher aus dem ahgetrete-
nen Zerritorium bezogen, �ofindet das Finanzmi-
vi�teriumdagegenunter der Bedingung nichtszu

_exinnern, daß die kônigl.Regierung in Hin�icht
auf �eineRichtigkeit da��elbevertritt. LE

Eben dies i�der Fall bei dem nach 6. 1. der
Urkunde beizufügendenVerzeichnißder abzuireten-
den Grund�tücke,Gefälleund Nutungen, und in
Beziehung auf die von der Stadt aus dem Territo-

_… rium feraer no< zu beziehendenEinkünfte,wovon

YA nach
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nah 6.2. der Urkundegleichfallsein Verzeichnis
der�elbenbeizufügenif.

Die Eintragung.der �efternim Hywothekens-
buche:bei den �pecielldamit bela�tetenGrund�iücfen

hat feinBedenken, daber auch im neuen Entwurf

‘dasErforderlichehierübereingerückti�t.

Die kônigl.Regierung wird von �elberme�-

�en,dafibei der Aufnahme die�erVerzeichni��emit

der größtenVor�ichtund Genauigkeit zu Werke zu

Hebes und daß daher au< deren Richtigkeitvon

der�elbenimmer ¿u vertreten i�.

Hiernachhat die kênigl.Regierung dieSiat-
gemeindezu be�cheiden.“

Die biexna<habgeänderteUrkunde lautete
na dem Eingange, der ober S. 287 und 288. an-

geführti�t,und dex unverändert geblieben war,

alfoz |

„te Die Stadtverordneten zu Elbingim ges

�eßlichenAuftrage dér Stadtgemeindeund unter

Be�tätigungdes Stadt-Magi�fratsda�elb�tent�as

gen für ewigeZeiten allen An�prüchenauf diejenis

gen Grund�tücke,Gefälle,Nugungen und Rechte

allex Axt, wie �îeicgend Namanhaben mögen,wel

Ge zu dem ehémalsdex Stadt Elbing gehörigge-

Wée�enen,gegenwärtigaber vom preußi�chenStaate
: Vez
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be�effenenund benusßtenZerctitoriumgehdren,nicht
“

minder allen An�prüchenauf die �eitderBe�inahs-
mne davon gezogenen Nugungen und etwanigen
Verwendungen aller Art, in�ofernihrex niht bes

__fonders in diefem Rece��eals vorbehalten gedacht

i�t,ge�kchendem Staate das volle Eigenthunmsrecht
_

davon zu, und confenticen hiemit darin, ‘daßfür
den Stant der Be�ititel im Grund- und Hypothe-
kenbuchberichtigt werde; �iemachen �i<auch au

E bei�chig,in�ofernes wegen näherer Bezeichnung
der Objekte oder �onirgend nothwendigwerdet

\�éllte,hiezu:auf Erfordern mitzuwirken,und es i�t
Ein Verzeichnißdie�er abzutretenden Grund�tücke,

Gefälfe und Nubungen zu dem Endé aigefertigt
unddie�emNece��ebeigefügtworden.

2, Dagegen verbleibt die Stadt Elbingauh
fernerhinim Be�igealler derjenigen Rechte,Ein-

Tünfteund Nugungen2c-, welche�czeither aus dem

‘abgetretenenSerritorium und wegen de��elbenbe-
zogen hat, und wird von leßtern ebenfalls ein Vers

zeichnißgegentwärtigemRece��ebeigefügt.Die�e
r

Rechteund Einnahmen bleiben der Stadt mit Vor-

behalt eines deshalb vom Domainial- Fisfus no<

 tinzuleitenden Abkommens zur eigenenBenutung
und re�p.Erhebung überla��en,und könnenhierauf

E NI im
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im Hypothekenbuche,¡edo nur bei jedem ¡damit

�peciellbela�tetenGrund�tücke,auf Verlangen! der

berechtigtenStadt eingetragen werden.

3+ Die auf den zum obern und nugbaren Eis

genthum hiernach dem Staate abgetretenen Objef-o
ten haftenden Abgaben und La�tenwerden vom x.

Januar 1820 ab vom föônigl.Domainial - Fisfkus

allein getragen, und in�oweit�iebereits von die�er

Beit an von der Stadt eiten 8

worden �ind,ders

�elbener�egt-
Dagegen i�tdie Stadtferner verpflichtet,

|

derjenigen La�ten�ichzu unterziehen, welcheauf |

den ihr nach $. 2. verbliebenen Rechten und Nußune

gen nach denGe�eßenoder �on�t�peciellhaften.

Was die La�tenvon denjenigenGrund�tücken|

|

anlangt, welche zwar demFisfus abgetreten fi�ind,|
auf welchen jedo< der Stadt noh gewi��eReals“

Rechte und Nußungen verbleiben,�o werden die

auf den�elbenhaftenden La�tenre�p.nachVor�chrift

_der Ge�etzeund re�p.nach Verhältniß der gegen�ei“

tigen Rechte und Nutzungenübertragen.

Die -diesfall�igeAbrechnung zwi�chendek

Stadt und dem Staate und die definitive Reguli/

rung in Gemäßheit„die�erGrund�äge�ollen�ofort

nach
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nah Be�tätigungdes gegenwärtigenVergleichs

angeordnet werden.

4. Allé Privatrechte und Verbindlichkeiten
beider Theile, in�oweit�ieniht durc die retlis
chen Folgen der Abtretung des Eigenthums am

Terricorium �händern,folglih auch die etwwanis

gen Servituten, welchégegen�citigvon den Grunds-

�tückender Kämmerei und denen des abgetretenen
Territoriums zu leiden und auszuübengewe�en

�eynmöchten,bleiben dur< gegenwärtigenVers

gleich unberührt. Auch hat der�elbe,wie �ichvon

Felb| ver�teht,auf die Privatrechte und Vexbinds

lichkeizendritter Per�onenoderStiftungenfeinen
Einfluß.

:

5. Se. Maje�tätder Königerla��enfür die

formelle Abtretung des Territoriums dex Stadt

diejenigenAn�prüche,welchedem preußi�chenStaate

a, aus der Anleihe von Siebenzig Daufend Als
_ berts - Thalern laut Schuld�cheinvom

Y
April 1709,

#
|

b, aus dem Schuld�cheinvom 1- Sept. 1717

über Sechs Tau�endZhaler, rs

<¿,aus der im Jahr 1803 ge�ehenenÜebernahs-

mne eines Theils der Kämmerei-Schuld *mit

Acht und Funfztg Dau�endDhalern,endlich
d.
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d, aus demVor�chu��evon Drei Dat�endDrei :

HundertEin und Funfzig Dhalern Fünfund

ZwanzigGro�chen,welchen die Stadt im Jahr

hat,
gegen die Stadt „�elen.

Die über obige Po�tenvothandenen Sgtulds|

�eine �ollender Stadt, in�oweit�ievorhanden
�ind,herausgegeben,oder mortificirt werden.“ *)

Die königl.Regierung fordertebei Ueberfen-
dung der Urfunde, zu welcher unter dem x5. Dec.
die éhrbeizufügendencalculatori�chenNachwei�un-

gen nachgeliefert wurden, die Stadeverordueten
durchden Magi�tratauf, �iezu vollziehen.

Dex Magi�trat,der'ihnen dies unter dem 18.
Nov. mittheilte, er�uchtefie auf den Vortrag des

Syndicus,dabei, zur gemein�chaftlichenBerathung

in die�er�owichtigen Angelegenheit,eine Commi�
�ionaus ihrer Mitte zu ernennen, und fügtedew“

1794 ¿um Bau des alten Ueberfalls erhalten

deshalb an �ieerla��enenSchreiben die�eshinzu
„daß �iena< genommenerDurch�ichtder ent‘

j
worfenenUrkunde wohl mit ihmdarin einver‘/

e

————————_— (tans- “i

/

E

°J Der hierauf in dic�erabgeänderten Urkunde fol-
gende $, 6. war neb�dem Schlu��eder�elbenganz }
unverändert geblieben, �owie ex oben S- 299 =29z" 1
in dem er�ten Entwurf unter 4. geführt i |
Daheric hier darauf verwei�e.
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fanden epn werden,daß folche în der entivors

fenen Art nicht zu vollziehen�eyndürfte,indem

die Stadt �on�tijedes An�pruchsauf die gefors
derten Zin�ender vom Staate bewilligtenEnts

�<ädigungs�ummeder 300,000 Ntlr. vom x-

Januar 1818 bis ult. Dec. 1319 verlu�tiggehew
möchte,und mehrerehô<|wihtige Punkte des

“

Vergleichs, wie z. B- dieZu�icherungder Compes
tenz für die Zukunft,die Uebernahme der Damtt
bauten im Territorium und der übrigengrunds
berrlichen La�ten,welche in den Vergleihs-Uns

 terhandlungen vom Is. 16, 17: und 18. Oftbr.
1822 �peciellaufgeführtund zur Spracheges
brat worden,no zu langwierigenDisku��io-i

nen verwie�enwerden würden,“wodür<die�e
_ Angelegenheit, fatt �ole zu einem baldigen_

Ausgange zu befördern,dem erwün�chtenZiele
wohl auf lange Zeit entrü>t werden dürfte‘?

„Es mü��eder Stadtcommune allerdings
�ehrdaran gelegen �eyn,hin�ichtsder Uebers

__nabme der“gzrundherrlichezLa�tenmit den

Staate, �obald als môgli<,auf's Neine ¿u
“

Fommen, damitdie�eder Stadt, die �olcheno<
_ bis ‘auf den heutigenFag getragen Hat, abge-
_ nommen und die�elbedadureh in den Stand ges

Fet
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�et werde, ihre finanzielleLage deutlichüber-

�ehenzu fônnen,“
„So lange al�ohierúberno< Zwi�chet-

�tändeobwalten, fônne die Vollziehungdex pro-

jeftirtenVergleichs-Urkundefür die Stadt von
Feinem we�entlihenNuten �eyn, indem der

Staat nur allein dabei vortheilen und dadur<
in den Stand ge�estwerdenwürde, den Be�iz!|
�tanddes abgetretenen Territoriums auf dens

Namen des Fiskus berichtigen zu la��en,und

mithin auf die�emWege den Hauptgegen�kand"|
des Vergleichszu �einemVortheil be�eitigtzu?

�ehen.“ |

Die Stadtverordneten faßtenhierüberunter

dem 28. Nov.die�enBe�chluß: 4

)

„Auf das gefälligeSchreibenE. Wobllsbli
<enMagi�kratsvom 13. d.M,, in Betreffder Boll}

ziehung der Urkundedes Territoriums, �indwit]

ganz mit Wohldem�elbeneinverftanden,die�eni}

zu vollziehen,indem wir bei den frühernFe�t�kel"|

lungen vom 15. 16. 17. und 18. Ofktbr, v- Y. vet 04
bleiben mü��en,weshalb wir in die�erSache dit
Berathung einer Commi��ionfür überflü��ighal’
ten. DieUrkunde erfolgt anbei zurück,und bitte!

wir E. ‘WohlldblichenMagi�trat,in der Beha“
-

yung
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tung der 'frähernFe�t�tellungenböhernOrts die

üidihigenAnträgezu machen,“

Der Magi�kratberichtete hierliberunter veu
g. Dec- an die kôñigl.Regierung,\chi>tedie beiden

_UberfandtenExemplare der Ucfunde unvollzogen
zurá>,und trug ihr dabei diè in dem erwähnten

Sgreiben an die Stadtverordnet:nenthaltenen
Bedenken vor, die die Stadtcommune gehabt, �iezy

poliziehen, mit dem gehor�am�tenAntrage :

‘die�erAngelegenheithöhernOrts das Wort zu

reden,und dahin geneigt�tzu wirken,daß es bei
den Unterhandlungen vom Oftober 1922 bela��en
werde und die�edemabzu�hließendenVergleich
zum Grunde gelegtwürden

Worauf die fönigl.Regierungunter dem 30,
Dec.re�cribirte;

Die von dem WohllöblichenMagi�tratun-

ter dem 5. d. M. eingereichte Erklärung,in Betreff
der Nichtvollziebung“der degi�elbénzugefertigten

__Vrfundeüberdie Abtretung des Territoriums au

. den Staat, i�,da �ienur eine in allgemeinen Aus-

drücken abgefaßteWeigerungenthält,auf keine

Wei�ezureichend,um hierauf�pecielleAnträgebei

den kênigl,Mini�teriendes Janern und dex Finan-
¿en gründenzu können. Wir haben uns daherge-

ndôthigtgeen, den Herrn geheimen Regierungs-
i rath
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rath Flottwell zu beauftragen, vaß der�elbeders

WohllöblicheuMagi�lratund dex Stadtverordue- -

ren - Ver�ammlungüber die Annahme oder Ablehe
uungjedes einzelnenPunktesder Urkunde und even-

tualîterüber die be�ondernGründe der Ablehnung|
�peciellvernehime,die�eGründe gehörigerörtere
und übexdas Re�ultatan uns berichte. Der Herk
Commi��ariuswird < zu dem Endein dex er�kew
Hâl�tedes kün�tigenMonats in Elbing einfinden, |
und wir tvei�enden WohllöbliheaMagi�tratan, |
die Stadtverordueten-Ver�amulungmit die�emBce1
{<{lu}ebekannt zu machen und �ieaufzufordera,zu Y
die�emZweckeeine mit hinreiheudexJuftruktionund î

Yollmacht (welchedem Commi��ariuszu der von |
ihm aufzunehmendenVerhandlungübergebentocre Y
ven muß) zu ver�chendeDeputationzu eruenuen. 7

DieStadtverordueteu,denen die�eVerfügung1].
unter dem9. Jan: 1824 mitgetheilt wurde, antwsr- |

teten hieraufunter dem 13, Jan. :

„Wir haben na dem Fuhalt der königl.Re"

gierungêverfügungvom 30. Decbr. v. J- eine Des”
putation ernannt (�ieward namentlich angezeigt)»

Obige Regierungsverfügunghat uns jedochfo (chx

übereilt,daß wir niht im Stande �ind,die�eDepu-”

tation mit hinreichenderZn�tcuïtionund Vollmacht
|

zu ver�ehen,indemwir
Mdwi��enféggen,tele

Fta- i
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Fragen der Herr geh. Regierutgsrath Flottwe!!l
der Deputation vorlegen wird. Wir bleiben indeß

|

bei un�ermfrühérnBe�chlußvom 19. Oftbr. 1822

fe�tÆehen,und haben au< nur un�ereDeputirte

dahin authori�irenkönnen,nah dem Jnhalt die�es

Be�chlu��eseinzugehen. Wir werden aber glei
den Dag nach der Conferenz mit dem Herrn geh.
Regierung®rathFlottwell, falls von uns noch

ein diesfälliger Be�chlußnôthig i�, zu�ammen
fommen, und das Nôöthige�ogleichveranla��en,“

Der geh. Regierungsrath Flottweil fan

__na<h Elbing, uud den 17. Febr. ward unter �einem
Yor�ibe,mit dem Magi�tratund der hiezugewählten
Deputation der Städtverordneten, eine Conferenz
gehalten, in welcher die�esverhandeltwurde;

Zuvörder�kwurde von dem königl.Regic-
rungscommi��ariusdie hhern Orts entworfene
Urkunde: die von Sr. königl.Maje�tätder Stadt

Elbing für das ehemäalsihr zugehöriggewe�ene
Derritorium bewilligteEnt�chädigungund die Ver-

“zichtlei�fungder Stadt auf die darauf behaupteten
Rechte betreffend, ‘der Ver�ammlungvorgele�en,

Und �ieaufgefordert, �i{<über die�elbePunkt für
Punkt zuerklären, undihre Bedenken,die �ieges

Be�chr,/d. St. Elbing,Bds2. Ubth Z gen
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gen den Fuhalt der�elbenaufzu�iellenhätte, frei-

mäthig zu äußern.
Jun Betre�fdes Eingangs die�erUrkunde

wurde bemerkt, daß wenn gleich in der�elbenbloß

die ¡GnadeSr. Maje�tätdes Königs als Motiv

des Vergleichsaufge�telltund die von der Stadt

gemachten An�prüche,als rechtlich begründet,nicht

anerfannt worden, die Ver�ammlungzwar die gnä- |
digen Ge�innungenSr. Maie�iätdes Königs dank-

|

bar anerkennen,jedo< dabei bemerken zu mü��en

glaube, daß die in die�erUrkunde der Stadt ge-

machten Bewilligungenfür die Abtretungdes Ter-

ritoriuins �ichdoch eigentli<h nur auf das der

Stadt die�erhälbzu�tehendeEigenthum gründen
können, �odaß �iedie Ueberzeugunghegt, daßdurch
den gebrauchten Ausdru>k: der huldreichen

Gewährung einer Ent�chädigung, das

Eigenthumsre<ht der Stadt an dem in Rede �ehens

den Territorium nicht habégefährdetwerden �ollen.
|

Demnäch�ttrug die Ver�ammlungad ÿ. 1-

die�erUrkunde dahin an, den 1. Januar 1818, als

denjenigen Zeitpunkt in die�erVergleichs-Urkunde
zu bezeichnen, von welchem Tage ab gerechnet �i

die Stadt alley ihrer An�prücheauf diejenigen
Grund�tücke,Gefälle, Zin�en, Nutzungen und

Rechte
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Rechte aller Art ‘in dem an den Staat abzutreten-
den Territorium begiebet und das volle Eigenthum
dem Staate daran zuge�teht,in dem die Stadt �ich
von die�emDage ab ihre Ent�chädigungs-An�prüche
fur die von die�emZeitpunktab getragenen grund-
herrlichen La�tenfür das abgetreteneTerritorium,
�owie die Zin�ender bewilligten Ent�chädigungs®-
�ummevon 300,000 Rtlr., vorbehält, und in die

Um�chreibungdes Be�iß�kandesdes abgetretenen
Dheils des Derritoriums auf den Namen des Fis-
kus unter der Bedingung einwilliget, daß in der

Urkunde bei die�em6. ausdrü>lichbemerkt werde,

daß das Obereigenthum der Stadt in Betreff aller
derjenigen Grund�tücke,welche der Kämmerei und

den hie�igenmilden Stiftungen zugehören,wovon

jedoch der Staat nach der im $. 1. în fine gedachten
Nachwei�ungeinige kleine Gefälle bezieht, der Käms-

_merei und den milden Stiftungen vorbehalten
bleibe.

2

Zugleich willigt die Ver�ammlungdarin ein,

daß dem Verzeichnißder an den Staat abzutretens
den Ländereien und Gefälle das Zorfbruch,unter

der Benennung: Moosbruch, zuge�eßtwerde.

In Betreff des $. 2. der Vergleichs-Ürkunde
�iehtdie Ver�ammlungih veranlaßt, ihren An-

32 trag
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ti'ag nochmalszu wiederholen, daß die Gefälle in

dem an den Staat abzutretenden Derritoriun,

wel<e zur Kämmereika��eund den hie�igenmil-

den Stiftungen fließen,von der Intendantur

fünftig eingezogen und an die Kämmerei in tolle

abgeliefert werden, wodurch vielen Jnconvenienzien

vorgebeugt werden wird,

|
In Betreff des $. 3, der Vergleihs-Urkunde

 trâgt die Ver�ammlungdahin an, daßmit Rück-

�ichtauf die von ihr ad $. x, die�erUrkunde bes

reits aufge�tellteBemerkung auh hier der er�te

anuar 1818 als derjenige Tag bezeichnet werde,
von welchemab gerechnet die auf dem abgetretenen

Territorium haftenden Abgaben und La�tenvom

Fônigl.Domainial-Fiskus allein getragen und, in

�oweit�iebereits von die�emZeitpuukt ab vou

der Stadt be�trittenworden, der�elbener�eßt

werdet.

“Als unerlaßlicheBedingungendes Vergleichs
bei die�em6. werden von der Ver�ammlungfols

gende Punkte benaunt;

a, Die Er�tattungder grundherrlichen Gefálle
vom x. Januar 1818 ab.

b, Die Verzin�ungdeè300,000 Relx.- vom x,

Januar 1818 ah.
Cs

.
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c, Die Ueberuahme�ämmtlichérvon der Stadt

bisher bewirkten Dammbauten und Fa�chis

nen-Lieferung, wiewohl die Ver�ammlung�ich
davon überzeugt,daß die�esnicht zu den

grundherrlichenVerpflichtungen gehört,welche

der Fiskus allein zu übernehmenverpflichtet

i�. ES wird jedochdie�eUebernahme�ámmts-

licher Dammbauten und Fa�chinen-Lieferung
im Verritorium, als eine Bedingung des Ver;

_gleichsvon 18317, aufge�tellt,
à, Die Bewilligung der Fortdauer dex Com

petenz für immer währende Zeiten,

Obgleich die Ver�ammlungvon dem königrk.

Regierungöcommi��axriusauf die im Re�criptdes

königl,Mini�teriumsdes Fnuern und der Finans

zen von 25. Jul. 1823 die�erhalbergangene

Fe�k�ezungaufmerk�amgemacht wurde, nach wels

cher die�eSache nicht zu dem vorliegenden Ges

�chäftegehört,�oblieb die Ver�ammlungdoch das

bei �tehen,daßdie förmlicheZu�icherungder Forts
dauer der Competenz,als eine unerlaßlicheBes

dingung des Vergleichs, in dem�elbenaufgenommen

werde, zumal da Ein hohesMini�teriumderGei�tli-

<en- und Unterrichtsan��altennur no mittel Ver-

33 fügung
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fügungvom 17. Nov. 1823 an E. königl.Kön�i�io-

rium von We�tpreußen,wegen dex hiemit in Ver-

bindung �tehendenSchulcompetenz“), ausdrücklich
2

fi:

*) Die S<hulcompetenzi�tdex Beitrag aus fönigl. Kaf�en

zum Etat des Gymna�iums. Die�erBeitrag i�tauf

1$10 Rélr. z1 gr. 9 pf. bere<net. Der Ur�prung

hievon i� die�er: 1810 ward, wie oben S. 304. ge-

meldet, die Ein�tellungder bisherigen Zahlung der

Competenzgelder Allerhôh�tangeordnet. Das Ge�uch

des Magi�trats um Fort�ezungder Zahlung war fruct-
los. Doch erhielt er den 10. Okftbr. die�esJahres
von“ der fkônigl.Regierung zu Marienwerder die�en

Be�cheid:

„Obgleich es bei der unter�agtenCopetétii¿Aide

lung �einBewenden hat, �o�inddenno< die in

dem alten Käminerei- Etat angenommenen 1810

Rtlr: z1 gr. 9 pf. zum Schulgebrauchmit 2 �ür

die

-

Monate Jun. Jul. ‘Aug. und Sept. d, J,,
hinfolglih mit 603 Rtlr. 40 gr. 9 pf. auf das

ehemalige Competenz-Quantum aus dem Grunde

no< überwie�en,weil vorausge�egt worden,
daß �ol<hedaraus entnommen �ind.“

Der Magi�tratantwortete hierauf:
„Da wir die Po�tvon 1810_Rtlr, z1 gr. 9 pf
in den alten Käimnmerci-Etatsnicht auffinden,und

uns über den Ur�prungder�elbenund über den

Zu�ammenhañngder Sate niht informiren föns

nen, �oerlauben wir uns, E. föônigl.Maje�tät

ehrfur<tsvoll zu bitten, uns Allergnddig�tbelchren

zu la��en,in wel<em Kämwmerei«Etat dic�e1810
k

Ntlri
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erflári habe, daß auch ihre Zahlung nur fo lange

dauern �oll,bis �ie-beider Regulirung der Anges
:

34 Tes

Rtlr. z1 gr. 9 pf. angenommen �ind,da un�ere

Ucten feine Auskunft darüber gehen.“
Aus dein hierauf erfolgten Ne�criptdex fönigl. Res

gierung vom 19. Dec. ergab �i, daß, weil in dem

Etat - Projeft pro 1808—14 die Be�oldungder Leh«-

rer des Gymna�iums mit 1810 RNtlr. 31 gr- 9 pf

(die �eitdem 1. Jun. 1810 auf 2925 Rtlr. 37 gr.

9 pf. 6rhôht worden) angenommen war, die�eSumme
hiebei in Betracht gekommen. Sie war aber aus

der Gec�ammteinnahmeder Kdmmerei, wozu auch die
“

Competenzgelder geflo��en,bezahlt, ohne �ie gegen

die�ebe�onderszu verre<hnen.

Die zum Squlgebrau< aus den Competenzgel-|

dern überwie�enen603 Rtlr, 40 gr. 9 pf. für die

Monate Jun. Jul. Aug, Sept. wurden in der Zwis

�chenzeit,da die Auszahlung derCompetenzgelder aufs

gehoben war, durch ein RNe�criptder fêömgl.Regies

rung zu Marienwerder vom 13- Febr. 1811 auf die

Geifiliche- und Schuldeputationska��eangewie�en,

Untér dem 20. Jul, 1811 wurden, wie oben S.

312. angeführt i�, die Competenzgelder der Stade

wieder bewilligt, wobei das Finanzmini�iteriumfür die
Staatsfa��enund Geldin�titutere�cribirte-

,„Dem Magi�iratin Elbing machen wir nunmede
bekannt, daß des Königs Maie�idt nah ciner un-

ter dem 6. d. M. an uns ergangenen Cabinets«
ordre die Fort�ezungder ehemaligen Compelenz

au die Stadt Elbing mit 6903 Rtlr, 39 g"- 8 pfe
ven
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legenheit wegen des hie�igenDerritoriums in An-
re<hnung gebracht werden fant.

Ce
aid! 2

von Trinitatis d, J- an �olange ge�ehen la��en

wollen, bis �iebei etwaniger Nückgabedes elbing-
�chenchcmaligen Gebietes in Anre<naunggebracht
werden fann.“

H:ebei war ‘die�eAb�onderunggemacht:

,, Von die�en�olherge�ßaltzahlbaren

6903 Rtle. 39 gre 8. p�e

wetden nun die ehemas i

ligen Schulcompetenz-
gelder mit... I8I0 = 31 — 9 —

ihremZweckegemdßbes

�onderserfolgen,
die Übrigen. +... $093 — 7 —17=—

aber zu�ammenbezahlt werden. “

Hicdur< war zwar eine- be�timmteSumme qus
den der Stadt aus Staatska��engezahltenCompetenz-
geldern angewie�en,die für das Gymna�iumverwandt
werden �ollten.Der Magi�iratkonnteaber die�eSumme
niht für cinen Zu�chußan�ehen,der dadur< der Käm-

merei aus Staatófa��enfür das Gymna�ium bes

willigt worden, weil die Kompetenzgelder ihr ohnedies
“ �<oo,wegen der nah der fönigl.preuß.Be�iznahme

der Stadt ihr entzogenen Handelsgeflle, zukamen,

Er hatte daher �<onoft um cinen �ol<henZus

{Guß nahge�uht,da audere Gymna�ienganz auf Kos

f�len des Staats erhalten werden, er war ihm aber

Dit bewilligt worden, Auf das zulegt deshalb er-

j neuezte
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e. Ferner trágtdie Ver�ammlungdarauf an,

daß die in die�em$. erwähntedefinitive Abs

5 re<-
=

neuerte Ge�u<ßvom 26s. Sept. 1823 erhielt er von

der fönigl. Regierung in Danzig den Be�cheid:

„Wir fönnen keine Veranla��ungfinden, uns für

die Bewilligung cines �ol<henZu�chu��esfür das

dortige, dur das Vermächtnis des Kau�manns

Richard Cowle — von 30,000 Rtlr. (2. Bd,
die�esWerkes GS. 646.) wozu no< ein o�ipreug.
Pfandbrief von Ç0oo lr. gekommen, de��enZia�en

der Direktor des Gymna�iums für die Au��icht
Über den von Cowle dem Gymna�ium1811 ges

�{enktenmathemati�chen,phy�ikali�chenund <emi-
{en Apparat (2. B. die�es Werkes S. 106.)
genießet — �<onbedeutend unter�iüßteGymna«
�iumzu verwenden, �olange es ho< fönigl. An.

�taltendie�erArt giebt, wel<he mit weit geringetn
»  Hü�fsmiftelndie�elbenAn�prüche,welche an dag

dortige Gymna�iumgemacht werden, an �i@ma-

den la��enmü��en.‘'

Vis zur VerpfändungdesTexritoriums ward
die Be�oldungder Lehrerdes Gymna�itums aus einem
eigenen, dazu be�timmtenFond be�iritten,der aber
bei der fönigl, preuß.Be�ignahmedes Territoriums
verloren ging. Denn na< einem Nat%s<luß von

1632 wurden 13 Hufen von der Slei�herweide,auf
welcher jezt Nogathau, Hoppenquundd Wi>erau an-

gebauet �ind,abgenommen, und der Ertrag die�es
Landes wardzum Be�iendesGoymda��umsverwandt,

(Rains
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rechnung und Auseinander�ezungzwi�chender

Stadt und dem Fibfusnach Maßgabe der

Bers

(Ram�eyi�heM�epte.4, Tom. x11. S, 255- Auch

�indno< Contrafte in Ab�chriftenvorhanden, die dies

be�agen.)Nach dem rathhäuslihen Receß von 1719

S. 333- gehörenjet die�e13 Hufen zu den Lände-

reien des Dorfes Hoppenau. Sie waren niht mit

verpfändet, weil �eBona Collegii waren. Jude��en

wurden �ie1703. vom preuß. Staate in Be�igges

nommen.-
-

Der Nath, da er �ienichtreflamiren konnte, bat

�ihhierauf in zwei Memorialen, die er dur< die an

den fönigl. preuß.Hof abgefertigten Deputirten d, d,

Oranienburg den z- März und 1. April 1704 -in�ie

nuirte, von den ordinairen Zin�endes Lerritoriums

wenig�tens�oviel aus, als zur Unterhaltung der Kirs

><en und Schulen nôthig i�, (Oppignoratio et Occu-

patio Territorii Elbing, in den Sammlungen der Stadt-

rath Grübnau�@en M�cpte.No. XXXV1,), konnte

dies aber niht erhalten.

In den Conferenzen, die zur Revi�ionder Ein-

fünfte des Territoriums 1719 den 19. Mai u. folge
|

mit dem geh. Karamerrath Piper und dem Kam-

merrath v. Zangen gehalten wurden, brate er

die�eAngelegenheitwieder zur Sprache, (Recels, caus,

publ. de 1719. SG. 270.) und erwdhnte, daß unter

deim, dem Könige in dem Tract. retzad. Elbingae �ipUs

lirten, Utus' fructns solitus hur die Gefálle ver�tanden

werden können , die vorher in die Kämmereika��ege-

flo��en,wit Aus�<lußder AmetsgefälleE- KRathes nnd

| der
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Verhandlungen vom 15, Oktober und der fols

genden Tage 1822, o wie deren Veilagen,

gleich na<h Vollziehungder Urkunde bewirkt
werden möge.

Zu $. 4. des Vergleichs bemerkt die Ver-

�ammlung,wie �iedarauf anrcragen mü��e,daß dies

�er$. folgenderge�taltabgefaßt werde:
|

Alle Privatrechte und Verbindlichkeiten beider

Theile, in�oweit�ienicht durch die rechtlichen

Fol-

der Gefälle, die andere Collegia gehabt, die dur<
die fönigl. Conce��iondie�engela��enworden, und

führte ‘hiebei an;

|

„daß der König in den Zin�endes Territoriums
Gefálle einziche, die ehemals ad pias causas gewid-
inet waren, wie die Gefälle von Hoppenau, die

zum Unterhalt der Profe��orenund Lehrer des

Gymna�iumsbe�timmtgewe�en;nun müßte man

�ole Salaria gus der er�<ôpftenKämmerei hes
�orgen.,, {

Zu bedauern i�t,daß bei den unterhandlungen, die

Über die Abtretung des Terriforiums an den Staat ge«
“

pflogen wurden, in welhen der Stadt nach �ovielen

Jahren, da �ieniht gehört worden, vergönnt ward,
ihre Forderungen an den Staat geltend zu machen,
die An�prüche, die, wie angeführt,von ihr in dltern

Zeiten auf die erwhnten 13 Hufen in Flei�cherweide,
als cin bonum Collegi, wel<es vormals dem Gyms
na�iumzugeeignet war, gema<t �ind,fo wie mance
andere An�prücheniht erneuert werden durften.
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Folgen der Abtretung des Eigenthums iu

Dexritorium (und in Speciedurch die Ueber-

nahmeder grundherrlichen La�tenvon Seiten

des Staats aù dem ihm abgetretenen Terris

corium) �i<händern, folglich auch die etwanis

gen Servituten (wozu jedo<h namentlich die

Lieferung von Fa�chinenund die Hergabe des

Holzes aus den Stadtwaldungen zu den Brüks

fen indem abgetretenen Theil des FTerritori-
ums nicht gere<net werden �ollen)welcheges

gegen�eitigvon denGrund�tückender Kämmes
rei und den des abgetretenenTerritoriumszu

leiden oder auszuübengewe�en�eynmöchten,
bleibeu dur< gegenwärtigenVergleich unbes

rührt. |

Die�eAenderung wün�chtdie Ver�ammlung
aus dem Grunde, damit jedem möglichenMißvers

�tändnißdie�es$. vorgebeugt werde.

Ím Uebrigen findetdie Ver�ammlunggegen

den Fnhaltdie�es$.,�owie der ÜbrigenFe�k�ez-

zungen in den6. 5. und6. ni<ts zu erinnern, i�t

vielmehr damic überall einver�tanden,und hat

die�eVerhandlung mit dem Bemerken unter�chries

ben, daß die Stadtcommunebeidie�enin der heu-

tigen Verhaydlungaufge�telltenBedingungenuber-

all
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all ichen bleiben- mú��e,weil �ie�olchefür recht
und billig halte, und keinen Vergleich vollziehen

wêrde, der nicht die�enaufge�telltenBedingungen

ent�prechen�ollte,

1824 den 9. Jun. wurden bei der àbermali-

gen Anwe�enheitdes königl.Regierungscommi��a-

rins, des geh. RegierungsrathsFlottwell- in

Elbing, die Srâdtverordneten zu einer außerorden:2

lichenVer�ammlungberufenz et er�chien�elbin

der�elben,brachte ihr den Vergleich wèégenAbtre-

tung des Territoriums in Erinnerung, und trug

daràufàn, Deputirte zu ernennen, mit tvel<en cy

am folgenden Tage nöchmalsdié �treitigenPutkté

dur<gehen wollte. Es tourden zwar Deputirte
ernannt, die mit ihm in Gemein�chaftdes Mägi-

firats eine Conferenzhielten, in welcher �ieaber in

Einver�käudnißdes Magi�tratsUnd im Auftrage
der Stadtverördneten-Ver�ammlungerklärte, das
�ièbei der den 17. Februar abgegebenenErklärung
überall �ehenbleiben, ünd hiérinfeine Aenderung
treffen köunteù.

S

i

Der Magi�tratund die Stadtverordneten
unterließennicht, bei den höch�tenBehördenzu

bitten die Sache zur endlichen Ent�cheidungzu
bringen, Hierauf fertigte die fônigl. Regierung

zu.
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zu Danzig unter dem 5. Januar 1325 demMagi
firat

x, ein Re�criptder königl,Mini�teriendes Ju!
nern und der Finanzen vom 27. Nov. v. J-,

è: in Betreff der Ent�chädigungfür das Terri-e

torium der Stadt Elbing,

2. die in dem�elbenin Bezug genommene Aller-

höch�teCabinetsordre vom 26. Sept. v. X,

3. das ebenfalls hierauf Bezug habende Schreie
ben der königl. Hauptverwaltung für die
Staats�chuldenvom 4. Nov. v. F.

mit der Aufforderung zu, die�edefinitive Ent�chei
dung nunmehr der Stadtverordneten Ver�amm“

lung �chleunig�tmitzutheilen, und ihre ganz be;

�timmteund UR IGndensErklärungdarüber zu

fordern :

ob �ienunmehr geneigt�ey,die Abtretungs/
urkunde unter den von des Königs Maje�tät
ausge�prochenenBedinguugen, ohneallen wei
tern Vorbehalt, zu vollziehen,oder ob �iees

auf die in dem Mini�kerial-Re�criptangedeu

tete Alternative ankommen la��enwolle,

Hiebei re�cribirtedie königl.Regierung :

„Wir fügen die�erAufforderung die ausdrück-

inheErklärunghinzu, daß wir uns nun auf keine

wels
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weitere Unterhandlungen odex etwanige Abmeis

<zungen von die�erAllerhc<h�tenEnt�cheidungein-

la��enkönnen,�ondernjeden hierauf Bezug haben-

den Vor�chlaggänzlichvonder Haud wei�enmü��en.“

„Sobald die be�timinendeErklärung der

Stadtgemeinde bei uns eingegangen �eynwird,

werden wir dié nöthigénVerfügungen,in Betreff

des nach der Be�timmungder Allerhôch�kenCabi-
|

netsordré fe�tzu�tellendenLiquidiums, hin�ichtsder

Forderung der Stadtgemeindevon 26,963 Rtlr.

27 Sgr. 9 pf., als Ent�chädigungfür die von ihr

getragenen grundherrlichen La�ten,�ogleicherla��en,

damit darúber an die kônigl.Mini�terienberichtet
und demnäch�tdie Abtretungsburkunde entworfen
und vollzogen werde.“

„Wir erwarten deshalb den Bericht des

WohllöblichenMagi�tratsbinnen 14 Tagen.“

1. Das Re�criptder fönigl.Mini�teriendes

Junern und der Finanzenvom 27. Nov. 1824.

„In Be�cheidungauf den Bericht dex königl.

Regierungvom 25. Februar d-. F,,
die Ent�chädigungder Stadt Elbingfür die Abs-

tretung ihres Territoriums betreffend,
|

wird der�elbendie in beglaubter Ab�chriftbeige-
fügs
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fügteAllerhöch�teCabinetsordrevom 26. Septbr.

_d,J° mitgetheilt, welche
1. wegen der grundherrlichenLa�tenfür das

# Ferrxitóriuñt vom 1x1,Jan. 1818 an,

2, wegen der Zin�en‘von der Ent�chädigungss

�unmnie.der 300,000 Rtlr. von 1818 ab, und

2, hin�ihtli<hder Fortdauer der Kompetenzdîe

erforderlichen.Be�timmungenenthält, und in
Gefolgeder�elbendiè fkônigl.Negierung das

Weitere mir dem
Magi�tratin Elbing zu res |

guülirènhat.

Was nün

4. den Antrag wegen Uebernahmeder Damm- y
und Uferbautenbetrifft, �okann darauf nicht |

eingegangenwerden, �onderndie Stadt muß

�elbige,nach wie vor, -lei�ten,in�ofern�ic�ol-

<e, als Be�izerin cines Theils des Derrito-

_—EE

water

|

riums, grundherrlich, wie ledenanvetn Suns
|

be�iger,treffeu.“

„Voùû dem Erfolge der Unterhandluugen hat

die königl.Regierung binnen 6 Wochèn zu berich“

ten.

-

Zugleich hat �iedèm Magi�kratzu erkennen

zu geben, daß für die Stadt unter keinen Um�tän
den ein Mehreres ge�chehenkönne, und daß �ie�ichj

daher nunmehr uùbedingt zur Ab�chließungdes“

Rece��esver�tehenmü��e,oder zu gewärtigenhabe,
daß M
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daß die Sache Sr. köônigl,Maje�tätwerde vorge-

tragen werden, um entweder das ganze Abfin-

 dung2ge�chäftwieder aufzuheben, oder aber nun
die Sache auf anderm Wege zum endlihen Aus-

trage zu bringen.“ Berlin, den 27. Nov. 1824
v. S<huckmanmn v. Klewit,

An die königl.Regierung
zu Danzig.

2, Die königl.Cabinetsordre vom 26. Sept.

1824.

„Auf hren Bericht vom 31. v. M., die Dif-

ferenzien des. Zerritoriums der Stadt Elbing be-

treffend, authori�ireih Sie:

„T7 Die Uebereinkunft dahin abzu�chließen.
daß die �ämmtlichengrundherrlichen Verpflichtuns
gen vom 1, Jañtuar 1818. ab der Staatska��ezur

La�tfallen, wobei,was die in der zurückgehenden

Vor�tellungdes Magi�tratsund der Stadtverord-
neten vom 23. Jul. d. Ÿ. liquidirten 26,963 Relr:

27 Sgr. 9 pf. betrifft, na< Jhrem Antrage zuvör-
“

derft unter Zuziehungder dabei intere�íîrendenVee

Hörden ein zuverläßigesLiquidum:fe�tge�telltwer-

den muß.“ |

„Was der Stadt hiernä<�zu bezahlenif,
kann aus der von Ibnen, dem Mini�terdes Án-
Ve�chr.>. Gt. Elbing, Bds, 2.Abth., A a nec,



nern, bemerkten Gräuden nicht zu den laufenden

Kommunal-Bedürfni��eu,�ondernmuß zur Schuls
i

den-Zilgungnach dem von Mir genehmigtenPian

verwendet werden“
|

:

2, kann Jc die Bezahlung der 30,000

_Relr., als Zin�ender 300,000 Rtlr. vom 1. Jan.

8375, nur in der Art bewilligen, wie die Hauptver-

toaltung der Staats\�chulden�ievorge�chriebenhat,

nämlich in Zins-Couvons der elbing�henStadt-

Obligationen. Jh überla��eFhnen jedoch, mit

der Hauptverwaltung der Staatêë�chuldenzuvor

darüber zu communiciren, ob die�elbees möglich

machen könne, die Zahlung in eibinger Stadt-

Obligationen zu lei�ten,in: welchem Falle Fh |

Meine Genehmigungdazu ertheilen will. ©

]

„In An�ehungder Competenz, deren fernere
Zahlung die Stadt zur Bedingungdes abzu�chlics

__Penden Vereins gemacht hat, authori�ireFh Sie; ;
zu erklären, daß Jch, da die�eBewilligung mit
der gegentoärtigenAuseinander�eßungin gar keiner |

Verbindung �teht,und F< auch, der Exemplifikas
tionen wegen, eine be�timmteZu�icherungüber die
Fortdauer der Kompetenznicht ertheilen kann,

dennoch geneigt �ey,bei der künftigenEnt�chlies
ßung über die�elbe,auf die Verhältni��edex

|

Stadt,
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*Stadt alle mit demallgemeinen. Be�tenzuverein-

bare Nück�ichtzu nehmen,“

„Fh überla}e Ihnen,die�emgemäßdas Er:

forderliche zu verfügen,und die Stadt auf die

Bitt�chriftvom 23, Jul. d. J. zu be�cheiden,“

Berlin, den 26, Sept. 1824,

Friedri<h Wilhelm.
Ni die

Staatsmini�ter9, Schuckman#n
und v: Klewis,

3. Das Schreibén dercönigl.Hauptverwalfung
�ûrdie Scaats�chuldenvom 4, Nov, 1824,

„Bei allet Bereitwilligkeit,zur endlichenZu-
friéden�tellungder Stadè Elbing, rü>k�i<tsder

verlaúgtenzweijährigenZin�envon der Ab�iu-

dungs�ummefür das �tädti�heDerritorium, mite

zuwirken, mü��enwir uns doch auf Diebetreffende

Fonds be�chränken“

„Nach Lage der�elbentwütdeia oléußer�te,
was wir an Stelle der frühero�erirten39,000 Ntlr.

“in áltern Zinêcoupons,als Vergütungfür den, tur

Sprache gebrachten zweijährigenZin�enverlu�,der
Ua2

.…. Stadt
Y
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. Stadt Elbing übereignenkönnten,be�tehen:

in elbinger Stadtobligationenvon 21,320 Rtly.,
inden daran haftenden Zin�enrück-

anden BE ko a Ags

überhaupt30,000 Rtlr.““

„Um mithin den Wün�chenEw. Excellenzen
in.dem geehrten Schreiben vom 5. v. M. zu ente

�prechen,wollen wir in Gemäßheitde��en,was die

uns gefällig�tmitgetheilte Allerhôch�keCabinets-

ordre vom 26. Sept. c. die�erhalbuns ver�kattet,
der Stadt Elbingden vor�kehendenBetrag, jedoch
nur unter der auédrüklichenBedingung offeriren, |

daß das beab�ichtigteAbkommen wegendes �tädti-*
�chenDerritoriums alsdann wirklih zu Stande /
komme. Berlin, den 4. Nov. 1824,“

4

Die Hauptverwaltungder Staats�chulden,

An den königl,Géh.Staatsmini�ter
Hru. v. Schuckmann C

DBD LE
den fönigl.Geh, Staat®- u. Finanze

mini�terHrn. v. Klewißz“
Excellenzen..

Da die zur Erklärunghierübervergönnte
Fri�kvon 14 Tagen in keinem Verhältniß mit der

Wichtigkeit des Gegen�tandes,úber welchen bera-

then werden �ollte,�tand,�ohielt der Magi�trat
unter
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unter dem 18. Januar, wo er die obigenSchreis
ben den Stadtverordueten mittheilte, auf Vero

längerung der Fri�tauf 3 Wochenan,

Den 8. Febr. hatte er hierüberin pleno mit
‘dendazu ernannten Deputirten der Stadtverord-

neten einé Conferenz,in welcher be�chlo��enwurde,

die kônig!..Regierung no< um fernere Dilation

zur Einreichung der geforderten Erklärung zu er-

�uchen;indem er�tein Be�cheidauf ein unter dem

21, Dec, v. FJ. in der Stadt�chulden-Sachean Se.

Maje�tätgerichtetesSchreiben, in welchemauf die
NAuseinander�ezungder Stadt mit dem Staate wes

gen des TerritoriumsBezug‘genommenworde1t,
abgeivartet“werden�ollte,da unter dem 29. Jan.

der Magi�trataus dem Cabinet benachrichtigt
oax, daß Se. Maje�täthierüberBericht gefor—

dert,

Hierauf re�cribirtedie agi ealuctta
—

unter dem $. März:

„Auf den vorgetragenen Vorwand, wege

Verzögerungder Abgabe der Erklärungüber den

Vergleich wegen Abtretung des dortigen Zeritoris

ums, éônnen wir gar nicht eingehen,machen viels

mehr dem WohllöblichenMagi�tratbekannt, daf,
wenn die geforderte Erklärungnunmehr niht bin-

uen $ Tagen eingehen follie, wix annehuten wer--
:

beit,
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den, daß die Stadtzemeinde den Vergleich nicht

acceptire, und dem gemáß-andie kdnigl. Mini-

�erienberichten werden.“

Mitlerweile kam der in die�erSache bishe-:

rige kônigl. Regierungscommi��arius,der inde

zum Präfidenten der königl, Regierung zu Ma-

rienwerder von Sr. Maje�täternannt worde,
�elb�tnach Elbing, um die�eAngelegenheit zum
f{leunigen Ab�chkußzu bringen,und hielt darú!

ber den 22. März mit dem Magi�tratund den“

hiezu Deputirten der Stadtverordneten Vormit
|

tág cineCon�erenz,woraufNachmittagdie Stadt-

verorditeten zufammenberufen wurden,wo die�es
Conferenz-Protokoll abgefaßtwurde:

Y

„In der heutigenaußerordentlichenVere |

fammlung der Stadtverörduetenwaren 54 Mite

gliedergegenwärtig.“
„Nn TXolgeder heute von dem SeisPrá-

�identénFlottwell bei deni WohlldblichenMa-

aiftrarveranlaßtenConferenzmit der aus un�rer

Mitte zur Berathungüber die Zerritorial- Ange

legenheiternannten Commi��ion,wurde die�eaußere

‘ordentlicheVer�ammlungzu�ammenberufen, und

da’ vorherdas Schreibendes WohllöblichenMas

gi�tratsvoin 18, Jan. c., welches die Bedingune

gen, unter denendas Mini�teriumden Vergleich
: über
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:

uber die Abtretung des Territoriums vor�chläge,

enthält, nochmals der Ver�ammlungdeutlich vore

gele�enwar, Folgendesbe�chlo��en:
:

„Wir nehmenden unter dem17. Fedr. 1824

entworfenen Vergleich,(welcher oben S. 354. u. |

“angeführt ift) bei ‘der heutigen Berathung zur

 Gruydlage, und be�chließendarauf wie folgert:
ad $. 1. Jf nichts zu erwähnen, da hiege-

gegen vom Staate nichts eingewandt worden,

ad $. 2. Ju Betreff der Erhebung und Ab-

führungderGefälle in folle durch die fnigl. Jn-

tendantuxr nehmen wir an, daß, da �olcher$. nicht
weiter in dem Mini�kerial-Re�cripterwähnt wor-

den, er als zuge�tandenzu betrachteni�.

|

2d $, 3. a, Die Er�tattungder grundhexr-

liczen Gefälle vom 1. Jau, 1818 betreffend, wollen

{vix von den liguidirten 26,963 Rtl, 27 Sgr. 9 pf.

die dabei von 1818 bis
1823, als Ko�tenfür -

Bauten an den Fi�cher-

lô�ern,aufgebrachten « - 10,519 9 2 s 19

”

“oblaffen,wo alsdann .', 16,443 Rtl. 29 Sgr. 8 pf.
übrig bleiben, um den Beweis zu geben, wie

gern“ wir geneigt �ind, uns der Zu�tandebrin,
gung des Vergleichsdur< Abla��ungzu nähern.
Dabei bleibe es aber vorbehalten, daß �urdas

N a4
_-

SRDr

Y
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Fahr 1824, �owie für die Zeit bis zum völligen
Ab�chlußdie�erAngelegenheit, die, außer den Ko-

fen für Bauten an den Fi�cherlöfern,verwand-

ten Gelder diefenüberbleibeuden zu vergütenden
*

Quantum von 16,443 Rtlr. 29 Sgr. 8 pf. zuge-

�estwerden, und die�eSumme zur Vergütigung
eiter keiner Liquidation unterworfen �eynfoll.

b, Die Verzin�ungder 300,000 Rtlr. von

1. Jan. 1818 betreffend, wurde die Bewilligung
Seitens Sr. Maje�tätmit �{uldig#erDankbar-

keit angenommen,jedoch{eint es uns niht in

dem Fönigl. huldreichen Auë�pruchezu ‘liege,

daß uns bei 30,000 Rtlr. Stadtobligationen —

die wix in natura und mit den laut Bör�encours

laufendenund in den Cours mit einge�chlo��enen

Couponsan ZahlungsStatt hiemit be�tensaccep-

tiren — die heute gar keinenCours habenden
alten Couponsund Zins�cheinean ZahlungsStatt

gegeben werden �ollen.Die�eZins�cheineund

Coupons�ind bekanntlich.er�tna< Regulirung
des Capitals’ der Stadt�chuldzahlbar, und die

Stadtwürdedurchalle die�eJahre davon die

Zin�enreineinbüßen.

-

Dies i�gewißnichtder

Wille un�ersgerechtenund die mißlicheLage uns

�rerStadt großmüthigbeachtendenKönigs, der,

wenn er 30,000 Rtle,bewilligt,�ie gewi auch,
: ohne
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ohne möglih|calculirten Abzug, �cinerStadt

_ effeftiv zufließen�ehenwill, Wir bitten al�oum

7 Auszahlung dex 30,000 Rtlr: baar, oder, wie

bereits von uns acceptirt, in hie�igenStadtobli-

“ gationen zu 30,000 Rtlr. Nominalwerth, ein�c<ließ-

_ lich der heute laut berlinerVötfencoursdazuges
hörenden Coupons.

c. Die Uebernahme �äâmmtlichervon der

Stadt bisher bewirkten Dammbautenund Fa�chi-

uenlieferungen-betreffend, wurde be�chlo��en,daß
wir �olche,na< wie vor, aus den �tädti�chen
Fonds bewirken la��enwollen, jedochmit der Ves

dingung,daßder Staat aus denStrauchkampen,
in deren Be�ig Fisfkus �ichbe�indet,und die jegt

an den�elbenabgetreten werdenfollen,dazu uns
_alliáhrigan 850 SchockFa�chinenfrei verabfols
_gen la��e.Die�esQuantumwird als Maximum
fe�tge�tellt,und da der Bedarf jedesmal durch

Den föônigl,Deichin�pektorfe�tge�telltwird, �o

darf dabei Gefährdungdes fónigl,Intere��enicht
‘befürchtetwerden.

““

|

_„Nähernwir dur< Uebernahmeder Damm-
‘bauten uns zum Vergleichabermals,�oge�chieht
dies doch nur unter der Bedingung,daß die unter

8. zu vergütendeSummevon 16,443Rtlr. 29 Sgr.

8'pf.ohne Liquidationuns au8gezahlt werde, und
:

A gs für
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für die Folge uus durch Lieferungder ¡Fa�chinen
eine Erleichterung ver�chaffe�ey.Die Dpferung

von 10,519Ntlr. 23 Sgr. 1 pf., "die die Commune

für die Vergangenheitverwandthat, wird dabei

Seitendes Staats nicht unbeachtetbleiben.“
:

„Ob�chondie in der Allerhö<h�enCabinets
ordre bedingte Verwendung der 16,443Rtlr. 29 Sgr.
8 pf.zur BZilgungder Stadt�chuldfür den Augen-¡
bli>der Commune�ehtlä�tigi, da die Kämmerei

�lb�tfür aufgenommeneCapitálien Schuldnerin
i�t,und deren Abführungwohl un�erer�tesAugen
merk �eyn�ollte,�o:i�tdie Ver�ammlungdocheins
�timmigder Meinung, daßdie�eSumme zux Fils
gungdes Capitals der Stadt�chuldbe�tensvers

wandtwerden�oll,um dem, uns jederzeit als be�ter

Leitfaden diènenden,Allerhöch�tenkönigl,Willen
nachzuleben,wobei wir unterthänig�tbitten, es zu
ge�tatten,daß von der jährli< aufzubringendeit
Summevon 25,000Rílr. �ouielzurückbleiben
dürfte,als dur< Verwendung die�er16,443Nelr-
29 Sgr-8 pf-, ferner der ad b. gedachten30,000
Rtlr., wie auch der ini Jahr 1823 bewilligte#
23,000 Rtlr. Magazingelder und endlich der die

_ Stadt fúrZin�enaus den Jahren 1820 und 1821

“treffendenSummen zur Amorti�ationpro futucs
wenigerZin�enerforderlich �eynwürden,“

j
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à, Die Vewi�lligungder Competenzauf ime
mer währendeZeiten betreffend, wax dieVer�amms

lung der Meinung, daß Se. Maje�tätunterthäs

nig�tzu bitten �ey,dieCompetenzder Stadt Elbing
in Berück�ichtigungihres Schuldenwe�ensun bes

“dinge bis zu der ein�tigengänzlichenRegulirung
de��elbenin Capital und Zin�enAllergnädig�tzu

bewilligen, wobei�chdie Ver�ammlung
i

in Beachse

tung, daß auchdie Rechteihrer Nachkommenheute
|

�chonwahrzenommenwerden mü��en,auëdrüklich

vorbehält,daß die Competenzder Stadtcommune
uu nah Regulirung ihres Schuldenwe�ens.vers

Bleibenfoll, �ofernirgend einer andern Stadt deg

Königreichsdie�eBewilligungSeitens des Staats
zuge�tanden�epn�ollte, Der An�pruchun�rer
Stadt auf dieCompetenzdürfte bei nähererBes
Ileutung�ichnoch viel be�timmtervor dem Ge�e
�tellen,als mancherandern Stadt. Dochwenn
wir uns der Allerhöch�kenGenehmigungun�rerun»

terthänigenBitte um unbedingte Bewilligung
der�elbenfür die Dauer “der Abwickelungun�rer

_Stadt�chuldenund bedingte für die �pätereFol-

_

gezeit zu erfreuenhaben follten, mag die�elbehier

‘nichtferner erdrtertwerden,da wirau< durc
die�e
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die�cAngelegenheitkein HindernisdeutVergleich
in denWegzu legenvermeinen.

ad $, 4. wird da��elbeprä�umirt,wie ad $. 2.

nânilich,daßdie aufge�telltenBedingungenSeiten

desStaatszuge�tanden�ind,wobei wir nur noh

in be�ondernAntrag bringen:daß das bisherige

Bierverlagsrechtder Stadt Elbing in ihrem Ters

ritorium der�elbenau< für die Folge in �einen

ganzen UmfängeSeitens des Staats ge�ichert

werde.“ |

Dadie Stadtverordnetenzur Deckung der |

denx. Jul, 1825 fälligwerdenden Zin�ender elbin-

ger Stadtobligationenund eiues Deficitsder Sers

vis- und Kämm:eereika��e�ichgenöthigtge�ehen,zux

Aus�chreibungvon 10,000 Ritlr. auf die hie�ige

Stadtcommune zu �chreiten,�obaten �iedas Minis /
�tériumdes Jnnern unter dem24. Jun. de��elben
Jahres die wegenAbtretungdesDerritoriumsgeo
machtenAnträgezu geivähren,und denVergleich
baldig�tab�chließenzu la��en,weil �ieglaubten,

daß die drückendeLage derSradtcommunedurch

Beendigungder ‘Zerritorial-Angelegenheiteleichs
tert werden föune.

|

__

Den Be�cheidhierauf biaisder Chef-:-Prás

�ident-der fönigl. Regierung zu Daizig, der nach

Él-
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Elbing kam, und die�esSchreibenan den Da
5

firat úber�hi>te:

„E. WohllöblichenMagi�tratmachei ergee
ben�tbekannt, daß diè hohen Mini�teriendie in
der Conferenz-Verhandlung vom 22. Märzc, bes

_réhrtenMaßgaben,die Zerritoriäl-Ausgleichungs-
Angelegenheitbetreffend,gänzlichabgelehnt haben,

und dabei auf diejenigen Bedingungenzurücges-

gangen fi�ind,welchein der hohen Verfügungvom

25. Jul. 1823(die obenS, 339, u. f. angeführti�

fe�kge�eztworden, jedoch mit den, der Stadt gún

�tigenAbänderungen, welhe die Verfügung vom

27. Nov. 1824 (deren oben S. 367, u. f. gedachti�t)
enthält.“

„Fh tragefeinBedenken,E, Wohllöblichei.
Magi�tratdie hierüber unter dem 3. Jun. erhal-

tene Verfügungab�chrifclihzur Ein�ichtmitzutheis

len, und gebe anheim, die�elbezur Kenntnißdek

Herren Städtverordneten zu bringen.“
|

„Es i�mir nicht zweifelhaft,daßfidatidie

Vor�kehèr,als die Vertreter der Stadt Elbing, dié

Überdie�enGegen�kandbisherge�<webtenErörte-

rungen für er�höpftannehmen und den wiederho-

|

lendenNAus�pruchder hohenBehörde,als einè lebte

Fe�i�ezung,zu würdigenwi��enwerden. “

„Il
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„u die�erVorauê�etzungtheile ih E, Wohls

léblien Magi�iratAb�<Hriftdesterigen Urkundes

Entwurfs mit, welcher dem�elbenbereits unter

dem 24. Ofktbr, 1824 zugefertigt,unter dem 5. Dec-

ejusd, aber unvollzogenremittire worden,“
_

„Dadie�er Entwurfdie hôch�tenOrts aufs

gtTelltenAusgleichungs-Grund�ägemit Be�timmts

heitaus�pricht,das Ganzeumfaßt,und nur in Abs

�ichtdes Ausgleichungs-¿Zerminsden x. Jan, 1318,"
an�tattdes frühermit dem 1, Fan, 1320 ângènom-

mencn termini a quo, unter den dem Wohllöblichen

Magi�tratam 5. Jan. €. bekannt gemachten Modas '

litâten (deren oben SG.367: ù. f. erwähntworden)“

zuläßt,�owird ex dazudienen, das Ganzeleichtef
|

zu über�ehen.“
:

„„ DieSache i�nunmehrauf den Stand?

punkte¿ekommen,woes einer endlichenund unums-

wundenenErklärungbedarf,ob der Stadt die vo
des Königs Maje�tät"ihr bedingung8wei�everhei
fenen Vortheile wirklichzu Dheil werden �ollen,

odder ob die jezigen Herren Vertreter des Gemeint

we�ensdas in der Mini�terial-Verfügungvom 27

Novbr. v. F, (die oben S. 367. u. f. angeführti)

angefündigteVerfahren und die daraus erwach�endé

Verantwortungauf �i nehmen wollen.“ -/

„Da
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„Da die Angelegenheitfeit geraumerZeit

und von allen Seiten erwogenworde, �odürfte
�ichein be�timmterEnt�chlußohneesHeblidianZeitz

aufwand wohl erwarten la��en.“
|

„E: WohllöblichenMagi�trater�ucheic, dents

�elbenherbeizuführen,vnd, in�oferner niht no<

währendmeiner Anwe�enheitzu Standefomment
kann,der föônigl,Regierungzu Danzig zur iveiternt

Veranla��ungzu überreichen.“
Elbing, den 4. Jul. 1825,

|

Rothe,

9

Ab�chrift.

Die unterzeichnetenMini�terienE aus
dem formirtenBerichte der königl.Negierungvon

21, April c., in Betreff der Ent�chädigungde

Stadt Elbing fúr die Abtretungihres Territo-
rinms, mit Vefremden er�ehen,daß die Stadtbehödr-
den da�elb�tno<mals, nachdem ihnen nachträglich

durch fortgée�eßteVemühungender Mini�terien,

|

nochaußer der ur�prünglichenvon Sr; FSnigl.Mas
_

je�tâtfe�tge�eßtenVergütung,bedeutende Vortheile
ausgewirkt worden �ind,dur neue An�prüchedie

Vollziehungdes fraglichen Ge�chäftsaufgehalten,
überderen Verzögerung�ie�elb�>fidwiederholt

| be�chwerthaben,

Was
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Was die�eAn�yricheanlangt, �ohaben

7. die, welche auf Er�tattungder getragenen

grundherrlichenLaâ�tenund die Verzin�ungder.

“_Ent�chädigungs�ummeven 300,000 Rtlr. vom 1

Jan. 1318 ab geinachtworden, bereits ‘dur<die

Cabinetsordre vom 26. Sept.' v. Y. ihre Erledis
gung erhalten.

2. Das FinanzèMini�keriumi�tdurchaus
niht gemeint, der Fntetdanturka��ezu Elbing
cine am Ende nur zur Ent�chädigungs-Verbind-
lichkeit führendeLa�taufzubürden;vielmehr fann
dá��elbediè Erhebung der dein Magi�tratgehö
rigen Einnahme dur< die Fntendantur nur �o“

lange ge�chehenla��en,als diès für angeme��en

erachtet wird, und muß,wie �<von felbÆver |
i

�teht,die Kämmereika��eden Ausfäll leiden und |
re�pektivevertreten, der �hbei der beregten Ein?

nahme zeigt.

3. Der Beitrag zur Verwaltung der Ju�tiz
gehörtzu den nur im Princip fe�kzu�kellenden

(was bereits ge�<hehen),ex post aber be�onders

zu regulirenden,Gegen�känden,und muß es dabei
auch vetbleiben, zumal das königl.Fuü�kizmini�ke-|

rium hiebei zuzuzieheni�t,ünd die�eUnterhand-
|

lung
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lung den Ab�chlußdes Rece��esnoch weit hiuguss

�chiebenwürde.
|

|

4+ Der Antrag der Stadtgemeinde, daß der

“durch die Allerhöch�teCabinetsordre vom 26.Sept
v. F. bewilligte Er�asder Ziu�ena 5 pCt, von der

Abfindung®�ummeder 300,000 Rtl. fürdie Jahre
1318 und 1819nicht in alten Zinscoupons,fondern
entweder baarxoder in elbing�henStadtobligatios
nen gelei�tetwerden möge, i�tun�tatthaft;auch i�t

die Bemerkungder königl.Regierung: daß die ge-

nannte Cabinetsordre hin�ichtlithder Zin�enzahs
lung der Stadt ein Mehreres zu bewilligen {eis
ne, als die diesfällige,ganz im Sinne der Allers

höch�tenWillenêömeinungabgefaßteErklärungder

Haupt-Schulden-Verwaltungvom 4, Nov. v, F,

be�agt,unrichtig,

Die Zurückwei�ungdie�esAntrages i�tdaher
ganz unbedenklich, und die Bevorwortungde��els

ben Seitens der fônigl.Regierung kann nur bes
__

fremden.

5. Das Finanz-Mini�teriumkann �iczu kcie

ner unentgeldlichenBewilligungvon Fa�chinenzu

�tädti�chenDammbauten ver�tehen,da �olchesges

gen ausdrückliheLaundesge�eßelattfen würde.

Sind Fa�chinen-Sträucher überflüßigUnd
i

Be�chr,d, St. Llbing ur, Bds 2, A(bth, Bb zum
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zumVerkauf vorhanden, �omag die Stadt �olche

vom Fisfkus käuflicherwerben. Das königl.Hans-

dels-Mini�teriumwird �ihgewiß auch nur in dies

�erArt erklären, indem da��elbedie Fa�chinenzu

den nöthigen königl.Strombauten bedarf.
6. Eben �owenig �tehtder Antrag auf Beis

behaltung der Competenz in Rück�ichtder Be�kim-

mungen der königl,Cabinetsordre vöm 26, Sept-
v. À. zu gewähren.

i

7. Der Punkt wegen Sicherung des Biervers

lagsrechts der Stadt im Territorium i�dur den

Entwukf der Urkunde unter $.4, derge�talterledigt,

daß nicht abzu�eheni�,warum darüber eine Abäne

derung étfolgen �ollte.Die Privatrechte und Vere

bindlichkeiten�indvorbehalten, in�oweit�ienicht

durch die rechtli<hen Folgen des Eigenthums ant
Texritorium \i< ândern, und es muß bei die�erges

nerellenBe�timmungnothwendig bewenden, da das

Eingehenin das Specielle leicht zu Mißfdeutungen

und Differenzen Veranla��unggeben könnte, die

der Magi�tratnah den gemachten Erfahrungen
nur zu léèiht aufgreifendürfte, um ungegründete-

An�prüchedarauf zu fundiren,

:
Der königl.:Regierungbleibt es überla��et,

biernach den Magi�tratzu Elbing zu be�cheiden,
den



337

den betreffenden Receßdem geinäßzu entwerfen,
“denEntwurf �odannder Stadt zur re<tsverbind-

lichen Erklärungvorzulegen, und piernäch�t�ols

hen hicher zur Ve�tätigungeinzureichen.
Berlin, den 3. Jun. 1825.

v. Schuckmann. v. Klewigs,
Mini�teriumdes Junern und der Ginanzen,

An die königl.*Regierung
zu Danzig.

Die Stadtverordneten,denen voit Magi�trat
unter dem 14. Jul, das oben S. 38x. erwähnte

Schreiben des königl.Chef-Prä�identenvom 4. Jul,
und die Verfügung der Mini�teriendes Jnnern und

der Finanzen vom 3. Jun. mitgetheilt wurde, fonns
ten ih doch nicht ent�chließen,die ihnen jett wies

der vorgelegte Adtretungsurkunde zu vollziehen,
Sie be�chlo��endaher unter dem 29. Jul., �i<dess

halb no<hmalsan Se. Maje�tätden König zu wen-

den, und berichteten an den königl.Chef-Prä�idens

ten, daß dies von ihnen ge�chehen.

Fn die�emSchreiben �agen�ie;

„Gern hättenwir die Urkunde,�owiefie uns

vorgelegt worden, angenommen, und was wir das

bei no< ¿u wün�chenhaben, dek Gnade Sr. Mas

je�tâtanhcimge�tellt,�owie Ew. Hochwohlgeboren
Bhb3 uns
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uns zu vathen dieGeneigtheit hatten: allein na<

vielemHin- und Her�innenkonnten wir dies do<

niht vor un�ermGewi��enverantworten, ohne

uns vorher noh einmal ehrerbiethig�tzu den Füßen

Sr. Maje�tätgelegt zu haben. Wir erlauben uns,

die�esun�erungekün�teltesBitt�chreibenan Se,

Maje�tätin Ab�chrifthier beizulegen: Es kommt

aus dem Herzen treuer Unterthanen, die um Gnade

flehen; möchte es zum Herzen: un�ersverehrten

Monarchen einen guten Weg finden! Dies i�t

un�reHoffnung.“

Das Schreiben an Se, Maje�tätenthielt die

wiederholte Bitte um huldreihe Gewährungdes Be-

�chlu��esvom 22 Märzv. J., welcher oben S374.u. f.

angeführti�t,mit deni Beifügen: „Aller Nugen,

der bisher aus den erflehtenBewilligungen der
Stadt zugekommen,i�tzur Verzin�ungder Stadt-

�chuldverwandt worden, und es kann dies Bedürf"
uiß,leider! nicht einmal be�trittenwerdet, wie aus

|

der in die�enDageu vor �i<hgehenden direkten

Aus�chreibungvon 10,900 Rtlr. klar hervorgehr.
Sie erhielten hierauf die�eAntwort aus dem

Cabinet: . [|

„Nach Eingang des Berichts, den Jch |
Uber die Eingabe der Stadtverordneten in der

|
Der-F |
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Zexritorial- Angelegenheit von den betreffenden

Mini�terienerfordert habe, eröffneÎch den�elben

- auf die: Anträge in dem Protokoll vom 17.

Febr. (welches oben S. 353. u- f, angeführt

i�t)und 22. Mârz v. JF. Folgendes: Rt
1. zum $2. des Vergleichs-Rece��es(S. 356.)

ge�tatteFch, daß die Erhebung der dem Magi�trat

zu�tehendenEinnahme aus dem Serritorium

durch die da�igeÎntendantur fo lange, als es

von der Verwaltung für angeme��engehalten
werden wird, ohne be�ondreKo�tenge�chehen

könne,wobei es �ih von �elbver�teht,daß die

Käâmmereika��eden Ausfall leiden und re�p.vers

treten muß, der �ichbei der beregtenEinnahme

etwa ergebendürfte. Der Antrag der Uebers

wei�ungder Gefälle im Ganzenan die Kämmerei

fa��eund die hiedur< ange�procheneGewährleis

�tungdes Fisfkus für die unvermeidlichenAuss

fälle i�dagegen un�tatthäft-

2. zu ÿ.3. a, (S. 375-) Die der Stadt fürdie

Zeit vom 1. Jan. 1818 ab zu er�etzendengrunds

herrlichen La�tenkönnen zu dem von den Stadts

perordneten berechneten Betrage von 16,443 Rtl.

29 Sgr. 8 pf. niht anerkannt, vielmehr muß

_ darúbex unter Zuziehung der dabei intere��lrens

Bb 3 den
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‘den Behörden ein zuverläßigesLiguidum fe�i-
: ge�telltwerden, von welcher Fe�i�tellunginde��en

- die Vollziehungdes Vergleichs über die Adtre-

tung des Territoriumsnicht abhängigmae
TeesEN

i

3. zu $, 3. b, Die Zin�enfür die Jahre
“1818 vs 1819 von 300,000 Rtlr. können nur

‘mit421,820 Rtlr. in elbinger Stadtobligatio-
‘nen und den daran haftenden Zin�envon $182

-Rtlr., überhauptmit 30,002 Rtlr., berichtigt
werden. Der Antrag auf Berichtigung der eben

‘bemerkten Erfüllungs�ummevon $182 Rtlr. in

Stadtobligationenoder in baarem Gelde kann

nicht gewährt werden.
:

4: zu $. 3. c. Die derübérétuigdes Terr ío

toriums auf unentgeldliche Lieferungvon $50

Schock Fa�chinenaus den Strauchkampen, Ves

hufs der Danmbauten, hinzugefügteBedine

gung kann uicht zuge�tandenwerden.

5. Was die Fortdauer der Competenzbes

trifft, �o�tehtdie�erGegen�tandmit der Aus

einander�egungüber das Derritoriumin keiner

Verbindung, und Jch kann nur die die�erhalbder

Stadt bereits ertheilte Zu�icherungwiederho»

len, daß bei der úber die Competenz demnächfî
|

ju
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¡u fa��endenEnt�chliefungauf die Verhältni��e
der Stadt jede mit dem allgemeinen FJuterc��e

zuvereinigendeRück�ichtwerde genommenwerden.

6. Jn Beziehung auf das Ge�uch:daß

dem $. 4. hin�ichtlichder Fe�f�ezungder Privat-

rechte und Verbindlichkeiten eine anderweitige
im- Protocoll vom 17. Febr. 1824 vorge�chla-

gene Fa��ung(CS. 363.) gegeben werden möge, �o

muß es zur Vermeidung eines fernern Aufents -

Halts bei der allgemeinen, �ehrdeutlichen Bes

�timmungdes Entwurfs um �omehx �einBes

wenden behalten, als dadurchder Stadt und
den milden Stiftungen, �owie jedem Dritten,
die erforderlicheSicherheit gewährtwird, wos

gegen die vorge�chlageneFa��ungnur zu Mißs
deutungen Anlaß geben würde,

Bei den vielen und bedeutenden Bewillis

gungen, welche Jch der Stadt in vorliegender
Angelegenheitbereits gemacht babe, darf Ab
nunmehr erwarten, daß dem Ab�chlu��edes Ge;

�chäfesnach gegenwärtigerdeflnitiven Ent�chei

dung keine weitere Hinderni��ein den Weg
_

erden gelegt werden.“

Berlin, den $. März 1826.

Sriedri<h Wilhclm.
Vb 4

-

Die
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Die Stadtverordneten theilten diefe Cabi-

netêordre den 17. Mârz dem -Magi�kratmit,

und �eztenaus ihrer Mitte eine Commi��ionaus,

die �h mit ihm darüber berathen follte, Yu
der deshalb den 20. April gehaltenen Couferenz

ward der entworfene Vergleich nur in eine münd-

liche Berathung gezogen. Zu einer förmlichen

Fe�k�ezungkonnte es nicht eher gedeihen, bis

daß die Stadtverordneten �ichin pleno über die
_ Vollziehung die�esVergleichs ausge�prochenhat-

ten, worüber die Deputirten ihren Committen-

ten die weitere Erklärung vorbehielten.

Es fam hierauf im Auftrage der königl,

Regierungzu Danzig der Regierungsrath Ewald
nach Elbing, und �chriebden 7. Mai an den

Vor�teherder Stadtverordneten, daß er dafür

Sorge tragen möchte, daß die Urkunde über die

Abtretung des Territoriums an den Staat nun-

mehr in Folge der Allerhöch�kenCabinetsordreÑ
vom 8. März c. nach erfolgter NRektificationder-

jenigen Punkte, über welche der Stadt nähere Be-
|

„ willigungen zuge�tandenwären, von den Stadt-

verordneten vollzogen und dem Magi�tratbaldig�t

zuy Be�tätigungund weitern Aushändigung ain

ibn
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ibn, noh während�einer jetzigenAA EIQUDEITalls

hier, zugefertigtwerde.
C

TERE

LaCÈ bide, Betis.

Den 24. Mai er�chiener �elb}in
in: Be,

tung des Oberbürgermei�tersin der Ver�ammlung

der Stadtverordneten, hielt ihnen über die Ders

ritorial - Angelegenheit einen Vortrag, und for-

derte �ieauf, ohneweiternAufenthalt die�eSache

abzu�chließen.

Weil aber um eben die�eZeit ein Schreie
ben der königl.Regierung in Danzig vom '9,
Mai an den Magi�trateingegangen war, daß

die Competenz vom Jul. c. nichtweiter gezahlt
werden �ollte,bis ein Final - Be�cheiddarüber

erfolgt, �ofaßte �iedie�enBe�chluß:

„Dadie Entziehung der Competenzun�erm

zerrüttetenStadthaushalt den Untergang fa�t

unfehlbar zubereitet, �okönnen wir in die�er

hôc<h��bedrängten und ungewi��enLage zu keinem

Ent�chlußin der vorliegenden Territorial : Anges

legenheit kommen. Weil wir aber nach dem er-

wähnten Schreibender fönigl.Negierungerwar:

ten dürfen, daß die Ent�cheidungüberun�reComs
petenz binnen furzem erfolgen werde, mü��enwig

bis dahin die Sache aufgehalten wün�chen.“
|

Bb5 Hier
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Hierauf erließ die königl. Regierung an

den Magi�tratdie�esSchreiben :

„Aus -dem Bericht des Herrn Regierung®-

xaths Ewald haben wir mit Befremden er�es
hen, daß die Stadt Elbing no<h immer An�tand

nimmt, den Vergleich úÚberdie da�igeDFerritos

xial-Angelegenheit in Richtigkeit zu bringen, und

ihrer�eitsdie Bedingung zu erfüllen, in deren

Boraus�ezungdie Stadt {on �eitgeraumer Zeit
von der Aufbringung eines bedeutenden Zheils

ihrer Stadt�chuldentbunden worden, indem fie

deshalbdur< die Staatsfa��en,landesherrlicher
Milde zu Folge, vertreten worden. Die�es zs

gerlicheBenehmen, in Bezug auf den ausge�pro-

<enen ern�tenWillen Sr. Maje�tätdes Königs,

muß um �ounangenehmev auffallen, als, na<

der Andeutung in der Eingabe der da�igenStadt

verordneten vom 29. Jul. v. N. (welche oden

S. 3838. angeführti�) an den mit unterzeichnes-
ten Prä�identen, dié Immediat - Vor�tellungvon

dem�elbenDage nur der leßte Schritt �epnföllte

und in jener Immediat - Vor�tellungdie Ver-

heißgungdeutlich aufgenommen war, daß die Ent-

�cheidungdes Throns der Stadt Elbing dbeilig

�eyn,das heißt, von ihr in púnktlicheErfüllung -

gebracht werdeu 1yerde.““
ö

„Nach
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„Nach einer �ofeierlichen Aeußerungif es

ganz unmöglihzu begreifen, wie die Vertreter

einer an�ehnlichenCommune denno<h �owohldie

Erwartungen und den Willen des Monarchen, als
|

ihre eigenen Ver�prehungen,zu vereiteln�ichâns

gelegen �eynla��enkönnen.“

„Daß, wenn die Stadt in ihrer Zögerung
fortdauert, die Sache von ihr �elb in den vos

rigen Zu�tand,nah wel<hem �ieallein für die

ganze Schulden: und Zin�enla�aufkommen muß,

zurückgeführt wird; daß �ie�i<hmithin der Zu-
rücénahmeder ihr bedingterwei�egegebenenVers

�prehungen, �owie der ihr bereits eingeräums
ten Vortheile, aus�eßt; daß �ienamentlih mie

vollem Fuge zur eigenen unverzüglichenAufbrin-
gung der Zin�en-Quote von 15,000 Rtlr., die

für �ieaus Staatsfa��enübernommenund gezahlt
worden, anzuhalten,liegt- zu flar am Tage,
als daß es hier einer diesfälligenSLEeEnss
noch bedürfen�ollte,“

„Rechnet die Stadt hiebeiauf ein ferneres
na<�i<tigesWohlwollen, �omußlihr einleuchten,

daß �ieda��elbenicht durh Wider�kreben, �ondern

allein dur< vertrauensvolles Entgegenkommen
zu verdienen habe, Wollen die Vertreter der

Stadt eine �olcheMaßregel, die fo eben als dis

na
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natürlicheFolge ihrer Weigerung bezeichnet wor-

den, auf �ichnehmen, und die jährlicheBei�ieuer

ihrer
EE noch um ein Bedeutendes ere

höhen?—
|

RUESdie�eFolgen�ehendie Vortheile in

keinemVerhältniß,welche die Stadt �ich,auch dem

wiederholendenfönigl.Ausfpruchezuwider, zu We-

ge zu bringen beab�ichtigt.Es kannhiebei im Ern�te

nur von dex Competenzdie Rede �eyn, Welchen

Werthdie Stadt auch darauf zu legen hat, immer

mußdie�elbedoch er�ehen,daßdie�erGegen�tand

an �ichdem Inhalt der zu vollziehendenUrkunde

fremde�cy,und daß ihr durch die königl.Vet�iche-

rung �chon�oviel eingeräumtworden, als �ie

mit Billigkeitzu erwarten nur berechtigt i�t.“

„Sollte es die Stadt wirklichirre machen,

daß eben jetzteine Unterbrechungin die�erZahlung

Statt findet, �okann die Regierung die Ver�iche-

rung geben, daß die�eEin�tellunglediglich in Fol:

ge mini�terielter,allgemeinerErörterungenmomen-

tan eingetreten i�,und daß dabei die eigenthümli-

he Bewandniß, die es mit der Stadt Elbing har,

und thr be�ondrerAn�pruchfeineswegesüber�ehen
und hintan ge�eßtwerden wird.“

„Aber auch die�erAn�pruch�üst�ichTSG
tentheils nur auf die in Rede �ependekönigl.Zu-

|

(as



397

�age,und er kann daher nicht geltendgemacht wers

den, �olange die Stadt ihrer�eitsdie damit im

Zu�ammenhangebefindlihe Berichtigung der An-

gelegenheitvon �ichwei�et, Auch hierin �pricht

fich weit mehr Grund zurtreuenAnnäherung,als.

zum Mißtrauen,aus, welchesüberhauptdem preus

ßi�chenBürger und Unterthan in Beziehung auf
die Uner�chütterlichkeit�oherrlich und vielfach ers

probrer landesheteliheëGnade undSOEübel an�teheniwürde.““
5:

„Diè Regierungmußdaher wiederholeubd

darauf dringen, daß die Angelegenheitno<mals

und aus einem unbefangénenGe�ichi8punktebe-

trachtet werde. Sie bezweifelt nicht, daß der

be��ereSinn, der die Stadt Elbing bis dahin auss-

gezeichnet,nicht erlo�chen�ey,und daßdie Angele-

genheit nunmehr dur< Vollziehungder zu dem

Ende besbeigefügten
Urkunde werde abgemacht

werden.“

„Es erleidet indeßder Recef

i

im 6. 3. auf
den Grund der Allerhöc<�kenCabinetsordre vom

8. März c- (dieoben S. 38383.u, f.. angeführti und

nach deren Nr, 2., dahin eine Abänderung,daß
�tatt1820 das Jahr 18318 ge�chriebèénwird, und

“

gemáßNr: 3. der�elbendem só.6, der erforderliche
Zu�aßzwegen der. 3182 Rtlr., beigefügtwerde.

Alles
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Alles übrigegehört,der Beffimmunggemäß,und

als Admini�trations- Gegen�tand,zu ciner be�ons

dern Regulirung, Der Abkürzunghalber kann

der WohllöblicheMagi�tratin einer neuen Anfertis

gung des Rece��esdie�e,aber keine mehrereAbâns
derungen, vornehmen.“

„Den WohllöblichenMagi�tratfordernwit

nunmehr auf, die Stadtverordneten-Ver�ammlung

bierna< zur Vollziehung der Urkunde zu verans

la��en,und die�elbeuns �odannvollzogen binnen
vierzehn Tagen einzureichen.“

Danzig, den 9. Jun, 1326.

Königl, preuß.Regierung. Er�teAbtheilung.
Rothe. Ewald. Kleefeld.

Da die königl.Regierung die Einreichung
der vollzogenenUrkunde nach vierzehnTagen ver-

langte, �otvard dies Schreiben, �oglei<hna<h Em-

pfang de��elben,dem Vor�teherder Stadtverordne-

ten mitgetheilt, um es den Stadtverordnetenbei

der näch�tenVer�ammlungvorzutragen, die hier-

auf unter dem 4, Jul. die�enBe�chlußfaßten:

„Da wir wi��en,daßdie königl.hohen Mi-
- fi�ferienEinem WohllöblichenMagi�kratangezeigt

haben, daß die Ent�cheidungúber diè Competenze
Sr.

Maje�tätdem Königevorliegt, und wir die�elbe

bals
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baldigf| zu erwarten haben, fo �chenwix uns iu

der Lage, die Unterzeichnungder Abtretung8urkunde

auh noch bis dahin auszu�eßen,zeigen E. Wohls
15bl. Magi�tratdie�esergebenan, und glaube,
daßWohlder�elbeauch mit uns darüber einver�tane
den �eynwerde, daßwir die Negulirung der iin All-

gemeinenden Städten zu bewilligenden Competenzen
abwarten wollen. Das Schre*ben der königl.Regie-

rung, �owie die Urkunde, erfolgen hiebei zurück.”

Der Magi�tratberichtete hierüberunter dem

14- Jul. an die königl.Regierung, und erbat �ich

zu der geforderten Erklärung und Vollziehungder

Abtretungsurkunde des Territoriums no< eine

dreimonatlicheFri�t,in dem bis dahindie Angele:
genheit wegen der Competenz, welche des Königs

Allerh¿<�enPer�onvorliegen�oll,hoffentlichent-

�chieden�eynwird, und fügteno< hinzu: „Sollte

die Ent�cheidung,woran wir nicht zweifelnwollen,

zu Gun�tender Stadtgemeinde ausfallen, �owird

die Abtretungéurkundemit �oviel leichtexm Her-
zen vollzogenwerden können.“

Aber nochehe die erbetene Fri�tabgelau-
fen war, be�eitigtedie Huld und Gnade, die Se,

Maje�tätdex Knig bei De��enAnwe�enheitallhier
| dein
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den 3. Sept. *) den Behörden der Stadt und an;

dern Jhnen vorge�telltenPer�onenangedeihenließ,
|

alle

>) Schon den 27. Augu�tberührteSe, Maje�idtder

König auf der Rei�ezur Revúe nah Königsberg
das zum hie�igenheil. Gei�tHo�pitalgehörigeDorf
Neichenbah. Der Magi�irat,der früher davon bez

nachri<tigt war, hatte auf der Stelle, wo �on die

Um�pannungzu ge�ehen pflegte, eine ge�<hma>vol
verzierte Laube errichten la��enund einige Erfri
�chungenbe�orgt,in der Ab�icht,Se, Majeüát at

zutreten, ein kleines Früh�üüd>anzubieten und Allers

hôchfiDie�elbenum die Gnade zu bitten, auf Ihrer

Rückrei�e un�re Stadt mit Allerhö<|DeroGegen
wart zu beglücken.Obgleich nun die�erPlan fehl“
�{<lug,indem der dortige Po�iwdrter angewie�en

wurde, die Pferde zur Um�pannung niht auf der

gewöhülichenStelle, �ondernvor dem Dorfe bereit

zu halten, o hatte Se. Maje�tätdo< die Gnade,

die Deputirten des Magi�irats zu Sich zu rufen,

und Sich dahin zu äußern, daß es AllerhöchliDens
| felben leid �ey,wegen Mangel an Zeit die annaßme

des dargebotenen Frühliücksablehnen zu mü��en,
©

Elbing jedo< bei Jhrer Rückrei�eunfehlbar und

gern wit Jhrer Gegenwart beehren -und au< �o

lange allhier verweilen würden, als die be�hränfte

Zeit es ge�tattenwürde, Auchgeruheten Aller«

bö<fDie�elben no< eine kleine Erfri�hung huld«

rei�t Sich darreihen zu la��en.
|

Den 3. Sept. , Nachmittags um 4 Uthe, déafei
Ge. Waje�idtin Begleitung Sr. köônigl-Hoheit des |

Prins



a�l Bedenken, die bisher den Ab�chlußdie�erAn-

gelegenheitverzögerthatten, und den 15, Sept,

be�chlo��endaher die Stadtverordneten die Abtre- -

tungsurkünde,abgeändertnachden lezten von Sr.

Maje�tätvergönntenBewilligungen, ohne weitere

Zögerungzu vollziehen.

- „Durchdrungen — fo heißtder -Be�chlusß,
den �iehierüber dem Magi�tratmittheilten— von
der Huld Sr. Maje�tät,un�ersAllergnädig�ken

Königs, welche Allerhöch�Der�elbebei der neuli-

cen Anwe�enheitin un�rerStadt uns zu Theil
werden ließ, legenwir mit fe�keimVertrauen un�er

Intere��ezu den Füßen des Thrones, und haben

FREEbe�chlo��en,den Vergleichüberdas Serritos

rium

Prinzen Wilhelm, auf Jhrer Rü>rei�evon Kö

nigsberg, hier ein, erinnertenSih huldvoll der den
Deputirten des Magi�tratsvor aht Tagen gemach-
ten Neußerung, hier �olange zu verweilen, als es

die be�<ränkteZeit erlauben würde,�tiegenab, und

unterhielten Sich auf das herabla}endie mit alen
Ihnen vorge�telltenPer�onen,worauf Allerhöh�Die«-
�elben unter den Segenswün�chenaller Bewohner
Elbings, die �eita<t Jahren niht das Glü> ge

habt hatten, ihren Monarhen in ihren Mauern zy
�chen,Jhre Rei�efort�egten,

Be�echr.d.St. Elbing 111,Bds, 2.Abth, (C e



402

rium un�rerStadt nach den zuleßtge�ehenen
Bewilligungenund Fe�t�tellungenabzu�chließen,
und die Urkunde darüberzu unterzeichnen.“

„Nur die hoheWichtigkeit,die diefeSache
für uns hatte, und für un�reNachkommennoh ha-

ben wird, verzögertebisher die Veendigung ders

�elben,da Pflicht ünd Gewi��enuns geboten, alles

‘auf das genaue�tezu prüfen,und hierin nichts un-

beachtet zu lâ}�en,was früh oder �pätVortheil
‘

bringen öder Naéhtheil verhüten könnte.“

„Wir er�uchenE. WohllöblichenMagi�trat,
das Nôthigehierna< zuveranla��en,Und die Urs

funde zur
;

Mitvollziehunguus zugebendzu nia,

auc diefönigl,Regierung�{leunig�von un�erm

heutigen Be�chlußin Kenntniß zu �eßen,“

Hiebeiäußerten�iedenWun�ch;daßder

Mázgi�tratmit ihnen zu�ammenein Schreiben.an

Se: Maje�tätabgehenla��enmöchte,worin Aller-

hôch�iDie�elbenvön der Beendigungdie�erSache,

in Folge der hier Allerhöch�geäußertenHuld und
“

Gnade, in Kenntnißge�eztwerden möchten,de��en

Entwurf �ie�ichvörherzur Ein�ichterbaten.

Der Magi�trat<i>te die�enBe�chußunter

dein22 Seu an die königl, Regierung,Und ey-

_

wähnte
/

4
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wähntedabei auch, daßdie Huldund Guade,wel-

che Se. Königl.Maje�tätbei Allerhôch�iFhrerlege
ten Anwe�enheitden Bewohnern Elbings durch

Ihre gnädigeAeußerungenhabe zu Theil werden

la��en,zu dêmfelbenveranlaßt habe, Zugleichbe-

richteteer, daß er nunmehrdie Urkunde uber die

Abtretungdes Territoriums an den Staat, den

erfolgtenVewilligungenzu Folge, abändern,und

der Stadtverordneten - Ver�ammlungzur Vollzies
hung zu�tellenwerde, worauf die königl.Regierung

unter dem 3. Oftbr. erwiederte: daß die vroiektirte

Umänderungder Abtretungsurkunde,bevor �eden

Stadtverordneten zur Vollziehungvorgelegt wür

de, er�tihr zur Ein�ichtvorgelegt werden möchte,
damit ihre Fa��unggeprüftwerde, Dites ge�chah,

Der Magi�trat�chi>tedie Urkunde,‘�owle

�ieoben S. 237. u. f. und S. 344. uv.f. angeführt

i�t,mit die�endaratt vorgetomménenUmänderune
genden FA Oftbr,ein

Zu 5. 1. war die�erZu�asgetmache;
|

- ¿Hiebei behalten < jedo< die Stadtvers
‘ordnetendicjenigenGrund�tückeausdrücklihvor,
in deren eigenthümlihemVe�izeund. Benugzung
die Stadtkämmerei und die hie�igenmilden Stifs.

|

tungen�ichbisjeht ungefört befunden haben, in
: Cc 2 Dent
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dem folche unter die�erAbtretung uicht mit inbe-

griffen �ind,wovon ebenfalls ein Verzeichnißdies

�emReceßbeigefügti�t.

Dem6. 2. Wat die�esbeigefügt:

„Uebrigens�ollendie�eder Stadt Elbinz
zu�tehendeEinkünfteund Nugungenaus dem abs

zutretendenTerritorium auf den Autrágder be-

rechtigtenStadt durchdiefönigl,Jutendanturdas

felb��ólangè,als es von der Veridaltungfür

angeme��enerachtettwerdén‘toird,ohnébe�ondere
Ko�tenerhobenund zux.-Kämmereika��eabgelies»

fert werden,jedo<unter der Bedingung: daß
die KämmereidenAusfallleiden undre�p.ver-

treten ‘muß,der �ichbei dex beregten Einnahme
etwa ergebenwürde.“

Fim 6.3. war der terminus a quo der vorm

Staaté übernommenenZahlungauf den 1. Jan,

1818 ge�eßtundam Endede��elbenhinzugefügt:
„Und foll der hiernachzuermittelndeBetrag der

der Stadt zuer�tattendengrundherrlichênLa�ten

und Abgabennichtzu ‘denlaufendenCommunal |

Bedürfni��en,fondernzur Dilgungder geStadt�chuldverwandtwerden.“

Der
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Der , 6, war �oabgeändertabgefaßt:

„Endlichbewilligen Se. Maje�tätder König
der Stadt eine baare Beihülfevon 300,000 Rtlr.
in preußi�chemCourantnach dem Münzfußvon

1767, oder in Betreff deser�tenZahlungstermins,
in Staats�chuld�cheinennah dem Courswerthe,
und zwar mit 5 p. C. Zin�envom 1, Fan. 1818

ab, die auch bereits �eitdém 1: Jan. 1822 halb-

jährig abgeführt�ind,und wovondie pro 1818
und 1819 im Betrage von 30,000 Rtlr. mit

21,320 Rtlr. in elbinger Stadtobligationenund

8182 Rtlr. in den darauf haftenden Zin�enrück�iäns
denz; die pro 1820 und 1821 aber mit 30,000 Ritlr,

baar berichtiget, hierauf jedo<, dur< Aushändi-

gung der Quittungen,diejenigen24,899 Rtlr. aus

gerechnet werden �ollen,welche bereits im Jahr
1819 der Stadt mit 20,000 Rtlr. baar und 4899
Rtlr. in elbinger Stadtobligationen und einzelnen

Coupons bezahlt worden �ind, und wobei der

Stadt Elbing überla��enbleibt, die hier gedache

ten Stadtobligationen und Couponsin natura zu-

rü>zugebenund dafür 4899 Rilr. baar aus der

 Staatsfa��ezu empfangen.“
’ „Die Kapitalszahlung der ge�ammtenEnts

�chädigungwird folgenderge�taltgelei�tetwerden,
gls: |

Cc 3 fo
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s, 100,000 Rilx, baar oder in Staats�culd-

�cheinennah dem Courswerthe, na< Aus»

wahl der zahlendenBehörde,gleich nach der

Be�tätigungdie�erUrkunde.

b, 50,000Rtl, in den er�tendrei Monaten
des Jahres1827

c. 50,000 Rilr. in den er�tendrei Monateades

-Fahbres 18330.

d, 30,000 Rilr. in den er�tendrei Monatendes

Jahres 1833
|

e, 50,000 Rtlr. in den er�tendrei Monaten des
Jahres 18364

Der Magi�tratbegleitete die entivorfenen

Abänderungender Urkunde mit einem Schreiben,

welches überdie Fa��ungder�elbendie�eRechen
�chaftgab :

x. Was den Zufaß zum 1. $, der Urkunde
_betriffe,�ogehôrtder�elbezur Voll�tändigkeitders

�elben,damit daraus hervorgehe, welcher Theil
der Kämmerei verbleibet Und nis,mit abgetres
ten wird,

2: Der Zu�aszum 2. $. �tüst�ichaufdie
Cabinetsordrevom 8, Márz c+
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3. Eben �o i�tder Zu�aßzum 3. 6. auf
die Cabinetsordre vom 26, Septbr. 1828‘ges
gründet.

4. Die Abänderung des G s, gründet�ich

auf vorgedahte CabinetLordre und die Verfü-

gung der Hauptverwaltung der Staatë�chuldern,
wobei “wirdie �tipulirtenZahlungstermine des

UbfindungSquantums, da �ie{hon verflo��en�ind,

unter zu verhoffendex Genehmigung abgeänderc

und die Berechnung der rück�tändigenZin�envon

der Summe der 300,000 Rtlr. �oge�tellthaben,

daß dadurch die�eAb�tadungé�unmenicht alterirt

Wirds ;

Die fönigl, Regierung e�cribirtehierauf
unter dem 5. Novbr.:

„Auf den Bericht vom 17, v. M. wegen der
AbtretungLurkunde des SVerritoriums wird dem

Wohllôbl.Magi�traterwiedert ;

1. Daßder Zu�a zu $. x. in Gemäßheit

früherer,von den hohen Mini�terienverworfenen,

Anträgeum fo unzuläßigeri�k,als die $. 9.
2, und 4. �hondas Nothwendigeenthalten.

Ds

2, Gegen den zum 2. $. gemachten Zu�a

i�tnichts einzuwenden, da er �i<auf die Cabi-

netéordre vom $, Márz c. üßt,
|

“Ci EA $!
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3, Daß in $. 3. der terminusà quo voli

x. Jan, 1818 fe�kge�esti�, beruht auf den An-

ordnungen dex Cabinetsordre vom 26. Septbr.

1824 und i�tdaher pa��end.Da��elbegilt von

dem Schlußzu�aßzdie�es.

_4. Hin�ichtlichder Zu�ägezum 6. $. mü�

�enwir dem Wohl[öblichenMagi�tratzu bedenken

geben:daßdie in Vor�chlaggebrachtenVerändes

rungen eine Extrahirung neuer In�truktionenvom

hohen Mini�teriumveranla��enmüßten, welches

_abermaligeVerzögerungender Sache, ohne Auss

�ichtauf Erfolg, herbeiführenkönnte.Dagegeni�k

es �ehrrath�am,die Worte des dem Wohllöblis

<hen Magi�tratmitgetheiltenMini�terial-Entwurfs

ganz beizubehalten, und nur den darin be�timm-
ten terminus á quo dex Verzin�ungvom x, Jan.

1820 in das Jahr 1818, nach Maßgabeder be-

reits allegirten Cabinetsordre vom 8. März c--

zu verwandeln. “Die Abre<hnungder empfange-

nen und noch zu empfangenden Zin�enund Ka-

pitalszahlungen wird hinterher nach Anleitung
“

der Cabinetsordre vom ten März c- Nro. 3

und der Cabinetsordre vom 26. Septbr. 1824

leicht bewerk�telligteren, und kann zu feinen

Con-



409

Conteffationen Veranla��unggeben,da alles

�chondurch die�eCabinetsordres fefge�kellti�,“

„Wir erwarten darnachdie �ofortigeNus
fertigungder Urkunde, und �ehenihr in duplo

 Forret und �auberge�chrieben,von den Stadts

verordneten und dem WoöhllöblichenMagi�trat

vollzogen, binnen 14 Tagen entgegen, ‘

„Wir empfehlen dem WohllöblichenMa-

gi�trathiebei die Be�eitigungaller unnüzenBee

denklichkeitenund Conte�tationen,desgleichendie

größteSorgfalt und Be�chleunigung,damit end-

lich die�eAngelegenheit, die �<hon�oüberaus
lange hingehalteni�t,be�eitigtwerde, ‘*

Es ward nun die�erAordnungi die

Urkunde ‘in zweiExemplaren gefertigt, und den

24. Novbr, von den Stadtverordnetenunters
�chriebenund vollzogen. -

Der Magi�tratbe�tätigtehierauf den x. Dec.

mit �einerUnter�chriftund dem Stadt�iegel,daß

die Urkunde von den Stadtverordneten vollzogen. E

Sie ward fodann an die königl.Regierung nah

Danzig ge�chickt, die �ieunter dem 283. Dec. uns

ter�hrieb,und das königl. Regierung®s�iegelbei-

demie;worauf�ieden 16- Jun, 1827, wit der
:

C C 5 Uns
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_Uater�chriftdes Mini�teriumsder Finanzenuud

_Beidrückungde��enSiegel, in Abwe�enheitdes

Mini�teriumsdes Janern, bekräftigtward.

*

Die Nachwei�ungen,deren in den Verhaud-

lungen erwähnt i�t,die der Urkunde beigefügt

wurden, waren die�e:
:

IL, Eine Nachwei�ungvon allen gkundherr-

‘lichen Gefällen, welcheder königl.preuß. Staat

�chonvor dem Jahr 1820 von Grund�tückenund

Gerecht�amenaus dem elbing�chenStadtterpitos

rium gezogen hat,
A. An Arxenden und unbe�timmtenGefällen

eE 11,549 Rth 29 �gr.5 pf.

B, Anbe�tändigenGefällén

27,560 E Pe

zu�ammen39,110 Rtl. 12 (gr.
— pf,

Die Ausgaben für die

Berwaltung betragen nach

dem Etat, incl. der aus der

Einnahme zur Kämmerei-

und La�kgelder-Ka��ein

Elbing fließendenEnt�chä-

digung, Überhaupt. . + 35988 -+ Z ‘ 11?
Und an Ueber�<hußver-

bleiben 5 < 35,512 Rile-4 �gr-1 pf
| Il.
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IL, EineNachivei�ungvon den unbe�tän-

digen baaren Gefällen,welche die Kämmereika��e
in Elbing bisher unmittelbar aus den Territorials

dörfern bezogen hat, im Betrage näch einem

zojährigenDurch�chnittjährlih von

627 Rtlr. 18 \gr. 5 pf.

Hievon gehen über zur Zahlung an die Stadt

box Niir, 20 gr. 11 pf,
Der Kämmerei verbleiben 6 2 26 - 39
Und fallen gan wg «¿9e L953

627 Rtlr- 18 �gr. 5 pf.
TIL, Eine Nachwei�ungvon den be�tändigen

baaren Gefällen, welhe die Kämmereika��ein
Elbing bisher unmittelbar aus den elbing�chen
Territorialdörfern bezogen hat, im Betrage von

3936Rtlr. 4 �gr.3 pf,
Hievon werden kün�tig

dur< die fköônigl.Ka��e

erboben und in folle an Le:
:

die Kämmerei gezahlt 2217 Rtlr. 22 �gr.1x pf.
bleiben der Kämmereizur

fernern unmittelbaren Er-

Pebung «e « « e L535 9 Æ > #9
werden als niht fe�t�e-

hend vorläufig abgefeßzt ;

oder fallen aus „.
132 - 20 e —<

:

3930Rtx. 4 �gr.._2

vf.

3 Pf,

Nac
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Nach dem Wun�cheder Stadtverordneten,
de��enobenS. 402. gedachti�t,hatte der Magi�irat,

nach einemdarüberinzwi�chennoh Statt gefunde-

nen Schriftwech�elmit ihnen), die�esSchreiben.

an Se. Maje�tätden Königzum Berichtüberdie

BeendigungderTerritoriab-Angelegenheitabgefaßt:

_ „Ew, fônial,Maje�täthaben die Gnade ge-

habt, intéret,Allexbv@ber Cabinetsordre vom 8.

__Maârzd, J. un�ernehrfurchtsvollen Bitten, in Be-
"

tre dek E Territorial: Sache, Huldreich�t

eine väterlicheWürdigungzu gewähren.“
:

„Die folgenreicheBeendigungeiner Angele-

genheit, welche�eitlängerals einemJahrhundert

der Gegen�tänd�ovieler Sorgen und Hoffnungen

der Bürger�chaftElbings war, zeigteuns nur zu

�ehrdie Wichtigkeit der Stellung, zu welcher durch

die Gnade Ew. fônigl. Maje�tätuns das Ge�e

berufen hatte, als daßwir nicht, �org�amprüfend

und erwägend,un�reVerpflichtungenhierüberfür

un�reNachkommenins Auge fa��enmußten.“ |

: „Da. führteder 3, Sept. c. Ew. fônigl,Mas

_je�tätin un�reMitte, Die BürgerElbings faus
s

den

0 Sie hatten gewün�<ht,daß dem ihnen mitgetheils

ten Entwurf des Shreibens, no< eine Berührung

- der übelnLage der Stadt und einc zart angebradite
__Vitte um Betückk�ichtigungder�elben, hinzugefügt

würde, welehem auh der Magi�iratgenügte.



den in den Aeußerüngender GnadeundHuld,die
ihr Herr und Königan �terichtete,das olze Uns

:

terpfand,
:

daß�iein ihremHerr�cherauc ibrén
Vater verehren,und ein�timmigwurde iù aller Hers

zen der Wun�chlaue, uns mit völligemVertrauen
der Guade Ew. Maje�kätzu unterwerfen.“

„Wir haben daher dieAbtretungs-Urkundé

des elbingerTerritoriums in allen Punkten nach

Ew. fônigl,Maje�tätAllerhdöc<{�enBe�tinimungeti

vollzogen uid der fonigl.Regierungzu Danzig
überreicht.“

„Bei der La�tun�resgroßenKriegs�c<uld,
deren �ehrhoheZin�endurchjährlichedirekte Aus-

�chreibungenauf dieBürger�chaftaufgebrachtwer

den mü��en,war un�reeinzigeHoffnung auf diefe

für uns fehr wichtigéAngelegenheitgerichtet,
-

Doch legen wir alléun�réAn�prüchémit Ehrfurcht
und Dankbarkeit zu det Stufen des Thrones nies

der, und werdendasjenige, was Ew.Maje�tätzuni

Wohl un�rerStadt ferner zu be�timmengeruühßen,

von der Gnade Ew, Maje�tätvertrauüehsvoll ere

warten, Denn auf dem Throne �igtdie Gereche
tigkeit und die Milde und derVater �einesdankbas
ren Volkes.

dk

„Gott erhalteno< lange Ew. Maje�tát
rubmgekrôntesLeben!“

|

Die�es
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Die�esSchreiben ward den 19. Dec. mit der

Unter�chriftdes Magi�tratsund der Stadtverords

neten abge�chickt,worauf die�esCabkuerighzelbenzur Antworterfolgte:
„Aus der Anzeigedes Magi�tratsund der

_

Stadtverordneten habe Ach gerne er�chen,daf

die Abtretung des ehemaligen Stadtgebietes

auf den Grund Meiner Ordre vom $. März

À, definitiv berichtiget i�t, Jh habe da-

von Anlaßgenommen,die betreffenden Minis

�terienanzuwei�en,auh ibrer�eitsdas etwa

no< Erforderlichezu verfügen,"

Berlin, den 2s. Januar 1827.

Friedri<h Wilhelm.

1,9226.
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